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Bundesgesetz über die beruflicheAlters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge (BVG)

vom 25. Juni 1982 (Stand am 1. Januar 2015) 831.40

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 34quater der Bundesverfassung1 und auf Artikel 11
der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung,2
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 19753,
beschliesst:

Erster Teil: Zweck und Geltungsbereich

Art. 14 Zweck
1 Berufliche Vorsorge umfasst alle Massnahmen auf kollektiver Basis, die den
älteren Menschen, den Hinterbliebenen und Invaliden beim Eintreten eines Versi-
cherungsfalles (Alter, Tod oder Invalidität) zusammen mit den Leistungen der
eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) die
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise erlauben.
2 Der in der beruflichen Vorsorge versicherbare Lohn oder das versicherbare Ein-
kommen der Selbständigerwerbenden darf das AHV-beitragspflichtige Einkommen
nicht übersteigen.
3 Der Bundesrat präzisiert die Grundsätze der Angemessenheit, der Kollektivität, der
Gleichbehandlung, der Planmässigkeit sowie des Versicherungsprinzips. Er kann ein
Mindestalter für den vorzeitigen Altersrücktritt festlegen.

Art. 25 Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen
1 Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr überschritten haben und bei einem Arbeit-
geber einen Jahreslohn von mehr als 21 150 Franken6 beziehen (Art. 7), unterstehen
der obligatorischen Versicherung.
2 Ist der Arbeitnehmer weniger als ein Jahr lang bei einem Arbeitgeber beschäftigt,
so gilt als Jahreslohn der Lohn, den er bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen
würde.

AS 1983 797
1 [BS 1 3; AS 1973 429]. Den genannten Bestimmungen entsprechen heute Art. 111–113

und 196 Ziffern 10 und 11 der BV vom 18. April 1999 (SR 101).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit dem 1. Jan. 2001

(AS 2000 2689; BBl 2000 255).
3 BBl 1976 I 149
4 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2006 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
6 Betrag gemäss Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlasse-

nen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 15. Okt. 2014, in Kraft seit
1. Jan. 2015 (AS 2014 3343).

7 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt 2003 (1. BVG-Revision), i Kraft seit
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3 Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung unterstehen für die Risiken
Tod und Invalidität der obligatorischen Versicherung.
4 Der Bundesrat regelt die Versicherungspflicht für Arbeitnehmer in Berufen mit
häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen. Er bestimmt, welche Arbeitneh-
mer aus besonderen Gründen nicht der obligatorischen Versicherung unterstellt sind.

Art. 3 Obligatorische Versicherung von Selbständigerwerbenden
Berufsgruppen von Selbständigerwerbenden können vom Bundesrat auf Antrag ihrer
Berufsverbände der obligatorischen Versicherung allgemein oder für einzelne Risi-
ken unterstellt werden. Voraussetzung ist, dass in den entsprechenden Berufen die
Mehrheit der Selbständigerwerbenden dem Verband angehören.

Art. 4 Freiwillige Versicherung
1 Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, die der obligatorischen Versicherung
nicht unterstellt sind, können sich nach diesem Gesetz freiwillig versichern lassen.
2 Die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung, insbesondere die in Arti-
kel 8 festgesetzten Einkommensgrenzen, gelten sinngemäss für die freiwillige Ver-
sicherung.
3 Selbständigerwerbende haben ausserdem die Möglichkeit, sich ausschliesslich bei
einer Vorsorgeeinrichtung im Bereich der weiter gehenden Vorsorge, insbesondere
auch bei einer Vorsorgeeinrichtung, die nicht im Register für die berufliche Vor-
sorge eingetragen ist, zu versichern. In diesem Fall finden die Absätze 1 und 2 keine
Anwendung.7
4 Die von den Selbstständigerwerbenden geleisteten Beiträge und Einlagen in die
Vorsorgeeinrichtung müssen dauernd der beruflichen Vorsorge dienen.8

1. Jan. 2015 (AS 3343).
7 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
8 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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9 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

10 SR 831.42
11 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-

tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

12 Betrag gemäss Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 15. Okt. 2014, in Kraft seit
1. Jan. 2015 (AS 2014 3343).

13 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

14 SR 831.10

Art. 5 Gemeinsame Bestimmungen
1 Dieses Gesetz gilt nur für Personen, die bei der eidgenössischen Alters- und Hin-
terlassenenversicherung (AHV) versichert sind.9
2 Es gilt für die registrierten Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 48. Die Artikel 56
Absatz 1 Buchstaben c und d und 59 Absatz 2 sowie die Bestimmungen über die
finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1, 2 und 2bis, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a
zweiter Satz und b, Art. 65e, 67, 71 und 72a–72g) gelten auch für die nicht regis-
trierten Vorsorgeeinrichtungen, die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember
199310 (FZG) unterstellt sind.11

Art. 6 Mindestvorschriften
Der zweite Teil dieses Gesetzes enthält Mindestvorschriften.

Zweiter Teil: Versicherung
Erster Titel: Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer
1. Kapitel: Voraussetzungen der obligatorischen Versicherung

Art. 7 Mindestlohn und Alter
1 Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als 21 150
Franken12 beziehen, unterstehen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres
für die Risiken Tod und Invalidität, ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjah-
res auch für das Alter der obligatorischen Versicherung.13
2 Dieser Lohn entspricht dem massgebenden Lohn nach dem Bundesgesetz vom
20. Dez. 194614 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG). Der
Bundesrat kann Abweichungen zulassen.
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15 Beträge gemäss Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 15. Okt. 2014, in Kraft seit
1. Jan. 2015 (AS 2014 3343).

16 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

17 Betrag gemäss Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 15. Okt. 2014, in Kraft seit
1. Jan. 2015 (AS 2014 3343).

18 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

19 SR 220
20 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005

(AS 2005 1429; BBl 2002 7522, 2003 1112 2923).
21 Fassung gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26. Juni 1982,

in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1982 2184; BBl 1980 III 489).

Art. 8 Koordinierter Lohn
1 Zu versichern ist der Teil des Jahreslohnes von 24 675 bis und mit 84 600 Fran-
ken15. Dieser Teil wird koordinierter Lohn genannt.16
2 Beträgt der koordinierte Lohn weniger als 3525 Franken17 im Jahr, so muss er auf
diesen Betrag aufgerundet werden.18
3 Sinkt der Jahreslohn vorübergehend wegen Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit,
Mutterschaft oder aus ähnlichen Gründen, so behält der bisherige koordinierte Lohn
mindestens solange Gültigkeit, als die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers
nach Artikel 324a des Obligationenrechts19 bestehen würde oder ein Mutterschafts-
urlaub nach Artikel 329f des Obligationenrechts dauert. Die versicherte Person kann
jedoch die Herabsetzung des koordinierten Lohnes verlangen.20

Art. 9 Anpassung an die AHV
Der Bundesrat kann die in den Artikeln 2, 7, 8 und 46 erwähnten Grenzbeträge den
Erhöhungen der einfachen minimalen Altersrente der AHV anpassen. Bei der obern
Grenze des koordinierten Lohnes kann dabei auch die allgemeine Lohnentwicklung
berücksichtigt werden.

Art. 10 Beginn und Ende der obligatorischen Versicherung
1 Die obligatorische Versicherung beginnt mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses,
für Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit dem Tag, für den
erstmals eine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wird.21
2 Unter Vorbehalt von Artikel 8 Absatz 3 endet die Versicherungspflicht, wenn:

a. das ordentliche Rentenalter erreicht wird (Art. 13);
b. das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird;
c. der Mindestlohn unterschritten wird;
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22 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

23 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

24 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft
seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533) .

25 Fassung des Satzes gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom
26. Juni 1982, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1982 2184; BBl 1980 III 489).

26 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

27 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung),
in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).

28 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

29 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

30 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

d.22 der Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung endet.23
3 Für die Risiken Tod und Invalidität bleibt der Arbeitnehmer während eines Monats
nach Auflösung des Vorsorgeverhältnisses bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung
versichert.24 Wird vorher ein neues Vorsorgeverhältnis begründet, so ist die neue
Vorsorgeeinrichtung zuständig.25

2. Kapitel: Vorsorgepflicht des Arbeitgebers

Art. 11 Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung
1 Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss
eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung
errichten oder sich einer solchen anschliessen.
2 Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, so wählt er
eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitneh-
mervertretung.26
3 Der Anschluss erfolgt rückwirkend.
3bis Die Auflösung eines bestehenden Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung und
der Wiederanschluss an eine neue Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber
erfolgt im Einverständnis mit dem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertre-
tung. Die Vorsorgeeinrichtung hat die Auflösung des Anschlussvertrages der Auf-
fangeinrichtung (Art. 60) zu melden.27 28

3ter Kommt in den Fällen nach den Absätzen 2 und 3bis keine Einigung zustande, so
entscheidet ein neutraler Schiedsrichter, der im gegenseitigen Einverständnis oder,
bei Uneinigkeit, von der Aufsichtsbehörde bezeichnet wird.29
4 Die Ausgleichskasse der AHV überprüft, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer
registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind.30
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31 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

32 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

33 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

34 Siehe auch die UeB der Änd. vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses.
35 Seit 1. Jan. 2005: 64. Altersjahr (Art. 62a Abs. 1 der V vom 18. April 1984 über die

berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom
18. Aug. 2004 – AS 2004 4279 4653).

5 Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nach Absatz 1 nicht nachkommen, auf,
sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzu-
schliessen.31
6 Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse der AHV nicht
fristgemäss nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung (Art. 60) rückwirkend
zum Anschluss.32
7 Die Auffangeinrichtung und die Ausgleichskasse der AHV stellen dem säumigen
Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Die nicht
einbringbaren Verwaltungskosten übernimmt der Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1
Bst. d und h).33

Art. 12 Leistungsansprüche vor dem Anschluss
1 Die Arbeitnehmer oder ihre Hinterlassenen haben Anspruch auf die gesetzlichen
Leistungen, auch wenn sich der Arbeitgeber noch nicht einer Vorsorgeeinrichtung
angeschlossen hat. Diese Leistungen werden von der Auffangeinrichtung erbracht.
2 In diesem Fall schuldet der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung nicht nur die ent-
sprechenden Beiträge samt Verzugszinsen sondern auch einen Zuschlag als Scha-
denersatz.

3. Kapitel: Versicherungsleistungen
1. Abschnitt: Altersleistungen

Art. 1334 Leistungsanspruch
1 Anspruch auf Altersleistungen haben:

a. Männer, die das 65. Altersjahr zurückgelegt haben;
b. Frauen, die das 62. Altersjahr35 zurückgelegt haben.

2 Die reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung können abwei-
chend davon vorsehen, dass der Anspruch auf Altersleistungen mit der Beendigung
der Erwerbstätigkeit entsteht. In diesem Fall ist der Umwandlungssatz (Art. 14) ent-
sprechend anzupassen.
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36 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd.
vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses.

37 Seit 1. Jan. 2005: Rentenalter 64 für Frauen (Art. 62a Abs. 2 Bst. a der V vom
18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der
Fassung der Änd. vom 18. Aug. 2004 – AS 2004 4279 4653).

38 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

39 Siehe auch die UeB Änd. 17.12.2010 am Schluss dieses Textes.
40 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom
3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses.

Art. 1436 Höhe der Altersrente
1 Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) be-
rechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Rentenalters erworben hat.
2 Der Mindestumwandlungssatz beträgt 6,8 Prozent für das ordentliche Rentenalter
65 von Frau37 und Mann.
3 Der Bundesrat unterbreitet ab 2011 mindestens alle zehn Jahre einen Bericht über
die Festlegung des Umwandlungssatzes in den nachfolgenden Jahren.

Art. 1538 Altersguthaben
1 Das Altersguthaben besteht aus:

a. den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der der Versicherte
der Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des
ordentlichen Rentenalters;

b. den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorhergehenden Einrichtungen
überwiesen und dem Versicherten gutgeschrieben worden sind.

2 Der Bundesrat legt den Mindestzins fest. Dabei berücksichtigt er die Entwicklung
der Rendite marktgängiger Anlagen, insbesondere der Bundesobligationen, sowie
zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften.39
3 Der Bundesrat überprüft den Mindestzinssatz mindestens alle zwei Jahre. Er kon-
sultiert dabei die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge und die
Sozialpartner.

Art. 1640 Altersgutschriften
Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des koordinierten Lohnes be-
rechnet. Dabei gelten folgende Ansätze:
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41 Seit 1. Jan. 2005 für Frauen: Altersjahr 55–64 (Art. 62a Abs. 2 Bst. b der V vom
18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der
Fassung der Änd. vom 18. Aug. 2004 – AS 2004 4279 4653).

42 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

43 SR 830.1

Altersjahr Ansatz in Prozenten des koordinierten Lohnes

25–34 7
35–44 10
45–54 15
55–6541 18

Art. 17 Kinderrente
Versicherte, denen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in
Höhe der Waisenrente.

2. Abschnitt: Hinterlassenenleistungen

Art. 1842 Voraussetzungen
Ein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen besteht nur, wenn der Verstorbene:

a. im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursa-
che zum Tode geführt hat, versichert war; oder

b. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit min-
destens zu 20 Prozent, aber weniger als zu 40 Prozent arbeitsunfähig war
und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt
hat, auf mindestens 40 Prozent versichert war; oder

c. als Minderjähriger invalid (Art. 8 Abs. 2 des BG vom 6. Okt. 200043 über
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) wurde und
deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mindestens zu 20 Prozent, aber
weniger als zu 40 Prozent arbeitsunfähig war und bei Erhöhung der Arbeits-
unfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt hat, auf mindestens 40 Prozent
versichert war; oder

d. von der Vorsorgeeinrichtung im Zeitpunkt des Todes eine Alters- oder Inva-
lidenrente erhielt.
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44 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

45 Eingefügt durch Anhang Ziff. 29 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

46 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

47 Heute: den Art. 19, 19a und 20.

Art. 1944 Überlebender Ehegatte
1 Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente, wenn
er beim Tod des Ehegatten:

a. für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkommen muss; oder
b. älter als 45 Jahre ist und die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat.

2 Der überlebende Ehegatte, der keine der Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt,
hat Anspruch auf eine einmalige Abfindung in Höhe von drei Jahresrenten.
3 Der Bundesrat regelt den Anspruch geschiedener Personen auf Hinterlassenenleis-
tungen.

Art. 19a45 Eingetragene Partnerinnen oder Partner
Überlebende eingetragene Partnerinnen oder Partner haben die gleiche Rechts-
stellung wie Witwer.

Art. 20 Waisen
Die Kinder des Verstorbenen haben Anspruch auf Waisenrenten, Pflegekinder nur,
wenn der Verstorbene für ihren Unterhalt aufzukommen hatte.

Art. 20a46 Weitere begünstigte Personen
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtig-
ten nach den Artikeln 19 und 2047 folgende begünstigte Personen für die Hinterlas-
senenleistungen vorsehen:

a. natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt
worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis
zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder
die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen
muss;

b. beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe a: die Kinder des
Verstorbenen, welche die Voraussetzungen nach Artikel 20 nicht erfüllen,
die Eltern oder die Geschwister;

c. beim Fehlen von begünstigten Personen nach den Buchstaben a und b: die
übrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens, im Um-
fang:
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48 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom
3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses.

49 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

50 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

51 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

1. der von der versicherten Person einbezahlten Beiträge, oder
2. von 50 Prozent des Vorsorgekapitals.

2 Kein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach Absatz 1 Buchstabe a besteht,
wenn die begünstigte Person eine Witwer- oder Witwenrente bezieht.

Art. 2148 Höhe der Rente
1 Beim Tod eines Versicherten beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent,
die Waisenrente 20 Prozent der vollen Invalidenrente, auf die der Versicherte An-
spruch gehabt hätte.
2 Beim Tod einer Person, die eine Alters- oder Invalidenrente bezogen hat, beträgt
die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der zuletzt
ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente.

Art. 22 Beginn und Ende des Anspruchs
1 Der Anspruch auf Hinterlassenenleistung entsteht mit dem Tode des Versicherten,
frühestens jedoch mit Beendigung der vollen Lohnfortzahlung.
2 Der Anspruch auf Leistungen für Witwen und Witwer erlischt mit der Wiederver-
heiratung oder mit dem Tod der Witwe oder des Witwers.49
3 Der Anspruch auf Leistungen für Waisen erlischt mit dem Tod des Waisen oder
mit Vollendung des 18. Altersjahres. Er besteht jedoch bis zur Vollendung des
25. Altersjahres für Kinder:

a. bis zum Abschluss der Ausbildung;
b.50 bis zur Erlangung der Erwerbsfähigkeit, sofern sie zu mindestens 70 Prozent

invalid sind.
4 Befand sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der
leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleis-
tungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeein-
richtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese
Rückgriff nehmen.51
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Art. 2454 Höhe der Rente
1 Der Versicherte hat Anspruch auf:

a. eine volle Invalidenrente, wenn er im Sinne der IV zu mindestens 70 Prozent
invalid ist;

b. eine Dreiviertelsrente, wenn er zu mindestens 60 Prozent invalid ist;
c. eine halbe Rente, wenn er mindestens zur Hälfte invalid ist;
d. eine Viertelsrente, wenn er mindestens zu 40 Prozent invalid ist.

2 Die Invalidenrente wird nach dem gleichen Umwandlungssatz berechnet wie die
Altersrente im 65. Altersjahr55. Für die Versicherten der Übergangsgeneration gilt
der vom Bundesrat nach Buchstabe b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-
Revision vom 3. Oktober 2003 festgelegte Umwandlungssatz.
3 Das der Berechnung zu Grunde liegende Altersguthaben besteht aus:

a. dem Altersguthaben, das der Versicherte bis zum Beginn des Anspruches
auf die Invalidenrente erworben hat;

b. der Summe der Altersgutschriften für die bis zum ordentlichen Rentenalter
fehlenden Jahre, ohne Zinsen.

Art. 2352 Leistungsanspruch
Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die:

a. im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der
Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert wa-
ren;

b. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu
mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren
und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität ge-
führt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren;

c. als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG53) wurden und deshalb bei
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger
als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähig-
keit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent
versichert waren.

3. Abschnitt: Invalidenleistungen

52 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

53 SR 830.1
54 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom
3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses.

55 Seit 1. Jan. 2005: Rentenalter 64 für Frauen (Art. 62a Abs. 2 Bst. c der V vom
18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der
Fassung der Änd. vom 18. Aug. 2004 – AS 2004 4279 4653).
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Art. 26a61 Provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung
des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung
der Rente der Invalidenversicherung

1 Wird die Rente der Invalidenversicherung nach Verminderung des Invaliditätsgra-
des herabgesetzt oder aufgehoben, so bleibt die versicherte Person während drei
Jahren zu den gleichen Bedingungen bei der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrich-

Art. 26 Beginn und Ende des Anspruchs
1 Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die ent-
sprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195956 über die Inva-
lidenversicherung (Art. 29 IVG).57
2 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihren reglementarischen Bestimmungen vor-
sehen, dass der Anspruch aufgeschoben wird, solange der Versicherte den vollen
Lohn erhält.
3 Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Anspruchsberechtigten oder, unter Vor-
behalt von Artikel 26a, mit dem Wegfall der Invalidität.58 Bei Versicherten, die nach
Artikel 2 Absatz 3 der obligatorischen Versicherung unterstehen oder nach Artikel
47 Absatz 2 ihre Vorsorge freiwillig weiterführen, erlischt die Invalidenrente spätes-
tens bei Entstehen des Anspruches auf eine Altersleistung (Art. 13 Abs. 1).59
4 Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der
leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleis-
tungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorge-
einrichtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese
Rückgriff nehmen.60

Art. 25 Kinderrente
Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle
ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente
in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungs-
regeln wie für die Invalidenrente.

4 Diese Altersgutschriften werden auf dem koordinierten Lohn des Versicherten
während seines letzten Versicherungsjahres in der Vorsorgeeinrichtung berechnet.

56 SR 831.20. Heute: Art. 28 Abs. 1 und 29 Abs. 13 IVG.
57 Fassung gemäss Ziff. II 3 des BG vom 9. Okt. 1986 (2. IV-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 1988 (AS 1987 447; BBl 1985 I 17).
58 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes

Massnahmenpaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).
Siehe auch die UeBest. der Änd. vom 18. März 2011 am Ende dieses Textes.

59 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

60 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

61 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes
Massnahmenpaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).
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62 SR 831.20
63 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit

Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372;
BBl 1992 VI 237).

64 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372;
BBl 1992 VI 237).

65 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft
seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533)

66 SR 831.42
67 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993

(AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).
68 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung

mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372;
BBl 1992 VI 237).

69 SR 831.42

tung versichert, sofern sie vor der Herabsetzung oder Aufhebung der Rente an
Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Artikel 8a IVG62 teilgenommen hat
oder die Rente wegen der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Erhöhung
des Beschäftigungsgrades herabgesetzt oder aufgehoben wurde.
2 Der Versicherungsschutz und der Leistungsanspruch bleiben aufrechterhalten,
solange die versicherte Person eine Übergangsleistung nach Artikel 32 IVG bezieht.
3 Während der Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs
kann die Vorsorgeeinrichtung die Invalidenrente entsprechend dem verminderten
Invaliditätsgrad der versicherten Person kürzen, jedoch nur soweit, wie die Kürzung
durch ein Zusatzeinkommen der versicherten Personen ausgeglichen wird.

4. Kapitel: Freizügigkeitsleistung und Wohneigentumsförderung63
1. Abschnitt: Freizügigkeitsleistung64

Art. 2765

Für die Freizügigkeitsleistung gilt das FZG66.

Art. 28–3067

2. Abschnitt:68 Wohneigentumsförderung

Art. 30a Begriff
Als Vorsorgeeinrichtung im Sinne dieses Abschnittes gelten alle Einrichtungen, die
im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind oder die den Vorsorge-
schutz nach Artikel 1 des FZG69 in anderer Form erhalten.
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70 SR 220
71 Fassung gemäss Anhang Ziff. 29 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft

seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
72 SR 210
73 SR 272
74 SR 831.42
75 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 29 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft

seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).

Art. 30b Verpfändung
Der Versicherte kann den Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder einen Betrag bis
zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung nach Artikel 331d des Obligationenrechts70
verpfänden.

Art. 30c Vorbezug
1 Der Versicherte kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Alters-
leistungen von seiner Vorsorgeeinrichtung einen Betrag für Wohneigentum zum
eigenen Bedarf geltend machen.
2 Versicherte dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur Höhe der Freizügig-
keitsleistung beziehen. Versicherte, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dür-
fen höchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch
gehabt hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des Bezuges
in Anspruch nehmen.
3 Der Versicherte kann diesen Betrag auch für den Erwerb von Anteilscheinen einer
Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen verwenden, wenn er eine
dadurch mitfinanzierte Wohnung selbst benutzt.
4 Mit dem Bezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorgeleistungen ent-
sprechend den jeweiligen Vorsorgereglementen und den technischen Grundlagen der
Vorsorgeeinrichtung gekürzt. Um eine Einbusse des Vorsorgeschutzes durch eine
Leistungskürzung bei Tod oder Invalidität zu vermeiden, bietet die Vorsorgeeinrich-
tung eine Zusatzversicherung an oder vermittelt eine solche.
5 Ist der Versicherte verheiratet oder lebt er in eingetragener Partnerschaft, so ist der
Bezug nur zulässig, wenn sein Ehegatte, seine eingetragene Partnerin oder sein
eingetragener Partner schriftlich zustimmt. Kann er die Zustimmung nicht einholen
oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht anrufen.71
6 Werden Ehegatten vor Eintritt eines Vorsorgefalles geschieden, so gilt der Vorbe-
zug als Freizügigkeitsleistung und wird nach den Artikeln 122 und 123 des Zivilge-
setzbuches72, nach Artikel 280 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200873
und Artikel 22 FZG74 geteilt.75
7 Wird durch den Vorbezug oder die Verpfändung die Liquidität der Vorsorge-
einrichtung in Frage gestellt, so kann diese die Erledigung der entsprechenden
Gesuche aufschieben. Sie legt in ihrem Reglement eine Prioritätenordnung für das
Aufschieben dieser Vorbezüge beziehungsweise Verpfändungen fest. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.
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Art. 30e Sicherung des Vorsorgezwecks
1 Der Versicherte oder seine Erben dürfen das Wohneigentum nur unter Vorbehalt
von Artikel 30d veräussern. Als Veräusserung gilt auch die Einräumung von Rech-
ten, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen. Nicht als Veräusserung
gilt hingegen die Übertragung des Wohneigentums an einen vorsorgerechtlich
Begünstigten. Dieser unterliegt aber derselben Veräusserungsbeschränkung wie der
Versicherte.
2 Die Veräusserungsbeschränkung nach Absatz 1 ist im Grundbuch anzumerken. Die
Vorsorgeeinrichtung hat die Anmerkung dem Grundbuchamt gleichzeitig mit der
Auszahlung des Vorbezugs beziehungsweise mit der Pfandverwertung des Vor-
sorgeguthabens anzumelden.
3 Die Anmerkung darf gelöscht werden:

a. drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen;
b. nach Eintritt eines anderen Vorsorgefalles;
c. bei Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung; oder

Art. 30d Rückzahlung
1 Der bezogene Betrag muss vom Versicherten oder von seinen Erben an die Vor-
sorgeeinrichtung zurückbezahlt werden, wenn:

a. das Wohneigentum veräussert wird;
b. Rechte an diesem Wohneigentum eingeräumt werden, die wirtschaftlich

einer Veräusserung gleichkommen; oder
c. beim Tod des Versicherten keine Vorsorgeleistung fällig wird.

2 Der Versicherte kann im Übrigen den bezogenen Betrag unter Beachtung der
Bedingungen von Absatz 3 jederzeit zurückbezahlen.
3 Die Rückzahlung ist zulässig bis:

a. drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen;
b. zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalls; oder
c. zur Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung.

4 Will der Versicherte den aus einer Veräusserung des Wohneigentums erzielten
Erlös im Umfang des Vorbezugs innerhalb von zwei Jahren wiederum für sein
Wohneigentum einsetzen, so kann er diesen Betrag auf eine Freizügigkeitseinrich-
tung überweisen.
5 Bei Veräusserung des Wohneigentums beschränkt sich die Rückzahlungspflicht
auf den Erlös. Als Erlös gilt der Verkaufspreis abzüglich der hypothekarisch gesi-
cherten Schulden sowie der dem Verkäufer vom Gesetz auferlegten Abgaben.
6 Die Vorsorgeeinrichtung räumt dem Versicherten im Falle der Rückzahlung einen
entsprechend höheren Leistungsanspruch gemäss ihrem Reglement ein.
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76 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).

77 Ursprünglich Art. 30f.

d. wenn nachgewiesen wird, dass der in das Wohneigentum investierte Betrag
gemäss Artikel 30d an die Vorsorgeeinrichtung des Versicherten oder auf
eine Freizügigkeitseinrichtung überwiesen worden ist.

4 Erwirbt der Versicherte mit dem Vorbezug Anteilscheine einer Wohnbaugenossen-
schaft oder ähnliche Beteiligungen, so hat er diese zur Sicherstellung des Vorsorge-
zwecks zu hinterlegen.
5 Der Versicherte mit Wohnsitz im Ausland hat vor der Auszahlung des Vorbezugs
beziehungsweise vor der Verpfändung des Vorsorgeguthabens nachzuweisen, dass
er die Mittel der beruflichen Vorsorge für sein Wohneigentum verwendet.
6 Die Pflicht und das Recht zur Rückzahlung bestehen bis drei Jahre vor Entstehung
des Anspruchs auf Altersleistungen, bis zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalles
oder bis zur Barauszahlung.

Art. 30f 76 Einschränkungen während einer Unterdeckung
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass während der
Dauer einer Unterdeckung die Verpfändung, der Vorbezug und die Rückzahlung
zeitlich und betragsmässig eingeschränkt oder ganz verweigert werden können.
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen die Einschränkungen
nach Absatz 1 zulässig sind, und bestimmt deren Umfang.

Art. 30g77 Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat bestimmt:

a. die zulässigen Verwendungszwecke und den Begriff «Wohneigentum zum
eigenen Bedarf» (Art. 30c Abs. 1);

b. welche Voraussetzungen beim Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbau-
genossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen zu erfüllen sind (Art. 30c
Abs. 3);

c. den Mindestbetrag für den Bezug (Art. 30c Abs. 1);
d. die Modalitäten der Verpfändung, des Vorbezugs, der Rückzahlung und der

Sicherstellung des Vorsorgezwecks (Art. 30b–30e);
e. die Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen, die Versicherten im Falle der Ver-

pfändung oder des Vorbezugs über die Auswirkungen auf ihre Vorsorgeleis-
tungen, über die Möglichkeit der Zusatzversicherung für die Risiken Tod
oder Invalidität und über die steuerlichen Folgen zu informieren.
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Art. 33b Erwerbstätigkeit nach dem ordentlichen Rentenalter
Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass auf Verlangen der
versicherten Person deren Vorsorge bis zum Ende der Erwerbstätigkeit, höchstens
jedoch bis zur Vollendung des 70. Altersjahres, weitergeführt wird.

Art. 33a Weiterversicherung des bisherigen versicherten Verdienstes
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass für Versicherte,
deren Lohn sich nach dem 58. Altersjahr um höchstens die Hälfte reduziert, auf
Verlangen der versicherten Person die Vorsorge für den bisherigen versicherten
Verdienst weitergeführt wird.
2 Die Weiterversicherung des bisherigen versicherten Verdienstes kann höchstens
bis zum ordentlichen reglementarischen Rentenalter erfolgen.
3 Die Beiträge zur Weiterversicherung des bisherigen versicherten Verdienstes sind
von der Beitragsparität nach den Artikeln 66 Absatz 1 dieses Gesetzes und 331 Ab-
satz 3 des Obligationenrechts80 ausgenommen. Das Reglement kann Beiträge des
Arbeitgebers für diese Weiterversicherung nur mit dessen Zustimmung vorsehen.

5a. Kapitel:79
Erleichterung der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmer

Art. 3378

Art. 32 Sonderbestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen
1 Jede Vorsorgeeinrichtung hat im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten Sonder-
bestimmungen zugunsten der Eintrittsgeneration zu erlassen und dabei namentlich
ältere Versicherte, vor allem solche mit kleinen Einkommen, bevorzugt zu behandeln.
2 Haben Versicherte Leistungsansprüche aufgrund von Vorsorgeverhältnissen, die
bei Inkrafttreten des Gesetzes bestehen, so können diese von der Vorsorgeeinrich-
tung berücksichtigt werden.

Art. 31 Grundsatz
Der Eintrittsgeneration gehören die Personen an, die bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes das 25. Altersjahr vollendet und das Rentenalter noch nicht erreicht haben.

5. Kapitel: Eintrittsgeneration

78 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

79 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 11. Dez. 2009 (Massnahmen zur Erleichterung
der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmender), in Kraft seit 1. Jan. 2011
(AS 2010 4427; BBl 2007 5669).

80 SR 220
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81 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

82 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921,
1999 4523).

83 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371;
BBl 1991 II 185 910, 1994 V 921, 1999 4523).

84 SR 830.1
85 SR 833.1
86 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

6. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen für die Leistungen

Art. 34 Höhe der Leistung in besonderen Fällen
1 Der Bundesrat regelt die Berechnung der Leistungen in besonderen Fällen,
namentlich

a.81 wenn das nach Artikel 24 Absatz 4 massgebende Versicherungsjahr nicht
vollständig ist oder der Versicherte während dieser Zeit nicht voll erwerbs-
fähig war;

b. wenn der Versicherte bei Eintritt des neuen Versicherungsfalles nach diesem
Gesetz bereits eine Invalidenrente bezieht oder eine Invalidenleistung bezo-
gen hat.

2 …82

Art. 34a83 Koordination und Vorleistung
1 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Verhinderung ungerechtfertigter Vorteile
des Versicherten oder seiner Hinterlassenen beim Zusammentreffen mehrerer Leis-
tungen.
2 Treffen Leistungen nach diesem Gesetz mit gleichartigen Leistungen anderer
Sozialversicherungen zusammen, so findet Artikel 66 Absatz 2 ATSG84 Anwen-
dung. Werden Ehegatten- und Waisenrenten bei ungenügenden Vorsorgeleistungen
nach Artikel 54 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 199285 über die Militärversiche-
rung ausgerichtet, so dürfen Leistungen dieses Gesetzes nicht gekürzt werden.
3 Für die Vorleistung gelten die Artikel 70 und 71 ATSG.

Art. 34b86 Subrogation
Gegenüber einem Dritten, der für den Versicherungsfall haftet, tritt die Vorsorgeein-
richtung im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen
in die Ansprüche der versicherten Person, ihrer Hinterlassenen und weiterer Begüns-
tigter nach Artikel 20a ein.
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87 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

88 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd.
vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses.

89 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).

90

Art. 35 Kürzung der Leistungen bei schwerem Verschulden
Die Vorsorgeeinrichtung kann ihre Leistungen im entsprechenden Umfang kürzen,
wenn die AHV/IV eine Leistung kürzt, entzieht oder verweigert, weil der An-
spruchsberechtigte den Tod oder die Invalidität durch schweres Verschulden herbei-
geführt hat oder sich einer Eingliederungsmassnahme der IV widersetzt.

Art. 35a87 Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen
1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Von der Rückforde-
rung kann abgesehen werden, wenn der Leistungsempfänger gutgläubig war und die
Rückforderung zu einer grossen Härte führt.
2 Der Rückforderungsanspruch verjährt mit Ablauf eines Jahres, nachdem die Vor-
sorgeeinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber mit Ablauf von fünf
Jahren seit der Auszahlung der Leistung. Wird der Rückforderungsanspruch aus
einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjäh-
rungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend.

Art. 3688 Anpassung an die Preisentwicklung
1 Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei Jahre überschritten hat,
werden bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters nach Anordnung des Bun-
desrates der Preisentwicklung angepasst.
2 Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die nicht nach Absatz 1 der Preisentwick-
lung angepasst werden müssen, sowie die Altersrenten werden entsprechend den
finanziellen Möglichkeiten der Vorsorgeeinrichtung der Preisentwicklung angepasst.
Das paritätische oder das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung entscheidet jährlich
darüber, ob und in welchem Ausmass die Renten angepasst werden.
3 Die Vorsorgeeinrichtung erläutert in ihrer Jahresrechnung oder in ihrem Jahres-
bericht die Beschlüsse nach Absatz 2.
4 Artikel 65d Absatz 3 Buchstabe b ist anwendbar auf Anpassungen an die Preisent-
wicklung, die das paritätische Organ der Vorsorgeeinrichtung unter Würdigung der
finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtung beschlossen hat.89
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Art. 3790 Form der Leistungen
1 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente
ausgerichtet.

(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).
90 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

2 Der Versicherte kann verlangen, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das
für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13 und
Art. 13a91) massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird.
3 Die Vorsorgeeinrichtung kann an Stelle der Rente eine Kapitalabfindung ausrich-
ten, wenn die Alters- oder die Invalidenrente weniger als 10 Prozent, die Witwen-
oder Witwerrente weniger als 6 Prozent oder die Waisenrente weniger als 2 Prozent
der Mindestaltersrente der AHV beträgt.
4 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass:

a. die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-,
Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können;

b. die Anspruchsberechtigten eine bestimmte Frist für die Geltendmachung der
Kapitalabfindung einhalten müssen.

5 Ist der Versicherte verheiratet oder lebt er in eingetragener Partnerschaft, so ist die
Auszahlung der Kapitalabfindung nach den Absätzen 2 und 4 nur zulässig, wenn der
Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner schriftlich zu-
stimmt.92 Kann er die Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so
kann er das Gericht anrufen.

Art. 38 Auszahlung der Renten
Die Renten werden in der Regel monatlich ausgerichtet. Für den Monat, in dem der
Anspruch erlischt, wird die Rente voll ausbezahlt.

Art. 39 Abtretung, Verpfändung und Verrechnung
1 Der Leistungsanspruch kann vor Fälligkeit weder verpfändet noch abgetreten wer-
den. Vorbehalten bleibt Artikel 30b.93
2 Der Leistungsanspruch darf mit Forderungen, die der Arbeitgeber der Vorsorge-
einrichtung abgetreten hat, nur verrechnet werden, wenn sie sich auf Beiträge bezie-
hen, die nicht vom Lohn abgezogen worden sind.
3 Rechtsgeschäfte, die diesen Bestimmungen widersprechen, sind nichtig.

91 Art. 13a war in der 11. AHV-Revision vom 3. Okt. 2003 vorgesehen, die in der
Volksabstimmung vom 16. Mai 2004 abgelehnt wurde (siehe BBl 2004 3943).

92 Fassung gemäss Anhang Ziff. 29 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

93 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohn-
eigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995
(AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237).

94 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohnei umsförderung
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Art. 4094

(AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237).
94 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung

mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237).
95 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
96 SR 220
97 SR 831.425

Art. 42 Versicherung von Alter, Tod und Invalidität
Sind die Selbständigerwerbenden obligatorisch für Alter, Tod und Invalidität ver-
sichert, so sind die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung der Arbeit-
nehmer sinngemäss anwendbar.

Zweiter Titel:
Obligatorische Versicherung der Selbständigerwerbenden

Art. 4195 Verjährung von Ansprüchen und Aufbewahrung
von Vorsorgeunterlagen

1 Die Leistungsansprüche verjähren nicht, sofern die Versicherten im Zeitpunkt des
Versicherungsfalles die Vorsorgeeinrichtung nicht verlassen haben.
2 Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere
nach zehn Jahren. Die Artikel 129–142 des Obligationenrechts96 sind anwendbar.
3 Guthaben, welche auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der
Freizügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 199497 angelegt sind, werden nach Ablauf
von zehn Jahren ab dem ordentlichen Rücktrittsalter (Art. 13) an den Sicherheits-
fonds überwiesen; dieser verwendet sie zur Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule.
4 Wenn es nicht möglich ist, das genaue Geburtsdatum des Versicherten zu ermit-
teln, werden diejenigen Freizügigkeitsguthaben, für welche bei den Einrichtungen,
die sie verwalten, während zehn Jahren keine Nachrichten des Versicherten oder von
dessen Erben eingegangen sind, bis ins Jahr 2010 von diesen Einrichtungen weiter
verwaltet. Danach werden sie ebenfalls an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser
verwendet sie entsprechend Absatz 3.
5 Der Sicherheitsfonds erfüllt Ansprüche auf nach den Absätzen 3 und 4 an ihn
überwiesene Guthaben, sofern deren Bestand vom Versicherten oder von dessen
Erben nachgewiesen wird.
6 Ansprüche, die nicht nach Absatz 5 geltend gemacht werden, verjähren, wenn der
Versicherte sein 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte.
7 Die Absätze 1–6 sind auch auf Verpflichtungen aus Verträgen zwischen Vorsorge-
einrichtungen und Versicherungsgesellschaften, welche der Versicherungsaufsicht
unterstellt sind, anwendbar.
8 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Aufbewahrung von Vorsorgeunter-
lagen im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten.
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2. Kapitel: Arbeitnehmer

Art. 46 Erwerbstätigkeit im Dienste mehrerer Arbeitgeber
1 Der nicht obligatorisch versicherte Arbeitnehmer, der im Dienste mehrerer Arbeit-
geber steht und dessen gesamter Jahreslohn 21 150 Franken98 übersteigt, kann sich
entweder bei der Auffangeinrichtung oder bei der Vorsorgeeinrichtung, der einer
seiner Arbeitgeber angeschlossen ist, freiwillig versichern lassen, sofern deren
reglementarische Bestimmungen es vorsehen.99
2 Ist der Arbeitnehmer bereits bei einer Vorsorgeeinrichtung obligatorisch versichert,
kann er sich bei ihr, falls ihre reglementarischen Bestimmungen es nicht ausschlies-
sen, oder bei der Auffangeinrichtung für den Lohn zusätzlich versichern lassen, den
er von den anderen Arbeitgebern erhält.

Dritter Titel: Freiwillige Versicherung
1. Kapitel: Selbständigerwerbende

Art. 44 Recht auf Versicherung
1 Selbständigerwerbende können sich bei der Vorsorgeeinrichtung ihres Berufes
oder ihrer Arbeitnehmer versichern lassen.
2 Wer sich nicht bei einer Vorsorgeeinrichtung versichern lassen kann, ist berechtigt,
sich bei der Auffangeinrichtung versichern zu lassen.

Art. 45 Vorbehalt
1 Für die Risiken Tod und Invalidität darf ein Vorbehalt aus gesundheitlichen Grün-
den für höchstens drei Jahre gemacht werden.
2 Dieser Vorbehalt ist unzulässig, wenn der Selbständigerwerbende mindestens
sechs Monate obligatorisch versichert war und sich innert Jahresfrist freiwillig ver-
sichert.

Art. 43 Versicherung einzelner Risiken
1 Umfasst die obligatorische Versicherung nur die Risiken Tod und Invalidität, so
kann der Bundesrat ein Leistungssystem zulassen, das von demjenigen in der obliga-
torischen Versicherung der Arbeitnehmer abweicht.
2 Die Bestimmungen über den Sicherheitsfonds sind nicht anwendbar.

98 Betrag gemäss Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 15. Okt. 2014, in Kraft seit
1. Jan. 2015 (AS 2014 3343).

99 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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100 Fassung gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26. Juni 1982,
in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1982 2184; BBl 1980 III 489).

101 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

102 Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-
Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).

103 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

Dritter Teil: Organisation
Erster Titel: Vorsorgeeinrichtungen

Art. 48 Grundsätze102
1 Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung
teilnehmen wollen, müssen sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen
(Art. 61), in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen.
2 Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen die Rechtsform einer Stiftung haben
oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit
sein.103 Sie müssen Leistungen nach den Vorschriften über die obligatorische Versi-
cherung erbringen und nach diesem Gesetz organisiert, finanziert und verwaltet
werden.
3 Eine Vorsorgeeinrichtung wird aus dem Register gestrichen, wenn sie:

a. die gesetzlichen Voraussetzungen zur Registrierung nicht mehr erfüllt und
innerhalb der von der Aufsichtsbehörde gesetzten Frist die erforderlichen
Anpassungen nicht vornimmt;

3 Dem Arbeitnehmer, der Beiträge direkt an eine Vorsorgeeinrichtung bezahlt,
schuldet jeder Arbeitgeber jeweils die Hälfte der Beiträge, die auf den bei ihm bezo-
genen Lohn entfallen. Die Höhe des Arbeitgeber-Beitrages ergibt sich aus einer
Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung.
4 Die Vorsorgeeinrichtung übernimmt auf Begehren des Arbeitnehmers das Inkasso
gegenüber den Arbeitgebern.

Art. 47100 Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung
1 Scheidet der Versicherte aus der obligatorischen Versicherung aus, so kann er die
Vorsorge oder bloss die Altersvorsorge im bisherigen Umfang bei derselben Vor-
sorgeeinrichtung, wenn deren Reglement dies zulässt, oder bei der Auffangeinrich-
tung weiterführen.
2 Der aus der obligatorischen Versicherung nach Artikel 2 Absatz 3 ausscheidende
Versicherte kann die Vorsorge für die Risiken Tod und Invalidität im bisherigen
Umfang bei der Auffangeinrichtung weiterführen.101

b. auf die weitere Registrierung verzichtet.104

104 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

105 SR 831.10
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1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
105 SR 831.10
106 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-

Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).
107 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Abs. 2 Ziff. 7–9,

12-14, 16 (mit Ausnahme von Art. 66 Abs. 4), 17, 19-23 und 26 in Kraft seit
1. April 2004, Abs. 1 und 2 Ziff. 3–6, 10, 11, 15, 16 (Art. 66 Abs. 4) und 18 in Kraft seit
1. Jan. 2005, Abs. 2 Ziff. 1, 24 und 25 in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 1677;
BBl 2000 2637).

108 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

109 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 11. Dez. 2009 (Massnahmen zur Erleichterung
der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmender), in Kraft seit 1. Jan. 2011
(AS 2010 4427; BBl 2007 5669).

110 Ziff. 2 ist infolge Scheiterns der 11. AHV-Revision vom 3. Okt. 2003 (BBl 2004 3943)
gegenstandslos.

111 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes
Massnahmenpaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).

112 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).

4 Die registrierten Vorsorgeeinrichtungen und die an der von ihnen durchgeführten
beruflichen Vorsorge Beteiligten sind berechtigt, die Versichertennummer der AHV
nach den Bestimmungen des AHVG105 für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufga-
ben systematisch zu verwenden.106

Art. 49107 Selbständigkeitsbereich
1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung
ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können
im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestim-
mungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Rentenalters ausgerichtet werden.
2 Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für
die weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:108

1.109 die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versi-
cherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1, 33a und
33b),

2.110 die zusätzlichen Einkäufe für den Vorbezug der Altersleistung
(Art. 13a Abs. 8),

3. die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a),
3a.111 die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leis-

tungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invaliden-
versicherung (Art. 26a),

4. die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a),
5.112 die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2–4),
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113 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-
Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).

114 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

115 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

116 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

117 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung),
in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).

118 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

119 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

120 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

6. die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorge-
unterlagen (Art. 41),

6a.113 die systematische Verwendung der Versichertennummer der AHV(Art. 48
Abs. 4),

7.114 die paritätische Verwaltung und die Aufgaben des obersten Organs der Vor-
sorgeeinrichtung (Art. 51 und 51a),

8. die Verantwortlichkeit (Art. 52),
9.115 die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane (Art. 52a–52e),
10.116 die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechtsgeschäfte mit

Nahestehenden und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 51c und 53a),
11. die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b–53d),
12.117 die Auflösung von Verträgen (Art. 53e und 53f),
13. den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2–5, Art. 56a, 57 und 59),
14.118 die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61–62a und 64–64c),
15. …119

16.120 die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter
Satz und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 72a–72g),

17. die Transparenz (Art. 65a),
18. die Rückstellungen (Art. 65b),
19. die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versiche-

rungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4),
20. die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a),
21. die Vermögensverwaltung (Art. 71),
22. die Rechtspflege (Art. 73 und 74),
23. die Strafbestimmungen (Art. 75–79),
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121 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-
Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).

122 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-
Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).

123 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2011 3385,
2013 2253; BBl 2008 8411).

124 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

Art. 51 Paritätische Verwaltung
1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsor-
geeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.124
2 Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen
Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln:

a. die Wahl der Vertreter der Versicherten;
b. eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien;

Art. 50 Reglementarische Bestimmungen
1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über

a. die Leistungen;
b. die Organisation;
c. die Verwaltung und Finanzierung;
d. die Kontrolle;
e. das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den An-

spruchsberechtigten.
2 Diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten oder im
Reglement enthalten sein. Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts können entwe-
der die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der
betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden.123
3 Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vorsorgeeinrichtung erlasse-
nen Bestimmungen vor. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glaubens
davon ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmungen im Einklang mit
dem Gesetz stehe, so ist das Gesetz nicht rückwirkend anwendbar.

24. den Einkauf (Art. 79b),
25. den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c),
25a.121 die Datenbearbeitung für die Zuweisung oder Verifizierung der Versi-

chertennummer der AHV (Art. 85a Bst. f),
25b.122 die Datenbekanntgabe für die Zuweisung oder Verifizierung der Versi-

chertennummer der AHV (Art. 86a Abs. 2 Bst. bbis),
26. die Information der Versicherten (Art. 86b).
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125 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

126 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorge-
einrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), mit Wirkung seit 1. Jan. 2015
(AS 2011 3385, 2013 2253; BBl 2008 8411).

127 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision) (AS 2004 1677;
BBl 2000 2637). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform),
mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

128 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012, mit Ausnahme
von Abs. 6, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2011 3385, 2013 2253; BBl 2008 8411).

c. die paritätische Vermögensverwaltung;
d. das Verfahren bei Stimmengleichheit.

3 Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies
wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen,
nicht möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zu-
lassen. Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeit-
nehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zu-
ordnung des Vorsitzes anders regeln.125
4 Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein im
gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine
Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde
bezeichnet.
5 …126

6 und 7 …127

Art. 51a128 Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung
1 Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung nimmt die Gesamtleitung der Vor-
sorgeeinrichtung wahr, sorgt für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, bestimmt
die strategischen Ziele und Grundsätze der Vorsorgeeinrichtung sowie die Mittel zu
deren Erfüllung. Es legt die Organisation der Vorsorgeeinrichtung fest, sorgt für ihre
finanzielle Stabilität und überwacht die Geschäftsführung.
2 Es nimmt die folgenden, unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben wahr:

a. Festlegung des Finanzierungssystems;
b. Festlegung von Leistungszielen und Vorsorgeplänen sowie der Grundsätze

für die Verwendung der freien Mittel;
c. Erlass und Änderung von Reglementen;
d. Erstellung und Genehmigung der Jahresrechnung;
e. Festlegung der Höhe des technischen Zinssatzes und der übrigen technischen

Grundlagen;
f. Festlegung der Organisation;
g. Ausgestaltung des Rechnungswesens;
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h. Bestimmung des Versichertenkreises und Sicherstellung ihrer Information;
i. Sicherstellung der Erstausbildung und Weiterbildung der Arbeitnehmer- und

Arbeitgebervertreter;
j. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung betrauten Perso-

nen;
k. Wahl und Abberufung des Experten für berufliche Vorsorge und der Revi-

sionsstelle;
l. Entscheid über die ganze oder teilweise Rückdeckung der Vorsorgeeinrich-

tung und über den allfälligen Rückversicherer;
m. Festlegung der Ziele und der Grundsätze der Vermögensverwaltung sowie

der Durchführung und Überwachung des Anlageprozesses;
n. periodische Überprüfung der mittel- und langfristigen Übereinstimmung

zwischen der Anlage des Vermögens und den Verpflichtungen;
o. Festlegung der Voraussetzungen für den Rückkauf von Leistungen;
p. bei Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften Festlegung

des Verhältnisses zu den angeschlossenen Arbeitgebenden und der Voraus-
setzungen für die Unterstellung weiterer Arbeitgeber.

3 Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung kann die Vorbereitung und die Aus-
führung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder
einzelnen Mitgliedern zuweisen. Es sorgt für eine angemessene Berichterstattung an
seine Mitglieder.
4 Es entscheidet über eine angemessene Entschädigung seiner Mitglieder für die
Teilnahme an Sitzungen und Schulungskursen.
5 Bei Vorsorgeeinrichtungen in Form einer Genossenschaft kann die Verwaltung die
Aufgaben nach den Absätzen 1–4 wahrnehmen, soweit diese Aufgaben nicht nach
Artikel 879 des Obligationenrechts129 zu den unübertragbaren Befugnissen der
Generalversammlung gehören.
6 Vorbehalten bleibt Artikel 50 Absatz 2 zweiter Satz.

Art. 51b130 Integrität und Loyalität der Verantwortlichen
1 Die mit der Geschäftsführung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung oder mit
der Vermögensverwaltung betrauten Personen müssen einen guten Ruf geniessen
und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten.
2 Sie unterliegen der treuhänderischen Sorgfaltspflicht und müssen in ihrer Tätigkeit
die Interessen der Versicherten der Vorsorgeeinrichtung wahren. Zu diesem Zweck
sorgen sie dafür, dass aufgrund ihrer persönlichen und geschäftlichen Verhältnisse
kein Interessenkonflikt entsteht.

129 SR 220
130 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit

1. Aug. 2011 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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Art. 52a136 Prüfung
1 Für die Prüfung bestimmt die Vorsorgeeinrichtung eine Revisionsstelle sowie
einen Experten für berufliche Vorsorge.

Art. 52132 Verantwortlichkeit
1 Alle mit der Verwaltung oder Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtung betrauten
Personen sowie die Experten für berufliche Vorsorge sind für den Schaden verant-
wortlich, den sie ihr absichtlich oder fahrlässig zufügen.133
2 Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach den vorstehenden Bestimmungen
verantwortlichen Organe verjährt in fünf Jahren von dem Tage an, an dem der
Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen er-
langt hat, auf jeden Fall aber in zehn Jahren, vom Tag der schädigenden Handlungen
an gerechnet.
3 Wer als Organ einer Vorsorgeeinrichtung schadenersatzpflichtig wird, hat die
übrigen regresspflichtigen Organe zu informieren. Die fünfjährige Verjährungsfrist
für die Geltendmachung von Regressansprüchen nach diesem Absatz beginnt mit
dem Zeitpunkt der Leistung von Schadenersatz.
4 Für die Haftung der Revisionsstelle gilt Artikel 755 des Obligationenrechts134
sinngemäss.135

Art. 51c131 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden
1 Die von Vorsorgeeinrichtungen abgeschlossenen Rechtsgeschäfte müssen markt-
üblichen Bedingungen entsprechen.
2 Rechtsgeschäfte der Vorsorgeeinrichtung mit Mitgliedern des obersten Organs, mit
angeschlossenen Arbeitgebern oder mit natürlichen oder juristischen Personen,
welche mit der Geschäftsführung oder der Vermögensverwaltung betraut sind, sowie
Rechtsgeschäfte der Vorsorgeeinrichtung mit natürlichen oder juristischen Personen,
die den vorgenannten Personen nahestehen, sind bei der jährlichen Prüfung der
Jahresrechnung gegenüber der Revisionsstelle offenzulegen.
3 Die Revisionsstelle prüft, ob in den offen gelegten Rechtsgeschäften die Interessen
der Vorsorgeeinrichtung gewahrt sind.
4 Experten, Anlageberater und Anlagemanager, die von der Vorsorgeeinrichtung
beigezogen wurden, sind im Jahresbericht mit Name und Funktion aufzuführen.

131 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Aug. 2011 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

132 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

133 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

134 SR 220
135 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
136 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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2 Der Bericht der Revisionsstelle ist vom obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung
der Aufsichtsbehörde und dem Experten für berufliche Vorsorge zuzustellen und
den Versicherten zur Verfügung zu halten.

Art. 52b137 Zulassung von Revisionsstellen für berufliche Vorsorge
Als Revisionsstelle können natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig
sein, die von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde als Revisionsexpertin
oder Revisionsexperte nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember
2005138 zugelassen sind.

Art. 52c139 Aufgaben der Revisionsstelle
1 Die Revisionsstelle prüft, ob:

a. die Jahresrechnung und die Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechen;

b. die Organisation, die Geschäftsführung sowie die Vermögensanlage den ge-
setzlichen und reglementarischen Bestimmungen entsprechen;

c. die Vorkehren zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung
getroffen wurden und die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das
oberste Organ hinreichend kontrolliert wird;

d. die freien Mittel oder die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträ-
gen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und reglementarischen Best-
immungen verwendet wurden;

e. im Falle einer Unterdeckung die Vorsorgeeinrichtung die erforderlichen
Massnahmen zur Wiederherstellung der vollen Deckung eingeleitet hat;

f. die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichts-
behörde gemacht wurden;

g. Artikel 51c eingehalten wurde.
2 Die Revisionsstelle hält ihre Feststellungen zu den Prüfpunkten nach Absatz 1
jährlich in einem Bericht zuhanden des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung
fest. Dieser Bericht bestätigt die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften mit
oder ohne Einschränkungen und enthält eine Empfehlung über die Genehmigung
oder Rückweisung der Jahresrechnung; diese ist dem Bericht beizulegen.
3 Die Revisionsstelle erläutert bei Bedarf die Prüfungsergebnisse zuhanden des
obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung.

137 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

138 SR 221.302
139 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit

1. Aug. 2011 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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Art. 53a144 Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über:

a. die Zulässigkeit von Eigengeschäften von Personen, die mit der Vermögens-
verwaltung betraut sind;

Art. 53143

Art. 52e141 Aufgaben des Experten für berufliche Vorsorge
1 Der Experte für berufliche Vorsorge prüft periodisch, ob:

a. die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, dass sie ihre Verpflichtun-
gen erfüllen kann;

b. die reglementarischen versicherungstechnischen Bestimmungen über die
Leistungen und die Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

2 Er unterbreitet dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung Empfehlungen insbe-
sondere über:

a.142 den technischen Zinssatz und die übrigen technischen Grundlagen;
b. die Massnahmen, die im Falle einer Unterdeckung einzuleiten sind.

3 Werden die Empfehlungen des Experten für berufliche Vorsorge vom obersten
Organ nicht befolgt und erscheint dadurch die Sicherheit der Vorsorgeeinrichtung
gefährdet, meldet er dies der Aufsichtsbehörde.

Art. 52d140 Zulassung von Experten für berufliche Vorsorge
1 Experten für berufliche Vorsorge bedürfen der Zulassung durch die Oberaufsichts-
kommission.
2 Voraussetzungen für die Zulassung sind:

a. eine angemessene berufliche Ausbildung und Berufserfahrung;
b. Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen;
c. ein guter Ruf und Vertrauenswürdigkeit.

3 Die Oberaufsichtskommission kann die Voraussetzungen für die Zulassung näher
umschreiben.

140 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

141 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

142 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10).
143 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
144 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision) (AS 2004 1677;

BBl 2000 2637). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in
Kraft seit 1. Aug. 2011 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

b. die Zulässigkeit und Offenlegung von Vermögensvorteilen, die Personen in
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die Vorsorgeeinrichtungen erzielen.
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Art. 53b145 Teilliquidation
1 Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und
das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind
vermutungsweise erfüllt, wenn:

a. eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt;
b. eine Unternehmung restrukturiert wird;
c. der Anschlussvertrag aufgelöst wird.

2 Die reglementarischen Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren
zur Teilliquidation müssen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Art. 53c146 Gesamtliquidation
Bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) entscheidet die
Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und
genehmigt den Verteilungsplan.

Art. 53d147 Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation
1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksich-
tigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grund-
sätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
2 Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten
einzusetzen.
3 Vorsorgeeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig
abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird.148
4 Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest:

a. den genauen Zeitpunkt;
b. die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil;
c. den Fehlbetrag und dessen Zuweisung;
d. den Verteilungsplan.

145 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

146 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

147 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

148 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).
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Art. 53e150 Auflösung von Verträgen
1 Bei der Auflösung von Verträgen zwischen Versicherungseinrichtungen und
Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG151 unterstehen, besteht ein Anspruch auf das
Deckungskapital.
2 Der Anspruch nach Absatz 1 erhöht sich um eine anteilsmässige Beteiligung an
den Überschüssen und vermindert sich durch die Rückkaufskosten. Die Versiche-
rungseinrichtung hat der Vorsorgeeinrichtung eine detaillierte, nachvollziehbare
Abrechnung vorzulegen.
3 Als Rückkaufskosten gelten Abzüge für das Zinsrisiko. Hat das Vertragsverhältnis
mindestens fünf Jahre gedauert, so können keine Rückkaufskosten abgezogen wer-
den. Das Altersguthaben nach Artikel 15 darf nicht geschmälert werden, selbst wenn
der Vertrag weniger als fünf Jahre gedauert hat.
4 Löst der Arbeitgeber den Anschlussvertrag mit seiner Vorsorgeeinrichtung auf, so
haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der
Rentenbezüger bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung
zu einigen, sofern der Anschlussvertrag für diesen Fall keine Regelung vorsieht.
Fehlt eine Regelung im Anschlussvertrag oder kommt zwischen der bisherigen und
der neuen Vorsorgeeinrichtung keine Vereinbarung zustande, so verbleiben die
Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung.
4bis Ist im Anschlussvertrag vorgesehen, dass die Rentenbezüger bei der Auflösung
des Anschlussvertrages die bisherige Vorsorgeeinrichtung verlassen, so kann der
Arbeitgeber diesen Vertrag erst auflösen, wenn eine neue Vorsorgeeinrichtung
schriftlich bestätigt hat, dass sie diese Personen zu den gleichen Bedingungen über-
nimmt.152

5 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner
über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie
muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren.
6 Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraus-
setzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichts-
behörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Ent-
scheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der
zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter
dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird
keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.149

149 Fassung gemäss Ziff. I 14 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von
Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichts-
gesetzes (AS 2006 5599; BBl 2006 7759).

150 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

151 SR 831.42
152 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung),

in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).
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5 Löst die Vorsorgeeinrichtung den Anschlussvertrag mit dem Arbeitgeber auf, so
haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der
Rentenbezüger bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung
zu einigen. Kommt keine Vereinbarung zustande, so verbleiben die Rentenbezüger
bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung.
6 Verbleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung, so bleibt
der Anschlussvertrag mit Bezug auf die Rentenbezüger weiter bestehen. Dies gilt
auch für die Invaliditätsfälle, bei denen die Invalidität nach der Auflösung des An-
schlussvertrags, die Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat,
aber vor der Auflösung des Anschlussvertrags eingetreten ist.
7 Der Bundesrat regelt die Zugehörigkeit der Rentenbezüger, wenn der Anschluss-
vertrag in Folge der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers aufgelöst wird.
8 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Anforderungen an die
Ausweisung der Kosten und die Berechnung des Deckungskapitals.

Art. 53f153 Gesetzliches Kündigungsrecht
1 Die Vorsorgeeinrichtung oder die Versicherungseinrichtung muss wesentliche
Änderungen eines Anschlussvertrages oder eines Versicherungsvertrages mindes-
tens sechs Monate, bevor die Änderungen in Kraft treten sollen, der andern Ver-
tragspartei schriftlich ankündigen.
2 Die andere Vertragspartei kann den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von 30 Tagen schriftlich auf den Zeitpunkt kündigen, auf den die Änderungen
in Kraft treten sollen.
3 Sie kann schriftlich verlangen, dass die Vorsorgeeinrichtung oder die Versiche-
rungseinrichtung ihr die für Offerten notwendigen Angaben zur Verfügung stellt.
Werden ihr diese Angaben nicht innert 30 Tagen übermittelt, nachdem sie verlangt
wurden, so verschieben sich der Beginn der 30-tägigen Kündigungsfrist und der
Zeitpunkt, in dem die wesentlichen Änderungen in Kraft treten, entsprechend der
Verzögerung. Wird vom gesetzlichen Kündigungsrecht kein Gebrauch gemacht, so
treten die wesentlichen Änderungen auf den angekündigten Termin in Kraft.
4 Als wesentliche Änderung eines Anschlussvertrages oder Versicherungsvertrages
nach Absatz 1 gelten:

a. eine Erhöhung derjenigen Beiträge, denen nicht Gutschriften auf den Gut-
haben der Versicherten entsprechen, um mindestens 10 Prozent innerhalb
von drei Jahren;

b. eine Senkung des Umwandlungssatzes, die für Versicherte zu einer Senkung
ihrer voraussichtlichen Altersleistung um mindestens 5 Prozent führt;

c. andere Massnahmen, deren Wirkungen denjenigen nach den Buchstaben a
und b mindestens gleichkommen;

153 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung),
in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).

d. der Wegfall der vollen Rückdeckung.
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5 Änderungen nach Absatz 4 gelten dann nicht als wesentlich, wenn sie Folge einer
Änderung der rechtlichen Grundlagen sind.

Zweiter Titel:154 Anlagestiftungen

Art. 53g Zweck und anwendbares Recht
1 Zur gemeinsamen Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern können Stiftungen
nach den Artikeln 80–89bis155 des Zivilgesetzbuches156 gegründet werden.
2 Anlagestiftungen sind Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen. Sie
unterstehen diesem Gesetz. Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmun-
gen keine auf die Anlagestiftung anwendbare Regelung vorsehen, sind auf sie sub-
sidiär die allgemeinen Bestimmungen des Stiftungsrechts anwendbar.

Art. 53h Organisation
1 Das oberste Organ der Anlagestiftung ist die Anlegerversammlung.
2 Der Stiftungsrat ist das geschäftsführende Organ. Mit Ausnahme der Aufgaben, die
unmittelbar mit der obersten Leitung der Anlagestiftung verbunden sind, kann er die
Geschäftsführung an Dritte delegieren.
3 Die Anlegerversammlung erlässt Bestimmungen über die Organisation, die Ver-
waltung und die Kontrolle der Anlagestiftung.

Art. 53i Vermögen
1 Das Gesamtvermögen der Anlagestiftung umfasst das Stammvermögen und das
Anlagevermögen. Die Anlegerversammlung erlässt Bestimmungen über die Anlagen
dieser Vermögen. Die Statuten können bestimmen, dass diese Befugnis durch den
Stiftungsrat ausgeübt wird.
2 Das Anlagevermögen besteht aus den von Anlegern zum Zwecke der gemeinsa-
men Vermögensanlage eingebrachten Geldern. Es bildet eine Anlagegruppe oder
gliedert sich in mehrere Anlagegruppen. Die Anlagegruppen werden rechnerisch
selbständig geführt und sind wirtschaftlich voneinander unabhängig.
3 Eine Anlagegruppe besteht aus gleichen und nennwertlosen Ansprüchen eines oder
mehrerer Anleger.
4 Sachen und Rechte, die zu einer Anlagegruppe gehören, werden im Konkurs der
Anlagestiftung zugunsten von deren Anlegern abgesondert. Dasselbe gilt sinnge-

154 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

155 Mit Inkrafttreten der Änderung vom 19. Dez. 2008 des Zivilgesetzbuches wird Art. 89bis
zu Art. 89a.

156 SR 210
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mäss für den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. Vorbehalten bleibt ein
Anspruch der Anlagestiftung auf:

a. die vertraglich vorgesehenen Vergütungen;
b. Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer

Aufgaben für eine Anlagegruppe eingegangen ist;
c. Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten

gemacht hat.
5 Die Verrechnung ist nur zulässig bei Forderungen innerhalb der gleichen Anlage-
gruppe oder bei Forderungen innerhalb des Stammvermögens.

Art. 53j Haftung
1 Die Haftung der Anlagestiftung für Verbindlichkeiten einer Anlagegruppe ist auf
das Vermögen dieser Anlagegruppe beschränkt.
2 Jede Anlagegruppe haftet nur für eigene Verbindlichkeiten.
3 Die Haftung der Anleger ist ausgeschlossen.

Art. 53k Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über:

a. den Anlegerkreis;
b. die Äufnung und Verwendung des Stammvermögens;
c. die Gründung, Organisation und Aufhebung;
d. die Anlage, Buchführung, Rechnungslegung und Revision;
e. die Anlegerrechte.

Dritter Titel:157 Sicherheitsfonds und Auffangeinrichtung
1. Kapitel: Rechtsträger

Art. 54 Errichtung
1 Die Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber errichten zwei pari-
tätisch zu verwaltende Stiftungen.
2 Der Bundesrat überträgt:

a. der einen Stiftung, den Sicherheitsfonds zu führen;
b. der andern Stiftung, die Verpflichtungen der Auffangeinrichtung zu über-

nehmen.

157 Ursprünglich: Zweiter Titel.
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Art. 56159 Aufgaben
1 Der Sicherheitsfonds:

a. richtet Zuschüsse an jene Vorsorgeeinrichtungen aus, die eine ungünstige
Altersstruktur aufweisen;

b.160 stellt die gesetzlichen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen oder im
Falle von vergessenen Guthaben liquidierter Vorsorgeeinrichtungen sicher;

c. stellt die über die gesetzlichen Leistungen hinausgehenden reglementari-
schen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen Vorsorgeeinrichtungen
sicher, soweit diese Leistungen auf Vorsorgeverhältnissen beruhen, auf die
das FZG161 anwendbar ist;

d.162 entschädigt die Auffangeinrichtung für die Kosten, die ihr auf Grund ihrer
Tätigkeit nach den Artikeln 11 Absatz 3bis und 60 Absatz 2 dieses Gesetzes
sowie 4 Absatz 2 FZG entstehen und die nicht auf den Verursacher über-
wälzt werden können;

2. Kapitel: Sicherheitsfonds

Art. 55 Stiftungsräte
1 Die Stiftungsräte werden aus gleich vielen Vertretern der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer gebildet. Die öffentliche Verwaltung ist dabei angemessen zu berücksichti-
gen. Die Stiftungsräte können von neutralen Vorsitzenden geleitet werden.
2 Die Mitglieder der Stiftungsräte werden für eine Amtsdauer von vier Jahren ge-
wählt.
3 Die Stiftungsräte konstituieren sich selbst und erlassen die Reglemente über die
Organisation der Stiftung. Sie überwachen deren Geschäftsführung und setzen eine
unabhängige Revisionsstelle als Kontrollorgan ein.
4 Jeder Stiftungsrat bestimmt eine Geschäftsstelle, welche die Stiftung verwaltet und
vertritt.

3 Kommt die Errichtung einer Stiftung durch die Spitzenorganisationen nicht zustan-
de, so veranlasst der Bundesrat deren Gründung.
4 Die Stiftungen gelten als Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968158 über das Verwaltungsverfahren.

158 SR 172.021
159 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997

(AS 1996 3067; BBl 1996 I 564 580). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Ende
dieses Textes.

160 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999
(AS 1999 1384; BBl 1998 5569).

161 SR 831.42
162 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung),

in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).
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e. schliesst den Vorsorgeeinrichtungen im Falle einer Teil- oder Gesamtliqui-
dation, die innerhalb von fünf Jahren seit Inkrafttreten des FZG erfolgt, eine
durch die Anwendung dieses Gesetzes entstandene Deckungslücke;

f.163 fungiert als Zentralstelle 2. Säule für die Koordination, die Übermittlung und
die Aufbewahrung der Angaben nach den Artikeln 24a–24f des FZG;

g.164 ist für die Anwendung von Artikel 89a Verbindungsstelle zu den Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft165 oder der Europäischen Freihan-
delsassoziation. Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen;

h.166 entschädigt die Ausgleichskasse der AHV für die Kosten, die ihr auf Grund
ihrer Tätigkeit nach Artikel 11 entstehen und nicht auf den Verursacher
überwälzt werden können.

2 Die Sicherstellung nach Absatz 1 Buchstabe c umfasst höchstens die Leistungen,
die sich aufgrund eines massgebenden Lohnes nach dem Bundesgesetz vom
20. Dezember 1946167 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung in der an-
derthalbfachen Höhe des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 dieses Ge-
setzes ergeben.
3 Sind einer Vorsorgeeinrichtung mehrere wirtschaftlich oder finanziell nicht eng
miteinander verbundene Arbeitgeber oder mehrere Verbände angeschlossen, so ist
das zahlungsunfähige Vorsorgewerk jedes einzelnen Arbeitgebers oder Verbandes
den zahlungsunfähigen Vorsorgeeinrichtungen grundsätzlich gleichgestellt. Die
Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgewerke ist getrennt zu beurteilen. Der Bundesrat
regelt die Einzelheiten.168
4 Der Bundesrat regelt die Leistungsvoraussetzungen.
5 Der Sicherheitsfonds gewährt keine Sicherstellung der Leistungen, soweit seine
Leistungen missbräuchlich in Anspruch genommen werden.
6 Der Sicherheitsfonds führt für jede Aufgabe getrennt Rechnung.

163 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999
(AS 1999 1384; BBl 1998 5569).

164 Eingefügt durch Ziff. I 7 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits
über die Freizügigkeit (AS 2002 701; BBl 1999 6128). Fassung gemäss Ziff. I 6 des BG
vom 14. Dez. 2001 betreffend die Bestimmungen über die Personenfreizügigkeit im Abk.
zur Änd. des Übereink. zur Errichtung der EFTA, in Kraft seit 1. Juni 2002
(AS 2002 685; BBl 2001 4963).

165 Heute: Europäische Union.
166 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
167 SR 831.10
168 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-

tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).
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Art. 58 Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur
1 Eine Vorsorgeeinrichtung erhält Zuschüsse aufgrund ungünstiger Altersstruktur
(Art. 56 Abs. 1 Bst. a) soweit die Summe der Altersgutschriften 14 Prozent der
Summe der entsprechenden koordinierten Löhne übersteigt. Die Zuschüsse werden
jährlich auf der Grundlage des vorangegangenen Kalenderjahres berechnet.
2 Der Bundesrat kann diesen Ansatz ändern, wenn der Durchschnittssatz der Alters-
gutschriften gesamtschweizerisch wesentlich von 12 Prozent abweicht.
3 Vorsorgeeinrichtungen können Zuschüsse nur beanspruchen, wenn bei ihnen das
gesamte der obligatorischen Versicherung unterstellte Personal der angeschlossenen
Arbeitgeber versichert ist.
4 Sind mehrere Arbeitgeber der gleichen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen, so
werden die Zuschüsse für das Personal jedes einzelnen Arbeitgebers getrennt be-
rechnet.
5 Selbständigerwerbende werden für die Berechnung der Zuschüsse nur berücksich-
tigt, wenn sie:

a. sich innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes oder Aufnahme
der selbständigen Erwerbstätigkeit freiwillig versichern, oder

b. während mindestens sechs Monaten der obligatorischen Versicherung unter-
stellt waren und sich unmittelbar danach freiwillig versichern.

Art. 57171 Anschluss an den Sicherheitsfonds
Die dem FZG172 unterstellten Vorsorgeeinrichtungen sind dem Sicherheitsfonds
angeschlossen.

Art. 56a169 Rückgriff und Rückforderung
1 Gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung
oder des Vorsorgewerks ein Verschulden trifft, kann der Sicherheitsfonds im Zeit-
punkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprü-
che der Vorsorgeeinrichtung eintreten.170
2 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind dem Sicherheitsfonds zurückzuerstatten.
3 Der Rückforderungsanspruch nach Absatz 2 verjährt ein Jahr, nachdem der Sicher-
heitsfonds vom unrechtmässigen Bezug der Leistung Kenntnis erhalten hat, spätes-
tens aber fünf Jahre nach der Auszahlung der Leistung. Wird der Rückforde-
rungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht
eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend.

169 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997
(AS 1996 3067; BBl 1996 I 564 580).

170 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

171 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997
(AS 1996 3067; BBl 1996 I 564 580).

172 SR 831.42
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Art. 60
1 Die Auffangeinrichtung ist eine Vorsorgeeinrichtung.
2 Sie ist verpflichtet:

a. Arbeitgeber, die ihrer Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung
nicht nachkommen, anzuschliessen;

b. Arbeitgeber auf deren Begehren anzuschliessen;
c. Personen als freiwillige Versicherte aufzunehmen;
d. die Leistungen nach Artikel 12 auszurichten;
e.176 die Arbeitslosenversicherung anzuschliessen und für die von dieser Ver-

sicherung gemeldeten Bezüger von Taggeldern die obligatorische Versiche-
rung durchzuführen.

2bis Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 2 Buchstaben a und b und Artikel 12
Absatz 2 kann die Auffangeinrichtung Verfügungen erlassen. Diese sind vollstreck-
baren Urteilen im Sinne von Artikel 80 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889177
über Schuldbetreibung und Konkurs gleichgestellt.178
3 Der Auffangeinrichtung dürfen keine wettbewerbsverzerrenden Vergünstigungen
gewährt werden.

3. Kapitel: Auffangeinrichtung

Art. 59173 Finanzierung
1 Der Sicherheitsfonds wird von den ihm angeschlossenen Vorsorgeeinrichtungen
finanziert.
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3 Er regelt die Finanzierung der Aufgaben, welche vom Sicherheitsfonds nach Arti-
kel 56 Absatz 1 Buchstabe f übernommen werden.174
4 Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen kann der Bund dem Sicherheitsfonds
zur Finanzierung von Insolvenzleistungen gemäss Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben b,
c und d Darlehen zu marktkonformen Bedingungen gewähren. Die Gewährung
dieser Darlehen kann an Bedingungen geknüpft werden.175

173 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Juli 1998
(AS 1996 3067, 1998 1573; BBl 1996 I 564 580).

174 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999
(AS 1999 1384; BBl 1998 5569).

175 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

176 Eingefügt durch Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26. Juni 1982,
in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1982 2184; BBl 1980 III 489).

177 SR 281.1
178 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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4 Die Auffangeinrichtung schafft regionale Zweigstellen.
5 Die Auffangeinrichtung führt Freizügigkeitskonten gemäss Artikel 4 Absatz 2 des
FZG179. Sie führt darüber eine besondere Rechnung.180
6 Die Auffangeinrichtung ist nicht verpflichtet, laufende Rentenverpflichtungen zu
übernehmen.181

Vierter Titel: Aufsicht und Oberaufsicht182
1. Kapitel: Aufsicht183

Art. 61184 Aufsichtsbehörde
1 Die Kantone bezeichnen die zuständige Behörde für die Aufsicht über die Vorsor-
geeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen
Vorsorge dienen, mit Sitz im Kantonsgebiet.185
2 Die Kantone können gemeinsame Aufsichtsregionen bilden und dafür eine Auf-
sichtsbehörde bezeichnen.
3 Die Aufsichtsbehörde ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit. Sie unterliegt in ihrer Tätigkeit keinen Weisungen.186

Art. 62 Aufgaben
1 Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die Revi-
sionsstellen für berufliche Vorsorge, die Experten für berufliche Vorsorge sowie die
Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetz-
lichen Vorschriften einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss ver-
wendet wird, indem sie insbesondere:187

179 SR 831.42
180 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft

1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).
181 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung),

in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).
182 Ursprünglich: Dritter Titel. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Struktur-

reform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
183 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
184 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
185 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-

tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

186 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

187 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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a.188 die Übereinstimmung der statutarischen und reglementarischen Bestimmun-
gen der Vorsorgeeinrichtungen und der Einrichtungen, die nach ihrem
Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit den gesetzlichen Vorschriften
prüft;

b.189 von der Vorsorgeeinrichtung sowie von der Einrichtung, die nach ihrem
Zweck der beruflichen Vorsorge dient, jährlich Berichterstattung fordern,
namentlich über ihre Geschäftstätigkeit;

c. Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche
Vorsorge nimmt;

d. die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft;
e.190 Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information

gemäss den Artikeln 65a und 86b Absatz 2 beurteilen; dieses Verfahren ist
für die Versicherten in der Regel kostenlos.

2 Sie übernimmt bei Stiftungen auch die Aufgaben nach den Artikeln 85 und 86–86b
des Zivilgesetzbuches191.192
3 Der Bundesrat kann Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Genehmigung von
Fusionen und Umwandlungen sowie über die Ausübung der Aufsicht bei Liquidati-
onen und Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen erlassen.193

Art. 62a194 Aufsichtsmittel
1 Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stützt sich die Aufsichtsbehörde auf die Berichte
der Experten für berufliche Vorsorge und der Revisionsstellen.
2 Die Aufsichtsbehörde kann bei Bedarf:

a. vom obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung, vom Experten für berufliche
Vorsorge oder von der Revisionsstelle jederzeit Auskunft oder die Heraus-
gabe sachdienlicher Unterlagen verlangen;

b. im Einzelfall dem obersten Organ, der Revisionsstelle oder dem Experten
für berufliche Vorsorge Weisungen erteilen;

188 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

189 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

190 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

191 SR 210
192 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
193 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit

1. Juli 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).
194 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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c. Gutachten anordnen;
d. Entscheide des obersten Organs einer Vorsorgeeinrichtung aufheben;
e. Ersatzvornahmen anordnen;
f. das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung oder einzelne seiner Mitglieder

ermahnen, verwarnen oder abberufen;
g. eine amtliche Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung oder der Einrichtung, die

nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, anordnen;
h. eine Revisionsstelle oder einen Experten für berufliche Vorsorge ernennen

oder abberufen;
i. Ordnungswidrigkeiten nach Artikel 79 ahnden.

3 Die Kosten für aufsichtsrechtliche Massnahmen gehen zulasten der Vorsorgeein-
richtung oder Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient,
welche die Massnahme verursacht hat. Die Kosten für die Abberufung nach Ab-
satz 2 Buchstabe h gehen zulasten der entsprechenden Revisionsstelle oder des
Experten für berufliche Vorsorge.

Art. 63195

Art. 63a196

2. Kapitel: Oberaufsicht197

Art. 64198 Oberaufsichtskommission
1 Der Bundesrat bestellt eine aus sieben bis neun Mitgliedern bestehende Oberauf-
sichtskommission. Er bezeichnet das Präsidium und das Vizepräsidium. Die Mit-
glieder müssen unabhängige Sachverständige sein. Die Sozialpartner sind mit je
einem Vertreter zu berücksichtigen. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre.
2 Die Oberaufsichtskommission unterliegt in ihren Entscheiden weder Weisungen
des Bundesrats noch Weisungen des Departements des Innern. Sie kann in ihrem
Reglement Kompetenzen an ihr Sekretariat delegieren.

195 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

196 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision) (AS 2004 1677;
BBl 2000 2637). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform),
mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

197 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

198 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012, mit Ausnahme von Abs. 1 in Kraft seit 1. Aug. 2011 (AS 2011 3393;
BBl 2007 5669).
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3 Für das Verhalten der Oberaufsichtskommission und ihres Sekretariates wird nur
gehaftet, wenn wesentliche Amtspflichten verletzt worden sind und Schäden nicht
auf Pflichtverletzungen einer beaufsichtigten Behörde oder Einrichtung gemäss
Artikel 64a zurückzuführen sind.
4 Im Übrigen gilt das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958199.

Art. 64a200 Aufgaben
1 Die Oberaufsichtskommission beaufsichtigt die Aufsichtsbehörden. Sie hat fol-
gende Aufgaben:

a. Sie stellt die einheitliche Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden sicher; sie
kann zu diesem Zweck Weisungen erlassen.

b. Sie prüft die Jahresberichte der Aufsichtsbehörden; sie kann Inspektionen
bei den Aufsichtsbehörden durchführen.

c. Sie erlässt bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage und vorheriger Anhö-
rung der interessierten Kreise die für die Aufsichtstätigkeit notwendigen
Standards.

d. Sie entscheidet über die Zulassung und den Entzug der Zulassung von Ex-
perten für berufliche Vorsorge.

e. Sie führt ein Register über die zugelassenen Experten für berufliche Vor-
sorge; das Register ist öffentlich und wird im Internet veröffentlicht.

f. Sie kann den Experten für berufliche Vorsorge und den Revisionsstellen
Weisungen erteilen.

g. Sie erlässt ein Organisations- und Geschäftsreglement; das Reglement be-
darf der Genehmigung durch den Bundesrat.

2 Sie beaufsichtigt zudem den Sicherheitsfonds, die Auffangeinrichtung und die
Anlagestiftungen.
3 Sie unterbreitet dem Bundesrat jährlich einen Tätigkeitsbericht und verkehrt mit
dem Bundesrat über das Eidgenössische Departement des Innern.

Art. 64b201 Sekretariat
1 Die Kommission verfügt über ein ständiges Sekretariat, das administrativ dem
Bundesamt für Sozialversicherungen zugewiesen ist.
2 Das Sekretariat erfüllt die Aufgaben, die gemäss Organisations- und Geschäfts-
reglement der Oberaufsichtskommission in seine Zuständigkeit fallen.

199 SR 170.32
200 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
201 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
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Art. 64c202 Kosten
1 Die Kosten der Kommission und des Sekretariats werden gedeckt durch:

a. eine jährliche Aufsichtsabgabe;
b. Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen.

2 Die jährliche Aufsichtsabgabe bemisst sich:
a. bei den Aufsichtsbehörden nach der Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeein-

richtungen und der Anzahl der Versicherten;
b. beim Sicherheitsfonds, bei der Auffangeinrichtung und bei den Anlagestif-

tungen nach dem Vermögen und gegebenenfalls der Anzahl Sondervermö-
gen.

3 Der Bundesrat bestimmt die anrechenbaren Aufsichtskosten und legt das Berech-
nungsverfahren im Einzelnen sowie den Gebührentarif fest.

Vierter Teil: Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen
Erster Titel: Allgemeine Bestimmungen203

Art. 65 Grundsatz
1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die
übernommenen Verpflichtungen erfüllen können.
2 Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, dass die Leistungen im
Rahmen dieses Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können. Dabei dürfen sie nur
den vorhandenen Bestand an Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern be-
rücksichtigen (Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse). Vorbehalten
bleiben die Artikel 72a–72g.204
2bis Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorge-
vermögen gedeckt sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben
Artikel 65c sowie die Artikel 72a–72g.205

202 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

203 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

204 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

205 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).
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3 Sie weisen ihre Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung aus. Der Bundesrat
erlässt Bestimmungen über die Verwaltungskosten und die Art und Weise, wie sie
ausgewiesen werden müssen.206
4 Der Bundesrat legt ein Anfangsvermögen und Garantieleistungen fest für Neu-
gründungen von Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen, welche dem Freizügigkeits-
gesetz vom 17. Dezember 1993207 unterstellt sind, unabhängig von ihrer Rechts-
oder Verwaltungsform. Nicht unter diese Bestimmung fallen Verbandseinrichtungen
sowie Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren wirtschaftlich oder finanziell eng mitei-
nander verbundenen Arbeitgebern.208

Art. 65a209 Transparenz
1 Die Vorsorgeeinrichtungen haben bei der Regelung des Beitragssystems, der
Finanzierung, der Kapitalanlagen und bei der Rechnungslegung den Grundsatz der
Transparenz zu beachten.
2 Mit der Transparenz soll sichergestellt werden, dass:

a. die tatsächliche finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtung ersichtlich wird;
b. die Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwecke belegt werden kann;
c. das paritätische Organ der Vorsorgeeinrichtung seine Führungsaufgabe

wahrnehmen kann;
d. die Informationspflichten gegenüber den Versicherten erfüllt werden können.

3 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen in der Lage sein, Informationen über den
Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten,
die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung sowie den Deckungsgrad
abgeben zu können.
4 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Art und Weise, wie diese Informa-
tionen unter Beachtung der Verhältnismässigkeit des Aufwandes bis auf Stufe der
Vorsorgewerke ausgewiesen werden müssen.
5 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Art und Weise, wie die Transparenz
gewährleistet werden muss. Er erlässt dafür Rechnungslegungsvorschriften und legt
die Anforderungen an die Kosten- und Ertragstransparenz fest.

206 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

207 SR 831.42
208 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
209 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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Art. 65b210 Ausführungsbestimmungen des Bundesrates
Der Bundesrat erlässt Mindestvorschriften über die Errichtung:

a. der Rückstellungen für die versicherungstechnischen Risiken;
b. anderer Rückstellungen, die der Sicherung der Finanzierung dienen;
c. der Schwankungsreserven.

Art. 65c211 Zeitlich begrenzte Unterdeckung
1 Eine zeitlich begrenzte Unterdeckung und damit eine zeitlich begrenzte Abwei-
chung vom Grundsatz der jederzeitigen Sicherheit nach Artikel 65 Absatz 1 ist
zulässig, wenn:

a. sichergestellt ist, dass die Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes bei Fällig-
keit erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2); und

b. die Vorsorgeeinrichtung Massnahmen ergreift, um die Unterdeckung in ei-
ner angemessenen Frist zu beheben.

2 Bei Unterdeckung muss die Vorsorgeeinrichtung die Aufsichtsbehörde, den Ar-
beitgeber, die Versicherten sowie die Rentnerinnen und Rentner über das Ausmass
und die Ursachen der Unterdeckung sowie über ergriffene Massnahmen informieren.

Art. 65d212 Massnahmen bei Unterdeckung
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Unterdeckung selbst beheben. Der Sicherheits-
fonds tritt erst dafür ein, wenn die Vorsorgeeinrichtung zahlungsunfähig ist.
2 Die Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung müssen auf einer reglementa-
rischen Grundlage beruhen und der besonderen Situation der Vorsorgeeinrichtung,
insbesondere den Vermögens- und Verpflichtungsstrukturen wie den Vorsorge-
plänen und der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Bestandes der
Versicherten sowie der Rentnerinnen und Rentner Rechnung tragen. Sie müssen
verhältnismässig, dem Grad der Unterdeckung angemessen und Teil eines ausge-
wogenen Gesamtkonzeptes sein. Sie müssen zudem geeignet sein, die Unterdeckung
innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben.
3 Sofern andere Massnahmen nicht zum Ziel führen, kann die Vorsorgeeinrichtung
während der Dauer einer Unterdeckung:

a. von Arbeitgeber und Arbeitnehmern Beiträge zur Behebung einer Unter-
deckung erheben. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich
hoch sein wie die Summe der Beiträge der Arbeitnehmer;

210 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

211 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).

212 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).
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b. von Rentnerinnen und Rentnern einen Beitrag zur Behebung einer Unter-
deckung erheben. Die Erhebung dieses Beitrags erfolgt durch Verrechnung
mit den laufenden Renten. Der Beitrag darf nur auf dem Teil der laufenden
Rente erhoben werden, der in den letzten zehn Jahren vor der Einführung
dieser Massnahme durch gesetzlich oder reglementarisch nicht vorge-
schriebene Erhöhungen entstanden ist. Er darf nicht auf Versicherungsleis-
tungen bei Alter, Tod und Invalidität der obligatorischen Vorsorge erhoben
werden. Auf Versicherungsleistungen, welche über die Leistungen der obli-
gatorischen Vorsorge hinausgehen, darf er nur dann erhoben werden, wenn
eine entsprechende reglementarische Grundlage vorhanden ist. Die Höhe der
Renten bei Entstehung des Rentenanspruchs bleibt jedenfalls gewährleistet.

4 Sofern sich die Massnahmen nach Absatz 3 als ungenügend erweisen, kann die
Vorsorgeeinrichtung den Mindestzinssatz nach Artikel 15 Absatz 2 während der
Dauer der Unterdeckung, höchstens jedoch während fünf Jahren unterschreiten. Die
Unterschreitung darf höchstens 0,5 Prozent betragen.

Art. 66 Aufteilung der Beiträge
1 Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der
Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeit-
gebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner
Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einver-
ständnis festgelegt werden.

Art. 65e213 Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht
bei Unterdeckung

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass der Arbeitgeber
im Fall einer Unterdeckung Einlagen in ein gesondertes Konto Arbeitgeberbeitrags-
reserve mit Verwendungsverzicht (AGBR mit Verwendungsverzicht) vornehmen
und auch Mittel der ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserve auf dieses Konto über-
tragen kann.
2 Die Einlagen dürfen den Betrag der Unterdeckung nicht übersteigen und werden
nicht verzinst. Sie dürfen weder für Leistungen eingesetzt, verpfändet, abgetreten
noch auf andere Weise vermindert werden.
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere:

a. die Auflösung der AGBR mit Verwendungsverzicht, deren Übertragung in
die ordentliche Arbeitgeberbeitragsreserve und die Verrechnung mit fälligen
Arbeitgeberbeiträgen;

b. den möglichen Gesamtbetrag der Arbeitgeberbeitragsreserven und deren
Behandlung bei einer Gesamt- und Teilliquidation.

4 Der Arbeitgeber und die Vorsorgeeinrichtung können vertraglich zusätzliche Rege-
lungen treffen.

213 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).



53

Bundesgesetz 831.40

BV
G

BV
V
1

BV
V
2

BV
V
3

VO
BV

G/A
VI
G

SF
V

AS
V

FZ
G

FZ
V

W
EF

V
BV

ZG
B

Pa
rtG

ZP
O

OR
Sc
hK

G
Ta
be
lle
n

2 Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Für
nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen
verlangen.
3 Der Arbeitgeber zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorge-
einrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab.
4 Er überweist die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende
des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge
geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung.214

Art. 68 Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen
und Versicherungseinrichtungen

1 Versicherungseinrichtungen, welche die Risikodeckung einer nach diesem Gesetz
registrierten Vorsorgeeinrichtung übernehmen wollen, haben in ihre Angebote
Tarife einzubeziehen, die lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Risiken für
Todesfall und Invalidität abdecken. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
2 …215

3 Die Versicherungseinrichtungen haben den Vorsorgeeinrichtungen die nötigen
Angaben zu liefern, damit diese die in Artikel 65a geforderte Transparenz gewähr-
leisten können.216
4 Zu diesen Angaben gehören insbesondere auch:

a. eine jährliche, nachvollziehbare Abrechnung über die Überschussbeteili-
gung; aus der Abrechnung muss insbesondere ersichtlich sein, auf welchen
Grundlagen die Überschussbeteiligung berechnet und nach welchen Grunds-
ätzen sie verteilt wurde;

b. eine Aufstellung über die Verwaltungskosten; der Bundesrat erlässt Best-
immungen über die Art und Weise, wie die Verwaltungskosten ausgewiesen
werden müssen.217

Art. 67 Deckung der Risiken
1 Die Vorsorgeeinrichtungen entscheiden, ob sie die Deckung der Risiken selbst
übernehmen oder sie ganz oder teilweise einer der Versicherungsaufsicht unterstell-
ten Versicherungseinrichtung oder, unter den vom Bundesrat festgesetzten Bedin-
gungen, einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung übertragen.
2 Sie können die Deckung der Risiken selbst übernehmen, wenn sie die vom Bun-
desrat festgesetzten Voraussetzungen erfüllen.

214 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

215 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom
17. Dez. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5269; BBl 2003 3789).

216 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

217 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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Art. 71 Vermögensverwaltung
1 Die Vorsorgeeinrichtungen verwalten ihr Vermögen so, dass Sicherheit und genü-
gender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die
Deckung des voraussehbaren Bedarfes an flüssigen Mitteln gewährleistet sind.
2 Die Verpfändung oder Belastung von Ansprüchen einer Vorsorgeeinrichtung aus
Kollektivlebensversicherungsvertrag oder aus Rückversicherungsvertrag ist nicht
zulässig.221

Art. 72 Finanzierung der Auffangeinrichtung
1 Die Auffangeinrichtung ist nach dem Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener
Kasse zu finanzieren, soweit sie die Deckung der Risiken selbst übernimmt.
2 Die nach Artikel 12 für die Auffangeinrichtung entstehenden Kosten werden vom
Sicherheitsfonds nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe b getragen.
3 Die der Auffangeinrichtung für ihre Tätigkeit nach Artikel 60 Absatz 2 dieses
Gesetzes sowie nach Artikel 4 Absatz 2 des FZG222 entstandenen Kosten, die nicht

Art. 70220

Art. 69219

Art. 68a218 Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen
1 Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen müssen, nachdem der Be-
schluss betreffend die Anpassung der Renten an die Preisentwicklung gemäss Arti-
kel 36 Absätze 2 und 3 gefasst wurde, den Sparguthaben der Versicherten gut-
geschrieben werden.
2 Von Absatz 1 kann nur abgewichen werden:

a. bei Vorsorgewerken, die an Sammelstiftungen angeschlossen sind: wenn die
Vorsorgekommission des Vorsorgewerkes ausdrücklich einen anders lauten-
den Beschluss fasst und ihn der Sammelstiftung mitteilt;

b. bei Vorsorgeeinrichtungen, die nicht in Form einer Sammelstiftung geführt
werden: wenn das paritätische Organ ausdrücklich einen anders lautenden
Beschluss fasst und ihn der Versicherungseinrichtung mitteilt.

218 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

219 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3385; BBl 2008 8411).

220 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), mit Wirkung seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

221 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

222 SR 831.42
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auf den Verursacher überwälzt werden können, werden vom Sicherheitsfonds getra-
gen.223

Zweiter Titel:224
Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher
Körperschaften im System der Teilkapitalisierung

Art. 72a System der Teilkapitalisierung
1 Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die bei Inkrafttreten
der Änderung vom 17. Dezember 2010 die Anforderungen der Vollkapitalisierung
nicht erfüllen und für die eine Staatsgarantie nach Artikel 72c besteht, können mit
Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Vollkapitalisierung abwei-
chen (System der Teilkapitalisierung), sofern ein Finanzierungsplan vorliegt, der ihr
finanzielles Gleichgewicht langfristig sicherstellt. Der Finanzierungsplan muss
insbesondere gewährleisten, dass:

a. die Verpflichtungen gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern vollumfäng-
lich gedeckt sind;

b.225 die Ausgangsdeckungsgrade sowohl für sämtliche Verpflichtungen der Vor-
sorgeeinrichtung wie auch für deren Verpflichtungen gegenüber den aktiven
Versicherten bis zum Übergang zum System der Vollkapitalisierung nicht
unterschritten werden;

c.226 ein Deckungsgrad aller Verpflichtungen gegenüber Rentnerinnen und Rent-
nern sowie aktiven Versicherten von mindestens 80 Prozent besteht;

d. künftige Leistungserhöhungen entsprechend dem Kapitaldeckungsverfahren
zu 100 Prozent ausfinanziert werden.

2 Die Aufsichtsbehörde prüft den Finanzierungsplan und genehmigt die Weiterfüh-
rung der Vorsorgeeinrichtung nach dem System der Teilkapitalisierung. Sie sorgt
dafür, dass der Finanzierungsplan die Einhaltung der bestehenden Deckungsgrade
vorsieht.
3 Die Vorsorgeeinrichtungen können im Hinblick auf eine absehbare Strukturverän-
derung im Versichertenbestand eine Umlageschwankungsreserve vorsehen.
4 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Berechnung der freien Mittel. Er kann
bestimmen, dass bei einer Teilliquidation kein anteilsmässiger Anspruch auf die
Umlageschwankungsreserve besteht.

223 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993
(AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in
Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3067; BBl 1996 I 564 580).

224 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-
tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

225 Siehe auch die UeB Änd. 17.12.2010 am Schluss des Textes.
226 Siehe auch die UeB Änd. 17.12.2010 am Schluss des Textes.
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Art. 72b Ausgangsdeckungsgrade
1 Als Ausgangsdeckungsgrade gelten die Deckungsgrade bei Inkrafttreten der Ände-
rung vom 17. Dezember 2010.
2 Bei der Berechnung der Ausgangsdeckungsgrade muss das für die Zahlung der
fälligen Renten erforderliche Deckungskapital vollumfänglich berücksichtigt wer-
den.
3 Bei der Berechnung der Ausgangsdeckungsgrade dürfen Wertschwankungs- und
Umlageschwankungsreserven vom Vorsorgevermögen abgezogen werden.

Art. 72c Staatsgarantie
1 Eine Staatsgarantie liegt vor, wenn die öffentlich-rechtliche Körperschaft für
folgende Leistungen der Vorsorgeeinrichtung die Deckung garantiert, soweit diese
aufgrund der Ausgangsdeckungsgrade nach Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe b nicht
voll finanziert sind:

a. Alters-, Risiko- und Austrittsleistungen;
b. Austrittsleistungen gegenüber dem austretenden Versichertenbestand im Fall

einer Teilliquidation;
c. versicherungstechnische Fehlbeträge, die als Folge einer Teilliquidation

beim verbleibenden Versichertenbestand entstehen.
2 Eine Staatsgarantie gilt auch für Verpflichtungen gegenüber Versichertenbeständen
von Arbeitgebern, die sich der Vorsorgeeinrichtung nachträglich anschliessen.

Art. 72d Überprüfung durch den Experten für berufliche Vorsorge
Die Vorsorgeeinrichtung muss durch den Experten für berufliche Vorsorge perio-
disch überprüfen lassen, ob ihr finanzielles Gleichgewicht im System der Teilkapi-
talisierung langfristig sichergestellt ist und der Finanzierungsplan nach Artikel 72a
Absatz 1 eingehalten wird.

Art. 72e Unterschreiten der Ausgangsdeckungsgrade
Wird ein Ausgangsdeckungsgrad nach Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe b unter-
schritten, so muss die Vorsorgeeinrichtung Massnahmen nach den Artikeln 65c–65e
ergreifen.

Art. 72f Übergang zum System der Vollkapitalisierung
1 Die Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen richtet sich nach den Artikeln 65–72,
sobald sie deren Anforderungen erfüllen.
2 Die Staatsgarantie kann von der öffentlich-rechtlichen Körperschaft aufgehoben
werden, wenn die Vorsorgeeinrichtung die Anforderungen der Vollkapitalisierung
erfüllt und genügende Wertschwankungsreserven besitzt.
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Art. 74231 Besonderheiten der Rechtspflege
1 Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundes-
verwaltungsgericht angefochten werden.
2 Das Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen gestützt auf Artikel 62 Absatz 1
Buchstabe e ist für die Versicherten kostenlos, es sei denn, sie handelten mutwillig
oder leichtsinnig.

Art. 73 Streitigkeiten und Verantwortlichkeitsansprüche227
1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitig-
keiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten
entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:

a. Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sin-
ne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG228 dienen;

b. Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Arti-
kel 82 Absatz 2 ergeben;

c. Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52;
d. den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1.229

2 Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren
vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3 Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der
Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde.
4 …230

Fünfter Teil: Rechtspflege und Strafbestimmungen
Erster Titel: Rechtspflege

Art. 72g Berichterstattung durch den Bundesrat
Der Bundesrat erstattet der Bundesversammlung alle zehn Jahre Bericht über die
finanzielle Situation der Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaf-
ten, insbesondere über das Verhältnis zwischen Verpflichtungen und Vorsorgever-
mögen.

227 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

228 SR 831.42
229 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
230 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 109 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,

mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
231 Fassung gemäss Ziff. I 14 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von

Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichts-
gesetzes (AS 2006 5599; BBl 2006 7759).
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Zweiter Titel: Strafbestimmungen234

3 Eine Beschwerde gegen eine Verfügung der Aufsichtsbehörde hat nur aufschie-
bende Wirkung, wenn das Bundesverwaltungsgericht sie auf Begehren einer Partei
verfügt.232
4 Die Oberaufsichtskommission ist berechtigt, gegen Entscheide des Bundesverwal-
tungsgerichts im Bereich der beruflichen Vorsorge beim Bundesgericht Beschwerde
zu erheben.233

Art. 76 Vergehen
Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich
oder einen anderen eine Leistung der Vorsorgeeinrichtung oder des Sicherheitsfonds
erwirkt, die ihm nicht zukommt,
wer sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise der
Beitragspflicht gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung oder dem Sicherheitsfonds ent-
zieht,
wer als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Beiträge vom Lohn abzieht und sie dem
vorgesehenen Zweck entfremdet,237

Art. 75 Übertretungen
1. Wer die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre Auskunft erteilt
oder die Auskunft verweigert,
wer sich einer von der zuständigen Behörde angeordneten Kontrolle widersetzt oder
diese auf eine andere Weise verunmöglicht,
wer die erforderlichen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt,
wird mit Haft oder mit Busse bis zu 10 000 Franken bestraft, sofern nicht ein mit
schwererer Strafe bedrohtes Vergehen des Strafgesetzbuches235 vorliegt.236

2. Bei geringfügigen Fällen kann von der Durchführung eines Verfahrens abgese-
hen werden.

232 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

233 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

234 Ab 1. Jan. 2007 sind die angedrohten Strafen und die Verjährungsfristen in Anwendung
von Art. 333 Abs. 2–6 des Strafgesetzbuches (SR 311.0) in der Fassung des BG vom
13. Dez. 2002 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979) zu interpretieren beziehungsweise umzu-
rechnen.

235 SR 311.0
236 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
237 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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wer die Schweigepflicht verletzt oder bei der Durchführung dieses Gesetzes seine
Stellung als Organ oder Funktionär zum Nachteil Dritter oder zum eigenen Vorteil
missbraucht,
wer als Inhaber oder Mitglied einer Kontrollstelle oder als anerkannter Experte für
berufliche Vorsorge die Pflichten nach Artikel 53 in grober Weise verletzt,
wer unzulässige Eigengeschäfte tätigt, gegen die Offenlegungspflicht verstösst,
indem er unwahre oder unvollständige Angaben macht oder sonst in grober Weise
gegen die Interessen der Vorsorgeeinrichtung handelt,238

wer Vermögensvorteile oder Retrozessionen im Zusammenhang mit der Verwaltung
von Vorsorgevermögen nicht offenlegt oder für sich einbehält, die nicht ausdrück-
lich im Vermögensverwaltungsvertrag als Entschädigung beziffert sind,239

wird, sofern nicht ein mit schwererer Strafe bedrohtes Vergehen oder Verbrechen
des Strafgesetzbuches240 vorliegt, mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Busse bis zu 30 000 Franken bestraft.241

Art. 77 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben
1 Wird eine Widerhandlung beim Besorgen der Angelegenheiten einer juristischen
Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder Personengesamt-
heit ohne Rechtspersönlichkeit oder sonst in Ausübung geschäftlicher oder dienst-
licher Verrichtungen für einen andern begangen, so finden die Strafbestimmungen
auf diejenigen natürlichen Personen Anwendung, welche die Tat verübt haben.
2 Der Geschäftsherr oder Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene, der es vorsätz-
lich oder fahrlässig in Verletzung einer Rechtspflicht unterlässt, eine Widerhandlung
des Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden oder in ihren Wirkun-
gen aufzuheben, untersteht den Strafbestimmungen, die für den entsprechend han-
delnden Täter gelten.
3 Ist der Geschäftsherr oder Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene eine juristi-
sche Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder Personen-
gesamtheit ohne Rechtspersönlichkeit, so findet Absatz 2 auf die schuldigen Organe,
Organmitglieder, geschäftsführenden Gesellschafter, tatsächlich leitenden Personen
oder Liquidatoren Anwendung.
4 Fällt eine Busse von höchstens 4000 Franken in Betracht und würde die Ermittlung
der nach den Absätzen 1–3 strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen bedin-
gen, die im Hinblick auf die verwirkte Strafe unverhältnismässig wären, so kann von
einer Verfolgung dieser Personen Umgang genommen und an ihrer Stelle die juristi-

238 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

239 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

240 SR 311.0
241 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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Art. 79b249 Einkauf
1 Die Vorsorgeeinrichtung darf den Einkauf höchstens bis zur Höhe der reglementa-
rischen Leistungen ermöglichen.

Art. 79a248 Geltungsbereich
Die Bestimmungen dieses Titels gelten für alle Vorsorgeverhältnisse, unabhängig
davon, ob die Vorsorgeeinrichtung im Register für die berufliche Vorsorge eingetra-
gen ist oder nicht.

Sechster Teil:
Umfang der Leistungen, Steuerrecht und besondere Bestimmungen246
Erster Titel: Umfang der Leistungen247

Art. 79 Ordnungswidrigkeiten
1 Wer einer Verfügung der zuständigen Aufsichtsbehörde trotz Mahnung und Hin-
weis auf die Strafdrohung dieses Artikels innert nützlicher Frist nicht nachkommt,
wird von der Aufsichtsbehörde mit einer Ordnungsbusse bis zu 4000 Franken be-
straft.244 Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann eine Verwarnung ausge-
sprochen werden.
2 Gegen die Bussenverfügungen kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde
geführt werden.245

sche Person, die Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder die Einzelfirma zur
Bezahlung der Busse verurteilt werden.242

Art. 78243 Verfolgung und Beurteilung
Die Verfolgung und die Beurteilung sind Sache der Kantone.

242 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

243 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 29 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, in Kraft
seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).

244 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

245 Fassung gemäss Anhang Ziff. 109 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).

246 Fassung gemäss Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374; BBl 1999 4).

247 Fassung gemäss Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374; BBl 1999 4).

248 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm
1998 (AS 1999 2374; BBl 1999 4). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom
3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 1677;
BBl 2000 2637).

249 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2006 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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2 Der Bundesrat regelt die Fälle der Personen, die im Zeitpunkt, in dem sie den
Einkauf verlangt haben, noch nie einer Vorsorgeeinrichtung angehört haben.
3 Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen inner-
halb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen
werden. Wurden Vorbezüge für die Wohneigentumsförderung getätigt, so dürfen
freiwillige Einkäufe erst vorgenommen werden, wenn die Vorbezüge zurückbezahlt
sind.
4 Von der Begrenzung ausgenommen sind die Wiedereinkäufe im Falle der Ehe-
scheidung oder gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft nach
Artikel 22c FZG250.251

Art. 79c252 Versicherbarer Lohn und versicherbares Einkommen
Der nach dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung versicherbare Lohn der Arbeit-
nehmer oder das versicherbare Einkommen der Selbständigerwerbenden ist auf den
zehnfachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 beschränkt.

Zweiter Titel: Steuerrechtliche Behandlung der Vorsorge253

Art. 80 Vorsorgeeinrichtungen
1 Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch für die Vorsorgeeinrichtungen, die
nicht im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind.
2 Die mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Vorsorgeeinrichtungen des privaten
und des öffentlichen Rechts sind, soweit ihre Einkünfte und Vermögenswerte aus-
schliesslich der beruflichen Vorsorge dienen, von den direkten Steuern des Bundes,
der Kantone und der Gemeinden und von Erbschafts- und Schenkungssteuern der
Kantone und Gemeinden befreit.
3 Liegenschaften dürfen mit Grundsteuern, insbesondere Liegenschaftensteuern vom
Bruttowert der Liegenschaft und Handänderungssteuern belastet werden.
4 Mehrwerte aus der Veräusserung von Liegenschaften können entweder mit der all-
gemeinen Gewinnsteuer oder mit einer speziellen Grundstückgewinnsteuer erfasst
werden. Bei Fusionen und Aufteilungen von Vorsorgeeinrichtungen dürfen keine
Gewinnsteuern erhoben werden.

250 SR 831.42
251 Eingefügt durch Art. 37 Ziff. 3 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft

seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5269; BBl 2003 3789).
252 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2006 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
253 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungspro-

gramm 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374; BBl 1999 4).
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Art. 81 Abzug der Beiträge
1 Die Beiträge der Arbeitgeber an die Vorsorgeeinrichtung und die Einlagen in die
Arbeitgeberbeitragsreserven, einschliesslich derjenigen nach Artikel 65e, gelten bei
den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden als Geschäfts-
aufwand.254
2 Die von den Arbeitnehmern und Selbständigerwerbenden an Vorsorgeeinrichtun-
gen nach Gesetz oder reglementarischen Bestimmungen geleisteten Beiträge sind bei
den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden abziehbar.
3 Für den versicherten Arbeitnehmer sind die vom Lohn abgezogenen Beiträge im
Lohnausweis anzugeben; andere Beiträge sind durch die Vorsorgeeinrichtungen zu
bescheinigen.

Art. 81a255 Abzug des Beitrags der Rentnerinnen und Rentner
Der Beitrag der Rentnerinnen und Rentner zur Behebung einer Unterdeckung nach
Artikel 65d Absatz 3 Buchstabe b ist bei den direkten Steuern des Bundes, der
Kantone und Gemeinden abziehbar.

Art. 82 Gleichstellung anderer Vorsorgeformen
1 Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können auch Beiträge für weitere, aus-
schliesslich und unwiderruflich der beruflichen Vorsorge dienende, anerkannte Vor-
sorgeformen abziehen.
2 Der Bundesrat legt in Zusammenarbeit mit den Kantonen die anerkannten Vor-
sorgeformen und die Abzugsberechtigung für Beiträge fest.

Art. 83 Besteuerung der Leistungen
Die Leistungen aus Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgeformen nach den Arti-
keln 80 und 82 sind bei den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der
Gemeinden in vollem Umfang als Einkommen steuerbar.

Art. 83a256 Steuerliche Behandlung der Wohneigentumsförderung
1 Der Vorbezug und der aus einer Pfandverwertung des Vorsorgeguthabens erzielte
Erlös sind als Kapitalleistung aus Vorsorge steuerbar.

254 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).

255 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).

256 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung
mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372;
BBl 1992 VI 237).
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2 Bei Wiedereinzahlung des Vorbezugs oder des Pfandverwertungserlöses kann der
Steuerpflichtige verlangen, dass ihm die beim Vorbezug oder bei der Pfandverwer-
tung für den entsprechenden Betrag bezahlten Steuern zurückerstattet werden. Für
solche Wiedereinzahlungen ist ein Abzug zur Ermittlung des steuerbaren Einkom-
mens ausgeschlossen.
3 Das Recht auf Rückerstattung der bezahlten Steuern erlischt nach Ablauf von drei
Jahren seit Wiedereinzahlung des Vorbezugs oder des Pfandverwertungserlöses an
eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge.
4 Alle Vorgänge gemäss den Absätzen 1–3 sind der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung von der betreffenden Vorsorgeeinrichtung unaufgefordert zu melden.
5 Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für die direkten Steuern von Bund,
Kantonen und Gemeinden.

Art. 84 Ansprüche aus Vorsorge
Vor ihrer Fälligkeit sind die Ansprüche aus Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgefor-
men nach den Artikeln 80 und 82 von den direkten Steuern des Bundes, der Kantone
und der Gemeinden befreit.

Dritter Titel: Besondere Bestimmungen257

Art. 85 Eidgenössische Kommission für die berufliche Vorsorge
1 Der Bundesrat bestellt eine Eidgenössische Kommission für die berufliche Vor-
sorge mit höchstens 21 Mitgliedern. Sie setzt sich zusammen aus Vertretern des
Bundes und der Kantone sowie mehrheitlich aus Vertretern der Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer und Vorsorgeeinrichtungen.
2 Die Kommission begutachtet zuhanden des Bundesrates Fragen über die Durchfüh-
rung und Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge.

Art. 85a258 Bearbeiten von Personendaten
Die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchfüh-
rung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die Personendaten, einschliess-
lich besonders schützenswerter Daten und Persönlichkeitsprofile, zu bearbeiten oder
bearbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertrage-
nen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um:259

257 Ursprünglich: Zweiter Titel.
258 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001

(AS 2000 2689; BBl 2000 255).
259 Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-

Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).
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a. die Versicherungsbeiträge zu berechnen und zu erheben;
b. Leistungsansprüche zu beurteilen sowie Leistungen zu berechnen, zu gewäh-

ren und diese mit Leistungen anderer Sozialversicherungen zu koordinieren;
c. ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haftpflichtigen Dritten geltend zu ma-

chen;
d. die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben;
e. Statistiken zu führen;
f.260 die Versichertennummer der AHV zuzuweisen oder zu verifizieren.

Art. 85b261 Akteneinsicht
1 Sofern überwiegende Privatinteressen gewahrt bleiben, steht die Akteneinsicht zu:

a. der versicherten Person für die sie betreffenden Daten;
b. Personen, die einen Anspruch oder eine Verpflichtung nach diesem Gesetz

haben, für diejenigen Daten, die für die Wahrung des Anspruchs oder die Er-
füllung der Verpflichtung erforderlich sind;

c. Personen und Institutionen, denen ein Rechtsmittel gegen eine auf Grund
dieses Gesetzes erlassene Verfügung zusteht, für die zur Ausübung dieses
Rechts erforderlichen Daten;

d. Behörden, die zuständig sind für Beschwerden gegen auf Grund dieses Ge-
setzes erlassene Verfügungen, für die zur Erfüllung dieser Aufgabe erfor-
derlichen Daten;

e. der haftpflichtigen Person und ihrem Versicherer für die zur Beurteilung ei-
nes Rückgriffsanspruchs der beruflichen Vorsorge erforderlichen Daten.

2 Handelt es sich um Gesundheitsdaten, deren Bekanntgabe sich für die zur Einsicht
berechtigte Person gesundheitlich nachteilig auswirken könnte, so kann von ihr
verlangt werden, dass sie einen Arzt oder eine Ärztin bezeichnet, der oder die ihr
diese Daten bekannt gibt.

Art. 86262 Schweigepflicht
Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung
der Durchführung dieses Gesetzes beteiligt sind, haben gegenüber Dritten Ver-
schwiegenheit zu bewahren.

260 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-
Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).

261 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001
(AS 2000 2689; BBl 2000 255).

262 Fassung gemäss Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001
(AS 2000 2689; BBl 2000 255).
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Art. 86a263 Datenbekanntgabe
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten im Einzel-
fall und auf schriftliches und begründetes Gesuch hin bekannt gegeben werden an:

a. Sozialhilfebehörden, wenn sie für die Festsetzung, Änderung oder Rückfor-
derung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinderung ungerechtfer-
tigter Bezüge erforderlich sind;

b. Zivilgerichte, wenn sie für die Beurteilung eines familien- oder erbrecht-
lichen Streitfalles erforderlich sind;

c. Strafgerichte und Strafuntersuchungsbehörden, wenn sie für die Abklärung
eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind;

d. Betreibungsämter, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des Bundesgesetzes
vom 11. April 1889264 über Schuldbetreibung und Konkurs;

e. Steuerbehörden, wenn sie sich auf die Ausrichtung von Leistungen der be-
ruflichen Vorsorge beziehen und für die Anwendung der Steuergesetze er-
forderlich sind;

f.265 die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden nach Artikel 448 Absatz 4
ZGB266;

g.267 den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) oder die Sicherheitsorgane der-
Kantone zuhanden des NDB, wenn die Voraussetzungen von Artikel 13a des
Bundesgesetzes vom 21. März 1997268 über Massnahmen zur Wahrung der
inneren Sicherheit (BWIS) erfüllt sind.

2 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten bekannt
gegeben werden an:

a. andere mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung
der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe, wenn sie für die Erfül-
lung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich sind;

b. Organe einer anderen Sozialversicherung, wenn sich eine Pflicht zur Be-
kanntgabe aus einem Bundesgesetz ergibt;

bbis.269 Organe einer anderen Sozialversicherung für die Zuweisung oder Verifi-
zierung der Versichertennummer der AHV;

263 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001
(AS 2000 2689; BBl 2000 255).

264 SR 281.1
265 Eingefügt durch Anhang Ziff. 27 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Perso-

nenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
266 SR 210
267 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 23. Dez. 2011, in Kraft seit 16. Juli 2012

(AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841).
268 SR 120
269 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-

nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).
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c. die für die Quellensteuer zuständigen Behörden, nach den Artikeln 88 und
100 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990270 über die direkte Bun-
dessteuer sowie den entsprechenden kantonalen Bestimmungen;

d. Organe der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober
1992271;

e. Strafuntersuchungsbehörden, wenn es die Anzeige oder die Abwendung
eines Verbrechens erfordert;

f.272 die IV-Stelle zur Früherfassung nach Artikel 3b IVG273 oder im Rahmen der
interinstitutionellen Zusammenarbeit nach Artikel 68bis IVG und an die pri-
vaten Versicherungseinrichtungen nach Artikel 68bis Absatz 1 Buchstabe b
IVG;

g.274 den NDB oder die Sicherheitsorgane der Kantone zuhanden des NDB, wenn
die Voraussetzungen von Artikel 13a BWIS erfüllt sind.

3 Daten dürfen auch der zuständigen Steuerbehörde im Rahmen des Meldeverfah-
rens nach Artikel 19 des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965275 über die Verrech-
nungssteuer bekannt gegeben werden.
4 Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses
Gesetzes beziehen, dürfen veröffentlicht werden. Die Anonymität der Versicherten
muss gewahrt bleiben.
5 In den übrigen Fällen dürfen Daten an Dritte wie folgt bekannt gegeben werden:

a. nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegen-
den Interesse entspricht;

b. Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich ein-
gewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist,
diese nach den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt
werden darf.

6 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehen-
den Zweck erforderlich sind.
7 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der
betroffenen Person.
8 Die Daten werden in der Regel schriftlich und kostenlos bekannt gegeben. Der
Bundesrat kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige
Arbeiten erforderlich sind.

270 SR 642.11
271 SR 431.01
272 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459).
273 SR 831.20
274 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 23. Dez. 2011, in Kraft seit 16. Juli 2012

(AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841).
275 SR 642.21
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Art. 86b276 Information der Versicherten
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form in-
formieren über:

a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das
Altersguthaben;

b. die Organisation und die Finanzierung;
c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51.

2 Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht
auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informa-
tionen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die
Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung sowie den
Deckungsgrad abzugeben.
3 Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ
auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vor-
sorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn
reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeits-
termin noch nicht überwiesen worden sind.
4 Artikel 75 ist anwendbar.

Art. 87277 Amts- und Verwaltungshilfe
Die Verwaltungs- und Rechtspflegebehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke,
Kreise und Gemeinden sowie die Organe der anderen Sozialversicherungen geben
den mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen auf schriftliche und
begründete Anfrage im Einzelfall kostenlos diejenigen Daten bekannt, die erforder-
lich sind für:

a. die Kontrolle der Erfassung der Arbeitgeber;
b. die Festsetzung, Änderung oder Rückforderung von Leistungen;
c. die Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge;
d. die Festsetzung und den Bezug der Beiträge;
e. den Rückgriff auf haftpflichtige Dritte.

276 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Abs. 2 in Kraft seit
1. April 2004, die übrigen Bestimmungen am 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677;
BBl 2000 2637).

277 Fassung gemäss Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001
(AS 2000 2689; BBl 2000 255).
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Art. 89a Geltungsbereich
1 Für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, für welche die Rechtsvorschriften
der Schweiz oder eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft im Bereich der sozialen Sicherheit gelten oder galten, soweit sie Staatsange-
hörige der Schweiz oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft sind
oder als Staatenlose oder Flüchtlinge in der Schweiz oder im Gebiet eines Mitglied-
staates der Europäischen Gemeinschaft wohnen, sowie für deren Familienangehö-
rige gelten in Bezug auf Leistungen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes auch
die die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit betreffenden Bestimmun-
gen des Abkommens vom 21. Juni 1999281 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) in der Fassung der
Protokolle vom 26. Oktober 2004282 und vom 27. Mai 2008283 über die Ausdehnung
des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten.284
2 Für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, für welche die Rechtsvorschriften
der Schweiz, Islands, Liechtensteins oder Norwegens im Bereich der sozialen Si-
cherheit gelten oder galten, soweit sie Staatsangehörige der Schweiz oder Islands,
Liechtensteins oder Norwegens sind oder als Staatenlose oder Flüchtlinge in der
Schweiz oder im Gebiet Islands, Liechtensteins oder Norwegens wohnen, sowie für
deren Familienangehörige gelten in Bezug auf Leistungen im Anwendungsbereich
dieses Gesetzes auch die Bestimmungen des Abkommens vom 21. Juni 2001285 zur
Änderung des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäi-
schen Freihandelsassoziation (revidiertes EFTA-Abkommen) betreffend die Koordi-
nierung der Systeme der Sozialen Sicherheit.

Siebenter Teil:280 Verhältnis zum europäischen Recht

Art. 89279

Art. 88278

278 Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).

279 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Bundesstatistikgesetzes vom 9. Okt. 1992
(AS 1993 2080; BBl 1992 I 373).

280 Eingefügt durch Ziff. I 7 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten
andererseits über die Freizügigkeit (AS 2002 701; BBl 1999 6128). Fassung gemäss
Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

281 SR 0.142.112.681
282 AS 2006 995
283 SR 0.142.112.681.1
284 Fassung gemäss Art. 3 Ziff. 4 des BB vom 13. Juni 2008 (Weiterführung und Aus-

dehnung des Freizügigkeitsabkommens auf Bulgarien und Rumänien), in Kraft seit
1. Juni 2009 (AS 2009 2411; BBl 2008 2135).

285 SR 0.632.31
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3 Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes den Ausdruck «Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft» verwenden, sind darunter die Staaten zu verstehen, für die
das in Absatz 1 genannte Abkommen gilt.286

Art. 89b Gleichbehandlung
1 Personen, die in der Schweiz oder im Gebiete eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Gemeinschaft wohnen und für die Artikel 89a Absatz 1 gilt, haben, soweit das
Freizügigkeitsabkommen287 nichts anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflich-
ten auf Grund dieses Gesetzes wie Schweizer Staatsangehörige.
2 Personen, die in der Schweiz, Island, Liechtenstein oder Norwegen wohnen und
für die Artikel 89a Absatz 2 gilt, haben, soweit das revidierte EFTA-Abkommen288
nichts anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflichten auf Grund dieses Gesetzes
wie Schweizer Staatsangehörige.

Art. 89c Verbot von Wohnortsklauseln
Der Anspruch auf Geldleistungen, der nach diesem Gesetz besteht, darf:

a. soweit das Freizügigkeitsabkommen289 nichts anderes vorsieht, nicht des-
halb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt
werden, weil die berechtigte Person im Gebiet eines Mitgliedstaates der
Europäischen Gemeinschaft wohnt;

b. soweit das revidierte EFTA-Abkommen290 nichts anderes vorsieht, nicht
deshalb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlag-
nahmt werden, weil die berechtigte Person im Gebiet von Island, Liechten-
stein oder Norwegen wohnt.

Art. 89d Leistungsberechnung
Leistungsansprüche im Anwendungsbereich dieses Gesetzes werden ausschliesslich
auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes festgestellt.

286 Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 9 des BB vom 17. Dez. 2004 (Ausdehnung des Freizügig-
keitsabkommens auf die neuen EU-Mitgliedstaaten sowie Revision der flankierenden
Massnahmen), in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 979; BBl 2004 5891 6565).

287 SR 0.142.112.681
288 SR 0.632.31
289 SR 0.142.112.681
290 SR 0.632.31
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Achter Teil:291 Schlussbestimmungen
Erster Titel: Änderung von Bundesgesetzen

Art. 90
Die Änderungen des geltenden Bundesrechtes stehen im Anhang; dieser ist Bestand-
teil des Gesetzes.

Zweiter Titel: Übergangsbestimmungen

Art. 91 Garantie der erworbenen Rechte
Dieses Gesetz greift nicht in Rechte der Versicherten ein, die sie vor seinem Inkraft-
treten erworben haben.

Art. 92–94292

Art. 95 Übergangsordnung für die Altersgutschriften
Während der ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes gelten für die Be-
rechnung der Altersgutschriften folgende Mindestansätze:

Altersjahr Ansatz in Prozenten des
koordinierten Lohnes

Männer Frauen

25–34 25–31 7
35–44 32–41 10
45–54 42–51 11
55–65 52–62 13

Art. 96293

Art. 96a294

291 Ursprünglich Siebenter Teil.
292 Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).
293 Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).
294 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm

1998 (AS 1999 2374; BBl 1999 4). Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom
20. März 2008 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit
1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).
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Datum des Inkrafttretens:298 1. Januar 1985
Art. 54, 55, 61, 63, 64 und 97: 1. Juli 1983
Art. 48 und 93: 1. Januar 1984
Art. 60: 1. Juli 1984
Art. 81 Abs. 2 und 3, 82 und 83: 1. Januar 1987

Art. 98 Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens und berücksichtigt dabei
insbesondere die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Er kann einzelne Vor-
schriften vor diesem Zeitpunkt in Kraft setzen.
3 Die Vorschriften in Artikel 81 Absätze 2 und 3 und in den Artikeln 82 und 83 sind
innerhalb dreier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes in Kraft zu setzen.
4 Artikel 83 findet keine Anwendung auf Renten und Kapitalabfindungen aus Vor-
sorgeeinrichtungen und Vorsorgeformen im Sinne der Artikel 80 und 82, die:

a. vor Inkrafttreten von Artikel 83 zu laufen beginnen oder fällig werden oder
b. innerhalb von 15 Jahren seit Inkrafttreten von Artikel 83 zu laufen beginnen

oder fällig werden und auf einem Vorsorgeverhältnis beruhen, das bei In-
krafttreten bereits besteht.

Art. 97 Vollzug
1 Der Bundesrat überwacht die Anwendung des Gesetzes und trifft die Massnahmen
zur Durchführung der beruflichen Vorsorge.
1bis Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Durchführung von Erhebungen und
die Veröffentlichung von Informationen, die der Kontrolle über die Anwendung
sowie der Evaluation über die Wirkung dieses Gesetzes dienen. Dabei sind ins-
besondere die Organisation und die Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen, die
Leistungen und deren Empfänger sowie der Beitrag der beruflichen Vorsorge an die
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung zu analysieren.295
2 Die Kantone erlassen die Ausführungsbestimmungen. …296

3 Die Kantone bringen die Ausführungsvorschriften dem Eidgenössischen Departe-
ment des Innern zur Kenntnis.297

Dritter Titel: Vollzug und Inkrafttreten

295 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

296 Satz aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung
des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).

297 Fassung gemäss Ziff. II 411 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung
kantonaler Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362;
BBl 1988 II 1333).

298 Art. 1 der V vom 29. Juni 1983 (AS 1983 827)
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Übergangsbestimmungen der Änderung vom 21. Juni 1996299

Übergangsbestimmungen der Änderung vom 3. Oktober 2003
(1. BVG-Revision)300

a. Laufende Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten
1 Für Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Gesetzesänderung laufen, gilt für den Umwandlungssatz weiterhin das
bisherige Recht.
2 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Gesetzesänderung laufen, werden nach Artikel 36 der Preisentwicklung
angepasst.
3 Artikel 21 Absatz 2 findet auch Anwendung auf Witwen- und Witwerrenten sowie
Waisenrenten, die beim Tod einer versicherten Person entstehen, die im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung bereits eine Alters- oder Invalidenrente
bezieht.

b. Mindestumwandlungssatz
1 Der Bundesrat legt den Mindestumwandlungssatz fest für die Versicherten derjeni-
gen Jahrgänge, die innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieser Gesetzesän-
derung das ordentliche Rentenalter erreichen. Er senkt ihn dabei ab, bis 6,8 Prozent
erreicht sind.
2 Solange für Frau und Mann verschiedene ordentliche Rentenalter gelten, kann auch
der Mindestumwandlungssatz pro Jahr verschieden sein.
3 Der Bundesrat regelt für die Invalidenrenten:

a. die Berechnung der Altersgutschriften und des koordinierten Lohnes für die
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung fehlenden
Jahre;

b. den anwendbaren Mindestumwandlungssatz.

c. Altersgutschriften
Für die Berechnung der Altersgutschriften gilt der Ansatz von 18 Prozent für fol-
gende Rentenalter der Frauen301:

299 AS 1996 3067. Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen
Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437;
BBl 2007 6121).

300 AS 2004 1677; BBl 2000 2637
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Jahre nach Inkrafttreten Rentenalter der Frau

weniger als 2 63
ab 2, aber weniger als 6 64
ab 6 65

d. Deckungslücken
Der Sicherheitsfonds schliesst innerhalb von fünf Jahren seit Inkrafttreten dieser
Gesetzesänderung den Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 1 Absatz 2 FZG302 eine
Deckungslücke, die ihnen durch die Anwendung dieser Gesetzesänderung entstan-
den ist und die auf Grund der besonderen finanziellen Struktur der Vorsorgeeinrich-
tung nicht anderweitig gedeckt werden kann.

e. Koordination mit der 11. AHV-Revision
Der Bundesrat nimmt bei der Erhöhung des ordentlichen Rentenalters der Frauen
(Art. 13), dem Umwandlungssatz (Art. 14 und Übergangsbestimmung Bst. b) und
den Altersgutschriftensätzen (Art. 16) die Anpassungen vor, die durch das Inkraft-
treten der 11. AHV-Revision auf einen späteren Zeitpunkt als auf den 1. Januar 2003
notwendig geworden sind, und wird die notwendigen Anpassungen vornehmen, falls
der Anspruch der Frauen auf Altersleistungen mit dem 65. Altersjahr nicht im Jahr
2009 entsteht.

f. Invalidenrenten
1 Die Invalidenrenten, die vor dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung zu laufen
begonnen haben, unterstehen dem bisherigen Recht.
2 Während zwei Jahren ab dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung unterstehen
die Invalidenrenten noch dem Recht, das nach Artikel 24 in der Fassung vom
25. Juni 1982303 galt.
3 Sinkt der Invaliditätsgrad bei der Revision einer laufenden Rente, so ist auf diese
noch das bisherige Recht anwendbar.
4 Die Dreiviertel-Invalidenrenten werden erst nach dem Inkrafttreten der 4. IVG-
Revision vom 21. März 2003304 eingeführt.
5 Renten, die nach dem Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Gesetzes-
änderung entstehen und die gestützt auf Absatz 4 noch als ganze Renten entstehen,
werden bei Inkrafttreten der 4. IVG-Revision in dem Mass in Dreiviertelsrenten
umgewandelt, als sie auch in der Invalidenversicherung zu Dreiviertelsrenten wer-
den.

301 Seit 1. Jan. 2005 für Frauen: Altersjahr 55–64 (Art. 62a Abs. 2 Bst. b der V vom
18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der
Fassung der Änd. vom 18. Aug. 2004 – AS 2004 4279 4653).

302 SR 831.42
303 AS 1983 797
304 SR 831.20
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Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 17. Dezember 2010
(Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher
Körperschaften)309
a. Bestimmung der Ausgangsdeckungsgrade
Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung bestimmt innerhalb von zwei Jahren
nach Inkrafttreten dieser Änderung die Ausgangsdeckungsgrade nach Artikel 72a
Absatz 1 Buchstabe b.

b. Rechtsform der Vorsorgeeinrichtungen
Registrierte Vorsorgeeinrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ände-
rung die Rechtsform einer Genossenschaft haben, können bis zu ihrer Aufhebung
oder Umwandlung in eine Stiftung in dieser Rechtsform weitergeführt werden. Auf
sie finden subsidiär die Bestimmungen über die Genossenschaft nach den Arti-
keln 828–926 des Obligationenrechts310 Anwendung.

c. Ungenügender Deckungsgrad
1 Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die den Mindest-
deckungsgrad gemäss Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe c unterschreiten, unterbreiten
der Aufsichtsbehörde alle fünf Jahre einen Plan, der ausweist, wie sie spätestens
innert 40 Jahren ab Inkrafttreten dieser Änderung den Mindestdeckungsgrad errei-
chen.

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 11. Dezember 2009305

Koordination des Rentenalters
1 Tritt die 11. AHV-Revision306 nicht spätestens gleichzeitig mit dieser Gesetzesän-
derung in Kraft, so nimmt der Bundesrat die notwendigen Anpassungen beim Ren-
tenalter sowie beim Vorbezug und Aufschub der Altersleistung vor.
2 Tritt die Änderung vom 19. Dezember 2008 des BVG (Mindestumwandlungs-
satz)307 nicht spätestens gleichzeitig mit dieser Gesetzesänderung in Kraft, so nimmt
der Bundesrat die notwendigen Anpassungen beim Rentenalter vor.

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. März 2010
(Strukturreform)308
Vorsorgeeinrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung unter
Bundesaufsicht stehen, können für höchstens drei Jahre nach Inkrafttreten dieser
Änderung unter Bundesaufsicht bleiben.

305 AS 2010 4427; BBl 2007 5669
306 Neufassung, erste Botschaft BBl 2006 1957
307 BBl 2009 19
308 AS 2011 3393; BBl 2007 5669
309 AS 2011 3385; BBl 2008 8411
310 SR 220
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2 Liegt der Deckungsgrad ab dem 1. Januar 2020 unter 60 Prozent und ab dem
1. Januar 2030 unter 75 Prozent, leisten die öffentlich-rechtlichen Körperschaften
ihren Vorsorgeeinrichtungen auf die Differenz den Zins nach Artikel 15 Absatz 2.

Schlussbestimmung der Änderung vom 18. März 2011
(6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket)311

Überprüfung der Renten, die bei pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen
Beschwerdebildern ohne nachweisbare organische Grundlage gesprochen wurden
Wird in Anwendung der Schlussbestimmungen Buchstabe a der Änderung vom
18. März 2011 des IVG312 eine Rente der Invalidenversicherung herabgesetzt oder
aufgehoben, so vermindert sich oder endet der Leistungsanspruch der versicherten
Person auf Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge in Abweichung von Artikel
26 Absatz 3 dieses Gesetzes auf den Zeitpunkt, ab dem der versicherten Person eine
herabgesetzte Rente der Invalidenversicherung oder keine solche Rente mehr ausge-
richtet wird. Diese Bestimmung gilt für alle Vorsorgeverhältnisse im Sinne von
Artikel 1 Absatz 2 FZG313. Die versicherte Person hat im Zeitpunkt der Aufhebung
oder Herabsetzung ihrer Invalidenrente Anspruch auf eine Austrittsleistung nach
Artikel 2 Absatz 1ter FZG.

311 AS 2011 5659; BBl 2010 1817
312 SR 831.20
313 SR 831.42
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Anhang

Änderung von Bundeserlassen

…314

314 Die Änderungen können unter AS 1983 797 konsultiert werden.
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Verordnung über dieAufsicht in der beruflichenVorsorge
(BVV 1)

vom 10. und 22. Juni 2011 (Stand am 1. Januar 2015) 831.435.1

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf die Artikel 64c Absatz 3 und 65 Absatz 4 des Bundesgesetzes
vom 25. Juni 19821 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVG),
verordnet:

1. Abschnitt: Geltungsbereich

Art. 1
Diese Verordnung gilt für alle Vorsorgeeinrichtungen sowie Einrichtungen, die nach
ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen.

2. Abschnitt: Aufsicht

Art. 2 Kantonale Aufsichtsbehörden
1 Kantonale Aufsichtsbehörden nach Artikel 61 BVG sind öffentlich-rechtliche
Anstalten eines oder mehrerer Kantone.
2 Sie melden der Oberaufsichtskommission die Bildung oder Änderung einer Auf-
sichtsregion.

Art. 3 Verzeichnis der beaufsichtigten Einrichtungen
1 Jede kantonale Aufsichtsbehörde führt ein Verzeichnis der Einrichtungen, die sie
beaufsichtigt.
2 Das Verzeichnis enthält:

a. das Register für die berufliche Vorsorge nach Artikel 48 BVG;
b. die Liste der nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen sowie der Einrich-

tungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen.
3 Jede Eintragung im Verzeichnis muss die Bezeichnung und die Adresse der Ein-
richtung sowie das Datum der Aufsichtsübernahmeverfügung enthalten. Jede Eintra-
gung in der Liste muss zudem die Angabe enthalten, ob es sich bei der Einrichtung

AS 2011 3425
1 SR 831.40
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Art. 5 Unabhängigkeit der Mitglieder der Oberaufsichtskommission
1 Die Mitglieder der Oberaufsichtskommission müssen folgende Bedingungen
hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit erfüllen. Sie dürfen nicht:

a. im Anstellungs- oder Auftragsverhältnis zum Sicherheitsfonds, zur Auffang-
einrichtung oder zu einer Anlagestiftung stehen;

b. Mitglieder des Vorstands oder der Geschäftsleitung einer im Bereich der
beruflichen Vorsorge aktiven Organisation sein, ausgenommen die zwei
Vertreterinnen oder Vertreter der Sozialpartner;

c. Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrats einer Versiche-
rungsgesellschaft, einer Bank oder eines anderen im Bereich der beruflichen
Vorsorge tätigen Unternehmens sein;

d. Angestellte einer Aufsichtsbehörde, der Bundesverwaltung oder einer kan-
tonalen Verwaltung sein;

e. Mitglieder einer kantonalen Regierung sein;
f. als Richter oder Richterin im Bereich der Sozialversicherungen tätig sein;
g. Mitglieder der Eidgenössischen Kommission für berufliche Vorsorge sein.

2 Sie müssen in den Ausstand treten, wenn im Einzelfall ein persönlicher oder
geschäftlicher Interessenkonflikt besteht.

3. Abschnitt: Oberaufsicht

Art. 4 Änderung des Verzeichnisses
1 Will eine registrierte Vorsorgeeinrichtung nur noch in der überobligatorischen
Vorsorge tätig sein, so muss sie die Aufsichtsbehörde um Streichung aus dem Regis-
ter und Eintragung in die Liste ersuchen und ihr einen Schlussbericht vorlegen.
Solange dieser nicht genehmigt ist, bleibt sie im Register eingetragen.
2 Wird eine Einrichtung liquidiert oder wechselt sie ihren Sitz in einen Kanton, in
dem eine andere Aufsichtsbehörde zuständig ist, so muss sie die Aufsichtsbehörde
um Streichung der Eintragung aus dem Verzeichnis ersuchen und ihr einen Schluss-
bericht vorlegen. Solange dieser nicht genehmigt ist, wird die Eintragung nicht
gestrichen und bleibt die Einrichtung der bisherigen Aufsichtsbehörde unterstellt.

um eine nur in der überobligatorischen Vorsorge tätige Vorsorgeeinrichtung, eine
Freizügigkeitseinrichtung oder eine Einrichtung der Säule 3a handelt.
4 Das Verzeichnis ist öffentlich und wird im Internet publiziert.
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Art. 6 Kosten der Oberaufsicht
1 Die Kosten der Oberaufsichtskommission und ihres Sekretariats setzen sich
zusammen aus den Kosten:

a. der Systemaufsicht und der Oberaufsicht über die Aufsichtsbehörden;
b. der Aufsicht über die Anlagestiftungen, den Sicherheitsfonds und die Auf-

fangeinrichtung;
c. der Leistungen des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) für die

Oberaufsichtskommission und das Sekretariat.
2 Die Kosten werden vollständig durch Abgaben und Gebühren gedeckt.2
3 Die Oberaufsichtskommission setzt die jährlichen Aufsichtsabgaben nach Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 8 Absatz 1 auf der Basis der Kosten fest, die ihr
und ihrem Sekretariat im Geschäftsjahr entstanden sind. 3

Art. 74 Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden
1 Die Aufsichtsabgabe der Aufsichtsbehörden für das Geschäftsjahr setzt sich zu-
sammen aus:

a. einer Grundabgabe von 300 Franken für jede beaufsichtigte Vorsorgeein-
richtung, die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 19935 unterstellt
ist;

b. einer Zusatzabgabe.
2 Die Zusatzabgabe deckt die Kosten der Oberaufsichtskommission und ihres
Sekretariats für die Tätigkeit als Oberaufsicht, soweit diese nicht aus dem Ertrag der
Grundabgabe und der Gebühren gedeckt sind. Sie beträgt höchstens 80 Rappen für
jede bei der beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtung aktiv versicherte Person und für
jede von der Vorsorgeeinrichtung ausbezahlte Rente.
3 Die Oberaufsichtskommission stellt die Aufsichtsabgabe den Aufsichtsbehörden
neun Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres der Oberaufsichtskommission in
Rechnung.
4 Stichtag für die Erhebung der Zahl der Vorsorgeeinrichtungen, der aktiv Versi-
cherten und der ausbezahlten Renten ist der 31. Dezember des dem Geschäftsjahr
der Oberaufsichtskommission vorangehenden Jahres.
5 Für Vorsorgeeinrichtungen in Liquidation wird die Abgabe letztmals für das
Geschäftsjahr erhoben, in welches die Liquidationsverfügung fällt.

2 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Juli 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2317).
3 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Juli 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2317).
4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Juli 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2317).
5 SR 831.42
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Art. 86 Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung
und der Anlagestiftungen

1 Die Aufsichtsabgabe des Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und der Anla-
gestiftungen deckt die Kosten der Oberaufsichtskommission und ihres Sekretariats
für die Tätigkeit als Direktaufsicht im Geschäftsjahr, soweit diese Kosten nicht
durch die Gebühren der beaufsichtigten Einrichtungen und die Abgaben der Anlage-
stiftungen auf den Sondervermögen gedeckt sind. Sie berechnet sich nach den Ver-
mögen der Einrichtungen aufgrund folgender Ansätze:

a. bis 100 Millionen Franken: höchstens 0,030 Promille;
b. über 100 Millionen bis 1 Milliarde Franken: höchstens 0,025 Promille;
c. über 1 Milliarde bis 10 Milliarden Franken: höchstens 0,020 Promille;
d. über 10 Milliarden Franken: höchstens 0,012 Promille.

2 Sie beträgt jedoch höchstens 125 000 Franken pro Einrichtung. Unterhalb der
Höchstansätze ist das Verhältnis zwischen den einzelnen Ansätzen beizubehalten.
3 Bei Anlagestiftungen wird pro Sondervermögen eine Abgabe von 1000 Franken
erhoben. Als Sondervermögen gilt jeweils eine Anlagegruppe.
4 Die Oberaufsichtskommission stellt die Aufsichtsabgabe den Einrichtungen neun
Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres der Oberaufsichtskommission in Rech-
nung.
5 Für die Erhebung des Vermögens und der Anzahl Sondervermögen ist der Jahres-
abschluss der Einrichtung im Jahr massgebend, das dem Geschäftsjahr der Oberauf-
sichtskommission vorangeht.

Art. 9 Ordentliche Gebühren
1 Für folgende Verfügungen und Dienstleistungen werden Gebühren erhoben, die
sich innerhalb des Gebührenrahmens nach Zeitaufwand berechnen:

Verfügung, Dienstleistung Gebührenrahmen
in Franken

a. Aufsichtsübernahme
(einschliesslich Genehmigung der Urkunde)

1 000– 5 000

b. Genehmigung von Änderungen der Urkunde 500–10 000
c. Prüfung von Reglementen und deren Änderungen 500–10 000
d. Prüfung von Verträgen 500– 800
e. Aufhebung einer Anlagestiftung 1 500–20 000
f. Fusion von Anlagestiftungen 1 000–30 000
g. Aufsichtsmassnahmen 200–50 000

6 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Juli 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2317).



81

Aufsicht in der beruflichen Vorsorge. V 831.435.1

BV
G

BV
V
1

BV
V
2

BV
V
3

VO
BV

G/A
VI
G

SF
V

AS
V

FZ
G

FZ
V

W
EF

V
BV

ZG
B

Pa
rtG

ZP
O

OR
Sc
hK

G
Ta
be
lle
n

Art. 12 Vor der Gründung einzureichende Unterlagen
1 Vorsorgeeinrichtungen sowie Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der berufli-
chen Vorsorge dienen, müssen der Aufsichtsbehörde die notwendigen Unterlagen
und Nachweise für den Erlass der Verfügung über die Aufsichtsübernahme und die
allfällige Registrierung vor dem Gründungsakt und vor der Eintragung ins Handels-
register zur Prüfung einreichen.
2 Sie müssen insbesondere folgende Unterlagen einreichen:

a. Entwurf der Urkunde oder der Statuten;
b. Angaben über die Gründer und Gründerinnen;

4. Abschnitt:
Bestimmungen über die Gründung von Einrichtungen
der beruflichen Vorsorge

Art. 11 Allgemeine Gebührenverordnung
Soweit diese Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmun-
gen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 200410.

Art. 10 Ausserordentliche Gebühr
1 Für ausserordentliche Inspektionen oder aufwendige Abklärungen wird von den
Aufsichtsbehörden je nach Aufwand eine Gebühr von 2000 Franken bis 100 000
Franken erhoben.
2 Für ausserordentliche Revisionen, Kontrollen oder aufwendige Abklärungen wird
von dem Sicherheitsfonds, der Auffangeinrichtung und den Anlagestiftungen je nach
Aufwand eine Gebühr von 2000 Franken bis 100 000 Franken erhoben.

Verfügung, Dienstleistung Gebührenrahmen
in Franken

h.7 Zulassung des Experten oder der Expertin für berufliche
Vorsorge

500–5 000

i.8 Befähigungserklärung für Personen und Institutionen nach
Artikel 48f Absatz 5 der Verordnung vom 18. April 19849
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge

500– 5 000

2 Für die Berechnung nach Zeitaufwand gilt ein Ansatz von 250 Franken pro Stunde.

7 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Juli 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2317).
8 Eingefügt durch den Anhang der V vom 8. Mai 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014

(AS 2013 1349).
9 SR 831.441.1
10 SR 172.041.1
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c. Angaben über die Organe;
d. Entwurf der Reglemente, insbesondere des Vorsorgereglements sowie des

Organisations- und Anlagereglements;
e. Angaben zu Art und Umfang einer allfälligen Rückdeckung beziehungs-

weise zur Höhe der technischen Rückstellungen;
f. Annahmeerklärung der Revisionsstelle und des Experten oder der Expertin

für berufliche Vorsorge.
3 Für die Prüfung der Integrität und der Loyalität der Verantwortlichen müssen sie
der Aufsichtsbehörde zudem folgende Unterlagen einreichen:

a. bei natürlichen Personen: Angaben über Nationalität, Wohnsitz, qualifizierte
Beteiligungen an anderen Gesellschaften und hängige Gerichts- und Verwal-
tungsverfahren, einen unterzeichneten Lebenslauf, Referenzen und einen
Strafregisterauszug;

b. bei Gesellschaften: die Statuten, einen Auszug aus dem Handelsregister oder
eine entsprechende Bestätigung, einen Beschrieb der Geschäftstätigkeiten,
der finanziellen Situation und gegebenenfalls der Gruppenstruktur sowie
Angaben über abgeschlossene und hängige Gerichts- und Verwaltungsver-
fahren.

Art. 13 Prüfung durch die Aufsichtsbehörde
1 Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die geplante Organisation, die Geschäftsführung,
die Vermögensverwaltung sowie die Vermögensanlage den gesetzlichen und regle-
mentarischen Bestimmungen entsprechen, insbesondere ob der organisatorische
Aufbau, die Abläufe und Aufgaben klar und hinreichend geregelt sind und ob die
Artikel 51b Absatz 2 BVG und 48h der Verordnung vom 18. April 198411 über die
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge eingehalten werden.
2 Bei der Prüfung der Vorsorgereglemente achtet sie insbesondere darauf, dass die
reglementarischen Leistungen und deren Finanzierung sich auf eine Bestätigung des
Experten oder der Expertin für berufliche Vorsorge stützen, woraus hervorgeht, dass
das finanzielle Gleichgewicht gewährleistet ist.
3 Bei der Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen berücksichtigt
sie insbesondere:

a. strafrechtliche Verurteilungen, deren Eintrag im Schweizerischen Strafregis-
ter nicht entfernt ist;

b. bestehende Verlustscheine;
c. hängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren.

11 SR 831.441.1
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Art. 18 Garantie, Rückdeckung
1 Die Aufsichtsbehörde prüft, ob bei der Errichtung zugunsten der Sammel- oder
Gemeinschaftseinrichtung eine unwiderrufliche, nicht abtretbare Garantie einer der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht unterstehenden Bank oder eine volle Rückde-
ckung einer der schweizerischen oder liechtensteinischen Aufsicht unterstehenden
Versicherung vorliegt.
2 Die Garantie muss auf mindestens 500 000 Franken lauten und mit einer Ver-
pflichtungsdauer von fünf Jahren abgeschlossen worden sein. Die Aufsichtsbehörde
kann den Mindestbetrag auf höchstens 1 Million Franken erhöhen. Für die Festle-
gung des Betrags sind das zu erwartende Vorsorgekapital sowie die Anzahl der
Anschlussverträge und deren Mindestvertragsdauer massgebend.

Art. 17 Anfangsvermögen
Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung über
ein genügendes Anfangsvermögen verfügt. Das Anfangsvermögen ist genügend,
wenn es die in den ersten zwei Jahren zu erwartenden Verwaltungs-, Organisations-
und anderen Betriebskosten deckt.

Art. 16 Tätigkeit vor der Aufsichtsübernahme
Eine Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung darf keine Anschlussverträge
abschliessen, solange die Aufsichtsbehörde die Verfügung über die Aufsichtsüber-
nahme nicht erlassen hat.

Art. 15 Vor der Gründung zusätzlich einzureichende Unterlagen
Zusätzlich zu den Unterlagen nach Artikel 12 Absätze 2 und 3 müssen Sammel- und
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von Artikel 65 Absatz 4 BVG folgende
Unterlagen einreichen:

a. Entwurf des Anschlussvertrags;
b. Nachweis des Anfangsvermögens (Art. 17);
c. Garantieerklärung (Art. 18);
d. Business-Plan.

5. Abschnitt:
Besondere Bestimmungen über die Gründung von Sammel- und
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von Art. 65 Abs. 4 BVG

Art. 14 Berichterstattung nach der Gründung
Die Aufsichtsbehörde kann der Einrichtung der beruflichen Vorsorge in der Start-
phase auch unterjährige Fristen zur Berichterstattung setzen.
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Art. 22 Widmungsvermögen
Das bei der Gründung gewidmete Vermögen der Anlagestiftung muss mindestens
100 000 Franken betragen.

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 23 Aufhebung bisherigen Rechts
Folgende Verordnungen werden aufgehoben:

Art. 21 Vor der Gründung zusätzlich einzureichende Unterlagen
Zusätzlich zu den Unterlagen nach Artikel 12 Absätze 2 und 3 müssen Anlagestif-
tungen folgende Unterlagen einreichen:

a. Business-Plan;
b. erforderliche Prospekte.

6. Abschnitt:
Besondere Bestimmungen über die Gründung von Anlagestiftungen

Art. 20 Änderung der Geschäftstätigkeit
1 Ergeben sich bei einer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung wesentliche Ände-
rungen in ihrer Geschäftstätigkeit, so meldet das oberste Organ dies der Aufsichts-
behörde. Diese verlangt den Nachweis, dass ein solider Fortbestand gewährleistet
ist.
2 Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, wenn sich die Anzahl der
Anschlüsse oder das Deckungskapital innert 12 Monaten um 25 Prozent verändert.

Art. 19 Parität im obersten Organ
Spätestens ein Jahr nach dem Erlass der Verfügung zur Aufsichtsübernahme ist das
oberste Organ der Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung in paritätischen Wahlen
zu besetzen.

3 Die Rückdeckung muss unkündbar auf mindestens fünf Jahre festgelegt worden
sein.
4 Die Garantie oder die Rückdeckung wird in Anspruch genommen, wenn vor
Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer ein Liquidationsverfahren über die Einrichtung eröff-
net wird und eine Schädigung der Versicherten oder Dritter oder Leistungen des
Sicherheitsfonds nicht ausgeschlossen sind. Die Bank oder die Versicherung leistet
auf erste schriftliche Zahlungsaufforderung hin. Zur Zahlungsaufforderung ist allein
die zuständige Aufsichtsbehörde ermächtigt.
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Art. 25a17 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 2. Juli 2014
Artikel 6 Absätze 2 und 3 sowie die Artikel 7 und 8 der Änderung vom 2. Juli 2014
sind erstmals für das Geschäftsjahr 2014 anwendbar.

Art. 25 Übergangsbestimmungen
1 Die kantonale Aufsichtsbehörde informiert die Oberaufsichtskommission über ihre
Errichtung als öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit nach
Artikel 61 BVG.
2 Für die Gebühren zulasten der Einrichtungen unter der direkten Aufsicht des BSV
gilt die Verordnung vom 17. Oktober 198416 über die Gebühren für die Beaufsichti-
gung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, solange die Aufsicht über diese
Einrichtungen nicht den kantonalen Aufsichtsbehörden übergeben worden ist.
3 Im Jahr der Aufsichtsübergabe ist die jährliche Aufsichtsgebühr nach altem Recht
pro rata temporis bis zum Datum der Übergabe geschuldet. Das BSV legt die
Gebühr, gestützt auf den letzten ihm verfügbaren Jahresbericht der Einrichtung, in
der Verfügung zur Übertragung der Aufsicht fest und stellt sie der Einrichtung in
Rechnung.
4 Bis zum Ende des Jahres, in dem die Aufsicht an die kantonalen Aufsichtsbehör-
den übergeben wird, ist die Aufsichtsabgabe nach Artikel 7 durch das BSV geschul-
det.
5 Das BSV übergibt die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtung bis am 31. Dezember
2014 der zuständigen kantonalen Aufsichtsbehörde; innerhalb dieser Frist legt es
den Zeitpunkt der Übergabe fest. Zuständig ist die kantonale Aufsichtsbehörde am
Sitz der Einrichtung im Zeitpunkt der Übergabe. Sobald die Verfügung zur Übertra-
gung der Aufsicht rechtskräftig ist, wird sie dem Handelsregisteramt zwecks Ände-
rung des Eintrags übermittelt.

Art. 24 Änderung bisherigen Rechts
Die Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 200714 wird wie folgt geändert:
…15

1. Verordnung vom 29. Juni 198312 über die Beaufsichtigung und die Regist-
rierung der Vorsorgeeinrichtungen;

2. Verordnung vom 17. Oktober 198413 über die Gebühren für die Beaufsich-
tigung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, mit Wirkung am
31. Dezember 2014.

12 [AS 1983 829, 1996 146 Ziff. I 10, 1998 1662 Art. 28 1840, 2004 4279 Anhang Ziff. 3
4653, 2006 4705 Ziff. II 94]

13 [AS 1984 1224, 2004 4279 Anhang Ziff. 4 4653]
14 SR 221.411
15 Die Änderung kann unter AS 2011 3425 konsultiert werden.
16 AS 1984 1224, 2004 4279 4653
17 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Juli 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 2317).
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Art. 26 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.
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Verordnung über die beruflicheAlters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVV 2)

vom 18. April 1984 (Stand am 1. Januar 2015) 831.441.1

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 97 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG),
verordnet:

1. Kapitel:2 Grundsätze der beruflichen Vorsorge
1. Abschnitt: Angemessenheit

Art. 1 Beiträge und Leistungen
(Art. 1 Abs. 2 und 3 BVG)

1 Ein Vorsorgeplan gilt als angemessen, wenn die Bedingungen nach den Absätzen 2
und 3 erfüllt sind.
2 Gemäss Berechnungsmodell:

a. überschreiten die reglementarischen Leistungen nicht 70 Prozent des letzten
versicherbaren AHV-pflichtigen Lohns oder Einkommens vor der Pensionie-
rung; oder

b. betragen die gesamten reglementarischen Beiträge von Arbeitgeber und Ar-
beitnehmern, die der Finanzierung der Altersleistungen dienen, nicht mehr
als 25 Prozent aller versicherbaren AHV-pflichtigen Löhne beziehungsweise
die Beiträge der Selbständigerwerbenden nicht mehr als 25 Prozent des ver-
sicherbaren AHV-pflichtigen Einkommens pro Jahr.

3 Bei Löhnen, die über dem oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG
liegen, betragen gemäss Berechnungsmodell die Altersleistungen aus der beruflichen
Vorsorge und der AHV zusammen nicht mehr als 85 Prozent des letzten versicher-
baren AHV-pflichtigen Lohns oder Einkommens vor der Pensionierung.
4 Sieht der Vorsorgeplan Kapitalleistungen vor, so sind für die Bewertung der An-
gemessenheit die entsprechenden Rentenleistungen zugrunde zu legen, wie sie sich
bei Anwendung des reglementarischen Umwandlungssatzes und, falls kein regle-
mentarischer Umwandlungssatz vorgesehen ist, des Mindestumwandlungssatzes
nach Artikel 14 Absatz 2 BVG ergeben.

AS 1984 543
1 SR 831.40
2 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006

(AS 2005 4279).
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Art. 1d Wahlmöglichkeiten zwischen Vorsorgeplänen
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung oder das Vorsorgewerk können für die Versicherten jedes
Kollektivs bis zu drei Vorsorgepläne anbieten.

Art. 1c Vorsorgepläne
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

1 Der Grundsatz der Kollektivität ist eingehalten, wenn die Vorsorgeeinrichtung oder
das Vorsorgewerk in ihrem Reglement eines oder mehrere Kollektive von Ver-
sicherten vorsehen. Die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv muss sich nach objektiven
Kriterien richten wie insbesondere nach der Anzahl der Dienstjahre, der ausgeübten
Funktion, der hierarchischen Stellung im Betrieb, dem Alter oder der Lohnhöhe.
2 Die Kollektivität ist auch im Fall der Versicherung einer einzelnen Person ein-
gehalten, wenn gemäss Reglement die Aufnahme weiterer Personen grundsätzlich
möglich ist. Dies gilt jedoch nicht für die freiwillige Versicherung von Selbständig-
erwerbenden nach Artikel 44 BVG.

2. Abschnitt: Kollektivität

Art. 1b Vorzeitiger Altersrücktritt
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die versicherte
Person über den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen im Sinn von
Artikel 9 Absatz 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 19933 (FZG)
hinaus zusätzliche Einkäufe tätigen darf, um Kürzungen beim Vorbezug der Alters-
leistungen ganz oder teilweise auszugleichen.
2 Vorsorgeeinrichtungen, welche Einkäufe für den vorzeitigen Altersrücktritt nach
Absatz 1 zulassen, haben ihre Vorsorgepläne so auszugestalten, dass bei einem
Verzicht auf den vorzeitigen Altersrücktritt das reglementarische Leistungsziel
höchstens um 5 Prozent überschritten wird.

Art. 1a Angemessenheit bei mehreren Vorsorgeverhältnissen
(Art. 1 Abs. 2 und 3 BVG)

1 Schliesst ein Arbeitgeber Anschlussverträge mit mehreren Vorsorgeeinrichtungen
ab, die so gestaltet sind, dass Versicherte gleichzeitig bei mehreren Einrichtungen
versichert sind, so hat er Vorkehrungen zu treffen, dass Artikel 1 sinngemäss für die
Gesamtheit der Vorsorgeverhältnisse eingehalten wird.
2 Selbstständigerwerbende, die ihr Einkommen in mehreren Vorsorgeeinrichtungen
versichern lassen, müssen die notwendigen Massnahmen treffen, dass Artikel 1
sinngemäss für die Gesamtheit ihrer Vorsorgeverhältnisse eingehalten wird.

3 SR 831.42
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Art. 1h5
1 Das Versicherungsprinzip ist eingehalten, wenn mindestens 6 Prozent aller Bei-
träge zur Finanzierung der Leistungen für die Risiken Tod und Invalidität bestimmt
sind; massgebend für die Berechnung dieses Mindestanteils ist die Gesamtheit der
Beiträge für alle Kollektive und Pläne eines angeschlossenen Arbeitgebers in einer

5. Abschnitt: Versicherungsprinzip
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

Art. 1g
Der Grundsatz der Planmässigkeit ist eingehalten, wenn die Vorsorgeeinrichtung in
ihrem Reglement die verschiedenen Leistungen, die Art ihrer Finanzierung und die
Anspruchsvoraussetzungen, die Vorsorgepläne sowie die verschiedenen Versicher-
tenkollektive, für welche unterschiedliche Pläne gelten, genau festlegt. Der Vorsor-
geplan muss sich auf Parameter stützen, die nach fachlich anerkannten Grundsätzen
festgelegt werden.

4. Abschnitt: Planmässigkeit
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

Art. 1f
Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist eingehalten, wenn für alle Versicherten
eines Kollektivs die gleichen reglementarischen Bedingungen im Vorsorgeplan
gelten.

3. Abschnitt: Gleichbehandlung
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

Art. 1e4 Wahl der Anlagestrategien
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

Nur Vorsorgeeinrichtungen, welche ausschliesslich Lohnanteile über dem andert-
halbfachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern, dürfen
innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche Anlagestrategien anbieten.

2 Die Summe der Beitragsanteile von Arbeitgeber und Arbeitnehmern in Lohnpro-
zenten muss beim Vorsorgeplan mit den niedrigsten Beitragsanteilen mindestens
2/3 der Beitragsanteile beim Vorsorgeplan mit den höchsten Beitragsanteilen betra-
gen. Der Beitragssatz des Arbeitgebers muss in jedem Plan gleich hoch sein.

4 Siehe auch Bst. b SchlB Änd. 10.6.2005 vor dem Anhang.
5 Siehe auch Bst. c SchlB Änd. 10.6.2005 vor dem Anhang.
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Vorsorgeeinrichtung. Sind einer Vorsorgeeinrichtung mehrere Arbeitgeber ange-
schlossen, so sind für die Berechnung des Mindestanteils jeweils die Beiträge für die
Kollektive und Pläne eines einzelnen Arbeitgebers in dieser Vorsorgeeinrichtung
massgebend.
2 In Vorsorgeeinrichtungen, welche ausschliesslich die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge betreiben, ist das Versicherungsprinzip auch dann ein-
gehalten, wenn gemäss Reglement das Altersguthaben ohne Risikoschutz geäufnet
wird in Fällen, in denen sich aufgrund einer ärztlichen Gesundheitsprüfung ein
wesentlich erhöhtes Risiko ergibt und deshalb die Versicherung der Risiken Tod und
Invalidität abgelehnt wird. In diesen Fällen kann die Altersleistung nur in Renten-
form bezogen werden.

6. Abschnitt: Mindestalter für den Altersrücktritt
(Art. 1 Abs. 3 BVG)

Art. 1i6
1 Die Reglemente der Vorsorgeeinrichtungen können einen Altersrücktritt frühestens
ab dem vollendeten 58. Altersjahr vorsehen.
2 Frühere Altersrücktritte als nach Absatz 1 sind zulässig:

a. bei betrieblichen Restrukturierungen
b. bei Arbeitsverhältnissen, in denen frühere Altersrücktritte aus Gründen der

öffentlichen Sicherheit vorgesehen sind.

1a. Kapitel:7 Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer
1. Abschnitt: Versicherter Personenkreis und koordinierter Lohn

Art. 1j8 Von der obligatorischen Versicherung ausgenommene Arbeitnehmer
(Art. 2 Abs. 2 und 4 BVG)9

1 Folgende Arbeitnehmer sind der obligatorischen Versicherung nicht unterstellt:
a. Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber gegenüber der AHV nicht beitragspflichtig

ist;
b.10 Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeitsvertrag von höchstens drei Mo-

naten; vorbehalten ist Artikel 1k;

6 Siehe auch Bst. d SchlB Änd. 10.6.2005 vor dem Anhang.
7 Ursprünglich 1. Kap.
8 Ursprünglich Art. 1.
9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009

(AS 2008 3551).
10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009

(AS 2008 3551).



91

Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. V 831.441.1

BV
G

BV
V
1

BV
V
2

BV
V
3

VO
BV

G/A
VI
G

SF
V

AS
V

FZ
G

FZ
V

W
EF

V
BV

ZG
B

Pa
rtG

ZP
O

OR
Sc
hK

G
Ta
be
lle
n

c. Arbeitnehmer, die nebenberuflich tätig sind und bereits für eine hauptberuf-
liche Erwerbstätigkeit obligatorisch versichert sind oder im Hauptberuf eine
selbständige Erwerbstätigkeit ausüben;

d.11 Personen, die im Sinne der IV zu mindestens 70 Prozent invalid sind, sowie
Personen, die provisorisch weiterversichert werden nach Artikel 26a BVG;

e.12 die folgenden Familienglieder der Betriebsleiterin oder des Betriebsleiters,
die in einem landwirtschaftlichen Betrieb mitarbeiten:
1. die Verwandten der Betriebsleiterin oder des Betriebsleiters in auf- und

absteigender Linie sowie ihre Ehegatten oder eingetragenen Partnerin-
nen oder Partner,

2. die Schwiegertöchter oder Schwiegersöhne der Betriebsleiterin oder des
Betriebsleiters, die voraussichtlich den Betrieb zur Selbstbewirtschaf-
tung übernehmen werden.

2 Arbeitnehmer, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in der Schweiz tätig
sind und im Ausland genügend versichert sind, werden von der obligatorischen Ver-
sicherung befreit, wenn sie ein entsprechendes Gesuch an die Vorsorgeeinrichtung
stellen.
3 Arbeitnehmer, die nach Absatz l Buchstaben a und e der obligatorischen Versiche-
rung nicht unterstellt sind, können sich zu den gleichen Bedingungen wie Selbstän-
digerwerbende freiwillig versichern lassen.
4 Arbeitnehmer, die nach Absatz 1 Buchstaben b und c der obligatorischen Versiche-
rung nicht unterstellt sind, können sich im Rahmen von Artikel 46 BVG versichern
lassen.

Art. 1k13 Befristet angestellte Arbeitnehmer
(Art. 2 Abs. 4 BVG)

Arbeitnehmer mit befristeten Anstellungen oder Einsätzen sind der obligatorischen
Versicherung unterstellt, wenn:

a. das Arbeitsverhältnis ohne Unterbruch über die Dauer von drei Monaten hin-
aus verlängert wird: In diesem Fall ist der Arbeitnehmer von dem Zeitpunkt
an versichert, in dem die Verlängerung vereinbart wurde;

b. mehrere aufeinanderfolgende Anstellungen beim gleichen Arbeitgeber oder
Einsätze für das gleiche verleihende Unternehmen insgesamt länger als drei
Monate dauern und kein Unterbruch drei Monate übersteigt: In diesem Fall
ist der Arbeitnehmer ab Beginn des insgesamt vierten Arbeitsmonats versi-
chert; wird jedoch vor dem ersten Arbeitsantritt vereinbart, dass die Anstel-

11 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 5679).

12 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

13 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 3551).
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Art. 3a16 Mindestbetrag des versicherten Lohnes
(Art. 8 BVG)

1 Für Personen, die gemäss Artikel 2 BVG obligatorisch zu versichern sind und die
bei einem Arbeitgeber einen massgebenden AHV-Lohn von mehr als 21 150 Fran-
ken beziehen, muss ein Betrag in der Höhe von mindestens 3525 Franken versichert
werden.17
2 Der versicherte Mindestlohn nach Absatz 1 gilt auch für die obligatorische Ver-
sicherung von Personen, bei denen die Grenzbeträge nach Artikel 4 gekürzt werden.

Art. 3 Bestimmung des koordinierten Lohnes
(Art. 7 Abs. 2 und 8 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vom massgebenden Lohn der
AHV abweichen, indem sie:

a. Lohnbestandteile weglässt, die nur gelegentlich anfallen;
b. den koordinierten Jahreslohn zum voraus aufgrund des letzten bekannten

Jahreslohnes bestimmt; sie muss dabei die für das laufende Jahr bereits ver-
einbarten Änderungen berücksichtigen;

c. bei Berufen, in denen der Beschäftigungsgrad oder die Einkommenshöhe
stark schwanken, die koordinierten Löhne pauschal nach dem Durchschnitts-
lohn der jeweiligen Berufsgruppe festsetzt.

2 Die Vorsorgeeinrichtung kann bei der Bestimmung des koordinierten Lohnes
ferner vom Jahreslohn abweichen und dafür auf den für eine bestimmte Zahlungs-
periode ausgerichteten Lohn abstellen. Die in den Artikeln 2, 7, 8 und 46 BVG
aufgeführten Beträge werden dann auf die entsprechende Zahlungsperiode umge-
rechnet. Sinkt der Lohn vorübergehend unter den gesetzlichen Mindestbetrag, so
bleibt der Arbeitnehmer dennoch der obligatorischen Versicherung unterstellt.

Art. 214 Personalverleih
(Art. 2 Abs. 4 BVG)

Arbeitnehmer, welche im Rahmen eines Personalverleihs gemäss dem Bundesgesetz
vom 6. Oktober 198915 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih in
einem Einsatzbetrieb beschäftigt sind, gelten als Angestellte des verleihenden Un-
ternehmens.

lungs- oder Einsatzdauer insgesamt drei Monate übersteigt, so ist der Ar-
beitnehmer ab Beginn des Arbeitsverhältnisses versichert.

14 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).

15 SR 823.11
16 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Okt. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015

(AS 2014 3343).
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Art. 7 Auswirkungen des Anschlusses an eine oder mehrere
Vorsorgeeinrichtungen
(Art. 11 Abs. 1 BVG)

1 Schliesst sich ein Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung an, so sind
alle dem Gesetz unterstellten Arbeitnehmer bei dieser Vorsorgeeinrichtung ver-
sichert.

2. Abschnitt: Anschlusspflicht des Arbeitgebers

Art. 6 Beginn der Versicherung
(Art. 10 Abs. 1 BVG)

Die Versicherung beginnt an dem Tag, an dem der Arbeitnehmer aufgrund der
Anstellung die Arbeit antritt oder hätte antreten sollen, in jedem Falle aber im Zeit-
punkt, da er sich auf den Weg zur Arbeit begibt.

Art. 520 Anpassung an die AHV
(Art. 9 BVG)

Die Grenzbeträge nach den Artikeln 2, 7, 8 und 46 BVG werden wie folgt erhöht:

Bisherige Beträge
Franken

Neue Beträge
Franken

21 060 21 150
24 570 24 675
84 240 84 600
3 510 3 525

Art. 418 Koordinierter Lohn teilinvalider Versicherter
(Art. 8 und 34 Abs. 1 Bst. b BVG)

Für Personen, die im Sinne des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195919 über die Invali-
denversicherung teilweise invalid sind, werden die Grenzbeträge nach den Arti-
keln 2, 7, 8 Absatz 1 und 46 BVG folgendermassen gekürzt:

Rentenanspruch in Bruchteilen
einer ganzen Rente

Kürzung der Grenzbeträge

¼ ¼
½ ½
¾ ¾

18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).

19 SR 831.20
20 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Okt. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015

(AS 2014 3343).
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2 Will sich der Arbeitgeber verschiedenen registrierten Vorsorgeeinrichtungen
anschliessen, so muss er die Gruppen der Versicherten so bestimmen, dass alle dem
Gesetz unterstellten Arbeitnehmer versichert sind. Entstehen bei der Umschreibung
der Gruppen Lücken, so haften die Vorsorgeeinrichtungen für die gesetzlichen Leis-
tungen solidarisch. Sie können gegen den Arbeitgeber Rückgriff nehmen.

Art. 821

Art. 9 Überprüfung des Anschlusses
(Art. 11 und 56 Bst. h BVG)22

1 Der Arbeitgeber muss seiner AHV-Ausgleichskasse alle für die Überprüfung
seines Anschlusses notwendigen Auskünfte erteilen.
2 Er muss ihr eine Bescheinigung seiner Vorsorgeeinrichtung zustellen, aus der her-
vorgeht, dass der Anschluss nach den Vorschriften des BVG erfolgt ist. Ist er der
Vorsorgeeinrichtung als einziger Arbeitgeber angeschlossen, so gilt die Kopie des
Entscheides der Aufsichtsbehörde über die Registrierung als Bescheinigung.
3 Die AHV-Ausgleichskasse meldet der Auffangeinrichtung Arbeitgeber, die ihre
Anschlusspflicht nicht erfüllen. Sie überweist ihr die Unterlagen.23
4 Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) erteilt den AHV-Ausgleichs-
kassen Weisungen, namentlich über das Vorgehen und über den Zeitpunkt der
Kontrolle sowie über die zu liefernden Dokumente.24
5 Der Sicherheitsfonds entrichtet den AHV-Ausgleichskassen für die Überprüfung
des Anschlusses der von ihnen erfassten Arbeitgeber (Art. 11 Abs. 4 BVG) eine
Entschädigung von 9 Franken pro überprüften Fall. Die AHV-Ausgleichskassen
melden dem Sicherheitsfonds bis zum 31. März des folgenden Jahres die von ihnen
durchgeführten Überprüfungen auf dem vom BSV25 vorgeschriebenen Formular.26

21 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).

22 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).

23 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).

24 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

25 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

26 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).
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Art. 1027 Auskunftspflicht des Arbeitgebers
(Art. 11 und 52c BVG)

Der Arbeitgeber muss der Vorsorgeeinrichtung alle versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer melden und alle Angaben machen, die zur Führung der Alterskonten und zur
Berechnung der Beiträge nötig sind. Er muss ausserdem der Revisionsstelle alle
Auskünfte erteilen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.

3. Abschnitt: Individuelle Alterskonten und Freizügigkeitsleistungen

Art. 11 Führung der individuellen Alterskonten
(Art. 15 und 16 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss für jeden Versicherten ein Alterskonto führen, aus
dem das Altersguthaben nach Artikel 15 Absatz 1 BVG ersichtlich ist.
2 Am Ende des Kalenderjahres muss sie dem individuellen Alterskonto gutschrei-
ben:

a. den jährlichen Zins auf dem Altersguthaben nach dem Kontostand am Ende
des Vorjahres;

b. die unverzinsten Altersgutschriften für das abgelaufene Kalenderjahr.
3 Tritt ein Versicherungsfall ein oder verlässt der Versicherte die Vorsorgeeinrich-
tung während des laufenden Jahres, so muss sie dem Alterskonto gutschreiben:

a.28 den Zins nach Absatz 2 Buchstabe a anteilsmässig berechnet bis zum Eintritt
des Versicherungsfalles oder des Freizügigkeitsfalles nach Artikel 2 des
FZG29;

b. die unverzinsten Altersgutschriften bis zum Eintritt des Versicherungsfalles
oder bis zum Austritt des Versicherten.

4 Tritt der Versicherte während des Jahres in die Vorsorgeeinrichtung ein, so muss
sie seinem Alterskonto am Ende dieses Kalenderjahres gutschreiben:

a. das eingebrachte Altersguthaben in der Höhe des gesetzlichen Mindestschut-
zes;

b. den Zins auf dem eingebrachten Altersguthaben von der Überweisung der
Freizügigkeitsleistung an berechnet;

c. die unverzinsten Altersgutschriften für den Teil des Jahres, während dem der
Versicherte der Vorsorgeeinrichtung angehörte.

27 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

28 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997
(AS 1996 3452).

29 SR 831.42
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Art. 1230 Mindestzinssatz
(Art. 15 Abs. 2 BVG)

Das Altersguthaben wird verzinst:
a. für den Zeitraum bis 31. Dezember 2002: mindestens mit 4 Prozent;
b.31 für den Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2003: mindes-

tens mit 3,25 Prozent;
c.32 für den Zeitraum vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2004: mindes-

tens mit 2,25 Prozent;
d.33 für den Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2007: mindes-

tens mit 2,5 Prozent;
e.34 für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008: mindes-

tens mit 2,75 Prozent;
f.35 für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2011: mindes-

tens mit 2 Prozent;
g.36 für den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2013: mindes-

tens mit 1,5 Prozent;
h.37 für den Zeitraum ab 1. Januar 2014: mindestens mit 1,75 Prozent.

Art. 12a–12b38

Art. 13 Massgebendes Alter für die Berechnung der Altersgutschrift
(Art. 16 BVG)

Das für die Berechnung der Altersgutschrift massgebende Alter des Versicherten
ergibt sich aus der Differenz zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem Ge-
burtsjahr.

30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003
(AS 2002 3904).

31 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Sept. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4249).

32 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Sept. 2003 (AS 2003 3523). Fassung gemäss Ziff. I
der V vom 1. Sept. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4249).

33 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Sept. 2004 (AS 2004 4249). Fassung gemäss Ziff. I
der V vom 5. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4441).

34 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. Sept. 2007 (AS 2007 4441). Fassung gemäss Ziff. I
der V vom 22. Okt. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5189).

35 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Okt. 2008 (AS 2008 5189). Fassung gemäss Ziff. I
der V vom 2. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5035).

36 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Nov. 2011 (AS 2011 5035). Fassung gemäss Ziff. I
der V vom 30. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4141).

37 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014
(AS 2013 4141).

38 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Okt. 2002 (AS 2002 3904). Aufgehoben durch
Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653).
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Art. 1439 Das Alterskonto invalider Versicherter
(Art. 15, 34 Abs. 1 Bst. b BVG und Art. 18 FZG40)41

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss das Alterskonto eines Invaliden, dem sie eine Rente
ausrichtet, für den Fall eines Wiedereintrittes in das Erwerbsleben bis zum Renten-
alter weiterführen.
2 Das Altersguthaben des Invaliden ist zu verzinsen.
3 Der koordinierte Lohn während des letzten Versicherungsjahres (Art. 18) dient als
Berechnungsgrundlage für die Altersgutschriften während der Invalidität.
4 Erlischt der Anspruch auf eine Invalidenrente, weil der Versicherte nicht mehr
invalid ist, so hat er Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung in der Höhe seines
weitergeführten Altersguthabens.

Art. 1542 Vorgehen bei Teilinvalidität
(Art. 15 und 34 Abs. 1 Bst. b BVG)

1 Wird dem Versicherten eine Teil-Invalidenrente zugesprochen, so teilt die Vorsor-
geeinrichtung dessen Altersguthaben wie folgt in einen der Rentenberechtigung
entsprechenden und in einen aktiven Teil auf:

Rentenanspruch in Bruchteilen
einer ganzen Rente

Auf Teilinvalidität entfallendes
Altersguthaben

Auf weitergeführte Erwerbstätigkeit
entfallendes Altersguthaben

¼ ¼ ¾
½ ½ ½
¾ ¾ ¼

2 Das auf die Teilinvalidität entfallende Altersguthaben ist nach Artikel 14 zu be-
handeln. Das auf die weitergeführte Erwerbstätigkeit entfallende Altersguthaben ist
dem Altersguthaben eines voll erwerbstätigen Versicherten gleichgestellt und wird
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach den Artikeln 3–5 des FZG43 behan-
delt.

39 Siehe auch die SchlB der Änd. vom 18. Aug. 2004 am Ende dieses Erlasses.
40 SR 831.42
41 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997

(AS 1996 3452).
42 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
43 SR 831.42
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Art. 16 Bestimmung der Freizügigkeitsleistung nach dem Obligatorium
(Art. 15 BVG und Art. 18 FZG44)45

1 Bei der Übertragung der Freizügigkeitsleistung muss die Vorsorgeeinrichtung das
nach dem BVG erworbene Altersguthaben gesondert angeben. Hat der Versicherte
das 50. Altersjahr erreicht, muss sie auch den Stand des Altersguthabens zu diesem
Zeitpunkt angeben …46.
2 Als Bestandteile des nach dem BVG erworbenen Altersguthabens gelten auch die
Zinsen, die sich aus einem Zinssatz ergeben, der über dem Mindestzinssatz nach
Artikel 12 liegt.47

3a. Abschnitt:48 Auflösung von Verträgen

Art. 16a Berechnung des Deckungskapitals
(Art. 53e Abs. 8 BVG)

1 Bei der Auflösung von Verträgen zwischen Versicherungseinrichtungen und Vor-
sorgeeinrichtungen, die dem FZG49 unterstehen, entspricht das Deckungskapital dem
Betrag, den die Versicherungseinrichtung beim Abschluss eines neuen Vertrags im
gleichen Zeitpunkt für den gleichen Versicherten- und Rentnerbestand mit den
gleichen Leistungen von der Vorsorgeeinrichtung verlangen würde. Vertrags-
abschlusskosten für einen Neuabschluss werden nicht mitgerechnet. Der technische
Zinssatz entspricht höchstens dem oberen Grenzwert nach Artikel 8 der Freizügig-
keitsverordnung vom 3. Oktober 199450.
2 Versicherungseinrichtungen, welche das Geschäft der beruflichen Vorsorge betrei-
ben, müssen die Berechnung des Deckungskapitals gemäss Absatz 1 regeln und die
Regelung von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht51 genehmigen lassen.
3 Die Vorsorgeeinrichtung, welche Rentner an eine andere Vorsorgeeinrichtung
abgibt, muss dieser sämtliche Auskünfte erteilen, welche diese zur Berechnung und
Ausrichtung der Leistungen benötigt.

44 SR 831.42
45 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997

(AS 1996 3452).
46 Klammer gestrichen durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996, mit Wirkung seit 1. Jan. 1997

(AS 1996 3452).
47 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
48 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004

(AS 2004 1709).
49 SR 831.42
50 SR 831.425
51 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der

Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) angepasst. Die Anpassung
wurde im ganzen Text vorgenommen.



99

Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. V 831.441.1

BV
G

BV
V
1

BV
V
2

BV
V
3

VO
BV

G/A
VI
G

SF
V

AS
V

FZ
G

FZ
V

W
EF

V
BV

ZG
B

Pa
rtG

ZP
O

OR
Sc
hK

G
Ta
be
lle
n

Art. 16b Zugehörigkeit der Rentenbezüger bei Zahlungsunfähigkeit
des Arbeitgebers
(Art. 53e Abs. 7 BVG)

Wird der Anschlussvertrag wegen Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers aufgelöst,
so bleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung; diese richtet
die laufenden Renten entsprechend den bisherigen reglementarischen Bestimmungen
weiter aus.

4. Abschnitt: Versicherungsleistungen

Art. 1752

Art. 1853 Koordinierter Lohn für die Berechnung der Hinterlassenen-
und Invalidenleistungen
(Art. 24 Abs. 4 und 34 Abs. 1 Bst. a BVG)54

1 Im Todesfall oder bei Eintritt der Invalidität entspricht der koordinierte Lohn wäh-
rend des letzten Versicherungsjahres dem letzten koordinierten Jahreslohn, der für
die Altersgutschriften festgelegt wurde (Art. 3 Abs. 1).
2 Weicht die Vorsorgeeinrichtung bei der Bestimmung des koordinierten Lohnes
vom Jahreslohn ab (Art. 3 Abs. 2), so muss sie auf die koordinierten Löhne während
der letzten zwölf Monate abstellen. Hat der Versicherte ihr jedoch weniger lang
angehört, so wird der koordinierte Jahreslohn durch Umrechnung des bis dahin
angefallenen Lohnes bestimmt.
3 War der Versicherte während des Jahres vor dem Versicherungsfall wegen Krank-
heit, Unfall oder aus ähnlichen Gründen nicht voll erwerbsfähig, so wird der koordi-
nierte Jahreslohn aufgrund des Lohnes bei voller Erwerbsfähigkeit berechnet.

Art. 1955

52 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).

53 Siehe auch die SchlB der Änd. vom 18. Aug. 2004 am Ende dieses Erlasses.
54 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
55 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
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Art. 20 Anspruch des Ehegatten bei Scheidung und der Partnerin
oder des Partners bei gerichtlicher Auflösung der eingetragenen
Partnerschaft auf Hinterlassenenleistungen
(Art. 19 Abs. 3 und 19a BVG)56

1 Der geschiedene Ehegatte ist nach dem Tod seines früheren Ehegatten der Witwe
oder dem Witwer gleichgestellt, sofern:

a. die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat; und
b. dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapi-

talabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde.57
1bis Bei gerichtlicher Auflösung der eingetragenen Partnerschaft ist die ehemalige
eingetragene Partnerin oder der ehemalige eingetragene Partner beim Tod seiner
früheren eingetragenen Partnerin oder seines früheren eingetragenen Partners der
Witwe oder dem Witwer gleichgestellt, sofern:

a. die eingetragene Partnerschaft mindestens zehn Jahre gedauert hat; und
b. der ehemaligen Partnerin oder dem ehemaligen Partner im Auflösungsurteil

eine Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zuge-
sprochen wurde.58

2 Die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung können jedoch um jenen Betrag gekürzt
werden, um den sie zusammen mit den Leistungen der übrigen Versicherungen,
insbesondere AHV und IV, den Anspruch aus dem Scheidungsurteil oder dem Urteil
über die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft übersteigen.59

Art. 20a60 Von der versicherten Person einbezahlte Beiträge
(Art. 20a Abs. 1 Bst. c BVG)

Unter die von der versicherten Person einbezahlten Beiträge nach Artikel 20a Ab-
satz 1 Buchstabe c BVG fallen auch die von ihr geleisteten Einkaufssummen.

56 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

57 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).

58 Eingefügt durch Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

59 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

60 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).
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Art. 24 Ungerechtfertigte Vorteile
(Art. 34a BVG)62

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen kürzen,
soweit sie zusammen mit anderen anrechenbaren Einkünften 90 Prozent des mut-
masslich entgangenen Verdienstes übersteigen.
2 Als anrechenbare Einkünfte gelten Leistungen gleicher Art und Zweckbestim-
mung, die der anspruchsberechtigten Person aufgrund des schädigenden Ereignisses
ausgerichtet werden, wie Renten oder Kapitalleistungen mit ihrem Rentenumwand-
lungswert in- und ausländischer Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen,
mit Ausnahme von Hilflosenentschädigungen, Abfindungen und ähnlichen Leistun-
gen. Bezügern von Invalidenleistungen wird überdies das weiterhin erzielte oder
zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder Ersatzeinkommen angerechnet, mit
Ausnahme des Zusatzeinkommens, welches während der Teilnahme an Massnah-
men zur Wiedereingliederung nach Artikel 8a des Bundesgesetzes vom 19. Juni
195963 über die Invalidenversicherung erzielt wird.64
2bis Nach Erreichen des AHV-Rentenalters gelten auch Altersleistungen in- und
ausländischer Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen, mit Ausnahme von
Hilflosenentschädigungen, Abfindungen und ähnlichen Leistungen als anrechenbare
Einkünfte. Die Vorsorgeeinrichtung kann ihre Leistungen kürzen, soweit sie zu-
sammen mit andern anrechenbaren Einkünften 90 Prozent des Betrags übersteigen,
der bei einer Überentschädigungsberechnung unmittelbar vor dem Rentenalter als
mutmasslich entgangener Verdienst zu betrachten war. Dieser Betrag muss dem
Teuerungszuwachs zwischen dem Erreichen des Rentenalters und dem Berech-
nungszeitpunkt angepasst werden. Die Verordnung vom 16. September 198765 über
die Anpassung der laufenden Hinterlassenen- und Invalidenrenten an die Preisent-
wicklung ist sinngemäss anwendbar.66

6. Abschnitt:
Überentschädigung und Koordination mit anderen
Sozialversicherungen

Art. 21–2361

5. Abschnitt: …

61 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).

62 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003
(AS 2002 3729).

63 SR 831.20
64 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012

(AS 2011 5679).
65 SR 831.426.3
66 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011

(AS 2010 4587).
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3 Die Einkünfte der Witwe oder des Witwers oder der überlebenden eingetragenen
Partnerin oder des überlebenden eingetragenen Partners und der Waisen werden
zusammengerechnet.67
4 Der Leistungsberechtigte muss der Vorsorgeeinrichtung über alle anrechenbaren
Einkünfte Auskunft geben.
5 Die Vorsorgeeinrichtung kann die Voraussetzungen und den Umfang einer Kür-
zung jederzeit überprüfen und ihre Leistungen anpassen, wenn die Verhältnisse sich
wesentlich ändern.

Art. 2568 Koordination mit der Unfall- und Militärversicherung
(Art. 34a BVG)69

1 Ist die Unfallversicherung oder die Militärversicherung für den gleichen Versiche-
rungsfall leistungspflichtig, so kann die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen nach
Artikel 24 kürzen.
2 Die Vorsorgeeinrichtung ist nicht verpflichtet, Leistungsverweigerungen oder
-kürzungen der Unfallversicherung oder der Militärversicherung auszugleichen,
wenn diese die Leistungsverweigerungen oder -kürzungen nach Artikel 21 des
Bundesgesetzes vom 6. Oktober 200070 über den Allgemeinen Teil des Sozialver-
sicherungsrechts (ATSG), Artikel 37 und 39 des Bundesgesetzes vom 20. März
198171 über die Unfallversicherung, Artikel 65 oder 66 des Bundesgesetzes vom 19.
Juni 199272 über die Militärversicherung vorgenommen haben.73
3 …74

Art. 2675 Krankengelder als Lohnersatz
(Art. 34a Abs. 1 und 26 Abs. 2 BVG)76

Die Vorsorgeeinrichtung kann den Anspruch auf Invalidenleistung bis zur Erschöp-
fung des Taggeldanspruchs aufschieben, wenn:

67 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

68 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Okt. 1992, in Kraft seit 1. Jan. 1993
(AS 1992 2234).

69 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003
(AS 2002 3729).

70 SR 830.1
71 SR 832.20
72 SR 833.1
73 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
74 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
75 Bisheriger Art. 27
76 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003

(AS 2002 3729).
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Art. 27a Umfang
(Art. 34b BVG)

1 Die Ansprüche der versicherten Person, ihrer Hinterlassenen und weiterer Begüns-
tigter nach Artikel 20a BVG gehen nur so weit auf die Vorsorgeeinrichtung über, als
deren Leistungen zusammen mit dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum ge-
schuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen.
2 Hat die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen gekürzt, weil der Versicherungsfall
vorsätzlich oder bei vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens
herbeigeführt worden ist, so gehen die Ansprüche der versicherten Person, ihrer
Hinterlassenen und weiterer Begünstigter nach Artikel 20a BVG so weit auf die
Vorsorgeeinrichtung über, als deren ungekürzte Leistungen zusammen mit dem vom
Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden
übersteigen würden.
3 Die Ansprüche, die nicht auf die Vorsorgeeinrichtung übergehen, bleiben der ver-
sicherten Person, ihren Hinterlassenen und weiteren Begünstigten nach Artikel 20a
BVG gewahrt. Kann nur ein Teil des vom Dritten geschuldeten Ersatzes eingebracht
werden, so sind daraus zuerst die Ansprüche der versicherten Person, ihrer Hinter-
lassenen und weiterer Begünstigter nach Artikel 20a BVG zu befriedigen.

Art. 27 Subrogation
(Art. 34b BVG)

1 Mehrere Haftpflichtige haften für Rückgriffsansprüche der Vorsorgeeinrichtung
solidarisch.
2 Auf die übergegangenen Ansprüche bleiben die ihrer Natur entsprechenden Ver-
jährungsfristen anwendbar. Für den Regressanspruch der Vorsorgeeinrichtung
beginnen jedoch die relativen Fristen erst mit deren Kenntnis ihrer Leistungen und
der Person des Ersatzpflichtigen zu laufen.
3 Besteht ein direktes Forderungsrecht der geschädigten Person gegenüber dem
Haftpflichtversicherer, so steht dieses auch der in ihre Rechte eingetretenen Vorsor-
geeinrichtung zu. Einreden aus dem Versicherungsvertrag, die der geschädigten
Person nicht entgegengehalten werden dürfen, können auch gegenüber dem Re-
gressanspruch der Vorsorgeeinrichtung nicht vorgebracht werden.

7. Abschnitt:77 Rückgriff

a. der Versicherte anstelle des vollen Lohnes Taggelder der Krankenversiche-
rung erhält, die mindestens 80 Prozent des entgangenen Lohnes betragen,
und

b. die Taggeldversicherung vom Arbeitgeber mindestens zur Hälfte mitfinan-
ziert wurde.

77 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).
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Art. 27b Gliederung der Ansprüche
(Art. 34b BVG)

1 Die Ansprüche gehen für Leistungen gleicher Art auf die Vorsorgeeinrichtung
über.
2 Leistungen gleicher Art sind namentlich:

a. Invalidenrenten beziehungsweise an deren Stelle ausgerichtete Altersrenten
sowie Kapitalabfindungen anstelle der Renten und Ersatz für Erwerbsunfä-
higkeit;

b. Hinterlassenenrenten sowie Kapitalabfindungen anstelle der Renten und Er-
satz für Versorgerschaden.

Art. 27c Einschränkung des Rückgriffs
(Art. 34b BVG)

1 Ein Rückgriffsrecht gegen den Ehegatten oder die eingetragene Partnerin oder den
eingetragenen Partner der versicherten Person, deren Verwandte in auf- und abstei-
gender Linie oder mit ihr in gemeinsamem Haushalt lebende Personen steht der
Vorsorgeeinrichtung nur zu, wenn sie den Versicherungsfall absichtlich oder grob-
fahrlässig herbeigeführt haben.78
2 Die gleiche Einschränkung gilt für den Rückgriffsanspruch aus einem Berufsunfall
gegen den Arbeitgeber der versicherten Person, gegen dessen Familienangehörige
und gegen dessen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
3 Die Einschränkung des Rückgriffsrechts der Vorsorgeeinrichtung entfällt, wenn
und soweit die Person, gegen welche Rückgriff genommen wird, obligatorisch
haftpflichtversichert ist.79

Art. 27d Verträge
(Art. 34b BVG)

Die Vorsorgeeinrichtung, der das Rückgriffsrecht nach Artikel 34b BVG zusteht,
kann mit Sozialversicherungen, denen das Rückgriffsrecht nach Artikeln 72–75
ATSG80 zusteht und mit anderen Beteiligten Vereinbarungen treffen, um die Erledi-
gung der Regressfälle zu vereinfachen.

78 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

79 Eingefügt durch Ziff. II 4 der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008
(AS 2007 5155).

80 SR 830.1
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Art. 27e Verhältnis zwischen Vorsorgeeinrichtung
und rückgriffsberechtigten Sozialversicherungen
(Art. 34b BVG)

Ist die Vorsorgeeinrichtung nebst anderen Sozialversicherungen am Rückgriff ge-
mäss Artikel 34b BVG bzw. Artikel 72 ff. ATSG81 beteiligt, besteht unter ihnen
Gesamtgläubigerschaft. Die Versicherungen sind einander im Verhältnis der von
ihnen zu erbringenden kongruenten Leistungen ausgleichspflichtig.

Art. 27f Rückgriff auf einen nicht haftpflichtversicherten Haftpflichtigen
(Art. 34b BVG)

Gegenüber dem nicht haftpflichtversicherten Haftpflichtigen einigen sich mehrere
am Rückgriff beteiligte Versicherungsträger auf eine einzige Vertretung. Kommt
keine Einigung zustande, ist die Vertretung in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

a. durch die Unfallversicherung;
b. durch die Militärversicherung;
c. durch die Krankenversicherung;
d. durch die AHV/IV.

8. Abschnitt:82 Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation

Art. 27g Anspruch auf freie Mittel bei Teil- oder Gesamtliquidation
(Art. 53d Abs. 1 BVG und Art. 23 Abs. 1 FZG83)84

1 Bei einer Teil- oder Gesamtliquidation besteht bei einem individuellen Austritt ein
individueller Anspruch, bei einem kollektiven Austritt ein individueller oder kollek-
tiver Anspruch auf einen Anteil der freien Mittel.85
1bis Die Vorsorgeeinrichtungen, welche die Anforderungen der Vollkapitalisierung
erfüllen, weisen freie Mittel aus, wenn die Wertschwankungsreserven ihren Zielwert
erreicht haben. Für die Berechnung der freien Mittel muss sich die Einrichtung auf
eine kaufmännische und technische Bilanz mit Erläuterungen abstützen, aus denen
die tatsächliche finanzielle Lage deutlich hervorgeht.86

81 SR 830.1
82 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
83 SR 831.42
84 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012

(AS 2011 3435).
85 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4643).
86 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004 (AS 2004 4643). Fassung gemäss Ziff. I

der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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2 Bei wesentlichen Änderungen der Aktiven oder der Passiven zwischen dem Stich-
tag der Teilliquidation oder der Gesamtliquidation und der Übertragung der Mittel
sind die zu übertragenden freien Mittel entsprechend anzupassen.87
3 Die versicherungstechnischen Fehlbeträge werden nach Artikel 44 ermittelt. Ein
allfälliger Abzug eines versicherungstechnischen Fehlbetrages erfolgt individuell bei
der Austrittsleistung. Wurde die ungekürzte Austrittsleistung bereits überwiesen,
muss die versicherte Person den zuviel überwiesenen Betrag zurückerstatten.

Art. 27h Kollektiver Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven
bei Teil- oder Gesamtliquidation
(Art. 53d Abs. 1 BVG)

1 Treten mehrere Versicherte gemeinsam in eine andere Vorsorgeeinrichtung über
(kollektiver Austritt), so besteht zusätzlich zum Anspruch auf die freien Mittel ein
kollektiver anteilsmässiger Anspruch auf die Rückstellungen und Schwankungs-
reserven. Bei der Bemessung des Anspruchs ist dem Beitrag angemessen Rechnung
zu tragen, den das austretende Kollektiv zur Bildung der Rückstellungen und
Schwankungsreserven geleistet hat. Der Anspruch auf Rückstellungen besteht je-
doch nur, soweit auch versicherungstechnische Risiken übertragen werden. Der
Anspruch auf Schwankungsreserven entspricht anteilsmässig dem Anspruch auf das
Spar- und Deckungskapital.88
2 Über einen kollektiven Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven
bei einem kollektiven Austritt entscheidet das paritätische Organ oder das zuständige
Organ der Vorsorgeeinrichtung.
3 Der kollektive Anspruch auf Rückstellungs- und Schwankungsreserven ist in
jedem Fall kollektiv an die neue Vorsorgeeinrichtung zu übertragen.
4 Bei wesentlichen Änderungen der Aktiven oder der Passiven zwischen dem Stich-
tag der Teilliquidation oder der Gesamtliquidation und der Übertragung der Mittel
sind die zu übertragenden Rückstellungen und Schwankungsreserven entsprechend
anzupassen.89
5 Der kollektive Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven besteht
nicht, wenn die Teil- oder Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung durch die
Gruppe, welche kollektiv austritt, verursacht wurde.

87 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 2009, in Kraft seit 1. Juni 2009
(AS 2009 1667).

88 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 2009, in Kraft seit 1. Juni 2009
(AS 2009 1667).

89 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 2009, in Kraft seit 1. Juni 2009
(AS 2009 1667).
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9. Abschnitt:90 Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen

Art. 27i Pflicht zur Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen
(Art. 41 Abs. 8 BVG)

1 Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder
-policen führen, sind zur Aufbewahrung von allen Vorsorgeunterlagen verpflichtet,
die wesentliche Angaben zur Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten
enthalten:

a. Unterlagen betreffend das Vorsorgeguthaben;
b. Unterlagen betreffend die Konten bzw. die Policen der versicherten Person;
c.91 Unterlagen betreffend die relevanten Vorgänge während der Versicherungs-

dauer wie Einkäufe, Barauszahlungen sowie Auszahlungen von Vorbezügen
für Wohneigentum und Austrittsleistungen bei Scheidung oder Auflösung
der eingetragenen Partnerschaft;

d. Anschlussverträge der Arbeitgeber mit der Vorsorgeeinrichtung;
e. Reglemente;
f. wichtige Geschäftskorrespondenz;
g. Unterlagen, welche die Identifikation der Versicherten erlauben.

2 Die Unterlagen können auf anderen Datenträgern als auf Papier aufbewahrt wer-
den, sofern sie jederzeit lesbar gemacht werden können.

Art. 27j Aufbewahrungsfrist
(Art. 41 Abs. 8 BVG)

1 Werden Vorsorgeleistungen ausgerichtet, dauert die Aufbewahrungspflicht für die
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge bis zehn Jahre nach Beendigung der Leis-
tungspflicht.
2 Werden mangels Geltendmachung durch die versicherte Person keine Vorsorge-
leistungen ausgerichtet, so dauert die Aufbewahrungspflicht bis zum Zeitpunkt, an
dem die versicherte Person ihr 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte.
3 Im Freizügigkeitsfall endet die Aufbewahrungspflicht für die massgebenden Vor-
sorgeunterlagen bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung zehn Jahre nach der Über-
weisung der Austrittsleistung der versicherten Person auf die neue Vorsorgeeinrich-
tung oder auf eine Einrichtung, welche Freizügigkeitskonten oder -policen führt.

90 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).

91 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).
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Art. 31 Beiträge des Arbeitgebers
(Art. 46 Abs. 3 BVG)

1 Die Beiträge jedes Arbeitgebers werden in Prozenten des koordinierten Lohnes
berechnet. Der koordinierte Lohn wird auf die Arbeitgeber entsprechend den von
ihnen ausgerichteten Löhnen aufgeteilt.
2 Ist der Arbeitnehmer bereits für einen Teil seines Lohnes der obligatorischen
Versicherung unterstellt, so wird dieser Lohn für die Bestimmung des auf jeden
Arbeitgeber entfallenden koordinierten Lohnteils ebenfalls berücksichtigt. Der
Arbeitgeber, dessen Arbeitnehmer dem Obligatorium untersteht, muss für die frei-

Art. 30 Beitragspflichtige Arbeitgeber
(Art. 46 Abs. 3 BVG)

1 An den Beiträgen der Versicherten müssen sich nur Arbeitgeber beteiligen, die
auch gegenüber der AHV beitragspflichtig sind.
2 Der Versicherte kann nur dann verlangen, dass sich der Arbeitgeber an den Beiträ-
gen beteiligt, wenn er ihn über seinen Beitritt zur freiwilligen Versicherung infor-
miert hat. Der Arbeitgeber ist erst für die Versicherungszeit nach der Mitteilung
beitragspflichtig.

Art. 29 Koordinierter Lohn
(Art. 4 Abs. 2, 8 und 46 Abs. 1 und 2 BVG)

1 Der koordinierte Lohn bei der freiwilligen Versicherung wird nach Artikel 8 BVG
und Artikel 3 dieser Verordnung bestimmt. Dabei werden die gesamten Erwerbsein-
künfte des Versicherten berücksichtigt.
2 Ist der Versicherte auch der obligatorischen Versicherung unterstellt, so wird der
koordinierte Lohn bei der freiwilligen Versicherung bestimmt, indem der von der
obligatorischen Versicherung bereits abgedeckte koordinierte Lohn vom gesamten
koordinierten Lohn abgezogen wird.
3 Der Versicherte muss der Vorsorgeeinrichtung seine gesamten Erwerbseinkünfte
aus unselbständiger und aus selbständiger Erwerbstätigkeit angeben.

Art. 28 Beitritt zur freiwilligen Versicherung
(Art. 4, 44 und 46 BVG)

Wer sich nach dem BVG freiwillig versichern lassen will, muss dies der Auffangein-
richtung oder einer anderen zuständigen Vorsorgeeinrichtung beantragen.

2. Kapitel: Freiwillige Versicherung

Art. 27k Aufbewahrungspflicht bei Liquidation
(Art. 41 Abs. 8 BVG)

Bei Liquidation einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge ist es Aufgabe der
Liquidatoren, für die korrekte Aufbewahrung der Unterlagen besorgt zu sein.
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willige Versicherung so weit Beiträge bezahlen, als die obligatorische Versicherung
den nach Absatz 1 bestimmten koordinierten Lohn nicht bereits abdeckt. Ist der
koordinierte Lohn der obligatorischen Versicherung grösser als der Teil des koordi-
nierten Lohnes, der auf diesen Arbeitgeber entfällt, so ist der Teil der anderen Ar-
beitgeber anteilsmässig herabzusetzen.
3 Deckt die Vorsorgeeinrichtung, die den Arbeitnehmer obligatorisch versichert,
mehr als den koordinierten Lohn gemäss BVG, so kann der Arbeitgeber verlangen,
dass der überschiessende Lohn zur Bestimmung des Anteils am gesamten koordi-
nierten Lohn, den er in der freiwilligen Versicherung zu decken hat, ebenfalls be-
rücksichtigt wird.
4 Die Vorsorgeeinrichtung übergibt dem Versicherten am Ende des Kalenderjahres
eine Abrechnung über die geschuldeten Beiträge sowie Bescheinigungen, die für
jeden Arbeitgeber einzeln ausgestellt sind. Die Bescheinigungen geben Auskunft
über:

a. den vom Arbeitgeber ausgerichteten Lohn, wie er der Vorsorgeeinrichtung
mitgeteilt wurde (Art. 29 Abs. 3);

b. den diesem Lohn entsprechenden koordinierten Lohn;
c. den Beitragssatz in Prozenten des koordinierten Lohnes;
d. den vom Arbeitgeber geschuldeten Betrag.

Art. 32 Inkasso der Beiträge durch die Vorsorgeeinrichtung
(Art. 46 Abs. 4 BVG)

1 Hat der Arbeitnehmer die Vorsorgeeinrichtung mit dem Inkasso der Beiträge beim
Arbeitgeber beauftragt und gelingt es ihr nicht, diese Beiträge einzufordern, so muss
der Arbeitnehmer die geschuldeten Beiträge selbst bezahlen.
2 Die Kosten für das Inkasso gehen zu Lasten des Arbeitnehmers.

3. Kapitel: Organisation
1. Abschnitt: Oberstes Organ92

Art. 33
(Art. 51 und 51a BVG)

Das oberste Organ einer Vorsorgeeinrichtung muss aus mindestens vier Mitgliedern
bestehen. In begründeten Einzelfällen, insbesondere während einer Liquidation,
kann die Aufsichtsbehörde ausnahmsweise weniger Mitglieder bewilligen.

92 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).
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2. Abschnitt: Revisionsstelle93

Art. 3494 Unabhängigkeit
(Art. 52a Abs. 1 BVG)

1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv
bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beein-
trächtigt sein.
2 Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:

a. die Mitgliedschaft im obersten Organ oder in der Geschäftsführung der Vor-
sorgeeinrichtung, eine andere Entscheidfunktion in der Einrichtung oder ein
arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;

b. eine direkte oder indirekte Beteiligung an der Gründerin oder der Geschäfts-
führung der Vorsorgeeinrichtung;

c. eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des obersten
Organs oder der Geschäftsführung oder zu einer anderen Person mit Ent-
scheidfunktion;

d. das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleis-
tungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten
überprüfen zu müssen;

e. die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
f. der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder

eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfergebnis be-
gründet;

g. eine Weisungsgebundenheit gegenüber dem Arbeitgeber, wenn die Vorsor-
geeinrichtung betriebseigen ist; hat der Arbeitgeber sein Unternehmen in
verschiedene selbstständige juristische Personen aufgeteilt, so gilt als Arbeit-
geber der Konzern.

3 Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Revision betei-
ligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristi-
sche Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die
Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen
mit Entscheidfunktion.

93 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

94 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).
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Art. 3595 Aufgaben
(Art. 52c Abs. 1 Bst. b und c BVG)

1 Bei der Prüfung der Organisation und Geschäftsführung der Vorsorgeeinrichtung
bestätigt die Revisionsstelle auch, dass eine der Grösse und Komplexität angemes-
sene interne Kontrolle existiert.
2 Sie prüft stichprobenartig und risikoorientiert, ob die Angaben nach Artikel 48l
vollständig sind und vom obersten Organ kontrolliert wurden. Soweit dies zum
Nachweis der Richtigkeit der Angaben erforderlich ist, müssen die betroffenen
Personen ihre Vermögensverhältnisse offenlegen.
3 Ist die Geschäftsführung, Verwaltung oder Vermögensverwaltung einer Vorsorge-
einrichtung ganz oder teilweise Dritten übertragen, so prüft die Revisionsstelle auch
deren Tätigkeit ordnungsgemäss.

Art. 35a96 Besondere Aufgaben bei Unterdeckung einer Vorsorgeeinrichtung
(Art. 52c Abs. 1 und 2 BVG)97

1 Liegt eine Unterdeckung vor, so klärt die Revisionsstelle spätestens bei ihrer
ordentlichen Prüfung ab, ob die Meldung an die Aufsichtsbehörde nach Artikel 44
erfolgt ist. Bei fehlender Meldung erstattet sie der Aufsichtsbehörde unverzüglich
Bericht.98
2 Sie hält in ihrem jährlichen Bericht insbesondere fest:99

a. ob die Anlagen mit der Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung in Unter-
deckung im Einklang stehen und die Artikel 49a, 50 und 59 eingehalten
sind. Die Angaben zu den Anlagen beim Arbeitgeber sind gesondert darzu-
stellen;

b. ob die Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung vom zuständigen Or-
gan unter Beizug des Experten für berufliche Vorsorge beschlossen, im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Massnahmenkonzeptes
umgesetzt und die Informationspflichten eingehalten wurden;

c. ob die Wirksamkeit der Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung über-
wacht wird und die Massnahmen bei veränderter Situation angepasst wur-
den.

3 Sie weist das oberste paritätische Organ auf festgestellte Mängel im Massnahmen-
konzept hin.

95 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

96 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4643).

97 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

98 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

99 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).
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Art. 40106 Unabhängigkeit
(Art. 52a Abs. 1 BVG)

1 Der Experte für berufliche Vorsorge muss unabhängig sein und sein Prüfungsurteil
und seine Empfehlungen müssen objektiv gebildet worden sein. Die Unabhängigkeit
darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.

Art. 39105

Art. 38104

Art. 37103

3. Abschnitt: Experte für berufliche Vorsorge102

Art. 36100 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde
(Art. 52c, 62 Abs. 1 und 62a BVG)

1 Stellt die Revisionsstelle bei ihrer Prüfung Mängel fest, so muss sie dem obersten
Organ eine angemessene Frist zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes
ansetzen. Wird die Frist nicht eingehalten, so muss sie die Aufsichtsbehörde benach-
richtigen.
2 Werden der Revisionsstelle Tatsachen bekannt, die geeignet sind, den guten Ruf
oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit der Verantwortlichen einer
Vorsorgeeinrichtung oder einer Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen
Vorsorge dient, in Frage zu stellen, so meldet sie dies dem obersten Organ sowie der
Aufsichtsbehörde.
3 Die Revisionsstelle muss die Aufsichtsbehörde unverzüglich benachrichtigen,
wenn:

a. die Lage der Einrichtung ein rasches Einschreiten erfordert;
b. ihr Mandat abläuft; oder
c. ihr die Zulassung nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember

2005101 entzogen wurde.

100 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

101 SR 221.302
102 Ursprünglich: 2. Abschn. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in

Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
103 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012

(AS 2011 3435).
104 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
105 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012

(AS 2011 3435).
106 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012

(AS 2011 3435).
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Art. 41a108 Besondere Aufgaben bei Unterdeckung einer Vorsorgeeinrichtung
(Art. 52e und 65d BVG)109

1 Liegt eine Unterdeckung vor, erstellt der Experte jährlich einen versicherungstech-
nischen Bericht.

Art. 41 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde
(Art. 52e, 62 Abs. 1 und 62a BVG)107

Der Experte muss bei der Ausübung seines Mandates die Weisungen der Aufsichts-
behörde befolgen. Er muss die Aufsichtsbehörde unverzüglich orientieren, wenn die
Lage der Vorsorgeeinrichtung ein rasches Einschreiten erfordert oder wenn sein
Mandat abläuft.

2 Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:
a. die Mitgliedschaft im obersten Organ oder in der Geschäftsführung der Vor-

sorgeeinrichtung, eine andere Entscheidfunktion in der Einrichtung oder ein
arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;

b. eine direkte oder indirekte Beteiligung an der Gründerin oder der Geschäfts-
führung der Vorsorgeeinrichtung;

c. eine enge familiäre oder wirtschaftliche Beziehung zu einem Mitglied des
obersten Organs oder der Geschäftsführung oder zu einer anderen Person mit
Entscheidfunktion;

d. das Mitwirken bei der Geschäftsführung;
e. die Übernahme eines Auftrags, der zur längerfristigen wirtschaftlichen Ab-

hängigkeit führt;
f. der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder

eines Vertrags, der ein Interesse des Experten für berufliche Vorsorge am
Prüfergebnis begründet;

g. eine Weisungsgebundenheit gegenüber dem Arbeitgeber, wenn die Vorsor-
geeinrichtung betriebseigen ist; hat der Arbeitgeber sein Unternehmen in
verschiedene selbstständige juristische Personen aufgeteilt, so gilt als Ar-
beitgeber der Konzern.

3 Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Prüfung betei-
ligten Personen. Ist der Experte eine Personengesellschaft oder eine juristische
Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglie-
der des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit
Entscheidfunktion.

107 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

108 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4643).

109 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).
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Art. 44111 Unterdeckung
(Art. 65, 65c, 65d Abs. 4 und 72a–72g BVG)112

1 Eine Unterdeckung besteht, wenn am Bilanzstichtag das nach anerkannten Grunds-
ätzen durch den Experten für berufliche Vorsorge berechnete versicherungstechnisch
notwendige Vorsorgekapital nicht durch das dafür verfügbare Vorsorgevermögen
gedeckt ist. Die Einzelheiten für die Ermittlung der Unterdeckung sind im Anhang
festgelegt.

Art. 43 Rückdeckung
(Art. 67 BVG)

1 Eine Vorsorgeeinrichtung, welche die Risiken selbst tragen will, muss über eine
Rückdeckung verfügen, wenn:

a. der Experte für berufliche Vorsorge dies als notwendig erachtet, oder
b.110 ihr weniger als hundert aktive Versicherte angehören, bei Vorsorgeeinrich-

tungen, die nach dem 31. Dezember 2005 errichtet worden sind, wenn ihr
weniger als dreihundert aktive Versicherte angehören.

2 Über Art und Ausmass der Rückdeckung entscheidet das nach den reglementari-
schen Bestimmungen zuständige Organ; es holt vorher ein Gutachten des Experten
ein.
3 Die Garantie eines privatrechtlichen Arbeitgebers gilt nicht als Rückdeckung.
4 Besteht die Rückdeckung in einer zusätzlichen Reserve, so ist diese gesondert aus-
zuweisen.

Art. 42 Definition der Risiken
(Art. 67 BVG)

Als Risiken nach Artikel 67 BVG gelten die Risiken Alter, Tod und Invalidität.

4. Kapitel: Finanzierung
1. Abschnitt: Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen

2 Der Experte äussert sich insbesondere darüber, ob die vom zuständigen Organ
getroffenen Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung Artikel 65d BVG
entsprechen und orientiert über deren Wirksamkeit.
3 Er erstattet der Aufsichtsbehörde Bericht, wenn eine Vorsorgeeinrichtung keine
oder ungenügende Massnahmen ergreift, um die Unterdeckung zu beheben.

110 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006
(AS 2005 4279).

111 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4643).

112 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).
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2 Vorsorgeeinrichtungen im System der Vollkapitalisierung sowie Vorsorgeeinrich-
tungen im System der Teilkapitalisierung, die einen Ausgangsdeckungsgrad unter-
schreiten (Art. 72e BVG), müssen die Aufsichtsbehörde, den Arbeitgeber, die Ver-
sicherten sowie die Rentnerinnen und Rentner angemessen informieren:113

a. über die Unterdeckung, insbesondere über deren Ausmass und die Ursachen.
Die Meldung an die Aufsichtsbehörde muss spätestens dann erfolgen, wenn
die Unterdeckung gemäss Anhang aufgrund der Jahresrechnung ausgewie-
sen ist;

b. über die zur Behebung der Unterdeckung ergriffenen Massnahmen und über
den Zeitraum, in welchem die Unterdeckung voraussichtlich behoben wer-
den kann;

c. über die Umsetzung des Massnahmenkonzepts und über die Wirksamkeit
der Massnahmen. Diese Information muss periodisch erfolgen.

3 Bei Unterschreitung des Mindestzinssatzes nach Artikel 65d Absatz 4 BVG muss
die Vorsorgeeinrichtung zusätzlich darlegen, dass die Massnahmen nach Artikel 65d
Absatz 3 Buchstaben a und b BVG für die Behebung der Unterdeckung ungenügend
sind.

Art. 44a114 Arbeitgeberbeitragsreserven mit Verwendungsverzicht bei
Unterdeckung
(Art. 65e Abs. 3 BVG)

1 Nach vollständiger Behebung der Unterdeckung ist die Arbeitgeberbeitragsreserve
mit Verwendungsverzicht (AGBR mit Verwendungsverzicht) aufzulösen und in die
ordentliche Arbeitgeberbeitragsreserve zu übertragen. Eine vorzeitige Teilauflösung
ist nicht möglich.
2 Der Experte äussert sich über die Zulässigkeit der Auflösung der AGBR mit Ver-
wendungsverzicht und bestätigt dies gegenüber der Aufsichtsbehörde.
3 Nach der Übertragung der AGBR mit Verwendungsverzicht nach Absatz 1 sind die
ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserven laufend mit den Beitragsforderungen oder
anderen Forderungen der Vorsorgeeinrichtung gegenüber dem Arbeitgeber zu ver-
rechnen, bis sie den Stand vor der Einlage beziehungsweise den fünffachen Jahres-
beitrag des Arbeitgebers erreichen. Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zuguns-
ten der Vorsorgeeinrichtung sind bis zum erwähnten Grenzwert ebenfalls diesen
Reserven zu entnehmen.
4 Besteht eine AGBR mit Verwendungsverzicht, berechnet der Experte je einen
Deckungsgrad mit und ohne Zurechnung dieser Reserve zum verfügbaren Ver-
mögen.

113 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

114 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4643).
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Art. 44b115 Verwendung der Arbeitgeberbeitragsreserven mit
Verwendungsverzicht bei Teil- oder Gesamtliquidation
(Art. 65e Abs. 3 Bst. b BVG)

1 Im Fall einer Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung wird die AGBR mit
Verwendungsverzicht zugunsten der Vorsorgeeinrichtung aufgelöst.
2 Im Fall einer Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung in Unterdeckung ist die
AGBR mit Verwendungsverzicht soweit zugunsten der Anspruchsberechtigten auf-
zulösen, als sie sich auf das zu übertragende, ungedeckte Vorsorgekapital bezieht.

Art. 44c116

Art. 45117

Art. 46118 Leistungsverbesserungen von Sammel- und
Gemeinschaftseinrichtungen bei nicht vollständig
geäufneten Wertschwankungsreserven
(Art. 65b Bst. c BVG)

1 Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen, die dem Freizügigkeitsgesetz vom
17. Dezember 1993119 unterstellt sind, dürfen bei nicht vollständig geäufneten
Wertschwankungsreserven Leistungsverbesserungen gewähren, wenn:

a. höchstens 50 Prozent des Ertragsüberschusses vor Bildung der Wertschwan-
kungsreserve für die Leistungsverbesserung verwendet werden; und

b. die Wertschwankungsreserve mindestens zu 75 Prozent des aktuellen Ziel-
wertes geäufnet ist.

2 Nicht als Leistungsverbesserung gilt die Gutschrift von Überschussbeteiligungen
aus Versicherungsverträgen zugunsten der Sparguthaben der Versicherten nach
Artikel 68a BVG.
3 Nicht unter diese Bestimmung fallen Verbandseinrichtungen sowie Vorsorgeein-
richtungen mit mehreren wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander verbundenen
Arbeitgebern.

115 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4643).

116 Ursprünglich: Art. 44a. Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Okt. 2002 (AS 2002 3904).
Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

117 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

118 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

119 SR 831.42
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2. Abschnitt: Rechnungswesen und Rechnungslegung120

Art. 47121 Ordnungsmässigkeit
(Art. 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)122

1 Vorsorgeeinrichtungen sowie andere Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der
beruflichen Vorsorge dienen, wie Freizügigkeitseinrichtungen, Einrichtungen für
anerkannte Vorsorgeformen nach Artikel 82 BVG, Anlagestiftungen, Auffangein-
richtung und Sicherheitsfonds, sind für die Erstellung der Jahresrechnung verant-
wortlich. Die Jahresrechnung besteht aus der Bilanz, der Betriebsrechnung und dem
Anhang. Sie enthält die Vorjahreszahlen.123
2 Die Vorsorgeeinrichtungen haben die Jahresrechnung nach den Fachempfehlungen
zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26124 in der Fassung vom 1. Januar 2014
aufzustellen und zu gliedern. Auf andere Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der
beruflichen Vorsorge dienen, finden die Fachempfehlungen sinngemäss Anwen-
dung.125
3 Der Anhang enthält ergänzende Angaben und Erläuterungen zur Vermögens-
anlage, zur Finanzierung und zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Betriebs-
rechnung. Auf Ereignisse nach dem Bilanzstichtag ist einzugehen, wenn diese die
Beurteilung der Lage der Vorsorgeeinrichtung erheblich beeinflussen.
4 Im übrigen gelten die Artikel 957–964 des Obligationenrechts126 über die kauf-
männische Buchführung.

Art. 48127 Bewertung
(Art. 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)

Die Aktiven und die Passiven sind nach den Fachempfehlungen zur Rechnungs-
legung Swiss GAAP FER 26 zu bewerten. Für die für versicherungstechnische
Risiken notwendigen Rückstellungen ist der aktuelle Bericht des Experten für die
berufliche Vorsorge nach Artikel 53 Absatz 2 BVG128 massgebend.

120 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. April 1996, in Kraft seit 1. Juli 1996
(AS 1996 1494).

121 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. April 1996, in Kraft seit 1. Juli 1996
(AS 1996 1494).

122 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004
(AS 2004 1709).

123 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004
(AS 2004 1709).

124 Siehe www.fer.ch/inhalt/home/home/news.html; Bezugsquelle der Publikation:
Verlag SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002 Zürich (www.verlagskv.ch).

125 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014
(AS 2013 4143).

126 SR 220
127 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004

(AS 2004 1709).
128 Dieser Art. wurde aufgehoben. Heute: nach Art. 52e BVG.
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Art. 48b135 Information der Vorsorgewerke
(Art. 65a Abs. 4 BVG)

1 Die Sammeleinrichtungen müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren:
a. wie viele Beiträge oder Prämien, aufgegliedert nach Spar-, Risiko-, und Kos-

tenanteil, sie insgesamt bezahlen;
b. wie viele Beiträge oder Prämien, aufgegliedert nach Spar-, Risiko- und Kos-

tenanteil, auf das Vorsorgewerk entfallen.

2a. Abschnitt:134 Transparenz

Art. 48a129 Verwaltungskosten
(Art. 65 Abs. 3 BVG)

1 Als Verwaltungskosten sind in der Betriebsrechnung auszuweisen:
a. die Kosten für die allgemeine Verwaltung;
b. die Kosten für die Vermögensverwaltung;
c. die Kosten für Marketing und Werbung;
d.130 die Kosten für die Makler- und Brokertätigkeit;
e.131 die Kosten für die Revisionsstelle und den Experten für berufliche Vorsorge;
f.132 die Kosten für die Aufsichtsbehörden.

2 Die Verwaltungskosten sind nach den Regeln der Fachempfehlungen zur Rech-
nungslegung Swiss GAAP FER 26 auszuweisen.
3 Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht
ausgewiesen werden, so muss die Höhe des in diese Anlagen investierten Vermö-
gens im Anhang der Jahresrechnung separat ausgewiesen werden. Die betreffenden
Anlagen sind einzeln unter Angabe der ISIN (International Securities Identification
Number), des Anbieters, des Produktenamens, des Bestandes und des Marktwertes
per Stichtag aufzuführen. Das oberste Organ muss jährlich die Gewichtung analysie-
ren und über die Weiterführung dieser Anlagepolitik befinden.133

129 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004
(AS 2004 1709).

130 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

131 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

132 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

133 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

134 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004
(AS 2004 1709).

135 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).
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Art. 48f140 Anforderungen an die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung
(Art. 51b Abs. 1 BVG)

1 Personen, die mit der Geschäftsführung einer Vorsorgeeinrichtung oder einer
Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, betraut werden,
müssen gründliche praktische und theoretische Kenntnisse im Bereich der beruf-
lichen Vorsorge nachweisen.
2 Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung betraut werden,
müssen dazu befähigt sein und Gewähr bieten, dass sie insbesondere die Anforde-
rungen nach Artikel 51b Absatz 1 BVG erfüllen und die Artikel 48g–48l einhalten.
Nicht als Vermögensverwaltung gelten Unterhalt und Betrieb von Immobilien.

2b. Abschnitt:139 Integrität und Loyalität der Verantwortlichen

Art. 48e138 Rückstellungen und Schwankungsreserven
(Art. 65b BVG)

Die Vorsorgeeinrichtung legt in einem Reglement Regeln zur Bildung von Rück-
stellungen und Schwankungsreserven fest. Dabei ist der Grundsatz der Stetigkeit zu
beachten.

Art. 48d137

Art 48c136 Information der Versicherten
(Art. 86b Abs. 2 BVG)

1 Die Sammeleinrichtungen müssen die Informationen nach Artikel 48b, die sie
selbst betreffen, im Anhang zu der Jahresrechnung ausweisen.
2 Die Vorsorgekommission muss Informationen, die das Vorsorgewerk betreffen,
den Versicherten auf Anfrage hin schriftlich mitteilen.

2 Sie müssen jedes Vorsorgewerk darüber informieren:
a. welche freien Mittel oder Überschüsse aus Versicherungsverträgen sie ins-

gesamt erzielt haben;
b. welchen Verteilschlüssel sie innerhalb der Sammeleinrichtung anwenden;
c. welcher Anteil der Überschüsse auf das Vorsorgewerk entfällt.

136 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

137 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

138 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4279 4653).

139 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004 (AS 2004 4279 4653). Fassung gemäss
Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Aug. 2011 (AS 2011 3435). Siehe
auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.

140 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Mai 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 1349).
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3 Bei Personengesellschaften und juristischen Personen gelten die Anforderungen
nach den Absätzen 1 und 2 auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder
Verwaltungsorgans und andere Personen mit Entscheidfunktion.
4 Mit der Vermögensverwaltung dürfen als externe Personen und Institutionen nur
betraut werden:

a. registrierte Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 48 BVG;
b. Anlagestiftungen nach Artikel 53g BVG;
c. öffentlich-rechtliche Versicherungseinrichtungen nach Artikel 67 Absatz 1

BVG;
d. Banken nach dem Bankengesetz vom 8. November 1934141;
e. Effektenhändler nach dem Börsengesetz vom 24. März 1995142;
f. Fondsleitungen, Vermögensverwalterinnen und -verwalter kollektiver Kapi-

talanlagen nach dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006143;
g. Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom

17. Dezember 2004144;
h. im Ausland tätige Finanzintermediäre, die der Aufsicht einer ausländischen

Aufsichtsbehörde unterstehen.
5 Die Oberaufsichtskommission kann andere Personen oder Institutionen auf Gesuch
hin für die Vermögensverwaltung als befähigt erklären, wenn sie die Voraussetzun-
gen nach Absatz 2 erfüllen. Sie befristet die Befähigungserklärung auf drei Jahre.
6 Keine Befähigungserklärung benötigen:

a. Arbeitgeber, die das Vermögen ihrer Vorsorgeeinrichtungen verwalten;
b. Arbeitgeberverbände, die das Vermögen ihrer Verbandseinrichtungen ver-

walten;
c. Arbeitnehmerverbände, die das Vermögen ihrer Verbandseinrichtungen

verwalten.
7 Die Oberaufsichtskommission erlässt Weisungen über die Anforderungen an die
Aufsicht der im Ausland tätigen Finanzintermediäre. Sie kann sich dabei auf Anga-
ben der Finanzmarktaufsicht stützen.

Art. 48g Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen
(Art. 51b Abs. 1 BVG)

1 Die Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen einer Vorsorgeein-
richtung oder einer Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge
dient, erfolgt regelmässig bei der Prüfung der Gründungsvoraussetzungen nach

141 SR 952.0
142 SR 954.1
143 SR 951.31
144 SR 961.01
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Artikel 13 der Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011145 über die Aufsicht in der
beruflichen Vorsorge.
2 Personelle Wechsel im obersten Organ, in der Geschäftsführung, Verwaltung oder
Vermögensverwaltung sind der zuständigen Aufsichtsbehörde umgehend zu melden.
Diese kann eine Prüfung der Integrität und Loyalität durchführen.

Art. 48h Vermeidung von Interessenkonflikten
(Art. 51b Abs. 2 BVG)

1 Mit der Geschäftsführung oder Vermögensverwaltung betraute externe Personen
oder wirtschaftlich Berechtigte von mit diesen Aufgaben betrauten Unternehmen
dürfen nicht im obersten Organ der Einrichtung vertreten sein.
2 Vermögensverwaltungs-, Versicherungs- und Verwaltungsverträge, welche die
Einrichtung zur Durchführung der beruflichen Vorsorge abschliesst, müssen spätes-
tens fünf Jahre nach Abschluss ohne Nachteile für die Einrichtung aufgelöst werden
können.

Art. 48i Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden
(Art. 51c BVG)

1 Bei bedeutenden Rechtsgeschäften mit Nahestehenden müssen Konkurrenzofferten
eingefordert werden. Dabei muss über die Vergabe vollständige Transparenz herr-
schen.
2 Als nahestehende Personen gelten insbesondere der Ehegatte oder die Ehegattin,
der eingetragene Partner oder die eingetragene Partnerin, der Lebenspartner oder die
Lebenspartnerin und Verwandte bis zum zweiten Grad sowie juristische Personen,
an denen eine wirtschaftliche Berechtigung besteht.

Art. 48j Eigengeschäfte
(Art. 53a Bst. a BVG)

Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung betraut sind, müssen
im Interesse der Einrichtung handeln. Sie dürfen insbesondere nicht:

a. die Kenntnis von Aufträgen der Einrichtung zur vorgängigen, parallelen oder
unmittelbar danach anschliessenden Durchführung von gleichlaufenden Ei-
gengeschäften (Front / Parallel / After Running) ausnützen;

b. in einem Titel oder in einer Anlage handeln, solange die Einrichtung mit
diesem Titel oder dieser Anlage handelt und sofern der Einrichtung daraus
ein Nachteil entstehen kann; dem Handel gleichgestellt ist die Teilnahme an
solchen Geschäften in anderer Form;

c. Depots der Einrichtung ohne einen in deren Interesse liegenden wirtschaft-
lichen Grund umschichten.

145 SR 831.435.1
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Art. 48k Abgabe von Vermögensvorteilen
(Art. 53a Bst. b BVG)

1 Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung oder Ver-
mögensverwaltung einer Vorsorgeeinrichtung betraut sind, müssen die Art und
Weise der Entschädigung und deren Höhe eindeutig bestimmbar in einer schrift-
lichen Vereinbarung festhalten. Sie müssen der Einrichtung zwingend sämtliche
Vermögensvorteile abliefern, die sie darüber hinaus im Zusammenhang mit der
Ausübung ihrer Tätigkeit für die Einrichtung erhalten.
2 Werden externe Personen und Institutionen mit der Vermittlung von Vorsorgege-
schäften beauftragt, so müssen sie beim ersten Kundenkontakt über die Art und
Herkunft sämtlicher Entschädigungen für ihre Vermittlungstätigkeit informieren.
Die Art und Weise der Entschädigung sind zwingend in einer schriftlichen Verein-
barung zu regeln, die der Vorsorgeeinrichtung und dem Arbeitgeber offenzulegen
ist. Die Bezahlung und die Entgegennahme von zusätzlichen volumen-, wachstums-
oder schadenabhängigen Entschädigungen sind untersagt.

Art. 48l Offenlegung
(Art. 51b Abs. 2, 52c Abs. 1 Bst. b und 53a Bst. b BVG)

1 Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung oder Vermögensverwal-
tung betraut sind, müssen ihre Interessenverbindungen jährlich gegenüber dem
obersten Organ offenlegen. Dazu gehören insbesondere auch wirtschaftliche Berech-
tigungen an Unternehmen, die in einer Geschäftsbeziehung zur Einrichtung stehen.
Beim obersten Organ erfolgt diese Offenlegung gegenüber der Revisionsstelle.
2 Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung oder Ver-
mögensverwaltung der Einrichtung betraut sind, müssen dem obersten Organ jähr-
lich eine schriftliche Erklärung darüber abgeben, dass sie sämtliche Vermögensvor-
teile nach Artikel 48k abgeliefert haben.

3. Abschnitt: Anlage des Vermögens

Art. 49146 Begriff des Vermögens
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Als Vermögen im Sinne der Artikel 50–59 gilt die in der kaufmännischen Bilanz
ausgewiesene Summe der Aktiven, ohne einen allfälligen Verlustvortrag.
2 Zum Vermögen können auch Rückkaufswerte aus Kollektivversicherungsverträgen
hinzugerechnet werden.147

146 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

147 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
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Art. 49a148 Führungsverantwortung und Aufgaben des obersten Organs
(Art. 51 Abs. 1 und 2, 53a und 71 Abs. 1 BVG)

1 Das oberste Organ ist verantwortlich für die Führung der Vermögensanlage. Es
gestaltet, überwacht und steuert nachvollziehbar die ertrags- und risikogerechte
Vermögensbewirtschaftung.
2 Das oberste Organ hat insbesondere folgende Aufgaben:

a. Es legt in einem Reglement die Ziele und Grundsätze, die Organisation und
das Verfahren für die Vermögensanlage fest.

b. Es stellt die Regeln auf, die bei der Ausübung der Aktionärsrechte der Vor-
sorgeeinrichtung zur Anwendung gelangen.

c.149 Es trifft die zur Umsetzung der Artikel 48f–48l geeigneten organisatorischen
Massnahmen.

d. Es legt die Anforderungen fest, welche die Personen und Einrichtungen er-
füllen müssen, die das Vermögen der Vorsorgeeinrichtung anlegen und ver-
walten.

3 Beim Erlass der Vorschriften nach Absatz 2 Buchstaben c und d kann es sich auf
Normen und Regelwerke von allgemein anerkannten Organisationen und Verbänden
beziehen.

Art. 50150 Sicherheit und Risikoverteilung
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Vermögensanlagen sorgfältig auswählen,
bewirtschaften und überwachen.
2 Sie muss bei der Anlage des Vermögens darauf achten, dass die Sicherheit der
Erfüllung der Vorsorgezwecke gewährleistet ist. Die Beurteilung der Sicherheit
erfolgt insbesondere in Würdigung der gesamten Aktiven und Passiven sowie der
Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Versichertenbestandes.151
3 Die Vorsorgeeinrichtung muss bei der Anlage des Vermögens den Grundsatz der
angemessenen Risikoverteilung einhalten; die Mittel müssen insbesondere auf ver-
schiedene Anlagekategorien, Regionen und Wirtschaftszweige verteilt werden.152
4 Sofern die Vorsorgeeinrichtung die Einhaltung der Absätze 1–3 im Anhang der
Jahresrechnung schlüssig darlegt, kann sie gestützt auf ihr Reglement die Anlage-
möglichkeiten nach den Artikeln 53 Absätze 1–4, 54, 54a, 54b Absatz 1, 55, 56, 56a
Absätze 1 und 5 sowie 57 Absätze 2 und 3 erweitern. Anlagen mit Nachschuss-

148 Eingefügt gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

149 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Aug. 2011
(AS 2011 3435). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.

150 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. März 2000, in Kraft seit 1. April 2000
(AS 2000 1265).

151 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

152 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
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Art. 53156 Zulässige Anlagen
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Als Anlagen für das Vermögen einer Vorsorgeeinrichtung sind zulässig:
a. Bargeld;
b. folgende Forderungen, die auf einen festen Geldbetrag lauten:

1. Postcheck- und Bankguthaben,
2. Geldmarktanlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten,
3. Kassenobligationen,
4. Anleihensobligationen, einschliesslich solcher mit Wandel- oder Opti-

onsrechten,
5. besicherte Anleihen,
6. schweizerische Grundpfandtitel,
7. Schuldanerkennungen von schweizerischen öffentlich-rechtlichen Kör-

perschaften,
8. Rückkaufswerte aus Kollektivversicherungsverträgen,

Art. 52 Liquidität
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

Die Vorsorgeeinrichtung muss darauf achten, dass sie die Versicherungs- und die
Freizügigkeitsleistungen bei deren Fälligkeit erbringen kann. Sie sorgt für eine ent-
sprechende Aufteilung ihres Vermögens in kurz-, mittel- und langfristige Anlagen.

Art. 51 Ertrag
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

Die Vorsorgeeinrichtung muss einen dem Geld-, Kapital- und Immobilienmarkt ent-
sprechenden Ertrag anstreben.

pflichten sind verboten. Ausgenommen sind Anlagen nach Artikel 53 Absatz 5
Buchstabe c.153
5 Sind die Voraussetzungen nach Absatz 4 für eine Erweiterung der Anlagemöglich-
keiten nicht erfüllt, so trifft die Aufsichtsbehörde die angemessenen Massnahmen.
Sie kann auch die Anpassung der Vermögensanlage verlangen.154
6 Die Einhaltung der Artikel 53–57 entbindet nicht von der Beachtung der Vor-
schriften nach den Absätzen 1–3. Dies gilt nicht für Anlagen nach Artikel 54 Ab-
satz 2 Buchstaben c und d.155

153 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008 (AS 2008 4651). Fassung gemäss Ziff. I
der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).

154 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

155 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

156 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
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9. im Falle von Anlagen, die auf einen gebräuchlichen, breit diversifizier-
ten und weit verbreiteten Bond-Index ausgerichtet sind: die im Index
enthaltenen Forderungen;

c. Immobilien im Allein- oder Miteigentum, einschliesslich Bauten im Bau-
recht sowie Bauland;

d. Beteiligungen an Gesellschaften wie Aktien und Partizipationsscheine, ähn-
liche Wertschriften wie Genussscheine, sowie Genossenschaftsanteilscheine;
Beteiligungen an Gesellschaften und ähnlichen Wertschriften sind zugelas-
sen, wenn sie an einer Börse kotiert sind oder an einem anderen geregelten,
dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden;

e. alternative Anlagen wie solche in Hedge Funds, Private Equity, Insurance
Linked Securities, Rohstoffen und Infrastrukturen.

2 Die Anlagen nach Absatz 1 Buchstaben a–d können als direkte Anlagen oder
mittels kollektiver Anlagen nach Artikel 56 oder derivativer Finanzinstrumente nach
Artikel 56a vorgenommen werden.
3 Forderungen, die nicht in Absatz 1 Buchstabe b aufgeführt sind, gelten als alter-
native Anlagen, insbesondere:

a. Forderungen, die nicht auf einen festen Geldbetrag lauten oder deren ganze
oder teilweise Rückzahlung von Bedingungen abhängig ist;

b. verbriefte Forderungen wie Asset Backed Securities oder andere Forderun-
gen, die aufgrund eines Risikotransfers zustande gekommen sind, wie Forde-
rungen gegenüber einer Zweckgesellschaft oder Forderungen auf Basis von
Kreditderivaten;

c. Senior Secured Loans.
4 Alternative Anlagen dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, diver-
sifizierter Zertifikate oder diversifizierter strukturierter Produkte vorgenommen
werden.
5 Ein Hebel ist nur zulässig in:

a. alternativen Anlagen;
b. regulierten kollektiven Anlagen in Immobilien, wenn die Belehnungsquote

auf 50 Prozent des Verkehrswertes begrenzt ist;
c. einer Anlage in einer einzelnen Immobilie nach Artikel 54b Absatz 2;
d. Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten, wenn keine Hebelwirkung auf

das Gesamtvermögen der Vorsorgeeinrichtung ausgeübt wird.
6 Im Falle von Effektenleihe und Pensionsgeschäften gelten das Kollektivanlage-
gesetz vom 23. Juni 2006157 und seine Ausführungsbestimmungen sinngemäss. Pen-
sionsgeschäfte, bei denen die Vorsorgeeinrichtung als Pensionsgeberin handelt, sind
unzulässig.

157 SR 951.31
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Art. 54158 Begrenzung einzelner Schuldner
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Höchstens zehn Prozent des Gesamtvermögens dürfen in Forderungen nach Arti-
kel 53 Absatz 1 Buchstabe b bei einem einzelnen Schuldner angelegt werden.
2 Die Obergrenze nach Absatz 1 darf bei folgenden Forderungen überschritten
werden:

a. Forderungen gegenüber der Eidgenossenschaft;
b. Forderungen gegenüber schweizerischen Pfandbriefinstituten;
c. Forderungen gegenüber Kollektivversicherungsverträgen der Vorsorgeein-

richtung mit einer Versicherungseinrichtung mit Sitz in der Schweiz oder in
Liechtenstein;

d. Forderungen gegen Kantone oder Gemeinden, wenn diese Forderungen auf-
grund nicht vollständig ausfinanzierter vorsorgerechtlicher Sachverhalte, wie
Deckungslücken, Schuldübernahmen für Teuerungszulagen oder Nachfinan-
zierungen bei Lohnerhöhungen, bestehen.

3 Die Absätze 1 und 2 gelten auch im Falle derivativer Produkte wie strukturierte
Produkte oder Zertifikate.

Art. 54a159 Begrenzung einzelner Gesellschaftsbeteiligungen
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

Anlagen in Beteiligungen nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d dürfen sich bezogen
auf das Gesamtvermögen höchstens auf 5 Prozent pro Gesellschaft belaufen.

Art. 54b160 Begrenzung bei der Anlage in einzelne Immobilien und
bei deren Belehnung
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Anlagen in Immobilien nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c dürfen sich bezogen
auf das Gesamtvermögen höchstens auf 5 Prozent pro Immobilie belaufen.161
2 Zum Zweck der temporären Fremdmittelaufnahme durch eine Vorsorgeeinrichtung
darf eine einzelne Immobilie höchstens zu 30 Prozent ihres Verkehrswertes belehnt
werden.

158 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

159 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

160 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

161 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
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Art. 56164 Kollektive Anlagen
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Kollektive Anlagen sind gemeinschaftlich angelegte Vermögensteile verschiedener
Anleger. Ihnen gleichgestellt sind institutionelle Anlagefonds, welche ausschliess-
lich einer Vorsorgeeinrichtung dienen.165
2 Die Vorsorgeeinrichtung kann sich an kollektiven Anlagen beteiligen, sofern:

a. diese ihrerseits die Anlagen gemäss Artikel 53 vornehmen; und
b. die Organisationsform der kollektiven Anlage bezüglich Festlegung der An-

lagerichtlinien, Kompetenzregelung, Anteilsermittlung, sowie Kauf und
Rücknahme der Anteile so geregelt ist, dass die Interessen der daran betei-
ligten Vorsorgeeinrichtungen in nachvollziehbarer Weise gewahrt sind;

c.166 die Vermögenswerte im Konkursfall der Kollektivanlage oder deren Depot-
bank zugunsten der Anleger ausgesondert werden können.

3 Für die Einhaltung der Begrenzungen nach den Artikeln 54, 54a, 54b Absatz 1 und
55 sind die in den kollektiven Anlagen enthaltenen direkten Anlagen mit einzurech-
nen. Die schuldner-, gesellschafts- und immobilienbezogenen Begrenzungen nach
den Artikeln 54, 54a und 54b Absatz 1 gelten als eingehalten, wenn:167

Art. 55162 Kategoriebegrenzungen
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

Für die einzelnen Anlagekategorien gelten bezogen auf das Gesamtvermögen fol-
gende Begrenzungen:

a.163 50 Prozent: für schweizerische Grundpfandtitel auf Immobilien, Bauten
im Baurecht sowie Bauland; diese dürfen höchstens zu
80 Prozent des Verkehrswertes belehnt sein; Pfandbriefe
werden wie Grundpfandtitel behandelt;

b. 50 Prozent: für Anlagen in Aktien;
c. 30 Prozent: für Anlagen in Immobilien, wovon maximal ein Drittel im

Ausland;
d. 15 Prozent: für alternative Anlagen;
e. 30 Prozent: für Fremdwährungen ohne Währungssicherung.

162 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

163 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
164 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. März 2000, in Kraft seit 1. April 2000

(AS 2000 1265).
165 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009

(AS 2008 4651).
166 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009

(AS 2008 4651).
167 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009

(AS 2008 4651).
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a. die direkten Anlagen der kollektiven Anlage angemessen diversifiziert sind;
oder

b. die einzelne Beteiligung an einer kollektiven Anlage weniger als 5 Prozent
des Gesamtvermögens der Vorsorgeeinrichtung beträgt.

4 Beteiligungen an kollektiven Anlagen sind den direkten Anlagen gleichgestellt,
wenn sie die Anforderungen nach den Absätzen 2 und 3 einhalten.

Art. 56a168 Derivative Finanzinstrumente
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung darf nur derivative Finanzinstrumente einsetzen, die von
Anlagen nach Artikel 53 abgeleitet sind.
2 Der Bonität der Gegenpartei und der Handelbarkeit ist entsprechend der Besonder-
heit des eingesetzten Derivats Rechnung zu tragen.
3 Sämtliche Verpflichtungen, die sich für die Vorsorgeeinrichtung aus derivativen
Finanzgeschäften ergeben oder sich im Zeitpunkt der Ausübung des Rechtes ergeben
können, müssen gedeckt sein.
4 Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente darf auf das Gesamtvermögen keine
Hebelwirkung ausüben.
5 Die Begrenzungen nach den Artikeln 54, 54a, 54b und 55 sind unter Einbezug der
derivativen Finanzinstrumente einzuhalten.169
6 Für die Einhaltung der Deckungspflicht und der Begrenzungen sind die Verpflich-
tungen massgebend, die sich für die Vorsorgeeinrichtung aus den derivativen Finan-
zinstrumenten bei Wandlung in die Basisanlage im extremsten Fall ergeben können.
7 In der Jahresrechnung müssen alle laufenden derivativen Finanzinstrumente voll-
umfänglich dargestellt werden.

Art. 57170 Anlagen beim Arbeitgeber
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Das Vermögen, vermindert um Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgren-
zungen, darf nicht ungesichert beim Arbeitgeber angelegt werden, soweit es zur
Deckung der Freizügigkeitsleistungen sowie zur Deckung der laufenden Renten
gebunden ist.
2 Ungesicherte Anlagen und Beteiligungen beim Arbeitgeber dürfen zusammen
5 Prozent des Vermögens nicht übersteigen.

168 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. April 1996, in Kraft seit 1. Juli 1996
(AS 1996 1494).

169 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

170 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004
(AS 2004 1709).
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3 Anlagen in Immobilien, die dem Arbeitgeber zu mehr als 50 Prozent ihres Wertes
für Geschäftszwecke dienen, dürfen fünf Prozent des Vermögens nicht überstei-
gen.171
4 Die Forderungen der Vorsorgeeinrichtung gegenüber dem Arbeitgeber sind zu
marktüblichen Ansätzen zu verzinsen.172

Art. 58173 Sicherstellung der Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber174
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Die Ansprüche gegen den Arbeitgeber müssen wirksam und ausreichend sicher-
gestellt werden.
2 Als Sicherstellung gelten:

a. die Garantie des Bundes, eines Kantons, einer Gemeinde oder einer dem
Bankengesetz vom 8. November 1934175 unterstehenden Bank; die Garantie
muss auf die Vorsorgeeinrichtung lauten sowie unwiderruflich und unüber-
tragbar sein;

b.176Grundpfänder bis zu zwei Dritteln des Verkehrswertes; Grundpfänder auf
Grundstücken des Arbeitgebers, welche ihm zu mehr als 50 Prozent ihres
Wertes für Geschäftszwecke dienen, gelten nicht als Sicherstellung.177

3 Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall andere Arten der Sicherstellung zulassen.

Art. 58a178 Meldepflicht
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihrer Aufsichtsbehörde innert drei Monaten nach
dem vereinbarten Fälligkeitstermin melden, wenn reglementarische Beiträge noch
nicht überwiesen sind.
2 Bevor die Vorsorgeeinrichtung beim Arbeitgeber Mittel ungesichert neu anlegt, die
nicht zweifelsfrei nach Artikel 57 Absätze 1 und 2 auf diese Weise angelegt werden
dürfen, muss sie ihrer Aufsichtsbehörde von dieser Neuanlage mit ausreichender
Begründung Meldung erstatten.

171 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

172 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

173 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juni 1993, in Kraft seit 1. Juli 1993 (AS 1993 1881).
174 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004

(AS 2004 1709).
175 SR 952.0
176 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009

(AS 2008 4651).
177 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004, in Kraft seit 1. April 2004

(AS 2004 1709).
178 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juni 1993, in Kraft seit 1. Juli 1993 (AS 1993 1881).
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3 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Revisionsstelle über Meldungen nach den
Absätzen 1 und 2 unverzüglich informieren.179

Art. 59180 Anwendbarkeit der Anlagevorschriften auf andere Einrichtungen
der beruflichen Vorsorge
(Art. 71 Abs. 1 BVG)

Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten sinngemäss auch für:
a. Finanzierungsstiftungen;
b. Patronale Wohlfahrtsfonds;
c. Sicherheitsfonds.

Art. 60181

5. Kapitel:182
Einkauf, versicherbarer Lohn und versicherbares Einkommen

Art. 60a Einkauf
(Art. 1 Abs. 3 und 79b Abs. 1 BVG)

1 Für die Berechnung des Einkaufs müssen die gleichen, nach fachlich anerkannten
Grundsätzen festgelegten Parameter eingehalten werden wie für die Festlegung des
Vorsorgeplans (Art. 1g).
2 Der Höchstbetrag der Einkaufssumme reduziert sich um ein Guthaben in der
Säule 3a, soweit es die aufgezinste Summe der jährlichen gemäss Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe a der Verordnung vom 13. November 1985183 über die steuerliche Ab-
zugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen vom Einkommen
höchstens abziehbaren Beiträge ab vollendetem 24. Altersjahr der versicherten
Person übersteigt. Bei der Aufzinsung kommen die jeweils gültigen BVG-Mindest-
zinssätze zur Anwendung.
3 Hat eine versicherte Person Freizügigkeitsguthaben, die sie nicht nach Artikel 3
und 4 Absatz 2bis FZG184 in eine Vorsorgeeinrichtung übertragen musste, reduziert
sich der Höchstbetrag der Einkaufssumme um diesen Betrag.

179 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

180 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3435).

181 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. April 2009, mit Wirkung seit 1. Juni 2009
AS 2009 1667).

182 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2000 (AS 2000 3086). Fassung gemäss Ziff. I
der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4279).

183 SR 831.461.3
184 SR 831.42
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Art. 60d Einkauf und Wohneigentumsvorbezug
(Art. 79b Abs. 3 BVG)

In den Fällen, in denen eine Rückzahlung des Vorbezugs für die Wohneigentums-
förderung nach Artikel 30d Absatz 3 Buchstabe a BVG nicht mehr zulässig ist, darf
das Reglement der Vorsorgeeinrichtung freiwillige Einkäufe zulassen, soweit sie
zusammen mit den Vorbezügen die reglementarisch maximal zulässigen Vorsorge-
ansprüche nicht überschreiten.

Art. 60c Versicherbarer Lohn und versicherbares Einkommen
(Art. 79c BVG)

1 Die Begrenzung des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens
nach Artikel 79c BVG gilt für die Gesamtheit aller Vorsorgeverhältnisse, die ein
Versicherter bei einer oder mehreren Vorsorgeeinrichtungen hat.
2 Hat der Versicherte mehrere Vorsorgeverhältnisse und überschreitet die Summe
aller seiner AHV-pflichtigen Löhne und Einkommen das Zehnfache des oberen
Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 BVG, so muss er jede seiner Vorsorgeein-
richtungen über die Gesamtheit seiner Vorsorgeverhältnisse sowie die darin ver-
sicherten Löhne und Einkommen informieren. Die Vorsorgeeinrichtung weist den
Versicherten auf seine Informationspflicht hin.
3 Für Versicherte, die am 1. Januar 2006 das 50. Altersjahr vollendet haben, gilt bei
zu diesem Zeitpunkt bestehenden Vorsorgeverhältnissen die Begrenzung des ver-
sicherbaren Lohns oder des versicherbaren Einkommens für die Risiken Tod und
Invalidität nach Artikel 79c BVG nicht.

Art. 60b185 Sonderfälle
(Art. 79b Abs. 2 BVG)

1 Für Personen, die aus dem Ausland zuziehen und die noch nie einer Vorsorgeein-
richtung in der Schweiz angehört haben, darf in den ersten fünf Jahren nach Eintritt
in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung die jährliche Zahlung in Form eines
Einkaufs 20 Prozent des reglementarischen versicherten Lohnes nicht überschreiten.
Nach Ablauf der fünf Jahre muss die Vorsorgeeinrichtung den Versicherten, die sich
noch nicht in die vollen reglementarischen Leistungen eingekauft haben, ermögli-
chen, einen solchen Einkauf vorzunehmen.
2 Lässt die versicherte Person im Ausland erworbene Vorsorgeansprüche oder
-guthaben übertragen, so gilt die Einkaufslimite nach Absatz 1 erster Satz nicht,
sofern:

a. diese Übertragung direkt von einem ausländischen System der beruflichen
Vorsorge in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung erfolgt;

b. die schweizerische Vorsorgeeinrichtung eine Übertragung zulässt; und
c. die versicherte Person für diese Übertragung keinen Abzug bei den direkten

Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden geltend macht.

185 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011
(AS 2010 4587).
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6. Kapitel:186 Besondere Bestimmungen

Art. 60e187 Gebühr für besonderen Aufwand188
1 In den Fällen nach Artikel 86a Absatz 5 BVG wird eine Gebühr erhoben, wenn die
Datenbekanntgabe zahlreiche Kopien oder andere Vervielfältigungen oder beson-
dere Nachforschungen erfordert. Die Höhe dieser Gebühr entspricht den in den Arti-
keln 14 und 16 der Verordnung vom 10. September 1969189 über Kosten und Ent-
schädigungen im Verwaltungsverfahren festgesetzten Beträgen.
2 Für Publikationen nach Artikel 86a Absatz 4 BVG wird eine kostendeckende
Gebühr erhoben.
3 Die Gebühr kann wegen Bedürftigkeit der gebührenpflichtigen Person oder aus
anderen wichtigen Gründen ermässigt oder erlassen werden.

Art. 60ebis 190 Beschwerdelegitimation des BSV
Das BSV ist berechtigt, gegen Entscheide der kantonalen Gerichte und des Bundes-
verwaltungsgerichts beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben.

7. Kapitel:191 Schlussbestimmungen
1. Abschnitt: Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts192

Art. 60f193 Aufhebung bisherigen Rechts
1 Die Verordnung vom 7. Dezember 1987194 über die Ausnahmen von der Schwei-
gepflicht in der beruflichen Vorsorge und über die Auskunftspflicht der AHV/IV-
Organe wird aufgehoben.
2 Die Verordnung vom 17. Februar 1988195 über die Verpfändung von Ansprüchen
einer Vorsorgeeinrichtung wird aufgehoben.196

186 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001
(AS 2000 2909).

187 Ursprünglich Art. 60b (AS 2005 5257).
188 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012

(AS 2011 3435).
189 SR 172.041.0
190 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012

(AS 2011 3435).
191 Ursprünglich 5. Kap. vor Art. 61.
192 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001

(AS 2000 2909).
193 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001

(AS 2000 2909); ursprünglich Art. 60c (AS 2005 5257).
194 [AS 1988 97]
195 [AS 1988 382]
196 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
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Art. 62b Anspruch auf Rente für Frauen mit den Jahrgängen 1942 und 1943
1 Bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ab der Vollendung des 62. Altersjah-
res haben Frauen der Jahrgänge 1942 und 1943 Anspruch auf eine Altersleistung,
wenn sie keine weitere Erwerbstätigkeit mehr ausüben und auch nicht als arbeitslos
gemeldet sind.

1b. Abschnitt:201
Übergangsbestimmungen der Ausführungsbestimmungen von
Buchstabe e der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision

Art. 62a
1 Das ordentliche Rentenalter der Frauen im AHVG gilt auch als ordentliches BVG-
Rentenalter der Frauen (Art. 13 BVG).
2 Dieses Rentenalter ist ebenfalls massgebend für:

a. den Zeitpunkt, für den der Mindestumwandlungssatz nach Artikel 14 Ab-
satz 2 BVG und Buchstabe b der Übergangsbestimmungen zur Änderung
vom 3. Oktober 2003 der 1. BVG-Revision angewandt wird;

b. die Berechnung der Altersgutschriften in der Höhe von 18 Prozent (Arti-
kel 16 BVG und Buchstabe c der Übergangsbestimmungen zur Änderung
vom 3. Okt. 2003 der 1. BVG-Revision);

c. den anwendbaren Umwandlungssatz bei der Berechnung der Invalidenrente
nach Artikel 24 Absatz 2 BVG.

1a. Abschnitt:200
Ausführungsbestimmungen zu Buchstabe e der
Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision

Art. 62199

Art. 61 Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
Die Verordnung vom 31. Oktober 1947197 über die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung wird wie folgt geändert:
…198

197 SR 831.101. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt in der genannten V.
198 Die Änd. können unter AS 1984 543 konsultiert werden.
199 Aufgehoben durch Ziff. IV 50 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).
200 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
201 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
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Schlussbestimmungen der Änderung vom 24. März 2004203
1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihre Reglemente und ihre Organisation bis zum
31. Dezember 2004 den neuen Bestimmungen dieser Änderung anpassen.
2 Für beim Inkrafttreten dieser Änderung bestehende Anlagen und Beteiligungen
beim Arbeitgeber sowie für Grundpfänder nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe b
gelten die neuen Begrenzungen ab 1. Januar 2006.

Schlussbestimmung der Änderung vom 23. Oktober 2002202

Art. 63
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1985 in Kraft.

2. Abschnitt: Inkrafttreten

Art. 62c Mindestumwandlungssatz und ordentliches Rentenalter
für bestimmte Jahrgänge

(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision)

Für die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge und deren ordentliches Rentenalter
gelten die folgenden Mindestumwandlungssätze für die Berechnung der Alters- und
Invalidenrenten für die Frauen wie folgt:

Jahrgang ordentliches Rentenalter Frauen Mindestumwandlungssatz Frauen

1942 64 7.20
1943 64 7.15
1944 64 7.10
1945 64 7.00
1946 64 6.95
1947 64 6.90
1948 64 6.85
1949 64 6.80

2 Für Frauen mit Jahrgang 1942 darf der Vorbezug der Altersleistungen zu keinem
tieferen Umwandlungssatz als 7,20 Prozent führen.
3 Für Frauen mit Jahrgang 1943, welche sich vorzeitig pensionieren lassen, wird der
Umwandlungssatz für die Rente entsprechend angepasst.

202 AS 2002 3904. Aufgehoben durch Ziff. IV 50 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen
Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).

203 AS 2004 1709
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Schlussbestimmungen der Änderung vom 18. August 2004204

a. Mindestumwandlungssatz und ordentliches Rentenalter für bestimmte Jahrgänge
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision)

Für die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge und deren ordentliches Rentenalter
gelten die folgenden Mindestumwandlungssätze für die Berechnung der Alters- und
Invalidenrenten für die Männer:

Jahrgang ordentliches Rentenalter Männer Mindestumwandlungssatz Männer

1940 65 7.15
1941 65 7.10
1942 65 7.10
1943 65 7.05
1944 65 7.05
1945 65 7.00
1946 65 6.95
1947 65 6.90
1948 65 6.85
1949 65 6.80

b. Freizügigkeitsleistung nach Art. 14 Abs. 4
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision)

Entsteht der Anspruch auf eine Invalidenrente vor dem 1. Januar 2005 und erlischt er
nach diesem Datum, weil der Versicherte nicht mehr invalid ist, so wird die Frei-
zügigkeitsleistung aufgrund folgender Grössen berechnet:

a. bis zum 31. Dezember 2004: der koordinierte Lohn nach Artikel 14 Absatz 3
und die Altersgutschriften, je nach den Bestimmungen, wie sie bis zum
31. Dezember 2004 gelten;

b. nach dem 1. Januar 2005: der bisherige koordinierte Lohn nach Artikel 14
Absatz 3, erhöht um 5,9 Prozent und die Altersgutschriften, die ab dem
1. Januar 2005 gelten.

c. Koordinierter Lohn für die Berechnung der Hinterlassenen- und
Invalidenleistungen
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision)

Entsteht der Anspruch auf eine Hinterlassenen- oder Invalidenleistung nach dem
31. Dezember 2004, und lag der letzte koordinierte Lohn während des letzten Versi-
cherungsjahres (Art. 18) vor dem 1. Januar 2005, so wird dieser ab diesem Datum
um 5,9 Prozent erhöht.

204 AS 2004 4279 4653
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Übergangsbestimmung zur Änderung vom 10. und 22. Juni 2011207
Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihre Reglemente und Verträge sowie ihre Orga-
nisation bis zum 31. Dezember 2012 den Artikeln 48f Absätze 1 und 2, 48g–48l und
49a Absatz 2 in der Fassung der Änderung vom 10. und 22. Juni 2011 anpassen. Die
erstmalige Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt für das Rechnungsjahr
2012.

Schlussbestimmung der Änderung vom 19. September 2008206
Die Vorsorgeeinrichtungen und die Einrichtungen nach Artikel 59 müssen bis zum
1. Januar 2011 die Anlage des Vermögens an die Bestimmungen dieser Änderung
anpassen.

Schlussbestimmungen der Änderung vom 10. Juni 2005205

a. Formelle Anpassung
Die Vorsorgeeinrichtungen müssen die formelle Anpassung der Reglemente inner-
halb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Änderung vornehmen.

b. Anlagestrategien
Hat eine Vorsorgeeinrichtung ihren Versicherten Möglichkeiten der Wahl einer
Anlagestrategie angeboten, die nicht mit Artikel 1e vereinbar sind, muss sie ihre
Regelung innerhalb einer Frist von höchstens zwei Jahren ab Inkrafttreten dieser
Änderung Artikel 1e anpassen.

c. Versicherungsprinzip
Guthaben in Vorsorgeeinrichtungen, welche bei Inkrafttreten dieser Änderung
bereits bestehen und die den Anforderungen von Artikel 1h nicht genügen, dürfen ab
diesem Datum nicht mehr weiter geäufnet werden.

d. Mindestalter für den Altersrücktritt
Vorsorgeeinrichtungen können bisherige reglementarische Bestimmungen, die ein
tieferes Rentenalter als 58 Jahre vorsahen, während fünf Jahren ab Inkrafttreten
dieser Änderung für jene Versicherten beibehalten, die am 31. Dezember 2005 bei
ihnen versichert waren.

d. Reglementarische Bestimmungen zur Teil- oder Gesamtliquidation
(Art. 53b–53d BVG-Revision)

Die Anpassung der Reglemente und Verträge muss spätestens drei Jahre nach In-
krafttreten dieser Verordnungsänderung abgeschlossen sein.

205 AS 2005 4279
206 AS 2008 4651
207 AS 2011 3435
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Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 6. Juni 2014208
1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen die Anlage des Vermögens sowie ihre Regle-
mente bis zum 31. Dezember 2014 der Änderung vom 6. Juni 2014 dieser Verord-
nung anpassen.
2 Die erstmalige Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt für das Rechnungs-
jahr 2015.

208 AS 2014 1585
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Anhang209
(Art. 44 Abs. 1)

Ermittlung der Unterdeckung

1 Der Deckungsgrad der Vorsorgeeinrichtung wird wie folgt ermittelt:

ProzentinadDeckungsgr
Vk
100xVv



Wobei für Vv gilt: Die gesamten Aktiven per Bilanzstichtag zu Marktwerten
bilanziert, vermindert um Verbindlichkeiten, passive Rech-
nungsabgrenzung und Arbeitgeberbeitragsreserven, soweit
keine Vereinbarung über einen Verwendungsverzicht des
Arbeitgebers vorliegt. Es ist das effektive Vorsorgevermögen
massgebend, wie es aus der tatsächlichen finanziellen Lage
nach Artikel 47 Absatz 2 hervorgeht. Eine Arbeitgeberbeitrags-
reserve mit Verwendungsverzicht (AGBR mit Verwendungs-
verzicht), die Wertschwankungsreserven und die Umlage-
schwankungsreserven sind dem verfügbaren Vorsorgevermö-
gen zuzurechnen.

Wobei für Vk gilt: Versicherungstechnisch notwendiges Vorsorgekapital per
Bilanzstichtag (Spar- und Deckungskapitalien) einschliesslich
notwendiger Verstärkungen (z.B. für steigende Lebenserwar-
tung).

2 Ist der so berechnete Deckungsgrad kleiner als 100 Prozent, so liegt eine Unter-
deckung im Sinne von Artikel 44 Absatz 1 vor.

209 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 21. Mai 2003 (AS 2003 1725). Fassung gemäss
Ziff. II der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).



139

BV
G

BV
V
1

BV
V
2

BV
V
3

VO
BV

G/A
VI
G

SF
V

AS
V

FZ
G

FZ
V

W
EF

V
BV

ZG
B

Pa
rtG

ZP
O

OR
Sc
hK

G
Ta
be
lle
n

Verordnung über die steuerlicheAbzugsberechtigung
für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3)

vom 13. November 1985 (Stand am 1. Januar 2009) 831.461.3

AS 1985 1778
1 SR 831.40
2 SR 221.229.1
3 AS 1986 326

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 82 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
und Artikel 99 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 2. April 1908 (VVG)2,
verordnet:

1. Abschnitt: Anerkannte Vorsorgeformen

Art. 1 Vorsorgeformen
1 Als anerkannte Vorsorgeformen im Sinne von Artikel 82 BVG gelten:

a. die gebundene Vorsorgeversicherung bei Versicherungseinrichtungen;
b. die gebundene Vorsorgevereinbarung mit Bankstiftungen.

2 Als gebundene Vorsorgeversicherungen gelten besondere Kapital- und Rentenver-
sicherungen auf den Erlebens-, Invaliditäts- oder Todesfall, einschliesslich allfälliger
Zusatzversicherungen für Unfalltod oder Invalidität, die3

a. mit einer der Versicherungsaufsicht unterstellten oder mit einer öffentlich-
rechtlichen Versicherungseinrichtung gemäss Artikel 67 Absatz 1 BVG
abgeschlossen werden und

b. ausschliesslich und unwiderruflich der Vorsorge dienen.
3 Als gebundene Vorsorgevereinbarungen gelten besondere Sparverträge, die mit
Bankstiftungen abgeschlossen werden und ausschliesslich und unwiderruflich der
Vorsorge dienen. Sie können durch eine Risiko-Vorsorgeversicherung ergänzt wer-
den.
4 Vertragsmodelle für gebundene Vorsorgeversicherungen und -vereinbarungen sind
der Eidgenössischen Steuerverwaltung einzureichen. Diese prüft, ob Form und
Inhalt den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und teilt das Ergebnis mit.
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Art. 2 Begünstigte Personen
1 Als Begünstigte sind folgende Personen zugelassen:

a. im Erlebensfall der Vorsorgenehmer;
b.4 nach dessen Ableben die folgenden Personen in nachstehender Reihenfolge:

1.5 der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin
oder der überlebende eingetragene Partner,

2. die direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die von der
verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind,
oder die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem
Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für
den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen
muss,

3. die Eltern,
4. die Geschwister,
5. die übrigen Erben.

2 Der Vorsorgenehmer kann eine oder mehrere begünstigte Personen unter den in
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 genannten Begünstigten bestimmen und deren
Ansprüche näher bezeichnen.6
3 Der Vorsorgenehmer hat das Recht, die Reihenfolge der Begünstigten nach
Absatz l Buchstabe b Ziffern 3–5 zu ändern und deren Ansprüche näher zu bezeich-
nen.7

Art. 3 Ausrichtung der Leistungen
1 Die Altersleistungen dürfen frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter
der AHV (Art. 21 Abs. 1 des BG vom 20. Dez. 19468 über die Alters- Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung; AHVG) ausgerichtet werden. Sie werden bei Errei-
chen des ordentlichen Rentenalters der AHV fällig. Weist der Vorsorgenehmer nach,
dass er weiterhin erwerbstätig ist, kann der Bezug bis höchstens fünf Jahre nach
Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV aufgeschoben werden.9
2 Eine vorzeitige Ausrichtung der Altersleistungen ist zulässig bei Auflösung des
Vorsorgeverhältnisses aus einem der folgenden Gründe:

4 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4643).

5 Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

6 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006
(AS 2005 4279).

7 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006
(AS 2005 4279).

8 SR 831.10
9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008

(AS 2007 5177).
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a. wenn der Vorsorgenehmer eine ganze Invalidenrente der eidgenössischen
Invalidenversicherung bezieht und das Invaliditätsrisiko nicht versichert ist;

b. wenn der Vorsorgenehmer die ausgerichtete Leistung für den Einkauf in eine
steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung oder für eine andere anerkannte Vor-
sorgeform verwendet;

c. wenn der Vorsorgenehmer seine bisherige selbständige Erwerbstätigkeit auf-
gibt und eine andersartige selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt;

d.10 wenn die Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 5 des Freizügigkeitsgesetzes
vom 17. Dezember 199311 zur Barauszahlung verpflichtet ist.

3 Die Altersleistung kann ferner vorher ausgerichtet werden für:
a. Erwerb und Erstellung von Wohneigentum zum Eigenbedarf;
b. Beteiligungen am Wohneigentum zum Eigenbedarf;
c. Rückzahlung von Hypothekardarlehen.12

4 Eine solche Ausrichtung kann alle fünf Jahre geltend gemacht werden.13
5 Die Begriffe Wohneigentum, Beteiligungen und Eigenbedarf richten sich nach den
Artikeln 2–4 der Verordnung vom 3. Oktober 199414 über die Wohneigentumsförde-
rung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge.15
6 Ist die versicherte Person verheiratet oder lebt sie in eingetragener Partnerschaft, so
ist die vorzeitige Ausrichtung der Altersleistungen nach den Absätzen 2 Buchsta-
ben c und d sowie 3 nur zulässig, wenn der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder
der eingetragene Partner schriftlich zustimmt. Kann die Zustimmung nicht eingeholt
werden oder wird sie verweigert, so kann die versicherte Person das Gericht anru-
fen.16

Art. 4 Abtretung, Verpfändung und Verrechnung
1 Für die Abtretung, Verpfändung und Verrechnung von Leistungsansprüchen gilt
Artikel 39 BVG sinngemäss.17

10 Fassung gemäss Art. 22 Ziff. 2 der Freizügigkeitsverordnung vom 3. Okt. 1994, in Kraft
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.425).

11 SR 831.42
12 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Sept. 1989 (AS 1989 1903). Fassung gemäss

Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der
beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (SR 831.411).

13 Eingefügt durch Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (SR 831.411).

14 SR 831.411
15 Eingefügt durch Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit

Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (SR 831.411).
16 Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

17 Fassung gemäss Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (SR 831.411).
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2 Für die Verpfändung des Vorsorgekapitals oder des Anspruchs auf Vorsorgeleis-
tungen für das Wohneigentum der versicherten Person gilt Artikel 30b BVG oder
Artikel 331d des Obligationenrechts18 und die Artikel 8–10 der Verordnung vom
3. Oktober 199419 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen
Vorsorge sinngemäss.20
3 Ansprüche auf Altersleistungen können dem Ehegatten ganz oder teilweise vom
Vorsorgenehmer abgetreten oder vom Gericht zugesprochen werden, wenn der
Güterstand anders als durch Tod aufgelöst wird. Die Einrichtung des Vorsorgeneh-
mers hat den zu übertragenden Betrag an eine vom Ehegatten bezeichnete Einrich-
tung nach Artikel 1 Absatz 1 oder an eine Vorsorgeeinrichtung zu überweisen;
vorbehalten bleibt Artikel 3.21
4 Absatz 3 gilt sinngemäss bei der gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen
Partnerschaft, wenn die beiden Partnerinnen oder Partner vereinbart haben, dass das
Vermögen gemäss den Bestimmungen über die Errungenschaftsbeteiligung geteilt
wird (Art. 25 Abs. 1 zweiter Satz des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 200422).23

Art. 524 Anlagevorschriften
1 Die Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung sind als Spareinlagen (Konto-
lösung) bei einer dem Bankengesetz vom 8. November 193425 unterstellten Bank
anzulegen, bei Anlagen in der Form der anlagegebundenen Sparlösung (Wertschrif-
tensparen) durch Vermittlung einer solchen Bank.
2 Gelder, welche die Bankstiftung im eigenen Namen bei einer Bank anlegt, gelten
als Spareinlagen jedes einzelnen Vorsorgenehmers im Sinne des Bankengesetzes
vom 8. November 1934.
3 Für die Anlage der Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung gelten beim
Wertschriftensparen die Artikel 49–58 der Verordnung vom 18. April 198426 über
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) sinngemäss.
Abweichend davon kann vollständig in ein kapitalerhaltendes Produkt oder eine
Obligation guter Bonität investiert werden.

18 SR 220
19 SR 831.411
20 Eingefügt durch Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit

Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (SR 831.411).
21 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996 (AS 1996 3455).
22 SR 211.231
23 Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des

Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

24 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 4651).

25 SR 952.0
26 SR 831.441.1



143

BVV 3 831.461.3

BV
G

BV
V
1

BV
V
2

BV
V
3

VO
BV

G/A
VI
G

SF
V

AS
V

FZ
G

FZ
V

W
EF

V
BV

ZG
B

Pa
rtG

ZP
O

OR
Sc
hK

G
Ta
be
lle
n

2. Abschnitt: Steuerliche Behandlung

Art. 6 Bankstiftungen
Bankstiftungen, deren Einkünfte und Vermögenswerte ausschliesslich der Vorsorge
im Sinne dieser Verordnung dienen, sind für die Steuerpflicht den Vorsorgeeinrich-
tungen nach Artikel 80 BVG gleichgestellt.

Art. 7 Abzugsberechtigung für Beiträge
1 Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können bei den direkten Steuern von
Bund, Kantonen und Gemeinden ihre Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen in fol-
gendem Umfang von ihrem Einkommen abziehen:

a. jährlich bis 8 Prozent des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1
BVG, wenn sie einer Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 80 BVG angehören;

b. jährlich bis 20 Prozent des Erwerbseinkommens, jedoch höchstens bis
40 Prozent des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 BVG, wenn
sie keiner Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 80 BVG angehören.

2 Sind beide Ehegatten oder beide eingetragenen Partnerinnen oder Partner erwerbs-
tätig und leisten sie Beiträge an eine anerkannte Vorsorgeform, so können beide
diese Abzüge für sich beanspruchen.27
3 Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen können längstens bis fünf Jahre nach
Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV (Art. 21 Abs. 1 AHVG28) geleistet
werden.29
4 Im Jahr, in dem die Erwerbstätigkeit beendet wird, kann der volle Beitrag geleistet
werden.30

Art. 8 Bescheinigungspflichten
Versicherungseinrichtungen und Bankstiftungen müssen den Vorsorgenehmern die
erbrachten Beiträge und Leistungen bescheinigen.

27 Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des
Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

28 SR 831.10
29 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2001 (AS 2001 1068). Fassung gemäss Ziff. I

der V vom 17. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5177).
30 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2001 (AS 2001 1068). Fassung gemäss Ziff. I

der V vom 17. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5177).
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3. Abschnitt: Inkrafttreten

Art. 9
1 Diese Verordnung tritt mit Ausnahme von Artikel 6 am 1. Januar 1987 in Kraft.
2 Artikel 6 tritt rückwirkend auf den 1. Januar 1985 in Kraft.

Schlussbestimmung der Änd. vom 21. Februar 200131

Den Vorsorgenehmerinnen der Jahrgänge 1944, 1945 und 1946 dürfen Altersleis-
tungen frühestens sechs Jahre vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV
(Art. 21 Abs. 1 AHVG32) ausgerichtet werden.

Schlussbestimmung der Änderung vom 19. September 200833

Die Anlage der Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung ist bis zum 1. Januar
2011 an die Bestimmungen dieser Änderung anzupassen.

31 AS 2001 1068
32 SR 831.10
33 AS 2008 4651
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Verordnung über die obligatorische beruflicheVorsorge
von arbeitslosen Personen

vom 3. März 1997 (Stand am 1. Juni 2010) 837.174

AS 1997 1101
1 SR 837.0
2 SR 831.40
3 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Febr. 2006, in Kraft seit 1. März 2006

(AS 2006 739).
4 SR 831.20

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 22a Absatz 3 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes1 (AVIG)
und auf Artikel 97 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19822
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG),
verordnet:

Art. 1 Versicherte Personen
1 Für die Risiken Tod und Invalidität sind obligatorisch versichert arbeitslose Perso-
nen, welche:

a. die Anspruchsvoraussetzungen nach Artikel 8 AVIG für den Bezug von
Taggeldern der Arbeitslosenversicherung erfüllen oder Entschädigungen
nach Artikel 29 AVIG beziehen; und

b. einen koordinierten Tageslohn nach den Artikeln 4 oder 5 erzielen.
2 Nicht versichert sind Personen, die bereits nach Artikel 47 Absatz 1 BVG minde-
stens in dem Umfang versichert sind, in dem sie nach dieser Verordnung versichert
wären.

Art. 2 Versicherungsschutz
1 Die Versicherung beginnt nach Ablauf der Wartezeiten nach Artikel 18 AVIG.3
2 Personen, deren Anspruchsberechtigung eingestellt ist, sind versichert (Art. 30
AVIG).

Art. 3 Grundlage zur Bestimmung des koordinierten Lohnes
1 Die Grenzbeträge nach den Artikeln 2, 7 und 8 BVG werden durch 260,4 geteilt
(Tagesgrenzbeträge). Für Personen, die im Sinne des Bundesgesetzes vom 19. Juni
19594 über die Invalidenversicherung teilweise invalid sind, werden die Grenzbeträ-
ge nach den Artikeln 2, 7 und 8 Absatz 1 BVG folgendermassen gekürzt:
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Rentenanspruch in Bruchteilen
einer ganzen Rente

Kürzung der Grenzbeträge

¼ ¼
½ ½
¾ ¾.5

2 Die Löhne aus Zwischenverdiensttätigkeit (Art. 24 AVIG) und Teilzeitbeschäfti-
gung (Art. 10 Abs. 2 Bst. b AVIG) innerhalb einer Kontrollperiode werden durch die
Zahl der in die Kontrollperiode fallenden kontrollierten Tage geteilt (Tageslohn).6

Art. 4 Koordinierter Tageslohn
1 Zu versichern ist der koordinierte Tageslohn.
2 Der koordinierte Tageslohn ist die positive Differenz aus dem Arbeitslosentaggeld
abzüglich des auf einen Tag nach Artikel 3 Absatz 1 umgerechneten Koordinations-
abzuges.
3 Beträgt der koordinierte Tageslohn weniger als der auf den Tag umgerechnete
Betrag nach Artikel 8 Absatz 2 BVG, so muss er auf diesen Betrag aufgerundet wer-
den.
4 Der versicherte Mindestlohn nach Absatz 3 gilt auch für die obligatorische Versi-
cherung von Personen, bei denen die Grenzbeträge nach Artikel 3 Absatz 1 gekürzt
werden.7

Art. 5 Koordinierter Tageslohn bei Zwischenverdienst und
Teilzeitbeschäftigung8

1 Der koordinierte Tageslohn ist die positive Differenz aus:
a.9 dem Tageslohn aus Zwischenverdiensttätigkeit oder Teilzeitbeschäftigung

und
b. dem analog zu Artikel 3 Absatz 2 auf einen Tag umgerechneten entschädi-

gungsberechtigten Verdienstausfall
c. abzüglich des auf einen Tag nach Artikel 3 Absatz 1 umgerechneten Koordi-

nationsabzuges.

5 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit
1. Jan. 2006 (AS 2005 4279).

6 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000
(AS 1999 2551).

7 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006
(AS 2005 4279).

8 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000
(AS 1999 2551).

9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000
(AS 1999 2551).
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Art. 8 Festsetzung des Beitragssatzes
1 Der Beitragssatz für die Risiken Tod und Invalidität beträgt 2,5 Prozent des koor-
dinierten Tageslohnes.14
2 Die Auffangeinrichtung prüft regelmässig, ob der Beitragssatz kostendeckend ist
und erstattet der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung mindestens einmal
jährlich Bericht. Ist auf Grund des Risikoverlaufs der Beitragssatz anzupassen, stellt
die Auffangeinrichtung der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung zuhanden
des Bundesrates Antrag auf Anpassung.15

Art. 7 Ausscheiden der arbeitslosen Personen aus der obligatorischen
Versicherung

Die Weiterführung der Vorsorge für die Risiken Tod und Invalidität für Versicherte,
die aus der obligatorischen Versicherung der arbeitslosen Personen (Art. 2 Abs. 1bis
BVG12) ausscheiden, ist nur möglich, solange die Versicherten:

a. nicht der obligatorischen Versicherung nach Artikel 2 Absatz 1 oder erneut
Absatz 1bis 13 BVG unterstehen; oder

b. keiner freiwilligen Versicherung nach Artikel 44 oder Artikel 46 BVG bei-
treten können.

Art. 6 Koordinierter Lohn für die Berechnung der Hinterlassenen- und
Invalidenleistungen

1 Als Grundlage für die Berechnung der Leistungen im Todesfalle oder bei Invalidi-
tät gilt der koordinierte Tageslohn jener Kontrollperiode, in welcher das versicherte
Ereignis eingetreten ist. Konnte die versicherte Person aufgrund des Ereignisses ihre
Kontrollpflicht nicht ordnungsgemäss erfüllen, so gelten die Tage jener Kontroll-
periode bis und mit auslösendem Ereignis als kontrolliert.
2 Die Höhe der Renten berechnet sich aus dem vor dem Beginn der Versicherung
angesammelten Altersguthaben sowie der Summe der Altersgutschriften für die vom
Beginn der Versicherung bis zum Rentenalter fehlenden Jahre, ohne Zins.11

2 Ist der Tageslohn aus Zwischenverdiensttätigkeit oder Teilzeitbeschäftigung nach
Artikel 2 Absatz 1 BVG versichert, so wird vom koordinierten Tageslohn nach
Absatz 1 der koordinierte Tageslohn aus Zwischenverdiensttätigkeit oder Teilzeit-
beschäftigung abgezogen.10

10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000
(AS 1999 2551).

11 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002
(AS 2002 202).

12 Heute: Art. 2 Abs. 3 BVG.
13 Heute: erneut Abs. 3.
14 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Mai 2010, in Kraft seit 1. Juni 2010

(AS 2010 2177).
15 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000

(AS 1999 2551).
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3 Der Antrag auf Änderung des Beitragssatzes ist der Ausgleichsstelle der Arbeits-
losenversicherung spätestens drei Monate vor dem Zeitpunkt einzureichen, auf den
die Anpassung wirksam werden soll.16
4 Die Auffangeinrichtung führt eine Statistik über die Risiken Tod und Invalidität
der arbeitslosen Personen.

Art. 9 Beiträge
1 Die arbeitslose Person und die Arbeitslosenversicherung tragen die Beiträge je zur
Hälfte.
2 Während Tagen, an denen die arbeitslose Person keine Leistungen erhält, über-
nimmt die Arbeitslosenversicherung den ganzen Beitrag.

Art. 10 Steuerrechtliche Behandlung der Vorsorge der arbeitslosen Personen
Die von den Bezügern von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung geleisteten
Beiträge sind bei den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden
von den steuerbaren Einkünften abziehbar.

Art. 11 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1997 in Kraft.

16 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. September 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000
(AS 1999 2551).
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Verordnung über den Sicherheitsfonds BVG
(SFV)

vom 22. Juni 1998 (Stand am 1. Januar 2012) 831.432.1

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf die Artikel 56 Absätze 3 und 4, 59 Absatz 2 und 97 Absatz 1
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge (BVG),
verordnet:

1. Kapitel: Organisation

Art. 1 Name, Rechtsform und Sitz
1 Unter dem Namen «Sicherheitsfonds BVG» besteht eine öffentlich-rechtliche Stif-
tung mit eigener Rechtspersönlichkeit.
2 Der Sitz der Stiftung ist in Bern.

Art. 2 Zweck und Aufgabe
1 Die Stiftung führt den Sicherheitsfonds nach Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe a
BVG.
2 Sie erfüllt die Aufgaben nach Artikel 56 BVG.

Art. 32 Aufsicht
Die Stiftung wird von der Oberaufsichtskommission beaufsichtigt.

Art. 4 Stiftungsrat
Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der Stiftung. Er setzt sich zusammen aus drei
Vertretern der Arbeitnehmer, drei Vertretern der Arbeitgeber, zwei Vertretern der
öffentlichen Verwaltung sowie aus einem weiteren Mitglied, das keinem dieser
Kreise angehört.

AS 1998 1662
1 SR 831.40
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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3 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).

4 SR 831.42
5 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
6 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).

Art. 5 Wahl des Stiftungsrates
1 Der Bundesrat wählt die Vertreter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf Vor-
schlag der entsprechenden Spitzenorganisationen und die Vertreter der öffentlichen
Verwaltung auf Vorschlag des Eidgenössischen Departementes des Innern.
2 Er wählt das neunte Mitglied des Stiftungsrates auf Vorschlag der bereits gewähl-
ten Mitglieder.

Art. 6 Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds
1 Eine vom Stiftungsrat beauftragte Geschäftsstelle verwaltet den Sicherheitsfonds.
Sie trifft alle zur Erfüllung ihres Auftrages erforderlichen Massnahmen. Sie vertritt
den Sicherheitsfonds nach aussen.
2 Das Verhältnis zwischen dem Stiftungsrat und der Geschäftsstelle wird vertraglich
geregelt. Der Vertrag muss der Oberaufsichtskommission zur Genehmigung vorge-
legt werden.3
3 Die Geschäftsstelle gibt den Aufsichtsbehörden, der Auffangeinrichtung und den
dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 19934 (FZG) unterstellten Vorsorge-
einrichtungen ihre Organisation sowie das Verfahren für die Erhebung der Beiträge
und die Geltendmachung von Leistungen bekannt.

Art. 75 Revisionsstelle und Experte für berufliche Vorsorge
1 Die Revisionsstelle des Sicherheitsfonds prüft jährlich die Geschäftsführung, das
Rechnungswesen und die Vermögensanlage des Sicherheitsfonds.
2 Soweit der Sicherheitsfonds versicherungstechnische Risiken selbst übernimmt,
prüft der Experte für berufliche Vorsorge periodisch, ob der Sicherheitsfonds Si-
cherheit dafür bietet, dass er seine Verpflichtungen erfüllen kann.

Art. 86 Berichterstattung
Der Bericht der Revisionsstelle ist vom Stiftungsrat der Oberaufsichtskommission
und dem Experten für berufliche Vorsorge zuzustellen.
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Art. 12a12 Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule
1 Der Sicherheitsfonds finanziert die Zentralstelle 2. Säule (Art. 56 Abs. 1 Bst. f
BVG) aus den Guthaben, welche auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Arti-
kel 10 der Freizügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 199413 angelegt sind und die
nach Artikel 41 Abs. 3 und 4 BVG an den Sicherheitsfonds überwiesen werden.
2 Soweit diese Guthaben nicht ausreichen, erfolgt die Finanzierung nach Artikel 12.

Art. 12 Finanzierung des Sicherheitsfonds
Der Sicherheitsfonds wird mit den jährlichen Beiträgen der Vorsorgeeinrichtungen,
die dem FZG11 unterstellt sind, sowie mit dem Ertrag aus seinem Vermögen finan-
ziert.

2. Kapitel: Finanzierung

Art. 11 Meldepflicht nicht beaufsichtigter Vorsorgeeinrichtungen
Die Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG10 unterstellt sind und keiner Aufsicht
unterstehen, melden der Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds innerhalb von drei
Monaten die sie betreffenden Änderungen, insbesondere Neugründungen, Zusam-
menschlüsse, Aufhebungen und Namensänderungen.

Art. 10 Meldepflicht der Aufsichtsbehörden
Die Aufsichtsbehörden melden der Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds innerhalb
von drei Monaten die Änderungen von Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG9 unter-
stellt sind, insbesondere Neugründungen, Zusammenschlüsse, Aufhebungen und
Namensänderungen.

Art. 9 Verzeichnis der Vorsorgeeinrichtungen
1 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds führt ein Verzeichnis der dem FZG7

unterstellten Vorsorgeeinrichtungen.
2 Das Verzeichnis enthält Namen und Adressen der dem FZG unterstellten Vorsor-
geeinrichtungen und gibt an, ob eine Vorsorgeeinrichtung registriert ist.
3 Den Aufsichtsbehörden und der Oberaufsichtskommission ist das Verzeichnis
zugänglich zu machen.8

7 SR 831.42
8 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
9 SR 831.42
10 SR 831.42
11 SR 831.42
12 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4279 4653).
13 SR 831.425
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Art. 13 Vermögensanlage und Rechnungswesen
Das Vermögen des Sicherheitsfonds wird nach den Artikeln 49 ff. der Verordnung
vom 18. April 198414 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge (BVV 2) angelegt. Für das Rechnungswesen und die Rechnungslegung sind
die Artikel 47 und 48 BVV 2 anwendbar.

Art. 14 Beitragssystem
1 Durch Beiträge der registrierten Vorsorgeeinrichtungen finanziert werden:

a. die Zuschüsse wegen ungünstiger Altersstruktur (Art. 56 Abs. 1 Bst. a
BVG);

b. die Entschädigungen an die Auffangeinrichtung für die Kontrolle des Wie-
deranschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung (Art. 56 Abs. 1 Bst. d BVG);

c. die Entschädigungen an die AHV-Ausgleichskassen (Art. 56 Abs. 1 Bst. h
BVG).15

1bis Die anderen Leistungen (Art. 56 Abs. 1 Bst. b, c, e, f und g BVG) werden durch
Beiträge aller Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG16 unterstellt sind, finanziert.17
2 Die Berechnungsgrundlagen für die Beiträge sind für das Kalenderjahr zu ermit-
teln, für welches die Beiträge geschuldet werden.

Art. 15 Beiträge für Zuschüsse und Entschädigungen18
1 Berechnungsgrundlage der Beiträge für Zuschüsse wegen ungünstiger Altersstruk-
tur, für die Entschädigungen an die Auffangeinrichtung für die Wiederanschlusskon-
trolle und für die Entschädigungen an die AHV-Ausgleichskassen ist die Summe der
koordinierten Löhne aller versicherten Personen nach Artikel 8 BVG, die für Alters-
leistungen Beiträge zu entrichten haben.19
2 Für Personen, die während des Kalenderjahres ein- oder austreten, wird der koor-
dinierte Lohn anteilmässig berechnet.

Art. 16 Beiträge für Leistungen bei Insolvenz und für andere Leistungen
1 Berechnungsgrundlage für Beiträge für Leistungen bei Insolvenz und für andere
Leistungen ist die Summe:

14 SR 831.441.1
15 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
16 SR 831.42
17 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
18 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
19 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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a. der per 31. Dezember berechneten reglementarischen Austrittsleistungen al-
ler Versicherten nach Artikel 2 FZG20; und

b. des mit zehn multiplizierten Betrages sämtlicher Renten, wie er aus der Be-
triebsrechnung hervorgeht.

2 Falls per 31. Dezember keine aktuelle Berechnung der reglementarischen Aus-
trittsleistungen vorliegt, wird der letzte nach Artikel 24 FZG berechnete Wert ver-
wendet.

Art. 17 Meldung der Berechnungsgrundlagen für die Beiträge
1 Die registrierten Vorsorgeeinrichtungen melden der Geschäftsstelle des Sicher-
heitsfonds:

a. die Summe der koordinierten Löhne;
b. die Summe der Altersgutschriften für ein Kalenderjahr;
c. die Summe der reglementarischen Austrittsleistungen nach Artikel 2 FZG21;
d. die Summe der laufenden Renten aus der Betriebsrechnung.

2 Die dem FZG unterstellten, nicht registrierten Vorsorgeeinrichtungen melden der
Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds:

a. die Summe der reglementarischen Austrittsleistungen nach Artikel 2 FZG;
b. die Summe der laufenden Renten aus der Betriebsrechnung.

3 Die Meldungen für das Kalenderjahr haben jährlich bis zum 30. Juni des nachfol-
genden Kalenderjahres in der von der Geschäftsstelle vorgeschriebenen Form zu
erfolgen.
4 Die Revisionsstelle der Vorsorgeeinrichtung bestätigt die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der Meldungen.22
5 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds kann für die Festlegung der Beitragssätze
von den ihm angeschlossenen Vorsorgeeinrichtungen zusätzlich folgende Angaben
verlangen:

a. den Anteil der BVG-Altersguthaben an den Austrittsleistungen;
b. den Deckungsgrad;
c. die Höhe des technischen Zinssatzes.23

20 SR 831.42
21 SR 831.42
22 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
23 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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Art. 21 Meldung und Auszahlung
1 Die Gesuche um Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur müssen bis zum 30. Juni
nach dem massgeblichen Kalenderjahr eingereicht werden. Die Revisionsstelle der
Vorsorgeeinrichtung bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.25
2 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds verrechnet die Zuschüsse mit den Beiträ-
gen und bezahlt allfällige Restguthaben aus.

2. Abschnitt: Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur

Art. 20
1 Ansprüche gegenüber dem Sicherheitsfonds sind bei der Geschäftsstelle des Si-
cherheitsfonds in der von ihr vorgeschriebenen Form geltend zu machen.
2 Der Antragsteller muss der Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds alle zur Prüfung
des Gesuches erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen und Auskünfte ertei-
len.
3 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds prüft, ob die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für Leistungen erfüllt sind und hält ihren Entscheid auf Verlangen der Vorsorge-
einrichtung in einer Verfügung fest.

3. Kapitel: Leistungen
1. Abschnitt: Geltendmachung der Ansprüche

Art. 19 Fälligkeit der Beiträge
1 Die Beiträge für ein Kalenderjahr werden am 30. Juni des Folgejahres fällig. Sie
werden auf dieses Datum hin belastet oder sie sind bis zu diesem Datum einzuzah-
len.
2 Bei der Überprüfung der Abrechnung festgestellte Differenzbeträge werden ein-
gefordert oder gutgeschrieben.

Art. 18 Beitragssätze
1 Der Stiftungsrat legt jährlich die Beitragssätze fest und unterbreitet diese der
Oberaufsichtskommission zur Genehmigung.24
2 Er teilt die Beitragssätze für ein Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Oktober des Vor-
jahres den Vorsorgeeinrichtungen mit.

24 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).

25 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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Art. 22 Anschluss eines Arbeitgebers bei einer einzigen Vorsorgeeinrichtung
1 Ist der Arbeitgeber bei einer einzigen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen, so ist
die Vorsorgeeinrichtung Antragstellerin. Diese lässt sich vom Arbeitgeber bestäti-
gen, dass sein gesamtes Personal bei ihr versichert ist.
2 Sind der Vorsorgeeinrichtung mehrere Arbeitgeber angeschlossen, so muss die
Vorsorgeeinrichtung den Arbeitgeber bezeichnen, für dessen Personal sie Zuschüsse
verlangt. Auf Verlangen des Sicherheitsfonds muss sie die koordinierten Löhne und
Altersgutschriften von allen Versicherten dieses Arbeitgebers vorlegen.

Art. 23 Anschluss eines Arbeitgebers bei verschiedenen
Vorsorgeeinrichtungen

1 Ist der Arbeitgeber bei mehreren Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen, so ist er
der Antragsteller.
2 Der Arbeitgeber muss allen beteiligten Vorsorgeeinrichtungen mitteilen, dass er
bei verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen ist.
3 Die Vorsorgeeinrichtungen melden dem Arbeitgeber die Summe der koordinierten
Löhne und Altersgutschriften seiner Arbeitnehmer in der von der Geschäftsstelle des
Sicherheitsfonds vorgeschriebenen Form. Die Revisionsstelle der Vorsorgeeinrich-
tung bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.26
4 Für die Berechnung der Altersstruktur ist das gesamte bei verschiedenen Vorsor-
geeinrichtungen sich befindende Personal des Arbeitgebers massgebend.
5 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds verteilt die Zuschüsse direkt an die be-
rechtigten Vorsorgeeinrichtungen.

3. Abschnitt: Sicherstellung bei zahlungsunfähig gewordenen
Vorsorgeeinrichtungen

Art. 24 Antragstellerin
1 Antragstellerin für die Leistungen des Sicherheitsfonds ist die zahlungsunfähig
gewordene Vorsorgeeinrichtung oder die Rechtsträgerin des insolvent gewordenen
Versichertenkollektivs.
2 Die Aufsichtsbehörde bestätigt zuhanden des Sicherheitsfonds, dass über die Vor-
sorgeeinrichtung ein Liquidations- oder Konkursverfahren oder ein ähnliches Ver-
fahren eröffnet worden ist.

26 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
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Art. 26a30 Sicherstellung der vergessenen Guthaben
Der Sicherheitsfonds stellt den Betrag der vergessenen Guthaben von liquidierten
Vorsorgeeinrichtungen nur dann sicher, wenn die Versicherten nachweisen, dass das
Guthaben bei der liquidierten Vorsorgeeinrichtung bestand.

Art. 26 Art und Umfang der Sicherstellung
1 Der Sicherheitsfonds stellt den Betrag sicher, welcher der Vorsorgeeinrichtung zur
Erfüllung ihrer gesetzlichen oder reglementarischen Verpflichtungen fehlt. Der
Sicherheitsfonds kann bis zum Abschluss des Liquidations- oder Konkursverfahrens
Vorschüsse leisten.
2 Die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds legt im Einzelfall die geeignetste Art der
Sicherstellung fest.
3 Der Sicherheitsfonds leistet die Sicherheit zweckgebunden zugunsten der zah-
lungsunfähigen Vorsorgeeinrichtung. Die Liquidations- oder Konkursverwaltung hat
die Sicherheitsleistung neben der Liquidations- oder Konkursmasse gesondert zu
verwalten. Sind die versicherten Personen einer anderen Vorsorgeeinrichtung oder
einer Einrichtung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 FZG28 angeschlossen, so hat der
Liquidations- oder Konkursverwalter die Sicherheitsleistung an die betreffende Ein-
richtung zu übertragen.
4 Der Sicherheitsfonds kann von zahlungsunfähigen Vorsorgeeinrichtungen geführte
Leistungsfälle selbst weiterführen. Der Stiftungsrat kann dafür ein Reglement erlas-
sen, welches der Oberaufsichtskommission zur Genehmigung zu unterbreiten ist.29

Art. 25 Zahlungsunfähigkeit
1 Zahlungsunfähig ist eine Vorsorgeeinrichtung oder ein Versichertenkollektiv,
wenn die Vorsorgeeinrichtung oder das Versichertenkollektiv fällige gesetzliche
oder reglementarische Leistungen nicht erbringen kann und eine Sanierung nicht
mehr möglich ist.
2 Nicht mehr möglich ist die Sanierung:

a. einer Vorsorgeeinrichtung, wenn über sie ein Liquidations- oder Konkurs-
verfahren oder ein ähnliches Verfahren eröffnet worden ist;

b.27 eines Versichertenkollektivs, wenn über den Arbeitgeber ein Konkursver-
fahren oder ein ähnliches Verfahren eröffnet worden ist.

3 Die Aufsichtsbehörde informiert die Geschäftsstelle des Sicherheitsfonds, wenn
über eine Vorsorgeeinrichtung ein Liquidations- oder Konkursverfahren oder ein
ähnliches Verfahren eröffnet worden ist.

27 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).

28 SR 831.42
29 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).
30 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 19. April 1999 (AS 1999 1773).
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4. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 27 Aufhebung bisherigen Rechts
Es werden aufgehoben:

a. die Verordnung vom 17. Dezember 198431 über die Errichtung der Stiftung
Sicherheitsfonds BVG;

b. die Verordnung vom 7. Mai 198632 über die Verwaltung des Sicherheits-
fonds BVG;

c. das Beitrags- und Leistungsreglement vom 23. Juni 198633 der Stiftung Si-
cherheitsfonds BVG.

Art. 28 Änderung bisherigen Rechts
…34

Art. 2935

Art. 30 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1998 in Kraft.

31 [AS 1985 12]
32 [AS 1986 867, 1989 1900, 1996 2243 Ziff. I 212 3451]
33 [AS 1986 1703]
34 Die Änderung kann unter AS 1998 1662 konsultiert werden.
35 Aufgehoben durch Ziff. IV 49 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).
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Verordnung über dieAnlagestiftungen
(ASV)

vom 10. und 22. Juni 2011 (Stand am 1. Juli 2014) 831.403.2

AS 2011 3407
1 SR 831.40

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 53k des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821 über
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG),
verordnet:

1. Abschnitt: Anlegerkreis und Anlegerstatus

Art. 1 Anlegerkreis
(Art. 53k Bst. a BVG)

Den Anlegerkreis einer Anlagestiftung bilden können:
a. Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz

in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen; und
b. Personen, die kollektive Anlagen der Einrichtungen nach Buchstabe a ver-

walten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsich-
tigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtun-
gen anlegen.

Art. 2 Anlegerstatus
(Art. 53k Bst. a und e BVG)

1 Wer als Anleger in eine Anlagestiftung aufgenommen werden will, muss bei der
Stiftung ein schriftliches Aufnahmegesuch einreichen und darin nachweisen, dass er
die Voraussetzungen nach Artikel 1 erfüllt. Die Stiftung entscheidet über die Auf-
nahme. Sie kann die Aufnahme ohne Angabe von Gründen verweigern.
2 Der Status als Anleger ist gegeben, solange mindestens ein Anspruch oder eine
verbindliche Kapitalzusage besteht.
3 Die Stiftung beachtet gegenüber den Anlegern den Grundsatz der Gleichbehand-
lung.
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Art. 5 Zusammensetzung und Wahl
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Der Stiftungsrat besteht aus mindestens drei fachkundigen Mitgliedern.
2 Die Statuten können den Stiftern das Recht zuerkennen, eine Minderheit der Mit-
glieder des Stiftungsrates zu ernennen.

3. Abschnitt: Stiftungsrat

Art. 4 Unübertragbare Befugnisse
(Art. 53k Bst. c und e BVG)

1 Die Anlegerversammlung hat folgende unübertragbare Befugnisse:
a. Beschlussfassung über Anträge an die Aufsichtsbehörde zur Änderung der

Statuten;
b. Genehmigung der Änderung von Stiftungsreglement und Spezialreglemen-

ten, einschliesslich der Anlagerichtlinien, unter Vorbehalt einer Übertragung
der Regelungsbefugnis an den Stiftungsrat (Art. 13 Abs. 3);

c. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates, unter Vorbehalt eines Ernennungs-
rechts der Stifter (Art. 5 Abs. 2);

d. Wahl der Revisionsstelle;
e. Genehmigung der Jahresrechnung;
f. Genehmigung von Tochtergesellschaften im Stammvermögen (Art. 24 Abs. 2

Bst. b);
g. Genehmigung von Beteiligungen an nicht kotierten schweizerischen Aktien-

gesellschaften im Stammvermögen (Art. 25 Abs. 2);
h. Beschlussfassung über Anträge an die Aufsichtsbehörde zur Aufhebung oder

Fusion der Stiftung.
2 Sie stimmt in ihrer ersten Versammlung über die bei der Gründung der Stiftung
erlassenen Statuten und das Stiftungsreglement ab.

Art. 3 Einberufung und Durchführung
(Art. 53k Bst. c und e BVG)

1 Für die Einberufung und Durchführung der Anlegerversammlung gelten die Arti-
kel 699, 700, 702, 702a und 703 des Obligationenrechts2 sinngemäss.
2 Das Stimmrecht der Anleger richtet sich nach ihrem Anteil am Anlagevermögen.

2. Abschnitt: Anlegerversammlung

2 SR 220
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Art. 6 Aufgaben und Befugnisse
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Der Stiftungsrat nimmt alle Aufgaben und Befugnisse wahr, die nicht durch das
Gesetz und die Stiftungssatzungen der Anlegerversammlung zugeteilt sind.
2 Er sorgt namentlich für eine angemessene Betriebsorganisation.

Art. 7 Übertragung von Aufgaben
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Für die mit der Geschäftsführung und Verwaltung der Anlagestiftung betrauten
Personen gelten Artikel 51b Absatz 1 BVG sowie die Artikel 48f–48l, ausgenom-
men die Artikel 48h Absatz 1 und 48i Absatz 1, der Verordnung vom 18. April
19843 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)
sinngemäss.
2 Der Stiftungsrat kann Aufgaben an Dritte übertragen, sofern zusätzlich zu Absatz 1
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a. Es handelt sich um nach Gesetz und Satzungen übertragbare Aufgaben.
b. Die Übertragung von Aufgaben wird in einem schriftlichen Vertrag fest-

gehalten.
c. Artikel 12 wird eingehalten.
d. Eine allfällige Weiterübertragung erfolgt unter sinngemässer Anwendung

der Bestimmungen über die Aufgabenübertragung. Die Weiterübertragung
muss die Kontrolle durch die Stiftung und Revisionsstelle zulassen und be-
darf der vorgängigen Zustimmung des Stiftungsrates. Ausser im Rahmen ei-
ner Konzernstruktur ist eine weitere Übertragung ausgeschlossen.

3 Der Stiftungsrat sorgt für die ausreichende Kontrolle der mit den Aufgaben betrau-
ten Personen und achtet auf die Unabhängigkeit der Kontrollorgane.

Art. 8 Vermeidung von Interessenkonflikten, Rechtsgeschäfte
mit Nahestehenden
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Die Artikel 51b Absatz 2 und 51c BVG sowie die Artikel 48h Absatz 2 und 48i
Absatz 2 BVV 24 gelten sinngemäss.
2 Auf Personen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung oder Vermögensverwal-
tung der Anlagestiftung betraut sind, darf höchstens ein Drittel der Stiftungsrats-
mitglieder entfallen. Die Mitglieder sind in eigener Sache nicht stimmberechtigt.

3 SR 831.441.1
4 SR 831.441.1
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Art. 11
1 Vor der Bildung einer Immobilien-Anlagegruppe (Art. 27) beauftragt die Stiftung
mindestens zwei natürliche Personen oder eine juristische Person mit Sitz in der
Schweiz als Schätzungsexperten oder -expertinnen.
2 Von ausländischen Experten oder Expertinnen erstellte Gutachten zu Immobilien-
anlagen im Ausland müssen durch eine Person nach Absatz 1 auf die korrekte An-
wendung der im Reglement vorgeschriebenen Bewertungsgrundsätze hin geprüft
werden, und das Ergebnis des ausländischen Gutachtens muss ihr plausibel erschei-
nen.
3 Sämtliche Experten und Expertinnen müssen die erforderliche Qualifikation auf-
weisen und unabhängig sein.

5. Abschnitt: Schätzungsexperten und -expertinnen
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

Art. 10 Aufgaben
(Art. 52c, 53k Bst. d und 62a Abs. 2 Bst. a und b BVG)

1 Für die Aufgaben der Revisionsstelle gilt Artikel 52c BVG sinngemäss.
2 Bei Sacheinlagen prüft die Revisionsstelle den Bericht nach Artikel 20 Absatz 3
und bei Sacheinlagen in Immobilien zusätzlich, ob Artikel 41 Absatz 4 eingehalten
ist.
3 Ferner beurteilt sie Begründungen der Stiftungen, die sich aus der Anwendung von
Artikel 41 Absätze 3 und 4 in Verbindung mit den Artikeln 92 und 93 der Kollektiv-
anlagenverordnung vom 22. November 20066 (KKV) ergeben.
4 Nach der Aufhebung einer Anlagegruppe bestätigt sie dem Stiftungsrat die ord-
nungsgemässe Durchführung.
5 Sie erfüllt die Anweisungen der Aufsichtsbehörde nach Artikel 62a Absatz 2 BVG.
Die Aufsichtsbehörde kann die Revisionsstelle zur Prüfung der Detailorganisation
anhalten und einen entsprechenden Bericht einfordern. Sie kann gestützt auf den
Revisionsstellenbericht auf eine eigene Prüfung verzichten.
6 Die Revisionsstelle kann unangemeldete Zwischenprüfungen durchführen.

Art. 9 Voraussetzungen
(Art. 53k Bst. d BVG)

Als Revisionsstelle können nur Unternehmen tätig sein, die von der Eidgenössischen
Revisionsaufsichtsbehörde als staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen nach
dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 20055 zugelassen sind.

4. Abschnitt: Revisionsstelle

5 SR 221.302
6 SR 951.311
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6. Abschnitt: Depotbank
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

Art. 12
1 Die Depotbank muss eine Bank nach Artikel 1 Absatz 1 des Bankengesetzes vom
8. November 19347 sein.
2 Die Stiftung kann die Depotbank ermächtigen, Teile des Anlagevermögens Dritt-
und Sammelverwahrern im In- und Ausland zu übertragen, sofern die gehörige
Sorgfalt bei der Wahl und Instruktion der Verwahrer sowie bei deren Überwachung
gewährleistet ist.

7. Abschnitt: Stiftungssatzungen und Vorprüfung

Art. 13 Regelungsbereiche
(Art. 53k Bst. c, d und e BVG)

1 Die Anlegerversammlung regelt sämtliche für die Stiftung massgeblichen Berei-
che, namentlich die Stiftungsorganisation, die Anlagetätigkeit und die Anlegerrech-
te.
2 Die Aufsichtsbehörde kann unberücksichtigte Sachbereiche regelungspflichtig
erklären und festlegen, dass sie zwingend in den Statuten oder im Stiftungsregle-
ment zu regeln sind. Sie kann Stiftungen anhalten, zur Rechtssicherheit oder Trans-
parenz Korrekturen ihrer Regelung vorzunehmen.
3 Die Statuten können die Regelung folgender Bereiche dem Stiftungsrat übertragen:

a. Vermeidung von Interessenkonflikten, Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden
(Art. 8);

b. Schätzungsexperten und -expertinnen (Art. 11);
c. Depotbank (Art. 12);
d. Anlage des Anlagevermögens (Art. 14);
e. Geschäftsführung und Detailorganisation (Art. 15);
f. Gebühren und Kosten (Art. 16);
g. Bewertung (Art. 41);
h. Bildung und Aufhebung von Anlagegruppen (Art. 43).

4 Der Stiftungsrat hält seine Regelung in einem Spezialreglement fest. Er kann die
Regelungsbefugnis nicht weiter delegieren.

7 SR 952.0
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Art. 17 Vorprüfung durch die Aufsichtsbehörde
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

1 Der Vorprüfung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen:
a. Anträge an die Aufsichtsbehörde zur Änderung der Statuten, bevor die An-

legerversammlung über die Antragstellung beschliesst;
b. Änderungen reglementarischer Bestimmungen, die der Stiftungsrat der An-

legerversammlung zur Abstimmung unterbreitet;
c. der Erlass oder die Änderung von Anlagerichtlinien zu Anlagegruppen im

Bereich alternativer Anlagen oder von Auslandimmobilien.
2 Die Aufsichtsbehörde teilt der Stiftung innert Monatsfrist schriftlich mit, wenn sie
auf eine Vorprüfung verzichtet.
3 Die Vorprüfung wird durch einen schriftlichen Prüfbescheid abgeschlossen.
4 Anlagegruppen nach Absatz 1 Buchstabe c dürfen erst nach Abschluss des Vorprü-
fungsverfahrens gebildet werden.

Art. 16 Gebühren und Kosten
(Art. 53k Bst. c, d und e BVG)

1 Die Stiftung erlässt Bestimmungen über die Erhebung der Gebühren und die An-
lastung weiterer Kosten zulasten der Anlagegruppen.
2 Die Art und Höhe der Gebühren sowie die Grundlagen für die Gebührenerhebung
und weitere Kostenbelastungen müssen nachvollziehbar dargestellt sein.

Art. 15 Geschäftsführung und Detailorganisation
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Die Statuten enthalten eine Grundsatzregelung der Aufgaben des Stiftungsrates,
einschliesslich der Kontrollaufgabe und seiner Delegationsbefugnisse. Die Regelung
zur Detailorganisation konkretisiert die Grundsatzregelung und führt die unüber-
tragbaren Aufgaben des Stiftungsrats auf.
2 Sie regelt die Rechte und Pflichten weiterer mit der Geschäftsführung betrauter
Personen und deren Kontrolle.
3 Die Regelung zur Detailorganisation muss den Verhältnissen der Stiftung ange-
messen sein.

Art. 14 Anlage des Anlagevermögens
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

Die Stiftung erlässt für jede Anlagegruppe Anlagerichtlinien, welche den Anlage-
fokus, die zulässigen Anlagen und die Anlagerestriktionen für die Anlagegruppe
vollständig und klar darlegen.
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Art. 21 Beschränkung der Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen
(Art. 53k Bst. e BVG)

1 Statuten oder Reglement können vorsehen, dass der Stiftungsrat oder geschäftsfüh-
rende Dritte die Ausgabe von Ansprüchen im Interesse der in einer Anlagegruppe
investierten Anleger vorübergehend einstellen können.
2 Sie können vorsehen, dass Anlagegruppen mit wenig liquiden Anlagen bei deren
Bildung vom Stiftungsrat befristet und für Rücknahmen geschlossen werden kön-
nen. Für Anlagegruppen nach Artikel 28 Absatz 3 müssen sie die Schliessung für
Rücknahmen vorschreiben.

Art. 20 Sacheinlagen
(Art. 53k Bst. e BVG)

1 Der Gegenwert des Emissionspreises von Ansprüchen ist grundsätzlich in bar zu
erbringen.
2 Statuten oder Reglement können Sacheinlagen zulassen, wenn diese mit der Anla-
gestrategie vereinbar sind und die Interessen der übrigen Anleger der Anlagegruppe
nicht beeinträchtigen. Ausser bei Private-Equity-Anlagen müssen Einlageobjekte an
einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der dem
Publikum offensteht.
3 Die Geschäftsführung erstellt einen Bericht, in dem die Sacheinlagen der Anleger
einzeln mit ihrem Marktwert am Stichtag der Übertragung sowie die dafür ausgege-
benen Ansprüche aufgeführt werden.

Art. 19 Kapitalzusagen
(Art. 53k Bst. e BVG)

Statuten oder Reglement können bei Immobilien-Anlagegruppen und bei Anlage-
gruppen im Bereich alternativer Anlagen die Möglichkeit vorsehen, dass die Stiftung
verbindliche, auf einen festen Betrag lautende Kapitalzusagen entgegennimmt. Sie
regeln in diesem Fall die Rechte und Pflichten aus den Kapitalzusagen. Die Auf-
sichtsbehörde kann dazu Auflagen machen.

Art. 18 Allgemeine Bestimmungen
(Art. 53k Bst. e BVG)

1 Statuten oder Reglement regeln Inhalt, Wert, Ausgabe, Rücknahme und Preisbil-
dung von Ansprüchen sowie die diesbezügliche Information der Anleger.
2 Ein freier Handel von Ansprüchen ist nicht zugelassen. Statuten oder Reglement
können die Möglichkeit der Zession von Ansprüchen unter den Anlegern für be-
gründete Einzelfälle sowie für wenig liquide Anlagegruppen unter der Vorausset-
zung einer vorgängigen Zustimmung der Geschäftsführung vorsehen.

8. Abschnitt: Ansprüche der Anleger
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3 Sie dürfen bei geschlossenen Anlagegruppen nach Absatz 2 die Ausgabe von
Ansprüchen nach der Bildung der Anlagegruppe lediglich bei Abruf bestehender
Kapitalzusagen zulassen.
4 Sie können vorsehen, dass der Stiftungsrat bei Bildung einer Anlagegruppe in
begründeten Fällen eine Haltefrist von höchstens fünf Jahren festlegen kann.
5 Sie können dem Stiftungsrat oder geschäftsführenden Dritten die Befugnis einräu-
men, unter ausserordentlichen Umständen, insbesondere bei Liquiditätsengpässen
aufgrund schwer liquidierbarer Anlagen, die Rücknahme von Ansprüchen aller oder
einzelner Anlagegruppen bis zu zwei Jahre aufzuschieben.
6 Wird die Rücknahme aufgeschoben, so muss die Geschäftsführung dies den betrof-
fenen Anlegern umgehend mitteilen. Bei der Festsetzung des Rücknahmepreises ist
auf das am Ende der Aufschubfrist gültige Nettovermögen der Anlagegruppen
abzustellen. Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen.

9. Abschnitt: Stammvermögen

Art. 22 Verwendungszweck
(Art. 53k Bst. b BVG)

1 Die Stiftung kann ihr Stammvermögen als Betriebskapital, zur Anlage und zur
Begleichung der Liquidationskosten verwenden.
2 Nach der Aufbauphase, spätestens aber drei Jahre nach der Gründung, ist die
Verwendung als Betriebskapital nur noch so weit zulässig, als dadurch der Betrag
des Stammvermögens das bei der Gründung erforderliche Widmungsvermögen nicht
unterschreitet.

Art. 23 Anlagen im Stammvermögen
(Art. 53k Bst. b und d BVG)

1 Soweit die Artikel 24 und 25 keine besonderen Regelungen enthalten, gelten für
die Anlage des Stammvermögens die Artikel 49a und 53–56a BVV 28.
2 Zulässig ist auch die unbeschränkte Einlage bei einer Bank nach Artikel 1 Absatz 1
des Bankengesetzes vom 8. November 19349.

Art. 24 Tochtergesellschaften im Stammvermögen
(Art. 53k Bst. b‒d BVG)

1 Tochtergesellschaften im Stammvermögen sind Unternehmen, welche die Stiftung
durch Alleineigentum beherrscht.

8 SR 831.441.1
9 SR 952.0
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2 Eine Tochtergesellschaft im Stammvermögen muss folgende Bedingungen erfül-
len:

a. Sie ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz; das schweizerische
Domizil kann nur im überwiegenden Interesse der Anleger entfallen.

b. Der Erwerb oder die Gründung der Gesellschaft bedarf der Zustimmung der
Anlegerversammlung der Stiftung.

c. Der Umsatz der Tochtergesellschaft entfällt zu mindestens zwei Dritteln auf
die Bewirtschaftung und Verwaltung des Stiftungsvermögens.

d. Zwischen der Stiftung und der Tochtergesellschaft besteht ein schriftlicher
Vertrag im Sinne von Artikel 7.

e. Der Stiftungsrat sorgt dafür, dass die Geschäftsführung der Tochtergesell-
schaft ausreichend kontrolliert wird.

f. Die Tochtergesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.
g. Die Tochtergesellschaft beschränkt ihre Tätigkeit auf die Verwaltung von

Vorsorgegeldern.
3 Die Stiftung sorgt dafür, dass die Aufsichtsbehörde von der Tochtergesellschaft
jederzeit Auskunft oder die Herausgabe sachdienlicher Unterlagen verlangen kann.

Art. 25 Beteiligungen im Stammvermögen
(Art. 53k Bst. b‒d BVG)

1 Mehrere Stiftungen können sich gemeinsam an einer nicht kotierten schweizeri-
schen Aktiengesellschaft beteiligen, sofern sie dadurch das vollständige Aktienkapi-
tal halten. Die Beteiligung pro Stiftung muss mindestens 20 Prozent betragen.
2 Einer beteiligten Stiftung muss auf Verlangen eine Vertretung im Verwaltungsrat
gewährt werden.
3 Im Übrigen gilt Artikel 24 Absätze 2 und 3 sinngemäss.

10. Abschnitt: Anlagevermögen

Art. 26 Allgemeine Bestimmungen
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Soweit diese Verordnung keine besonderen Regelungen enthält, gelten die Arti-
kel 49–56a BVV 210, ausgenommen Artikel 50 Absätze 2, 4 und 5, für das Anlage-
vermögen sinngemäss.
2 Für alle Anlagegruppen gilt der Grundsatz angemessener Risikoverteilung im
Rahmen ihrer Fokussierung.

10 SR 831.441.1
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3 Bei Anlagegruppen mit einer auf einen gebräuchlichen Index ausgerichteten Stra-
tegie, ausser bei gemischten Anlagegruppen, dürfen die Schuldner- und Gesell-
schaftsbegrenzungen nach den Artikeln 54 und 54a BVV 2 überschritten werden.
Die Richtlinien müssen den Index und die maximale prozentuale Abweichung vom
Index nennen. Die Aufsichtsbehörde kann dazu Vorgaben machen.
4 Das Gegenparteirisiko bei Forderungen einer Anlagegruppe ist, ausser in den
Fällen von Absatz 3, auf 10 Prozent des Vermögens pro Schuldner zu beschränken.
Abweichungen sind möglich bei Forderungen gegenüber der Eidgenossenschaft und
schweizerischen Pfandbriefinstituten.
5 Die Stiftung achtet bei jeder Anlagegruppe auf ein angemessenes Liquiditätsmana-
gement.
6 Innerhalb der Anlagegruppe und der von ihr gehaltenen Kollektivanlagen sind
lediglich technisch bedingte, kurzfristige Kreditaufnahmen zulässig.
7 Von den Anlagerichtlinien darf nur im Einzelfall und befristet abgewichen werden,
wenn das Interesse der Anleger eine Abweichung dringend erfordert und der Präsi-
dent oder die Präsidentin des Stiftungsrats der Abweichung zustimmt. Die Abwei-
chungen sind im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen und zu begründen.
8 Abweichungen von Fachempfehlungen der Aufsichtsbehörde zu den Anlagen im
Anlagevermögen müssen im Prospekt der Anlagegruppe oder, wo ein solcher fehlt,
im Anhang der Jahresrechnung aufgeführt werden.
9 Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Abweichungen von den
Vorschriften dieses Abschnitts zulassen und mit Auflagen verbinden.

Art. 27 Immobilien-Anlagegruppen
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Folgende Anlagen von Immobilien-Anlagegruppen sind nur unter nachfolgenden
Bedingungen zulässig:

a. unbebaute Grundstücke, sofern sie erschlossen sind und die Voraussetzun-
gen für eine umgehende Überbauung erfüllen;

b. Grundstücke in Miteigentum ohne Mehrheit der Miteigentumsanteile und
Stimmen, sofern deren Verkehrswert gesamthaft höchstens 30 Prozent des
Vermögens der Anlagegruppe beträgt;

c. kollektive Anlagen, sofern deren Zweck ausschliesslich dem Erwerb, dem
Verkauf, der Überbauung, der Vermietung oder der Verpachtung von eige-
nen Grundstücken dient;

d. Grundstücke im Ausland in baurechtsähnlicher Form, sofern sie übertragbar
und registrierbar sind.

2 Soweit es der Anlagefokus der Anlagegruppe zulässt, sind die Anlagen angemes-
sen nach Regionen, Lagen und Nutzungsarten zu verteilen.
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3 Ausser bei Anlagegruppen mit ausschliesslicher Anlage in Bauprojekte dürfen
Bauland, angefangene Bauten sowie sanierungsbedürftige Objekte gesamthaft
höchstens 30 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe betragen.
4 Der Verkehrswert eines Grundstücks darf höchstens 15 Prozent des Vermögens der
Anlagegruppe betragen. Siedlungen, die nach den gleichen baulichen Grundsätzen
erstellt worden sind, sowie aneinandergrenzende Parzellen gelten als ein einziges
Grundstück.
5 Die Belehnung von Grundstücken ist zulässig. Die Belehnungsquote darf jedoch
im Durchschnitt aller Grundstücke, die von einer Anlagegruppe direkt, über Toch-
tergesellschaften nach Artikel 33 oder in kollektiven Anlagen gehalten werden, ein
Drittel des Verkehrswerts der Grundstücke nicht überschreiten.11
6 Die Belehnungsquote kann ausnahmsweise und vorübergehend auf 50 Prozent
erhöht werden, wenn dies:

a. im Reglement oder in publizierten Spezialreglementen vorgesehen ist;
b. zur Wahrung der Liquidität erforderlich ist; und
c. im Interesse der Anlegerinnen und Anleger liegt.12

7 Der Wert der kollektiven Anlagen, die eine Belehnungsquote von 50 Prozent
überschreiten, darf höchstens 20 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe betra-
gen.13

Art. 28 Anlagegruppen im Bereich alternativer Anlagen
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Anlagegruppen im Bereich alternativer Anlagen müssen mittels kollektiver Anla-
gen investieren. Ausnahmen sind zulässig bei der Anlage:

a. in Private Equity,
b. in Rohstoffen,
c. in Insurance Linked Securities,
d. zur Liquiditätshaltung.

2 Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fällen weitere Ausnahmen zulassen,
namentlich Managed Accounts.
3 Private Equity-Anlagegruppen, deren Diversifikation sich über eine gewisse Lauf-
zeit verteilt, sind nur zulässig, sofern sie auf eine bestimmte Zeitdauer angelegt und
geschlossen sind.

11 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014
(AS 2014 1585).

12 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014
(AS 2014 1585).

13 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014
(AS 2014 1585).
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Art. 30 Kollektive Anlagen
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Anlagevermögen darf nur in angemessen diversifizierten kollektiven Anlagen nach
Artikel 56 Absatz 2 BVV 214 mit ausreichender Informations- und Auskunftspflicht
angelegt werden. Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen bei Anla-
gegruppen im Bereich alternativer Anlagen oder von Auslandimmobilien Abwei-
chungen nach Artikel 26 Absatz 9 zulassen.
2 Unzulässig sind kollektive Anlagen, die für die Anleger Nachschuss- oder Sicher-
stellungspflichten bedingen.
3 Der Anteil einer kollektiven Anlage ist auf höchstens 20 Prozent des Vermögens
der Anlagegruppe zu beschränken, sofern die kollektive Anlage nicht:

a. der Aufsicht der FINMA untersteht oder von ihr in der Schweiz zum Ver-
trieb zugelassen ist;

b. von schweizerischen Anlagestiftungen aufgelegt wurde.

Art. 29 Gemischte Anlagegruppen
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Für gemischte Anlagegruppen gelten folgende Verteilungsgrundsätze:
a. Obligationen sind angemessen nach Branchen, Regionen und Laufzeiten zu

verteilen;
b. Aktien sind angemessen nach Branchen und Regionen zu verteilen;
c. Immobilienanlagen sind angemessen nach Regionen und Nutzungsarten zu

verteilen; sie können sich auf die Schweiz und Wohnliegenschaften be-
schränken.

2 Für Immobilienanlagen ist Artikel 27 sinngemäss anwendbar.
3 Alternative Anlagen sind zulässig mittels:

a. Anlagegruppen nach Artikel 28; oder
b. kollektiven Anlagen, die der Aufsicht der FINMA oder einer gleichwertigen

ausländischen Aufsichtsbehörde unterstehen oder von der FINMA in der
Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind;

c. Zertifikaten und strukturierten Produkten, sofern sie auf einen breiten Index
im Bereich alternativer Anlagen ausgerichtet sind.

4 Zielfonds einer Anlagegruppe im Hedge-Funds-Bereich oder im Infrastruktur-
Bereich können Fremdkapital aufnehmen, sofern sie keine Dachfonds sind. Bei
Anlagegruppen im Infrastruktur-Bereich darf der mit Fremdkapital belastete Anteil
des über Zielfonds gehaltenen Kapitals maximal 40 Prozent des Vermögens der
Anlagegruppe und der zulässige Fremdkapitalanteil pro Zielfonds maximal
60 Prozent betragen.

14 SR 831.441.1
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Art. 33 Tochtergesellschaften von Immobilien-Anlagegruppen
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

1 Der Zweck von Objektgesellschaften darf einzig im Erwerb, im Verkauf, in der
Vermietung oder der Verpachtung eigener Grundstücke bestehen.
2 Tochtergesellschaften von Immobilien-Anlagegruppen müssen im Alleineigentum
der Stiftung stehen, Tochtergesellschaften von Holdinggesellschaften in deren
Alleineigentum.
3 Sofern die ausländische Gesetzgebung Alleineigentum an einer Objektgesellschaft
verunmöglicht oder Alleineigentum an Objektgesellschaften erhebliche wirtschaft-
liche Nachteile zur Folge hätte, sind Abweichungen von Absatz 2 zulässig. Der
Anteil von nicht im Alleineigentum gehaltenen Objektgesellschaften darf in der
Regel höchstens 50 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe betragen.
4 Die Anlagegruppe oder ihre Holdinggesellschaften können ihren Tochtergesell-
schaften Darlehen gewähren.

Art. 32 Tochtergesellschaften im Anlagevermögen
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

1 Tochtergesellschaften im Anlagevermögen sind Unternehmen mit Anlagecharak-
ter, welche die Stiftung durch Kapital- und Stimmenmehrheit oder durch Allein-
eigentum beherrscht.
2 Sie sind nur zulässig bei:

a. Immobilien-Anlagegruppen;
b. Anlagegruppen mit Risikokapital.

3 Die Anlagerichtlinien regeln die Zulässigkeit und Beschränkungen solcher Beteili-
gungen.
4 Bei Immobilien-Anlagegruppen mit Auslandimmobilien kann die Aufsichtsbe-
hörde neben Objektgesellschaften auch Holdinggesellschaften als Tochtergesell-
schaften zulassen, sofern dies im Interesse der Anleger ist.

Art. 31 Effektenleihe und Pensionsgeschäfte
(Art. 53k Bst. d BVG)

1 Für die Effektenleihe und Pensionsgeschäfte gelten das Kollektivanlagengesetz
vom 23. Juni 200615 und seine Ausführungsbestimmungen sinngemäss. Die Be-
schränkung nach Artikel 26 Absatz 4 ist nicht anwendbar.
2 Pensionsgeschäfte, bei denen eine Anlagestiftung als Pensionsgeberin handelt, sind
unzulässig.

4 Die Anlage in kollektiven Anlagen darf die Einhaltung der Anlagerichtlinien und
die Wahrung der Führungsverantwortung nicht beeinträchtigen.

15 SR 951.31
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11. Abschnitt: Information und Auskunft

Art. 35 Information
(Art. 53k Bst. e und 62 Abs. 1 Bst. b BVG)

1 Jedem Anleger sind bei der Aufnahme in die Stiftung die massgeblichen Stiftungs-
satzungen zu übergeben. Änderungen der Satzungen sind ihm in geeigneter Weise
mitzuteilen.
2 Die Stiftung veröffentlicht innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Ge-
schäftsjahres einen Jahresbericht, der zumindest die folgenden Angaben enthält:

a. Organe der Stiftung;
b. Namen und Funktionen der Expertinnen und Experten, einschliesslich der

Schätzungsexpertinnen und -experten (Art. 11), der Anlageberaterinnen und
-berater sowie der Anlagemanagerinnen und -manager;

c. Jahresrechnung nach den Artikeln 38–41;
d. Bericht der Revisionsstelle;
e. Anzahl der ausgegebenen Ansprüche pro Anlagegruppe;
f. wichtige Ereignisse, Geschäfte und Beschlüsse der Stiftung und der Toch-

tergesellschaften;
g. Hinweise auf Prospekte;
h. Überschreitungen der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen nach Arti-

kel 26 Absatz 3.
3 Die Aufsichtsbehörde kann im Interesse der Anleger zusätzliche Angaben verlan-
gen.
4 Ausser bei Immobilien-Anlagegruppen sind zusätzlich mindestens vierteljährlich
die Kennzahlen nach Artikel 38 Absatz 7 zu veröffentlichen.

5 Sie können für ihre Tochtergesellschaften Garantien abgeben oder Bürgschaften
eingehen. Die Garantien und Bürgschaften dürfen gesamthaft entweder die Höhe der
liquiden Mittel der Anlagegruppe oder 5 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe
nicht überschreiten und nur für kurzfristige Finanzierungszusagen oder Überbrü-
ckungsfinanzierungen abgegeben werden.
6 In die Beurteilung, ob die Artikel 26 und 27 sowie die Anlagerichtlinien eingehal-
ten werden, sind die in den Tochtergesellschaften gehaltenen Anlagen einzube-
ziehen.

Art. 34 Kapitalzusagen der Stiftung
(Art. 53k Bst. d BVG)

Kapitalzusagen der Stiftung müssen jederzeit durch verbindliche Kapitalzusagen
von Anlegern oder durch liquide Mittel gedeckt sein.
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Art. 36 Auskunft
(Art. 53k Bst. e und 62 Abs. 1 Bst. b BVG)

1 Die Anleger können von der Stiftung jederzeit Auskunft über die Geschäftsführung
und Einsicht in das Rechnungswesen verlangen.
2 Die Auskunft oder die Einsicht kann mit Zustimmung des Präsidenten oder der
Präsidentin des Stiftungsrats verweigert werden, wenn sie schutzwürdige Interessen
oder Geschäftsgeheimnisse gefährden würde.

Art. 37 Publikationen und Prospektpflicht
(Art. 53k Bst. e BVG)

1 Publikationen müssen in geeigneter Form veröffentlicht werden. Die Aufsichts-
behörde kann Auflagen machen.
2 Vor der Bildung von Anlagegruppen mit Immobilien, alternativen Anlagen oder
hochverzinslichen Obligationen sowie in Fällen nach Artikel 21 Absatz 2 muss die
Stiftung vor Eröffnung der Zeichnungsfrist einen Prospekt veröffentlichen. Ände-
rungen des Prospekts sind ebenfalls zu veröffentlichen.
3 Die Aufsichtsbehörde kann zum Prospekt Auflagen machen und für weitere Anla-
gegruppen mit erhöhten Risiken oder einem komplexen Anlage- oder Organisa-
tionskonzept die Veröffentlichung eines Prospekts anordnen. Eine nachträgliche
Anordnung ist innerhalb dreier Monate zu befolgen.
4 Prospekte sind der Aufsichtsbehörde nach der Veröffentlichung und nach jeder
Änderung zuzustellen, bei vorprüfungspflichtigen Anlagegruppen jeweils mit den
genehmigungspflichtigen Anlagerichtlinien. Die Aufsichtsbehörde kann von der
Anlagestiftung jederzeit die Behebung von Mängeln im Prospekt verlangen.
5 Besteht die Anlagegruppe nur aus Ansprüchen eines Anlegers, so entfällt die
Prospektpflicht.

12. Abschnitt: Buchführung und Rechnungslegung

Art. 38 Allgemeine Bestimmungen
(Art. 65a Abs. 5, 53k Bst. d und 71 Abs. 1 BVG)

1 Für die Anlagestiftungen gilt Artikel 47 BVV 216 über die Ordnungsmässigkeit der
Buchführung und Rechnungslegung.
2 Für das Stammvermögen und für die einzelnen Anlagegruppen ist gesondert Buch
zu führen.
3 Die Aufsichtsbehörde kann zur Gliederung der Jahresrechnung weitere Vorgaben
machen. In der Jahresrechnung sind die Vermögensrechnung und die Erfolgsrech-
nung sowie der Anhang als solche zu bezeichnen.

16 SR 831.441.1
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Art. 41 Bewertung
(Art. 53k Bst. d, 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)

1 Das Nettovermögen einer Anlagegruppe besteht im Wert der einzelnen Aktiven,
zuzüglich allfälliger Marchzinsen, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten. Bei
Immobilienanlagen werden die bei der Veräusserung der Grundstücke wahrschein-
lich anfallenden Steuern abgezogen.

Art. 40 Rückerstattungen, Vertriebs- und Betreuungsentschädigungen
(Art. 53k Bst. d, 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)

1 Rückerstattungen sowie Vertriebs- und Betreuungsentschädigungen sind soweit
möglich in der Erfolgsrechnung der betreffenden Anlagegruppen, andernfalls im
Anhang der Jahresrechnung auszuweisen.
2 Sie sind im Anhang der Jahresrechnung zu erläutern. Wurden keine Rückerstattun-
gen oder Entschädigungen erbracht, so ist dies ausdrücklich festzuhalten.
3 Rückerstattungen an die Stiftung sind vollständig der entsprechenden Anlage-
gruppe gutzuschreiben.

Art. 39 Tochtergesellschaften und Beteiligungen
(Art. 53k Bst. d, 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)

Tochtergesellschaften im Stammvermögen, Beteiligungen im Stammvermögen nach
Artikel 25 und Tochtergesellschaften von Anlagegruppen sind in der Jahresrechnung
jeweils bei diesen Vermögen zu konsolidieren. Die Aufsichtsbehörde kann dazu
Auflagen machen und der Stiftung auftragen, die Jahresrechnung und den Revi-
sionsstellenbericht zu den Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit den ordent-
lichen Berichterstattungsunterlagen zuzustellen.

4 Bei den Anlagegruppen sind die Veränderungen des Netto-Anlagevermögens
während des Geschäftsjahres und die Verwendung des Erfolgs ausreichend offenzu-
legen. Dasselbe gilt sinngemäss für das Stammvermögen.
5 Die Verwaltungskosten sind in der Jahresrechnung vollständig aufzuführen. Sie
sind in den Rechnungen für das Stammvermögen und für die einzelnen Anlagegrup-
pen auszuweisen und im Anhang zu erläutern.
6 Verwaltungskosten, die bei Dritten zulasten der Stiftung anfallen und von diesen
nicht direkt in Rechnung gestellt werden, sind im Anhang aufzuführen. Lassen sich
solche Kosten nicht beziffern, so ist der Anteil des bei den Dritten verwalteten
Vermögens am Stammvermögen oder an der Anlagegruppe im Anhang zu nennen.
7 Die Anlagestiftungen weisen im Jahresbericht für jede Anlagegruppe Kennzahlen
zu den Kosten, den Renditen und den Risiken aus. Die Aufsichtsbehörde gibt die
massgeblichen Kennzahlen vor. Sie kann in begründeten Fällen von der Publika-
tionspflicht absehen.
8 Die Aufsichtsbehörde kann einer Anlagestiftung im Interesse der Anleger, unab-
hängig von den Vorgaben nach Artikel 47 BVV 2, zusätzliche Publikationsauflagen
für den Anhang machen.
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2 Für die Bewertung von Aktiven und Passiven der Stiftungen ist Artikel 48 erster
Satz BVV 217 anwendbar. Für die Bewertung der Anlagen kann die Aufsichtsbehör-
de Kriterien vorgeben sowie die Artikel 57 und 58 der Kollektivanlagenverordnung-
FINMA vom 21. Dezember 200618 als massgeblich erklären.
3 Bei Direktanlagen in Immobilien ist in den Stiftungssatzungen die Schätzungsme-
thode vorzuschreiben. Bewertungen von Auslandimmobilien sind nach anerkannten
internationalen Standards vorzunehmen. Die Stiftung lässt den Verkehrswert von
Grundstücken einmal jährlich durch die Experten und Expertinnen nach Artikel 11
schätzen. Ohne sichtbare wesentliche Änderungen kann dieser Wert für die Stich-
tage nach Absatz 6 übernommen werden. Artikel 93 Absätze 2 und 4 KKV19 gilt
sinngemäss.
4 Bei Sacheinlagen muss der Preis der Immobilie durch eine Person nach Artikel 11
Absatz 1 nach der in den Satzungen vorgeschriebenen Schätzungsmethode bewertet
werden. Die Bewertung muss durch eine zweite Person nach Artikel 11 Absatz 3
überprüft werden, die von der ersten Person und der Stiftung unabhängig ist. Im
Übrigen gilt bei Erwerb oder Veräusserung von Grundstücken für die Bewertung
Artikel 92 KKV sinngemäss.
5 Für die Bewertung von Bauvorhaben gilt Artikel 94 KKV sinngemäss.
6 Die Vermögenswerte des Stammvermögens und der einzelnen Anlagegruppen
werden auf die in den Satzungen vorgeschriebenen Bilanzierungsstichtage, die
Ausgabe- und Rücknahmetermine sowie die Publikationsstichtage hin bewertet.

13. Abschnitt: Aufhebung

Art. 42 Aufhebung der Stiftung
(Art. 53k Bst. c BVG)

1 Die Aufhebung der Stiftung richtet sich nach den Artikeln 88 und 89 des Zivilge-
setzbuchs20. Sie wird durch die Aufsichtsbehörde verfügt.
2 Das Anlagevermögen wird bei der Liquidation den Anlegern entsprechend ihren
Ansprüchen verteilt.
3 Der nach Abzug aller Verbindlichkeiten verbleibende Liquidationserlös des
Stammvermögens wird an den im Zeitpunkt der letzten Anlegerversammlung beste-
henden Anlegerkreis entsprechend dem Anteil der einzelnen Anleger am Anlage-
vermögen ausgeschüttet. Die Aufsichtsbehörde kann bei geringfügigen Beträgen
eine anderweitige Verwendung zulassen.

17 SR 831.441.1
18 SR 951.312
19 SR 951.311
20 SR 210
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Art. 43 Aufhebung von Anlagegruppen
(Art. 53k Bst. c und d BVG)

1 Bei der Aufhebung einer Anlagegruppe ist auf die Gleichbehandlung aller Anleger
und deren frühzeitige Information zu achten.
2 Gleichzeitig mit den Anlegern ist die Aufsichtsbehörde über die geplante Aufhe-
bung der Anlagegruppe zu informieren.

14. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 44 Übergangsbestimmung
Bestehende Anlagestiftungen müssen ihre Stiftungssatzungen bis zum 31. Dezember
2013 an diese Verordnung anpassen.

Art. 44a21 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 6. Juni 2014
1 Bestehende Anlagestiftungen müssen die Anlage des Vermögens sowie ihre Stif-
tungssatzungen bis zum 31. Dezember 2014 der Änderung vom 6. Juni 2014 dieser
Verordnung anpassen.
2 Die erstmalige Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt für das Rechnungs-
jahr 2015.

Art. 45 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

21 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014
(AS 2014 1585).
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Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(Freizügigkeitsgesetz, FZG)

vom 17. Dezember 1993 (Stand am 1. Januar 2012) 831.42

AS 1994 2386
1 [BS 1 3; AS 1973 429]. Den genannten Bestimmungen entsprechen heute die

Art. 111–113 und 122 der BV vom 18. April 1999 (SR 101).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001

(AS 2000 2693; BBl 2000 255).
3 BBl 1992 III 533

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 34quater und 64 der Bundesverfassung1,2
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 26. Februar 19923,
beschliesst:

1. Abschnitt: Geltungsbereich

Art. 1
1 Dieses Gesetz regelt im Rahmen der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge die Ansprüche der Versicherten im Freizügigkeitsfall.
2 Es ist anwendbar auf alle Vorsorgeverhältnisse, in denen eine Vorsorgeeinrichtung
des privaten oder des öffentlichen Rechts aufgrund ihrer Vorschriften (Reglement)
bei Erreichen der Altersgrenze, bei Tod oder bei Invalidität (Vorsorgefall) einen
Anspruch auf Leistungen gewährt.
3 Es ist sinngemäss anwendbar auf Ruhegehaltsordnungen, nach denen die Ver-
sicherten im Vorsorgefall Anspruch auf Leistungen haben.

2. Abschnitt:
Rechte und Pflichten der Vorsorgeeinrichtung bei Austritt
von Versicherten

Art. 2 Austrittsleistung
1 Versicherte, welche die Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor ein Vorsorgefall
eintritt (Freizügigkeitsfall), haben Anspruch auf eine Austrittsleistung.
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4 SR 831.40
5 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 12. Juni 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010

(AS 2009 5187; BBl 2009 1101 1109).
6 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes

Massnahmepaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).
7 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 12. Juni 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010

(AS 2009 5187; BBl 2009 1101 1109).
8 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

1bis Versicherte können auch eine Austrittsleistung beanspruchen, wenn sie die
Vorsorgeeinrichtung zwischen dem frühestmöglichen und dem ordentlichen regle-
mentarischen Rentenalter verlassen und die Erwerbstätigkeit weiterführen oder als
arbeitslos gemeldet sind. Bestimmt das Reglement kein ordentliches Rentenalter, so
ist das Alter nach Artikel 13 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19824 über
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) massgebend.5
1ter Ebenso haben Versicherte, deren Rente der Invalidenversicherung nach Vermin-
derung des Invaliditätsgrades herabgesetzt oder aufgehoben wird, am Ende der
provisorischen Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs
nach Artikel 26a Absätze 1 und 2 BVG Anspruch auf eine Austrittsleistung.6
2 Die Vorsorgeeinrichtung bestimmt in ihrem Reglement die Höhe der Austrittsleis-
tung; diese muss mindestens so hoch sein wie die nach den Bestimmungen des
4. Abschnitts berechnete Austrittsleistung.
3 Die Austrittsleistung wird fällig mit dem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung. Ab
diesem Zeitpunkt ist sie nach Artikel 15 Absatz 2 BVG zu verzinsen.7
4 Überweist die Vorsorgeeinrichtung die fällige Austrittsleistung nicht innert
30 Tagen, nachdem sie die notwendigen Angaben erhalten hat, so ist ab Ende dieser
Frist ein Verzugszins nach Artikel 26 Absatz 2 zu bezahlen.8

Art. 3 Übertragung an die neue Vorsorgeeinrichtung
1 Treten Versicherte in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so hat die frühere Vor-
sorgeeinrichtung die Austrittsleistung an die neue zu überweisen.
2 Muss die frühere Vorsorgeeinrichtung Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen
erbringen, nachdem sie die Austrittsleistung an die neue Vorsorgeeinrichtung über-
wiesen hat, so ist ihr diese Austrittsleistung soweit zurückzuerstatten, als dies zur
Auszahlung der Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen nötig ist.
3 Die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen der früheren Vorsorgeeinrichtung
können gekürzt werden, soweit eine Rückerstattung unterbleibt.

Art. 4 Erhaltung des Vorsorgeschutzes in anderer Form
1 Versicherte, die nicht in eine neue Vorsorgeeinrichtung eintreten, haben ihrer Vor-
sorgeeinrichtung mitzuteilen, in welcher zulässigen Form sie den Vorsorgeschutz
erhalten wollen.
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9 SR 831.40
10 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
11 Eingefügt durch Ziff. I 11 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm

1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374; BBl 1999 4).
12 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
13 Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft

seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
14 Eingefügt durch Ziff. I 8 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits
über die Freizügigkeit (AS 2002 701; BBl 1999 6128). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3
des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004
1677; BBl 2000 2637).

Art. 6 Nicht eingebrachte Eintrittsleistung und Erhöhungsbeiträge
1 Haben sich Versicherte bei Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, einen
Teil der Eintrittsleistung selber zu bezahlen, so ist dieser Teil bei der Berechnung
der Austrittsleistung mitzuberücksichtigen, selbst wenn er nicht oder nur teilweise

Art. 5a14

Art. 5 Barauszahlung
1 Versicherte können die Barauszahlung der Austrittsleistung verlangen, wenn:

a.12 sie die Schweiz endgültig verlassen; vorbehalten bleibt Artikel 25f;
b. sie eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen und der obligatorischen

beruflichen Vorsorge nicht mehr unterstehen; oder
c. die Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag beträgt.

2 An Anspruchsberechtigte, die verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft
leben, ist die Barauszahlung nur zulässig, wenn der Ehegatte, die eingetragene
Partnerin oder der eingetragene Partner schriftlich zustimmt.13
3 Kann die Zustimmung nicht eingeholt werden oder wird sie ohne triftigen Grund
verweigert, so kann das Gericht angerufen werden.

2 Bleibt diese Mitteilung aus, so hat die Vorsorgeeinrichtung frühestens sechs Mo-
nate, spätestens aber zwei Jahre nach dem Freizügigkeitsfall die Austrittsleistung
samt Zins der Auffangeinrichtung (Art. 60 BVG9) zu überweisen.10
2bis Treten die Versicherten in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so müssen die
Freizügigkeitseinrichtungen das Vorsorgekapital für die Erhaltung des Vorsorge-
schutzes der neuen Vorsorgeeinrichtung überweisen. Die Versicherten melden:

a. der Freizügigkeitseinrichtung den Eintritt in die neue Vorsorgeeinrichtung;
b. der neuen Vorsorgeeinrichtung die bisherige Freizügigkeitseinrichtung so-

wie die Form des Vorsorgeschutzes.11
3 Bei der Ausübung der Aufgabe gemäss Absatz 2 wird die Auffangeinrichtung als
Freizügigkeitseinrichtung für die Führung von Freizügigkeitskonten tätig.
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beglichen wurde. Der noch nicht beglichene Teil kann jedoch samt Zinsen von der
Austrittsleistung abgezogen werden.
2 Haben Versicherte infolge einer Leistungsverbesserung Erhöhungsbeiträge zu ent-
richten, so ist die Austrittsleistung aufgrund der verbesserten Leistungen zu berech-
nen. Die noch nicht beglichenen Erhöhungsbeiträge können jedoch von der Aus-
trittsleistung abgezogen werden.

Art. 7 Vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin übernommene
Eintrittsleistung

1 Hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die Eintrittsleistung von Versicherten
ganz oder teilweise übernommen, so kann die Vorsorgeeinrichtung den entspre-
chenden Betrag von der Austrittsleistung abziehen.
2 Der Abzug vermindert sich mit jedem Beitragsjahr um mindestens einen Zehntel
des vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin übernommenen Betrags. Der nicht
verbrauchte Teil fällt an ein Beitragsreservenkonto des Arbeitgebers oder der Ar-
beitgeberin.

Art. 8 Abrechnung und Information
1 Im Freizügigkeitsfall muss die Vorsorgeeinrichtung den Versicherten eine Abrech-
nung über die Austrittsleistung erstellen. Daraus müssen die Berechnung der Aus-
trittsleistung, die Höhe des Mindestbetrages (Art. 17) und die Höhe des Altersgut-
habens (Art. 15 BVG15) ersichtlich sein.
2 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten auf alle gesetzlich und reglementa-
risch vorgesehenen Möglichkeiten der Erhaltung des Vorsorgeschutzes hinweisen;
namentlich hat sie die Versicherten darauf aufmerksam zu machen, wie diese den
Vorsorgeschutz für den Todes- und Invaliditätsfall beibehalten können.

3. Abschnitt:
Rechte und Pflichten der Vorsorgeeinrichtung bei Eintritt
der Versicherten

Art. 9 Aufnahme in die reglementarischen Leistungen
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss den eintretenden Versicherten ermöglichen, ihren
Vorsorgeschutz aufrechtzuerhalten und weiter aufzubauen, und ihnen die mitge-
brachten Austrittsleistungen gutschreiben.

15 SR 831.40
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Art. 12 Vorsorgeschutz
1 Mit dem Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung sind die Versicherten zu den Leistun-
gen versichert, die ihnen nach dem Reglement aufgrund der einzubringenden Ein-
trittsleistung zustehen.
2 Haben sich Versicherte bei Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, einen
Teil der Eintrittsleistung selber zu bezahlen, und haben sie diesen Teil bei Eintritt
eines Vorsorgefalls nicht oder nur teilweise beglichen, so stehen ihnen die regle-
mentarischen Leistungen gleichwohl zu. Der noch nicht bezahlte Teil kann jedoch
samt Zinsen von den Leistungen abgezogen werden.

Art. 11 Recht auf Einsicht und Einforderung
1 Die Versicherten haben der Vorsorgeeinrichtung Einsicht in die Abrechnungen
über die Austrittsleistung aus dem früheren Vorsorgeverhältnis zu gewähren.
2 Die Vorsorgeeinrichtung kann die Austrittsleistung aus dem früheren Vorsorge-
verhältnis sowie das Vorsorgekapital aus einer Form der Vorsorgeschutzerhaltung
für Rechnung der Versicherten einfordern.18

Art. 10 Bemessung und Fälligkeit der Eintrittsleistung
1 Die Vorsorgeeinrichtung bestimmt in ihrem Reglement die Höhe der Eintrittsleis-
tung. Diese darf den höheren der Beträge nicht übersteigen, der aus dem Vergleich
zwischen ihrer Austrittsleistung nach Artikel 15 und 16 und derjenigen nach ihrer
Tabelle, die Artikel 17 sinngemäss darstellt, resultiert.
2 Die Eintrittsleistung wird fällig mit dem Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung. Ab
diesem Zeitpunkt ist ein Verzugszins zu zahlen.
3 Die Amortisation und Verzinsung jenes Teils der Eintrittsleistung, der durch die
Austrittsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung nicht gedeckt ist und der auch
nicht sofort bezahlt wird, richtet sich nach den reglementarischen Bestimmungen
oder einer Vereinbarung zwischen der versicherten Person und der Vorsorgeeinrich-
tung.

2 Hält die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen in einem Leistungsplan fest, so hat
sie den Versicherten zu ermöglichen, sich bis zu ihren vollen reglementarischen
Leistungen einzukaufen. Vorbehalten bleibt Artikel 79b BVG16.17
3 Bei der Bemessung ihrer Leistungen darf die Vorsorgeeinrichtung nicht unter-
scheiden, ob die Leistungen auf Beiträge oder auf Eintrittsleistungen zurückzuführen
sind.

16 SR 831.40
17 Satz eingefügt durch Ziff. I 11 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungspro-

gramm 1998 (AS 1999 2374; BBl 1999 4). Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 19.
März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

18 Fassung gemäss Ziff. I 11 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 237; BBl 1999 4).
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Art. 16 Ansprüche im Leistungsprimat
1 Bei Vorsorgeeinrichtungen im Leistungsprimat entsprechen die Ansprüche der
Versicherten dem Barwert der erworbenen Leistungen.
2 Die erworbenen Leistungen werden wie folgt berechnet:

versicherte Leistungen ×
anrechenbare Versicherungsdauer
____________________________________________________________

mögliche Versicherungsdauer

Art. 15 Ansprüche im Beitragsprimat
1 Bei Spareinrichtungen entsprechen die Ansprüche der Versicherten dem Spargut-
haben; bei versicherungsmässig geführten Beitragsprimatkassen entsprechen sie dem
Deckungskapital.
2 Das Sparguthaben ist die Summe aller im Hinblick auf Altersleistungen gutge-
schriebenen Beiträge des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin und der versicherten
Person sowie der sonstigen Einlagen; sämtliche Zinsen sind zu berücksichtigen.
3 Das Deckungskapital ist nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik
im Anwartschaftsdeckungsverfahren gemäss dem Grundsatz der Bilanzierung in
geschlossener Kasse zu berechnen.
4 Beiträge für Sondermassnahmen und Solidaritätsleistungen sind zu berücksichti-
gen, wenn sie das persönliche Sparguthaben oder das Deckungskapital erhöht haben.

4. Abschnitt: Berechnung der Austrittsleistung

Art. 14 Gesundheitliche Vorbehalte
1 Der Vorsorgeschutz, der mit den eingebrachten Austrittsleistungen erworben wird,
darf nicht durch einen neuen gesundheitlichen Vorbehalt geschmälert werden.
2 Die bei der früheren Vorsorgeeinrichtung abgelaufene Zeit eines Vorbehalts ist auf
die neue Vorbehaltsdauer anzurechnen. Für die Versicherten günstigere Bedingun-
gen der neuen Vorsorgeeinrichtung gehen vor.

Art. 13 Nicht verwendete Austrittsleistung
1 Verbleibt ein Teil der eingebrachten Austrittsleistung, nachdem sich die Versicher-
ten in die vollen reglementarischen Leistungen eingekauft haben, so können sie
damit den Vorsorgeschutz in einer anderen zulässigen Form erhalten.
2 Die Versicherten können mit dem verbleibenden Teil der eingebrachten Austritts-
leistung auch künftige reglementarisch höhere Leistungen erwerben. Die Vorsorge-
einrichtung hat jährlich darüber abzurechnen.
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Art. 17 Mindestbetrag bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung
1 Bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung hat die versicherte Person zumindest
Anspruch auf die eingebrachten Eintrittsleistungen samt Zinsen sowie auf die von
ihr während der Beitragsdauer geleisteten Beiträge samt einem Zuschlag von
4 Prozent pro Altersjahr ab dem 20. Altersjahr, höchstens aber von 100 Prozent. Das
Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.
2 Beiträge zur Finanzierung von Leistungen und zur Deckung von Kosten können
von den Beiträgen der versicherten Person nur abgezogen werden, wenn die Höhe
der verschiedenen Beiträge im Reglement festgelegt und der Bedarf in der Jahres-
rechnung oder in deren Anhang ausgewiesen ist. Abgezogen werden dürfen:

a. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Invalidenleistungen bis zum Er-
reichen der ordentlichen Altersgrenze;

b. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Hinterlassenenleistungen, die
vor Erreichen der ordentlichen Altersgrenze entstehen;

c. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Überbrückungsrenten bis zum
Erreichen der ordentlichen Altersgrenze. Der Bundesrat setzt die näheren
Bedingungen für diese Abzugsmöglichkeit fest;

d. Beitrag für Verwaltungskosten;
e. Beitrag für Kosten des Sicherheitsfonds;
f. Beitrag zur Behebung einer Unterdeckung.19

3 Sofern das Reglement diesen Abzug in Beitragsprozenten vorsieht, können auch
im Reglement vorgesehene Aufwendungen zur Finanzierung der Anpassung der
laufenden Renten an die Preisentwicklung nach Artikel 36 BVG20 sowie der Min-
destleistungen für Versicherungsfälle während der Übergangszeit nach Artikel 33
BVG von den Beiträgen der versicherten Person abgezogen werden.21

3 Die versicherten Leistungen sind im Reglement niedergelegt. Sie bestimmen sich
aufgrund der möglichen Versicherungsdauer. Temporäre Leistungen gemäss Arti-
kel 17 Absatz 2 können bei der Barwertbestimmung weggelassen werden, wenn sie
nicht nach dem Deckungskapitalverfahren finanziert werden.
4 Die anrechenbare Versicherungsdauer setzt sich zusammen aus der Beitragsdauer
und der eingekauften Versicherungsdauer. Sie beginnt frühestens mit der Leistung
von Beiträgen an die Altersvorsorge.
5 Die mögliche Versicherungsdauer beginnt zur gleichen Zeit wie die anrechenbare
Versicherungsdauer und endet mit der ordentlichen reglementarischen Altersgrenze.
6 Der Barwert ist nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zu ermit-
teln. Die Barwerte sind im Reglement tabellarisch darzustellen.

19 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).

20 SR 831.40
21 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
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4 Beiträge zur Finanzierung von Leistungen nach Absatz 2 Buchstaben a–c können
nur dann von den Beiträgen der versicherten Person abgezogen werden, wenn der
nicht für die Leistungen und Kosten nach den Absätzen 2 und 3 verwendete Teil der
Beiträge verzinst wird.22
5 Von den gesamten reglementarischen Beiträgen, die der Arbeitgeber oder die
Arbeitgeberin und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin leisten, ist mindestens
ein Drittel als Arbeitnehmerbeitrag zu betrachten.
6 Für Beiträge nach Artikel 33a BVG wird kein Zuschlag von 4 Prozent pro Alters-
jahr ab dem 20. Altersjahr nach Absatz 1 berechnet.23

Art. 18 Gewährleistung der obligatorischen Vorsorge
Registrierte Vorsorgeeinrichtungen haben den austretenden Versicherten mindestens
das Altersguthaben nach Artikel 15 des BVG24 mitzugeben.

Art. 1925 Versicherungstechnischer Fehlbetrag
1 Im Freizügigkeitsfall dürfen Vorsorgeeinrichtungen keine versicherungs-techni-
schen Fehlbeträge von der Austrittsleistung abziehen.
2 Im Fall einer Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 23 Abs. 2) dürfen versicherungs-
technische Fehlbeträge abgezogen werden. Von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-
rechtlicher Körperschaften im System der Teilkapitalisierung dürfen versicherungs-
technische Fehlbeträge nur so weit abgezogen werden, als sie einen Ausgangs-
deckungsgrad nach Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe b BVG26 unterschreiten.

5. Abschnitt: Erhaltung des Vorsorgeschutzes in besonderen Fällen

Art. 20 Änderung des Beschäftigungsgrades
1 Ändern Versicherte ihren Beschäftigungsgrad für die Dauer von mindestens sechs
Monaten, so hat die Vorsorgeeinrichtung wie im Freizügigkeitsfall abzurechnen.
2 Sieht das Reglement eine für die Versicherten mindestens ebenso günstige Rege-
lung oder die Berücksichtigung des durchschnittlichen Beschäftigungsgrades vor, so
kann eine Abrechnung unterbleiben.

22 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).

23 Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 11. Dez. 2009 (Massnahmen zur Erleichterung der
Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmender), in Kraft seit 1. Jan. 2011
(AS 2010 4427; BBl 2007 5669).

24 SR 831.40
25 Fassung gemäss Ziff. II 3 des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-

tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

26 SR 831.40
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Art. 22a32 b. Heirat vor dem 1. Januar 1995
1 Haben die Ehegatten vor dem 1. Januar 1995 geheiratet, so wird die Austrittslei-
stung im Zeitpunkt der Eheschliessung aufgrund einer vom Eidgenössischen Depar-
tement des Innern erstellten Tabelle berechnet. Hat jedoch ein Ehegatte seit der
Eheschliessung bis zum 1. Januar 1995 nie die Vorsorgeeinrichtung gewechselt und
steht fest, wie hoch nach neuem Recht die Austrittsleistung im Zeitpunkt der Ehe-
schliessung gewesen wäre, so ist dieser Betrag für die Berechnung nach Artikel 22
Absatz 2 massgebend.

Art. 2228 Ehescheidung
a. Grundsatz

1 Bei Ehescheidung werden die für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistungen
nach den Artikeln 122 und 123 des Zivilgesetzbuches29 (ZGB) sowie den Arti-
keln 280 und 281 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200830 (ZPO) geteilt;
die Artikel 3–5 sind auf den zu übertragenden Betrag sinngemäss anwendbar.31
2 Die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten entspricht der Differenz zwischen
der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der
Ehescheidung und der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben
im Zeitpunkt der Eheschliessung (vgl. Art. 24). Für diese Berechnung sind die Aus-
trittsleistung und das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung auf
den Zeitpunkt der Ehescheidung aufzuzinsen. Barauszahlungen während der Ehe-
dauer werden nicht berücksichtigt.
3 Anteile einer Einmaleinlage, die ein Ehegatte während der Ehe aus Mitteln finan-
ziert hat, die unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung von Gesetzes
wegen sein Eigengut wären (Art. 198 ZGB), sind zuzüglich Zins von der zu teilen-
den Austrittsleistung abzuziehen.

Art. 21 Wechsel innerhalb der Vorsorgeeinrichtung
1 Sind zwei Arbeitgeber27 der gleichen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen und
wechselt die versicherte Person vom einen zum anderen, so ist wie im Freizügig-
keitsfall abzurechnen, sofern die versicherte Person das Vorsorgewerk oder den
Vorsorgeplan wechselt.
2 Sieht das Reglement eine für die versicherte Person mindestens ebenso günstige
Regelung vor, so kann eine Abrechnung unterbleiben.

27 Da die Verwendung von Paarformen die Lesbarkeit des vorliegenden Artikels erschwert,
wird die männliche Personenbezeichnung als Ausdruck gewählt, der sich auf Personen
beider Geschlechter bezieht.

28 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000
(AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).

29 SR 210
30 SR 272
31 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 30 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in

Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
32 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000

(AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
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Art. 22c35 d. Wiedereinkauf
Die Vorsorgeeinrichtung hat nach der Ehescheidung dem verpflichteten Ehegatten
die Möglichkeit zu gewähren, sich im Rahmen der übertragenen Austrittsleistung
wieder einzukaufen. Die Bestimmungen über den Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung
gelten sinngemäss.

Art. 22b33 c. Entschädigung
1 Wird einem Ehegatten nach Artikel 124 des Zivilgesetzbuches34 eine angemessene
Entschädigung zugesprochen, so kann im Scheidungsurteil bestimmt werden, dass
ein Teil der Austrittsleistung auf Anrechnung an die angemessene Entschädigung
übertragen wird.
2 Das Gericht teilt der Vorsorgeeinrichtung den zu übertragenden Betrag mit den
nötigen Angaben über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes von Amtes wegen mit;
für die Übertragung sind die Artikel 3–5 sinngemäss anwendbar.

2 Für die Berechnung der Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung anhand
der Tabelle ist von folgenden Eckwerten auszugehen:

a. Zeitpunkt und Höhe der ersten, nach Artikel 24 von Gesetzes wegen mitge-
teilten Austrittsleistung; ist zwischen der Eheschliessung und dem Zeitpunkt
der mitgeteilten Austrittsleistung eine Austrittsleistung fällig geworden, so
ist deren Höhe und der Zeitpunkt ihrer Fälligkeit für die Berechnung mass-
gebend;

b. Zeitpunkt und Höhe der letzten, vor der Eheschliessung bekannten Eintritts-
leistung in ein neues Vorsorgeverhältnis; ist keine solche Eintrittsleistung
bekannt, so gelten das Datum des Beginns des Vorsorgeverhältnisses und
der Wert Null.

Vom Wert nach Buchstabe a werden der Wert gemäss Buchstabe b und allfällige
dazwischenliegende Einmaleinlagen samt Zins bis zum Zeitpunkt gemäss Buch-
stabe a abgezogen. Die Tabelle gibt an, welcher Teil des errechneten Betrags als
Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung gilt. Zu dem aus der Tabelle
resultierenden Betrag sind die in Abzug gebrachte Eintrittsleistung gemäss Buch-
stabe b und die Einmaleinlagen, die vor der Eheschliessung erbracht worden sind,
samt Zins bis zur Heirat hinzuzurechnen.
3 Die Tabelle berücksichtigt die Beitragsdauer zwischen der Erbringung der Ein-
trittsleistung nach Absatz 2 Buchstabe b und der Austrittsleistung gemäss Absatz 2
Buchstabe a sowie die in dieser Beitragsdauer liegende Ehedauer.
4 Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss für Freizügigkeitsguthaben, die vor dem
1. Januar 1995 erworben worden sind.

33 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000
(AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).

34 SR 210
35 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000

(AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
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Art. 24
1 Die Vorsorgeeinrichtung hat dem Versicherten jährlich die reglementarische Aus-
trittsleistung nach Artikel 2 mitzuteilen.41
2 Heiratet der Versicherte oder geht er eine eingetragene Partnerschaft ein, so hat
ihm die Vorsorgeeinrichtung auf diesen Zeitpunkt seine Austrittsleistung mitzu-
teilen.42 Die Vorsorgeeinrichtung hat diese Angabe in ihren Unterlagen festzuhalten
und bei Austritt des Versicherten der neuen Vorsorge- oder einer allfälligen Frei-
zügigkeitseinrichtung zu übermitteln.43
3 Im Falle der Ehescheidung oder gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen
Partnerschaft hat die Vorsorgeeinrichtung auf Verlangen dem Versicherten oder dem
Gericht Auskunft über die Höhe der Guthaben zu geben, die für die Berechnung der
zu teilenden Austrittsleistung massgebend sind.44

6. Abschnitt:
Information der Versicherten und Dokumentation im Hinblick
auf eine Scheidung40

Art. 2337 Teil- oder Gesamtliquidation
1 Bei einer Teil- oder Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung besteht neben dem
Anspruch auf die Austrittsleistung ein individueller oder kollektiver Anspruch auf
freie Mittel.
2 Die Teil- oder Gesamtliquidation richtet sich nach den Artikeln 53b–53d, 72a
Absatz 4 und 72c Absatz 1 Buchstaben b und c BVG38.39

Art. 22d36 Eingetragene Partnerschaft
Die Bestimmungen über die Scheidung sind bei gerichtlicher Auflösung einer ein-
getragenen Partnerschaft sinngemäss anwendbar.

36 Eingefügt durch Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

37 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft
seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

38 SR 831.40
39 Fassung gemäss Ziff. II 3 des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrich-

tungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385;
BBl 2008 8411).

40 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000
(AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).

41 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft
seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

42 Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

43 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000
(AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).

44 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998 (AS 1999 1118;
BBl 1996 I 1). Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom
18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
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6a. Abschnitt:45 Meldepflichten, Zentralstelle 2. Säule

Art. 24d Zentralstelle 2. Säule
1 Die Zentralstelle 2. Säule ist die Verbindungsstelle zwischen den Vorsorgeein-
richtungen, den Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder -policen führen,
und den Versicherten.
2 Sie meldet der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV die vergessenen Guthaben, um
die zur Identifikation und Lokalisierung der Berechtigten erforderlichen Angaben zu
erhalten.
3 Die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV liefert der Zentralstelle 2. Säule folgende
Angaben, sofern diese in den zentralen Registern oder elektronischen Dossiers ent-
halten sind:

Art. 24c Umfang der Meldepflicht
Die Meldung umfasst:

a. Name und Vorname des Versicherten;
b. seine AHV-Versichertennummer;
c. sein Geburtsdatum;
d. Name der Vorsorgeeinrichtung oder der Einrichtung, welche die Freizügig-

keitskonten oder -policen führt.

Art. 24b48 Meldepflicht der Einrichtungen
1 Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder
-policen führen, müssen periodisch mit ihren Versicherten in Kontakt treten.
2 Können sie diese Kontakte nicht herstellen, müssen sie der Zentralstelle 2. Säule
Meldung erstatten.
3 Ersatzweise können sie diese Verpflichtungen ebenfalls erfüllen, indem sie perio-
disch ihren gesamten Versichertenbestand der Zentralstelle 2. Säule melden.

Art. 24a46 Vergessene Guthaben
Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder -poli-
cen führen, melden der Zentralstelle 2. Säule die Ansprüche von Personen im Ren-
tenalter im Sinne von Artikel 13 Absatz 1 BVG47, die noch nicht geltend gemacht
worden sind (vergessene Guthaben).

45 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit. 1. Mai 1999
(AS 1999 1384; BBl 1998 5569).

46 Siehe dazu die SchlB der Änd. vom 18. Dez. 1998 am Schluss dieses BG.
47 SR 831.40
48 Siehe dazu die SchlB der Änd. vom 18. Dez. 1998 am Schluss dieses BG.
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a. für in der Schweiz wohnhafte Personen den Namen der AHV-Ausgleichs-
kasse, welche die Rente auszahlt;

b. die Adressen von Personen im Ausland.
4 Die Zentralstelle 2. Säule leitet die erhaltenen Angaben an die zuständige Einrich-
tung weiter. Sie nimmt Anfragen einzelner Versicherter betreffend deren Vorsorge-
guthaben entgegen und gibt ihnen die erforderlichen Angaben zur Geltendmachung
ihrer Ansprüche.
5 Die Vorsorgeeinrichtungen und die Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten
oder -policen führen, arbeiten mit der Zentralstelle 2. Säule zusammen.

Art. 24e Verfahren
1 Das zuständige Departement regelt das Verfahren.
2 Das zuständige Bundesamt kann technische Weisungen erlassen. Diese sind ver-
bindlich:

a. für die kantonalen Aufsichtsbehörden;
b. für die diesem Gesetz unterstehenden Vorsorgeeinrichtungen und Einrich-

tungen, welche Freizügigkeitskonten oder -policen führen.

Art. 24f Aktenaufbewahrung
Die Zentralstelle 2. Säule bewahrt die Meldungen auf. Die Aufbewahrungspflicht
erlischt mit Ablauf von zehn Jahren, nachdem der Versicherte das Rentenalter im
Sinne von Artikel 13 Absatz 1 BVG49 erreicht hat.

6b. Abschnitt:50
Verjährung von Ansprüchen und Aufbewahrung
von Vorsorgeunterlagen

Art. 24g
Für die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen
gilt Artikel 41 BVG51 sinngemäss.

49 SR 831.40
50 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
51 SR 831.40
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Art. 25b Geltungsbereich
1 Für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, für welche die Rechtsvorschriften
der Schweiz oder eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft im Bereich der sozialen Sicherheit gelten oder galten, soweit sie Staatsange-
hörige der Schweiz oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft sind
oder als Staatenlose oder Flüchtlinge in der Schweiz oder im Gebiet eines Mitglied-
staates der Europäischen Gemeinschaft wohnen, sowie für deren Familienangehö-
rige gelten in Bezug auf Leistungen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes auch

8. Abschnitt:60 Verhältnis zum europäischen Recht

Art. 25a55 Verfahren bei Scheidung
1 Können sich die Ehegatten über die bei der Ehescheidung zu übertragende Aus-
trittsleistung (Art. 122, 123 ZGB56) nicht einigen, so hat das am Ort der Scheidung
nach Artikel 73 Absatz 1 des BVG57 zuständige Gericht gestützt auf den vom Schei-
dungsgericht bestimmten Teilungsschlüssel die Teilung von Amtes wegen durchzu-
führen, nachdem ihm die Streitsache überwiesen worden ist (Art. 281 Abs. 3
ZPO58).59
2 Die Ehegatten und die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge haben in diesem
Verfahren Parteistellung. Das Gericht setzt ihnen eine angemessene Frist, um An-
träge zu stellen.

Art. 2553 Grundsatz
Die Bestimmungen des BVG54 betreffend die systematische Verwendung der Ver-
sichertennummer der AHV, die Rechtspflege, das Bearbeiten und die Bekanntgabe
von Personendaten, die Akteneinsicht, die Schweigepflicht sowie die Amts- und
Verwaltungshilfe sind sinngemäss anwendbar.

7. Abschnitt: Anwendbarkeit des BVG52

52 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001
(AS 2000 2693; BBl 2000 255).

53 Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-
nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).

54 SR 831.40
55 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000

(AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
56 SR 210
57 SR 831.40
58 SR 272
59 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 30 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in

Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
60 Eingefügt durch Ziff. I 8 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits
über die Freizügigkeit (AS 2002 701; BBl 1999 6128). Fassung gemäss Anhang Ziff. 3
des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677;
BBl 2000 2637).
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die die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit betreffenden Bestimmun-
gen des Abkommens vom 21. Juni 199961 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) in der Fassung der
Protokolle vom 26. Oktober 200462 und vom 27. Mai 200863 über die Ausdehnung
des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten.64
2 Für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, für welche die Rechtsvorschriften
der Schweiz, Islands, Liechtensteins oder Norwegens im Bereich der sozialen Si-
cherheit gelten oder galten, soweit sie Staatsangehörige der Schweiz oder Islands,
Liechtensteins oder Norwegens sind oder als Staatenlose oder Flüchtlinge in der
Schweiz oder im Gebiet Islands, Liechtensteins oder Norwegens wohnen, sowie für
deren Familienangehörige gelten in Bezug auf Leistungen im Anwendungsbereich
dieses Gesetzes auch die Bestimmungen des Abkommens vom 21. Juni 200165 zur
Änderung des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäi-
schen Freihandelsassoziation (revidiertes EFTA-Abkommen) betreffend die Koordi-
nierung der Systeme der Sozialen Sicherheit.
3 Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes den Ausdruck «Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft» verwenden, sind darunter die Staaten zu verstehen, für die
das in Absatz 1 genannte Abkommen gilt.66

Art. 25c Gleichbehandlung
1 Personen, die in der Schweiz oder im Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen
Gemeinschaft wohnen und für die Artikel 25b Absatz 1 gilt, haben, soweit das Frei-
zügigkeitsabkommen67 nichts anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflichten auf
Grund dieses Gesetzes wie Schweizer Staatsangehörige.
2 Personen, die in der Schweiz, Island, Liechtenstein oder Norwegen wohnen und für
die Artikel 25b Absatz 2 gilt, haben, soweit das revidierte EFTA-Abkommen68 nichts
anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflichten auf Grund dieses Gesetzes wie
Schweizer Staatsangehörige.

Art. 25d Verbot von Wohnortsklauseln
Der Anspruch auf Geldleistungen, der nach diesem Gesetz besteht, darf:

61 SR 0.142.112.681
62 AS 2006 995
63 SR 0.142.112.681.1
64 Fassung gemäss Art. 3 Ziff. 5 des BB vom 13. Juni 2008 (Weiterführung des Freizügig-

keitsabkommens sowie Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien), in Kraft seit
1. Juni 2009 (AS 2009 2411; BBl 2008 2135).

65 SR 0.632.31
66 Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 10 des BB vom 17. Dez. 2004 (Ausdehnung des Freizügig-

keitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten sowie der Revision der flankierenden
Massnahmen), in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 979; BBl 2004 5891 6565).

67 SR 0.142.112.681
68 SR 0.632.31
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Art. 26 Vollzug
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften und regelt die zulässigen For-
men der Erhaltung des Vorsorgeschutzes.

9. Abschnitt:74 Schlussbestimmungen

Art. 25f Einschränkung von Barauszahlungen in die Mitgliedstaaten
der Europäischen Gemeinschaft, nach Island, Liechtenstein oder
Norwegen

1 Versicherte können die Barauszahlung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a im
Umfang des bis zum Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung erworbenen Altersgut-
habens nach Artikel 15 BVG71 nicht verlangen, wenn sie:

a. nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der Europäischen Ge-
meinschaft für die Risiken Alter, Tod und Invalidität weiterhin obligatorisch
versichert sind;

b. nach den isländischen oder norwegischen Rechtsvorschriften für die Risiken
Alter, Tod und Invalidität weiterhin obligatorisch versichert sind;

c. in Liechtenstein wohnen.
2 Absatz 1 Buchstabe a tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkom-
mens72 in Kraft.
3 Absatz 1 Buchstabe b tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des revidierten EFTA-
Abkommens73 in Kraft.

Art. 25e Leistungsberechnung
Leistungsansprüche im Anwendungsbereich dieses Gesetzes werden ausschliesslich
auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes festgestellt.

a. soweit das Freizügigkeitsabkommen69 nichts anderes vorsieht, nicht deshalb
gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt wer-
den, weil die berechtigte Person im Gebiet eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Gemeinschaft wohnt;

b. soweit das revidierte EFTA-Abkommen70 nichts anderes vorsieht, nicht des-
halb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt
werden, weil die berechtigte Person im Gebiet von Island, Liechtenstein oder
Norwegen wohnt.

69 SR 0.142.112.681
70 SR 0.632.31
71 SR 831.40
72 SR 0.142.112.681
73 SR 0.632.31
74 Ursprünglich 8. Abschn.
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Schlussbestimmungen der Änderung vom 14. Dezember 200179

1 Artikel 5a Buchstaben a und b Ziffer 1 tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des Frei-
zügigkeitsabkommens80 in Kraft.
2 Artikel 5a Buchstaben a und b Ziffer 2 tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des revi-
dierten EFTA-Abkommens81 in Kraft.

Schlussbestimmung der Änderung vom 18. Dez. 199878

Die Artikel 24a und 24b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 gelten
sinngemäss für Vorsorgeeinrichtungen, die Vorsorge- oder Freizügigkeitsguthaben
führen, welche aus der Zeit vor dem Inkrafttreten dieser Änderung des Freizügig-
keitsgesetzes stammen.

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 199577

Art. 28 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Art. 27 Übergangsbestimmungen
1 Die Eintritts- und die Austrittsleistung berechnen sich nach dem Recht, das zum
Zeitpunkt des Eintritts in eine Vorsorgeeinrichtung beziehungsweise des Austritts
aus einer solchen gilt.
2 und 3 …76

2 Er setzt den Verzugszinssatz fest und bestimmt einen Zinsrahmen für den techni-
schen Zinssatz von mindestens einem Prozent. Bei der Bestimmung des Zinsrah-
mens sind die tatsächlich verwendeten technischen Zinssätze zu berücksichtigen.
3 Der Bundesrat bestimmt den Zinssatz, zu dem die im Zeitpunkt der Eheschliessung
erworbenen Austritts- und Freizügigkeitsleistungen und die Einmaleinlagen für die
Berechnung der aufzuteilenden Austrittsleistungen nach Artikel 22 aufgezinst wer-
den.75

75 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000
(AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).

76 Aufgehoben durch Ziff. II 42 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437; BBl 2007 6121).

77 BRB vom 3. Okt. 1994
78 AS 1999 1384; BBl 1998 5569
79 AS 2002 685; BBl 2001 4963
80 SR 0.142.112.681
81 SR 0.632.31
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Anhang

Änderung des bisherigen Rechts
…82

82 Die Änderungen können unter AS 1994 2386 konsultiert werden.
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Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichenAlters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(Freizügigkeitsverordnung, FZV)

vom 3. Oktober 1994 (Stand am 1. Januar 2013) 831.425

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 26 des Freizügigkeitsgesetzes (FZG) vom 17. Dezember 19931,
und Artikel 99 des Bundesgesetzes vom 2. April 1908 über den
Versicherungsvertrag2 (VVG),
verordnet:

1. Abschnitt: Freizügigkeitsfall

Art. 1 Informationspflichten
1 Die Arbeitgeber müssen die Adresse oder, wenn diese fehlt, die AHV-Versicher-
tennummer der Versicherten, deren Arbeitsverhältnis aufgelöst oder deren Beschäf-
tigungsgrad reduziert wird, unverzüglich der Vorsorgeeinrichtung melden. Gleich-
zeitig ist mitzuteilen, ob die Auflösung des Arbeitsverhältnisses oder die Änderung
des Beschäftigungsgrades aus gesundheitlichen Gründen erfolgt ist.
2 Die Versicherten geben der Vorsorgeeinrichtung vor dem Austritt bekannt, an wel-
che neue Vorsorgeeinrichtung oder an welche Freizügigkeitseinrichtung die Aus-
trittsleistung zu überweisen ist.
3 Die Arbeitgeber müssen Versicherte, die heiraten oder eine eingetragene Partner-
schaft eingehen, der Vorsorgeeinrichtung melden.3

Art. 2 Feststellungs- und Mitteilungspflicht
1 Die Vorsorgeeinrichtung hat für Versicherte, die nach dem 1. Januar 1995 das
50. Altersjahr erreicht haben, eine Ehe schliessen oder eine eingetragene Partner-
schaft eingehen, die Austrittsleistung zu diesem Zeitpunkt festzuhalten.4

AS 1994 2399
1 SR 831.42
2 SR 221.229.1
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

4 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).
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2 Sie hat ferner für alle Versicherten festzuhalten:
a. die erste aufgrund von Artikel 24 FZG mitgeteilte Austrittsleistung nach

dem 1. Januar 1995 und den Zeitpunkt dieser Mitteilung; oder
b. die erste Austrittsleistung, die nach dem 1. Januar 1995, aber vor der ersten

Mitteilung nach Artikel 24 FZG fällig wird sowie den Zeitpunkt ihrer Fällig-
keit.

3 Im Freizügigkeitsfall teilt die Vorsorgeeinrichtung die Angaben nach den Absät-
zen 1 und 2 der neuen Vorsorgeeinrichtung oder der Freizügigkeitseinrichtung mit.

Art. 3 Übermittlung medizinischer Daten
Medizinische Daten dürfen nur vom vertrauensärztlichen Dienst der bisherigen Vor-
sorgeeinrichtung demjenigen der neuen Vorsorgeeinrichtung übermittelt werden. Es
bedarf dazu der Einwilligung der Versicherten.

Art. 4 Rückerstattung der Austrittsleistung
Muss die neue Vorsorgeeinrichtung Austrittsleistungen an die frühere nach Artikel 3
Absatz 2 FZG zurückerstatten, dürfen allfällige Kürzungen der Leistungen wegen
Überentschädigung bei der Berechnung des Barwertes unberücksichtigt bleiben. Der
Barwert berechnet sich aufgrund der versicherungstechnischen Grundlagen der leis-
tungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung.

Art. 5 Berechnung der Austrittsleistung
Die Vorsorgeeinrichtung hat in ihrem Reglement festzulegen, ob sie die Austritts-
leistung nach Artikel 15 FZG (Beitragsprimat) oder nach Artikel 16 FZG (Leis-
tungsprimat) berechnet.

Art. 6 Berechnung des Mindestbetrages
1 Als Grundlage für die Berechnung des Mindestbetrages nach Artikel 17 FZG gel-
ten die Beiträge und Eintrittsleistungen der Versicherten. Wurden während einer
gewissen Zeit nur Risikobeiträge bezahlt, so fallen diese ausser Betracht.
2 Der Zinssatz nach Artikel 17 Absätze 1 und 4 FZG entspricht dem Mindestzinssatz
nach dem Bundesgesetz vom 25. Juni 19825 über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG). Während der Dauer einer Unterdeckung kann
der Zinssatz, sofern das Reglement dies vorsieht, höchstens reduziert werden:

a. bei Spareinrichtungen: auf den Zinssatz, mit welchem die Sparguthaben ver-
zinst werden;

5 SR 831.40
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Art. 8a12 Zinssatz bei der Teilung der Austrittsleistung infolge Scheidung oder
gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft13

1 Bei der Teilung der Austrittsleistung infolge Scheidung nach Artikel 22 FZG wird
für die Aufzinsung der im Zeitpunkt der Eheschliessung erworbenen Austritts- und
Freizügigkeitsleistungen und der Einmaleinlagen bis zum Zeitpunkt der Eheschei-

Art. 811 Technischer Zinssatz
Der Zinsrahmen für den technischen Zinssatz beträgt 2,5–4,5 Prozent.

Art. 79 Verzugszinssatz
Der Verzugszinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz plus einem Prozent.
Artikel 65d Absatz 4 BVG10 ist nicht anwendbar.

Art. 6a7 Aufnahme in die reglementarischen Leistungen
Für den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen (Art. 9 Abs. 2 FZG) gilt
die Einschränkung nach Artikel 60a der Verordnung vom 18. April 19848 über die
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2).

b. bei versicherungsmässig geführten Beitragsprimatkassen und bei Vorsorge-
einrichtungen im Leistungsprimat: auf den um 0.5 Prozentpunkte reduzierten
BVG-Mindestzinssatz.6

3 Teile von eingebrachten Eintrittsleistungen, welche für Aufwendungen nach Arti-
kel 17 Absatz 2 Buchstaben a–c FZG verwendet wurden, müssen bei der Ermittlung
der Mindestleistung nicht berücksichtigt werden.
4 Beiträge für die Finanzierung von AHV-Überbrückungsrenten können nach Arti-
kel 17 Absatz 2 Buchstabe c FZG abgezogen werden, wenn diese Renten frühestens
fünf Jahre vor Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters zu laufen beginnen.
Bei hinreichender Begründung kann diese Frist höchstens zehn Jahre betragen.
5 Der Zuschlag nach Artikel 17 Absatz 1 FZG beträgt im Alter 21 4 Prozent und
erhöht sich jährlich um 4 Prozent.

6 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4643).

7 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 27. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001
(AS 2000 3086).

8 SR 831.441.1
9 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4643).
10 SR 831.40
11 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013

(AS 2012 6345).
12 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Nov. 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000

(AS 1999 3604).
13 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).
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Art. 11 Gesundheitliche Vorbehalte
Artikel 14 FZG und Artikel 331c des Obligationenrechts (OR)21 gelten sinngemäss
für Freizügigkeitspolicen sowie für Zusatzversicherungen nach Artikel 10 Absatz 3
zweiter Satz.

Art. 10 Formen
1 Der Vorsorgeschutz wird durch eine Freizügigkeitspolice oder durch ein Frei-
zügigkeitskonto erhalten.
2 Als Freizügigkeitspolicen gelten besondere, ausschliesslich und unwiderruflich der
Vorsorge dienende Kapital- oder Rentenversicherungen, einschliesslich allfälliger
Zusatzversicherungen für den Todes- oder Invaliditätsfall bei:

a. einer der ordentlichen Versicherungsaufsicht unterstellten Versicherungsein-
richtung oder einer durch diese Versicherungseinrichtungen gebildeten
Gruppe; oder

b. einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung nach Artikel 67 Ab-
satz 1 des BVG19.

3 Als Freizügigkeitskonten gelten besondere, ausschliesslich und unwiderruflich der
Vorsorge dienende Verträge mit einer Stiftung, welche die Voraussetzungen nach
Artikel 1920 erfüllt. Diese Verträge können durch eine Versicherung für den Todes-
oder Invaliditätsfall ergänzt werden.

2. Abschnitt: Erhaltung des Vorsorgeschutzes

Art. 918

dung der im entsprechenden Zeitraum gültige BVG-Mindestzinssatz nach Artikel 12
BVV 214 angewandt. Artikel 65d Absatz 4 BVG15 ist nicht anwendbar.16
1bis Absatz 1 gilt sinngemäss bei der Teilung der Austrittsleistung infolge gericht-
licher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft, nach Artikel 22d FZG.17
2 Für die Zeit vor dem 1. Januar 1985 gilt der Zinssatz von 4 Prozent.

14 SR 831.441.1
15 SR 831.40
16 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4643).
17 Eingefügt durch Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

18 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, mit Wirkung seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).

19 SR 831.40
20 Heute: nach Art. 19 und 19a.
21 SR 220
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Art. 15 Begünstigte Personen
1 Für die Erhaltung des Vorsorgeschutzes gelten als Begünstigte:

a. im Erlebensfall die Versicherten;
b.27 im Todesfall in nachstehender Reihe:

Art. 14 Barauszahlung
Für die Barauszahlung gilt Artikel 5 FZG sinngemäss.

Art. 13 Umfang und Art der Leistungen
1 Der Umfang der Leistungen bei Alter, Tod und Invalidität ergibt sich aus dem
Vertrag oder Reglement.
2 Die Leistungen werden nach Vertrag oder Reglement als Rente oder als Kapital-
abfindung ausbezahlt. Als Leistungen gelten auch die Barauszahlung (Art. 5 FZG)
und der Vorbezug (Art. 30c BVG23 und Art. 331e OR24).
3 Die Hinterlassenen- und die Invalidenrenten sind im Umfange der gesetzlichen
Mindestvorsorge der Preisentwicklung nach Artikel 36 Absatz 1 BVG anzupassen.
Die gesetzliche Mindestvorsorge wird aufgrund des nach BVG erworbenen Alters-
guthabens im Freizügigkeitsfall berechnet.
4 Bei der Freizügigkeitspolice entspricht die Höhe des Vorsorgekapitals dem De-
ckungskapital.25
5 Beim Freizügigkeitskonto in Form der reinen Sparlösung entspricht die Höhe des
Vorsorgekapitals der eingebrachten Austrittsleistung mit Zins, beim Freizügig-
keitskonto in Form der anlagegebundenen Sparlösung (Wertschriftensparen) dem
aktuellen Wert der Anlage. Verwaltungskosten sowie Aufwendungen für Zusatzver-
sicherungen nach Artikel 10 Absatz 3 zweiter Satz können abgezogen werden, wenn
dies schriftlich vereinbart ist.26

Art. 1222 Übertragung
1 Die Austrittsleistung darf von der bisherigen Vorsorgeeinrichtung höchstens an
zwei Freizügigkeitseinrichtungen übertragen werden.
2 Die Versicherten können jederzeit die Freizügigkeitseinrichtung oder die Form der
Erhaltung des Vorsorgeschutzes wechseln.

22 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 27. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001
(AS 2000 3086).

23 SR 831.40
24 SR 220
25 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011

(AS 2010 4431).
26 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011

(AS 2010 4431).
27 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4643).
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1.28 die Hinterlassenen nach Artikel 19, 19a und 20 BVG29,
2. natürliche Personen, die von der versicherten Person in erheblichem

Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit dieser in den
letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebens-
gemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer
gemeinsamer Kinder aufkommen muss,

3. die Kinder des Verstorbenen, welche die Voraussetzungen nach Arti-
kel 20 BVG nicht erfüllen, die Eltern oder die Geschwister,

4. die übrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens.
2 Die Versicherten können im Vertrag die Ansprüche der Begünstigten näher be-
zeichnen und den Kreis von Personen nach Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1 mit sol-
chen nach Ziffer 2 erweitern.30

Art. 1631 Auszahlung der Altersleistungen
1 Altersleistungen von Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten dürfen frü-
hestens fünf Jahre vor und spätestens fünf Jahre nach Erreichen des Rentenalters
nach Artikel 13 Absatz 1 BVG32 ausbezahlt werden.
2 Beziehen die Versicherten eine volle Invalidenrente der Eidgenössischen Invali-
denversicherung und wird das Invaliditätsrisiko nach Artikel 10 Absätze 2 und 3
zweiter Satz nicht zusätzlich versichert, so wird die Altersleistung auf Begehren der
Versicherten vorzeitig ausbezahlt.

Art. 1733 Abtretung und Verpfändung
Das Vorsorgekapital oder der nicht fällige Leistungsanspruch kann weder verpfändet
noch abgetreten werden. Vorbehalten bleiben die Artikel 22 und 22d FZG sowie die
Artikel 30b BVG34 und 331d OR35.

Art. 18 Finanzierung
1 Die Leistungen werden durch die eingebrachte Austrittsleistung finanziert.

28 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

29 SR 831.40
30 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4643).
31 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997

(AS 1996 3450).
32 SR 831.40
33 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

34 SR 831.40
35 SR 220
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Art. 19a40 Anlagevorschriften beim Wertschriftensparen
1 Beim Wertschriftensparen muss die versicherte Person ausdrücklich auf die jewei-
ligen Risiken hingewiesen werden.
2 Für die Anlage des Vermögens gelten die Artikel 49–58 BVV 241 sinngemäss. Bei
der Beurteilung der Risikofähigkeit und der Diversifikation nach Anlagekategorien
kann die Höhe des Vorsorgekapitals auf Freizügigkeitskonten in Form der reinen
Sparlösung mitberücksichtigt werden.
3 Die Wertschriften sind bei Banken oder Effektenhändlern zu deponieren, die der
Aufsicht der FINMA unterstehen. Die Effektenhändler müssen von der FINMA für
die Depotverwahrung zugelassen sein. Folgende Anlagemöglichkeiten sind zulässig:

a. Anleihensobligationen mit direkter oder indirekter Garantie von Bund oder
Kantonen, schweizerische Pfandbriefe, Kassenobligationen und Festgelder
von der Aufsicht der FINMA unterstellten Banken; entsprechende Forderun-

Art. 1936 Anlagevorschriften
1 Die Gelder der Freizügigkeitskonten in Form der reinen Sparlösung sind als Spar-
einlagen bei einer Bank anzulegen, die der Aufsicht der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht (FINMA) untersteht. Die Höhe des Vorsorgekapitals muss jederzeit
den Vorschriften von Artikel 13 Absatz 5 entsprechen.
2 Gelder, die eine Freizügigkeitsstiftung im eigenen Namen bei einer Bank anlegt,
gelten als Spareinlagen der einzelnen Versicherten im Sinne des Bankengesetzes
vom 8. November 193437.
3 Die Auffangeinrichtung untersteht bei der Anlage der Gelder im Freizügigkeits-
bereich den Anlagevorschriften für Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 71 BVG38

und den Artikeln 49–58 BVV 239. Sie muss insbesondere darauf achten, dass das
Vermögen zweckgemäss verwendet wird und dass bei der Anlage des Vermögens
die Sicherheit ihrer Leistungen ausreichend gewährleistet ist.
4 Die Aufsichtsbehörde über die Auffangeinrichtung kann insbesondere Gutachten
und Stresstests anordnen. Erweist sich die Sicherheit der Leistungen als ungenügend,
so trifft sie angemessene Massnahmen; sie kann auch die Anpassung der Vermö-
gensanlage verlangen.

2 Aufwendungen für die zusätzliche Deckung der Risiken Tod und Invalidität kön-
nen auf dem Vorsorgekapital erhoben oder durch zusätzliche Prämien finanziert
werden.

36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011
(AS 2010 4431).

37 SR 952.0
38 SR 831.40
39 SR 831.441.1
40 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Sept. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011

(AS 2010 4431).
41 SR 831.441.1
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Art. 19b Einsicht in das Register
Das Register kann eingesehen werden durch:

a. das Bundesamt für Sozialversicherungen44 (BSV);

Art. 19abis 43 Register der vergessenen Guthaben
1 Die Zentralstelle 2. Säule führt ein zentrales Register (Register), in dem eingetra-
gen werden:

a. die vergessenen Guthaben im Sinne von Artikel 24a FZG;
b. die Freizügigkeitskonten und -policen von Versicherten, mit denen die ent-

sprechenden Einrichtungen keinen Kontakt mehr herstellen können (Art. 24b
Abs. 2 FZG);

c. der gesamte Versichertenbestand im Sinne von Artikel 24b Absatz 3 FZG.
2 Der Sicherheitsfonds ist für die Führung und die Verwaltung des Registers verant-
wortlich. Er sorgt insbesondere für die Beachtung der Bestimmungen der Daten-
schutzgesetzgebung und für die Datensicherheit.
3 In das Register werden folgende Daten aufgenommen:

a. Name und Vorname, Geburtsdatum und AHV-Versichertennummer der Ver-
sicherten; sowie

b. der Name der Vorsorgeeinrichtungen oder der Einrichtungen, die für die be-
troffenen Versicherten Freizügigkeitskonten oder -policen führen.

Abschnitt 2a:42 Zentralstelle 2. Säule

gen müssen auf Schweizer Franken lauten; von einer Begrenzung einzelner
Schuldner kann abgesehen werden;

b. kollektive Kapitalanlagen, die der Aufsicht der FINMA unterstehen oder von
ihr in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind oder die von schweizeri-
schen Anlagestiftungen aufgelegt wurden;

c. Anlagen im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrags, den die Frei-
zügigkeitsstiftung mit der Aufsicht der FINMA unterstellten Banken, Effek-
tenhändlern, Fondsleitungen oder Vermögensverwalterinnen oder
-verwaltern von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen abgeschlossen
hat; die Ermittlung, der Kauf und die Rücknahme der Anteile an solchen An-
lagen, das Interesse der beteiligten Versicherten sowie die Deckung der An-
teilsrechte müssen jederzeit in nachvollziehbarer Weise gewährleistet sein;
im Vermögensverwaltungsvertrag ist die sinngemässe Einhaltung der Artikel
49–58 BVV 2 ausdrücklich festzuhalten.

42 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. April 1999, in Kraft seit 1. Mai 1999
(AS 1999 1773).

43 Ursprünglich Art. 19a.
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b. die kantonalen Aufsichtsbehörden;
c.45 die Oberaufsichtskommission.

Art. 19c Meldepflicht
1 Vorsorgeeinrichtungen oder Einrichtungen, die Freizügigkeitskonten und -policen
führen, melden Versicherte der Zentralstelle 2. Säule, soweit sie die betreffende Per-
son nicht mehr erreichen können.
2 Die Vorsorgeeinrichtungen oder Einrichtungen, die Freizügigkeitskonten und
-policen führen und die auf die periodische Kontaktaufnahme verzichten, melden der
Zentralstelle 2. Säule ihren gesamten Versichertenbestand mindestens einmal im
Jahr (Art. 24b Abs. 3 FZG).

Art. 19d Auskünfte an Versicherte und Begünstigte
1 Auf Verlangen teilt die Zentralstelle 2. Säule den Versicherten mit, welche Ein-
richtungen sie betreffend Vorsorgeguthaben, Freizügigkeitskonten oder -policen
führen könnten.
2 Dieselbe Auskunftspflicht besteht im Todesfall des Versicherten gegenüber den
Begünstigten.

Art. 19e Berichterstattung
Der Sicherheitsfonds berichtet in seinem Jahresbericht über die Tätigkeit der Zen-
tralstelle 2. Säule, insbesondere über die eingegangenen Anfragen und über die
Anzahl der behandelten und der erledigten Fälle.

Art. 19f Finanzierung
1 Der Sicherheitsfonds deckt die in seiner Rechnung separat auszuweisenden Kosten
für die Zentralstelle 2. Säule aus den Beiträgen nach Artikel 16 der Verordnung vom
22. Juni 199846 über den Sicherheitsfonds BVG.
2 Der Sicherheitsfonds kann von Einrichtungen, die Freizügigkeitskonten oder -poli-
cen führen, jeweils per Jahresende einen kostendeckenden Beitrag für die vermittel-
ten Fälle erheben.

44 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der
Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) angepasst.

45 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 10. und 22. Juni 2011, in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3435).

46 SR 831.432.1
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3. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 2047

Art. 21 Aufhebung bisherigen Rechts
Die Verordnung vom 12. November 198648 über die Erhaltung des Vorsorgeschut-
zes und die Freizügigkeit wird aufgehoben.

Art. 22 Änderung bisherigen Rechts
…49

Art. 2350

Art. 23a51

Art. 24 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.

Schlussbestimmung der Änderung vom 19. September 200852

Schlussbestimmung der Änderung vom 17. September 201053
Die Anlage der Gelder der Freizügigkeitsstiftungen ist bis zum 1. Januar 2012 an die
Bestimmungen der Änderungen vom 19. September 200854 und vom 17. September
2010 anzupassen.

47 Aufgehoben durch Ziff. IV 48 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).

48 [AS 1986 2008]
49 Die Änderungen können unter AS 1994 2399 konsultiert werden.
50 Aufgehoben durch Ziff. IV 48 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).
51 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. April 1999 (AS 1999 1773). Aufgehoben durch

Ziff. IV 48 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, mit
Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).

52 AS 2008 4651. Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 17. Sept. 2010, mit Wirkung seit
1. Jan. 2011 (AS 2010 4431).

53 AS 2010 4431
54 AS 2008 4651
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Verordnung über dieWohneigentumsförderung
mit Mitteln der beruflichenVorsorge
(WEFV)

vom 3. Oktober 1994 (Stand am 1. Januar 2008) 831.411

Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf die Artikel 30c Absatz 7, 30f und 97 Absatz 1 des Bundesgesetzes
vom 25. Juni 19821 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVG)
sowie Artikel 331d Absatz 7 des Obligationenrechts (OR)2,
verordnet:

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zulässige Verwendungszwecke
1 Die Mittel der beruflichen Vorsorge dürfen verwendet werden für:

a. Erwerb und Erstellung von Wohneigentum;
b. Beteiligungen am Wohneigentum;
c. Rückzahlung von Hypothekardarlehen.

2 Die versicherte Person darf die Mittel der beruflichen Vorsorge gleichzeitig nur für
ein Objekt verwenden.

Art. 2 Wohneigentum
1 Zulässige Objekte des Wohneigentums sind:

a. die Wohnung;
b. das Einfamilienhaus.

2 Zulässige Formen des Wohneigentums sind:
a. das Eigentum;
b. das Miteigentum, namentlich das Stockwerkeigentum;

AS 1994 2379
1 SR 831.40
2 SR 220
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Art. 5 Mindestbetrag und Begrenzung
1 Der Mindestbetrag für den Vorbezug beträgt 20 000 Franken.
2 Dieser Mindestbetrag gilt nicht für den Erwerb von Anteilscheinen an Wohnbau-
genossenschaften und von ähnlichen Beteiligungen sowie für Ansprüche gegenüber
Freizügigkeitseinrichtungen.
3 Ein Vorbezug kann alle fünf Jahre geltend gemacht werden.
4 Hat die versicherte Person das Alter 50 überschritten, darf sie höchstens den grös-
seren der beiden nachfolgenden Beträge beziehen:

a. den im Alter 50 ausgewiesenen Betrag der Freizügigkeitsleistung, erhöht um
die nach dem Alter 50 vorgenommenen Rückzahlungen und vermindert um
den Betrag, der aufgrund von Vorbezügen oder Pfandverwertungen nach
dem Alter 50 für das Wohneigentum eingesetzt worden ist.

b. die Hälfte der Differenz zwischen der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt
des Vorbezugs und der für das Wohneigentum in diesem Zeitpunkt bereits
eingesetzten Freizügigkeitsleistung.

2. Kapitel: Modalitäten
1. Abschnitt: Vorbezug

Art. 4 Eigenbedarf
1 Als Eigenbedarf gilt die Nutzung durch die versicherte Person an ihrem Wohnsitz
oder an ihrem gewöhnlichen Aufenthalt.
2 Wenn die versicherte Person nachweist, dass die Nutzung vorübergehend nicht
möglich ist, so ist die Vermietung während dieser Zeit zulässig.

Art. 3 Beteiligungen
Zulässige Beteiligungen sind:

a. der Erwerb von Anteilscheinen an einer Wohnbaugenossenschaft;
b. der Erwerb von Aktien einer Mieter-Aktiengesellschaft;
c. die Gewährung von partiarischen Darlehen an einen gemeinnützigen Wohn-

bauträger.

c.3 das Eigentum der versicherten Person mit ihrem Ehegatten oder mit der ein-
getragenen Partnerin oder dem eingetragenen Partner zu gesamter Hand;

d. das selbständige und dauernde Baurecht.

3 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des
Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).
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Art. 6 Auszahlung
1 Die Vorsorgeeinrichtung zahlt den Vorbezug spätestens nach sechs Monaten aus,
nachdem die versicherte Person ihren Anspruch geltend gemacht hat.4
2 Die Vorsorgeeinrichtung zahlt den Vorbezug gegen Vorweis der entsprechenden
Belege und im Einverständnis der versicherten Person direkt an den Verkäufer,
Ersteller, Darlehensgeber oder an die nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b Berech-
tigten aus.
3 Absatz 2 gilt sinngemäss für die Auszahlung aufgrund einer Verwertung der ver-
pfändeten Freizügigkeitsleistung.
4 Ist eine Auszahlung innerhalb von sechs Monaten aus Liquiditätsgründen nicht
möglich oder zumutbar, so erstellt die Vorsorgeeinrichtung eine Prioritätenordnung,
die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist.
5–6 ...5

Art. 6a6 Beschränkung der Auszahlung bei Unterdeckung
1 Sofern das Reglement dies vorsieht, kann die Vorsorgeeinrichtung bei Unter-
deckung die Auszahlung des Vorbezugs zeitlich und betragsmässig einschränken
oder ganz verweigern, wenn der Vorbezug der Rückzahlung von Hypothekar-
darlehen dient.
2 Die Einschränkung oder Verweigerung der Auszahlung ist nur für die Dauer der
Unterdeckung möglich. Die Vorsorgeeinrichtung muss die versicherte Person, wel-
cher die Auszahlung eingeschränkt oder verweigert wird, über die Dauer und das
Ausmass der Massnahme informieren.

Art. 7 Rückzahlung
1 Der Mindestbetrag für eine Rückzahlung beträgt 20 000 Franken.
2 Ist der ausstehende Vorbezug kleiner als der Mindestbetrag, so ist die Rückzahlung
in einem einzigen Betrag zu leisten.
3 Die Vorsorgeeinrichtung hat der versicherten Person die Rückzahlung des Vor-
bezugs auf dem von der Eidgenössischen Steuerverwaltung herausgegebenen For-
mular zu bescheinigen.

4 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4643).

5 Eingefügt durch Ziff. III der V vom 21. Mai 2003 (AS 2003 1725). Aufgehoben durch
Anhang Ziff. 2 der V vom 27. Okt. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643).

6 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005
(AS 2004 4643).
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2. Abschnitt: Verpfändung

Art. 8 Begrenzung
1 Der Anspruch auf Verpfändung eines Betrages maximal in der Höhe der Frei-
zügigkeitsleistung ist für eine versicherte Person vor dem Alter 50 auf die Freizügig-
keitsleistung im Zeitpunkt der Pfandverwertung begrenzt.
2 Der Anspruch auf Verpfändung der Freizügigkeitsleistung einer versicherten Per-
son, die das Alter 50 überschritten hat, richtet sich sinngemäss nach Artikel 5
Absatz 4.

Art. 9 Zustimmung des Pfandgläubigers
1 Die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers ist, soweit die Pfandsumme
betroffen ist, erforderlich für:

a. die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung;
b. die Auszahlung der Vorsorgeleistung;
c.7 die Übertragung eines Teils der Freizügigkeitsleistung infolge Scheidung

oder gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft auf eine Vor-
sorgeeinrichtung des anderen Ehegatten oder der anderen eingetragenen
Partnerin oder des anderen eingetragenen Partners (Art. 22 und 22d des Frei-
zügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 19938).

2 Verweigert der Pfandgläubiger die Zustimmung, so hat die Vorsorgeeinrichtung
den entsprechenden Betrag sicherzustellen.
3 Wechselt die versicherte Person die Vorsorgeeinrichtung, so muss die bisherige
Vorsorgeeinrichtung dem Pfandgläubiger mitteilen, an wen und in welchem Umfang
die Freizügigkeitsleistung übertragen wird.

3. Abschnitt: Nachweis und Information

Art. 10 Nachweis
Macht die versicherte Person ihren Anspruch auf Vorbezug oder Verpfändung gel-
tend, so hat sie gegenüber der Vorsorgeeinrichtung den Nachweis zu erbringen, dass
die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

7 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des
Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155).

8 SR 831.42
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Art. 11 Information der versicherten Person
Die Vorsorgeeinrichtung informiert die versicherte Person bei einem Vorbezug, bei
einer Verpfändung oder auf ihr schriftliches Gesuch hin über:

a. das ihr für das Wohneigentum zur Verfügung stehende Vorsorgekapital;
b. die mit einem Vorbezug oder mit einer Pfandverwertung verbundene Leis-

tungskürzung;
c. die Möglichkeit zur Schliessung einer durch den Vorbezug oder durch die

Pfandverwertung entstehenden Lücke im Vorsorgeschutz für Invalidität oder
Tod;

d. die Steuerpflicht bei Vorbezug oder bei Pfandverwertung;
e. den bei Rückzahlung des Vorbezugs oder den bei Rückzahlung nach einer

vorgängig erfolgten Pfandverwertung bestehenden Anspruch auf Rückerstat-
tung der bezahlten Steuern sowie über die zu beachtende Frist.

Art. 12 Mitteilungspflicht der bisherigen Vorsorgeeinrichtung
Die bisherige Vorsorgeeinrichtung hat der neuen Vorsorgeeinrichtung unaufgefor-
dert mitzuteilen, ob und in welchem Umfang die Freizügigkeits- oder die Vorsorge-
leistung verpfändet ist oder Mittel vorbezogen wurden.

3. Kapitel: Steuerliche Bestimmungen

Art. 13 Meldepflichten
1 Die Vorsorgeeinrichtung hat den Vorbezug oder die Pfandverwertung der Frei-
zügigkeitsleistung sowie die Rückzahlung an die Vorsorgeeinrichtung der Eidgenös-
sischen Steuerverwaltung innerhalb von 30 Tagen auf dem dafür vorgesehenen For-
mular zu melden.
2 Die Eidgenössische Steuerverwaltung führt Buch über die gemeldeten Vorbezüge
und Pfandverwertungen sowie über die Rückzahlungen der Vorbezüge.
3 Sie bestätigt der versicherten Person auf deren schriftliches Ersuchen hin die Höhe
der ausstehenden Vorbezüge und weist sie auf die für die Rückerstattung der bezahl-
ten Steuern zuständige Behörde hin.
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Art. 17 Kosten der Zusatzversicherung
Die Kosten der Zusatzversicherung nach Artikel 30c Absatz 4 BVG und Arti-
kel 331e Absatz 4 OR trägt die versicherte Person.

Art. 16 Beteiligung an Wohnbaugenossenschaften und an ähnlichen Formen
1 Das Reglement der Wohnbaugenossenschaft muss vorsehen, dass die von der ver-
sicherten Person für den Erwerb von Anteilscheinen einbezahlten Vorsorgegelder
bei Austritt aus der Genossenschaft entweder einer anderen Wohnbaugenossenschaft
oder einem anderen Wohnbauträger, von dem die versicherte Person eine Wohnung
selbst benutzt, oder einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge überwiesen werden.
2 Absatz 1 gilt sinngemäss für Beteiligungen nach Artikel 3 Buchstaben b und c.
3 Anteilscheine und ähnliche Beteiligungspapiere sind bis zur Rückzahlung oder bis
zum Eintritt des Vorsorgefalles oder der Barauszahlung bei der betreffenden Vor-
sorgeeinrichtung zu hinterlegen.

Art. 15 Berechnung des Verkaufserlöses
Für die Berechnung des Verkaufserlöses nach Artikel 30d Absatz 5 BVG werden die
innerhalb von zwei Jahren vor dem Verkauf des Wohneigentums eingegangenen
Darlehensverpflichtungen nicht berücksichtigt, es sei denn, die versicherte Person
weise nach, dass diese zur Finanzierung ihres Wohneigentums notwendig gewesen
sind.

4. Kapitel: Besondere Bestimmungen

Art. 14 Steuerliche Behandlung
1 ...9
2 Bei Rückzahlung des Vorbezugs wird der bezahlte Steuerbetrag ohne Zins zurück-
erstattet. Liegen mehrere Vorbezüge vor, so erfolgt bei deren Rückzahlung die
Rückerstattung der bezahlten Steuern in der Reihenfolge der ausbezahlten Vor-
bezüge. Die gleiche Reihenfolge gilt, wenn mehrere Kantone betroffen sind.
3 Für die Rückerstattung des Steuerbetrages ist ein schriftliches Gesuch an diejenige
Behörde zu richten, die ihn erhoben hat. Der Gesuchsteller hat eine Bescheinigung
einzureichen über:

a. die Rückzahlung;
b. das im Wohneigentum investierte Vorsorgekapital;
c. den für den Bund, den Kanton und die Gemeinde aufgrund eines Vorbezugs

oder einer Pfandverwertung bezahlten Steuerbetrag.

9 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2005, mit Wirkung seit
1. Jan. 2006 (AS 2005 4279).
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5. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 1810

Art. 19 Aufhebung bisherigen Rechts
Die Verordnung vom 7. Mai 198611 über die Wohneigentumsförderung mit den
Mitteln der beruflichen Altersvorsorge wird aufgehoben.

Art. 20 Änderung bisherigen Rechts
Die Verordnung vom 13. November 198512 über die steuerliche Abzugsberechti-
gung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) wird wie folgt geändert:

Art. 3 Abs. 3–5
...

Art. 4 Abs. 1 und 2
...

Art. 21 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.

Schlussbestimmung der Änderung vom 27. Oktober 200413

Für Gesuche um einen Vorbezug, die vor dem 1. Januar 2005 eingereicht wurden,
gelten bezüglich der Einschränkung oder Verweigerung der Auszahlung bei Unter-
deckung die Bestimmungen des bisherigen Rechts.

10 Aufgehoben durch Ziff. IV 47 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).

11 [AS 1986 864]
12 SR 831.461.3. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten Erlass.
13 AS 2004 4643 Anhang Ziff. 2
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Bundesverfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft

vom 18. April 1999 (Stand am 8. Mai 2014) 101

Art. 111 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
1 Der Bund trifft Massnahmen für eine ausreichende Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge. Diese beruht auf drei Säulen, nämlich der eidgenössischen Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, der beruflichen Vorsorge und der
Selbstvorsorge.
2 Der Bund sorgt dafür, dass die eidgenössische Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung sowie die berufliche Vorsorge ihren Zweck dauernd erfüllen kön-
nen.
3 Er kann die Kantone verpflichten, Einrichtungen der eidgenössischen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie der beruflichen Vorsorge von der
Steuerpflicht zu befreien und den Versicherten und ihren Arbeitgeberinnen und
Arbeitgebern auf Beiträgen und anwartschaftlichen Ansprüchen Steuererleichterun-
gen zu gewähren.
4 Er fördert in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Selbstvorsorge namentlich
durch Massnahmen der Steuer- und Eigentumspolitik.

Art. 112 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung.

49 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765;
BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951).

50 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765;
BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951).

51 Angenommen in der Volksabsti 28. N 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008

2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a. Die Versicherung ist obligatorisch.
abis.49 Sie gewährt Geld- und Sachleistungen.
b. Die Renten haben den Existenzbedarf angemessen zu decken.
c. Die Höchstrente beträgt maximal das Doppelte der Mindestrente.
d. Die Renten werden mindestens der Preisentwicklung angepasst.

3 Die Versicherung wird finanziert:
a. durch Beiträge der Versicherten, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeit-

geber für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hälfte der Beiträge
bezahlen;

b.50 durch Leistungen des Bundes.
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101 Schweizerische Eidgenossenschaft

BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951).
51 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008

(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765;
BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951).

52 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765;
BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951).

53 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765;
BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951).

Art. 112a53 Ergänzungsleistungen
1 Bund und Kantone richten Ergänzungsleistungen aus an Personen, deren Existenz-
bedarf durch die Leistungen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
nicht gedeckt ist.
2 Das Gesetz legt den Umfang der Ergänzungsleistungen sowie die Aufgaben und
Zuständigkeiten von Bund und Kantonen fest.

4 Die Leistungen des Bundes betragen höchstens die Hälfte der Ausgaben.51

5 Die Leistungen des Bundes werden in erster Linie aus dem Reinertrag der Tabak-
steuer, der Steuer auf gebrannten Wassern und der Abgabe aus dem Betrieb von
Spielbanken gedeckt.
6 …52

Art. 112c55 Betagten- und Behindertenhilfe*

1 Die Kantone sorgen für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu
Hause.
2 Der Bund unterstützt gesamtschweizerische Bestrebungen zu Gunsten Betagter und
Behinderter. Zu diesem Zweck kann er Mittel aus der Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung verwenden.

Art. 112b54 Förderung der Eingliederung Invalider*

1 Der Bund fördert die Eingliederung Invalider durch die Ausrichtung von Geld- und
Sachleistungen. Zu diesem Zweck kann er Mittel der Invalidenversicherung ver-
wenden.
2 Die Kantone fördern die Eingliederung Invalider, insbesondere durch Beiträge an
den Bau und den Betrieb von Institutionen, die dem Wohnen und dem Arbeiten
dienen.
3 Das Gesetz legt die Ziele der Eingliederung und die Grundsätze und Kriterien fest.

54 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765;
BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951).

* Mit Übergangsbestimmung.
55 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008

(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765;
BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951).

* Mit Übergangsbestimmung.
* Mit Übergangsbestimmung.
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Art. 113 Berufliche Vorsorge*

1 Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge.
2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze:

a. Die berufliche Vorsorge ermöglicht zusammen mit der Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshal-
tung in angemessener Weise.

b. Die berufliche Vorsorge ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obli-
gatorisch; das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.

c. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber versichern ihre Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung; soweit erforderlich, er-
möglicht ihnen der Bund, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer
eidgenössischen Vorsorgeeinrichtung zu versichern.

d. Selbstständigerwerbende können sich freiwillig bei einer Vorsorgeeinrich-
tung versichern.

e. Für bestimmte Gruppen von Selbstständigerwerbenden kann der Bund die
berufliche Vorsorge allgemein oder für einzelne Risiken obligatorisch erklä-
ren.

ergangsbestimmung.
* Mit Übergangsbestimmung.

3 Die berufliche Vorsorge wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei
die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge ihrer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen.
4 Vorsorgeeinrichtungen müssen den bundesrechtlichen Mindestanforderungen
genügen; der Bund kann für die Lösung besonderer Aufgaben gesamtschweizerische
Massnahmen vorsehen.
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Schweizerisches Zivilgesetzbuch

vom 10. Dezember 1907 (Stand am 1. Juli 2014) 210

Art. 89a101

1 Für Personalfürsorgeeinrichtungen, die gemäss Artikel 331 des Obli-
gationenrechts103 in Form der Stiftung errichtet worden sind, gelten
überdies noch folgende Bestimmungen.104

2 Die Stiftungsorgane haben den Begünstigten über die Organisation,
die Tätigkeit und die Vermögenslage der Stiftung den erforderlichen
Aufschluss zu erteilen.
3 Leisten die Arbeitnehmer Beiträge an die Stiftung, so sind sie an der
Verwaltung wenigstens nach Massgabe dieser Beiträge zu beteiligen;
soweit möglich haben die Arbeitnehmer ihre Vertretung aus dem Per-
sonal des Arbeitgebers zu wählen.105

4 …106

G. Personalfür-
sorgestiftun-
gen102

5 Die Begünstigten können auf Ausrichtung von Leistungen der Stif-
tung klagen, wenn sie Beiträge an diese entrichtet haben oder wenn
ihnen nach den Stiftungsbestimmungen ein Rechtsanspruch auf Leis-
tungen zusteht.
6 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge tätig sind, gelten überdies die
folgenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982107

über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
über:

1.108 die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie
des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkom-
mens (Art. 1, 33a und 33b),

2.109 die zusätzlichen Einkäufe für den Vorbezug der Altersleistung
(Art. 13a Abs. 8),

107 SR 831.40
108 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Massnahmen zur Erleichterung

der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmender), in Kraft seit 1. Jan. 2011
(AS 2010 4427; BBl 2007 5669).

109 Ziff. 2 ist infolge Scheiterns der 11. AHV-Revision vom 3. Okt. 2003 (BBl 2004 3943)
gegenstandslos.

110 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG 18. M 2011 (6. IV R i i

1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
101 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 21. März 1958, in Kraft seit 1. Juli 1958

(AS 1958 379; BBl 1956 II 825). Bis zum Inkrafttreten des BG vom 19. Dez. 2008
(Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) am 1. Jan. 2013 (AS 2011 725):
Art. 89bis.

102 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972
(AS 1971 1465; BBl 1967 II 241).

103 SR 220
104 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972

(AS 1971 1465; BBl 1967 II 241).
105 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972

(AS 1971 1465; BBl 1967 II 241).
106 Aufgehoben durch Ziff. III des BG vom 21. Juni 1996, mit Wirkung seit 1. Jan. 1997

(AS 1996 3067; BBl 1996 I 564 580).
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gegenstandslos.
110 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes

Massnahmepaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).
111 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).
112 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-

nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).
113 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), in Kraft seit

1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

3. die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a),
3a.110 die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung

des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der
Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a),

4.111 die Anpassung der reglementarischen Leistungen an die Preis-
entwicklung (Art. 36 Abs. 2–4),

5. die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von
Vorsorgeunterlagen (Art. 41),

5a.112 die Verwendung, Bearbeitung und Bekanntgabe der Ver-
sichertennummer der Alters- und Hinterlassenenversicherung
(Art. 48 Abs. 4, Art. 85a Bst. f und Art. 86a Abs. 2 Bst. bbis),

6. die Verantwortlichkeit (Art. 52),
7.113 die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane

(Art. 52a–52e),
8.114 die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechts-

geschäfte mit Nahestehenden und die Interessenkonflikte
(Art. 51b, 51c und 53a),

9. die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b–53d),
10.115 die Auflösung von Verträgen (Art. 53e und 53f),
11. den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2–5,

Art. 56a, 57 und 59),
12.116 die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61–62a und 64–64c),
13. …117

14.118 die finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1, 3 und 4, Art. 66
Abs. 4, Art. 67 und Art. 72a–72g),

114 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

115 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung),
in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).

116 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), in Kraft seit
1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

117 Aufgehoben durch Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), mit
Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).

118 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorge-
einrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012
(AS 2011 3385; BBl 2008 8411).

119
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Schweizerisches Zivilgesetzbuch 210

(AS 2011 3385; BBl 2008 8411).
119 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-,

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (AS 1983 797; BBl 1976 I 149). Fassung gemäss
Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Ziff. 6, 7, 10–12, 14 (mit
Ausnahme von Art. 66 Abs. 4), 15, 17–20 und 23 in Kraft seit 1. April 2004, Ziff. 3–5, 8,
9, 13, 14 (Art. 66 Abs. 4) und 16 in Kraft seit 1. Jan. 2005, Ziff. 1, 21 und 22 in Kraft seit
1. Jan. 2006 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).

15. die Transparenz (Art. 65a),
16. die Rückstellungen (Art. 65b),
17. die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen

und Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4),
18. die Vermögensverwaltung (Art. 71),
19. die Rechtspflege (Art. 73 und 74),
20. die Strafbestimmungen (Art. 75–79),
21. den Einkauf (Art. 79b),
22. den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen

(Art. 79c),
23. die Information der Versicherten (Art. 86b).119

Art. 122
1 Gehört ein Ehegatte oder gehören beide Ehegatten einer Einrichtung
der beruflichen Vorsorge an und ist bei keinem Ehegatten ein Vorsor-
gefall eingetreten, so hat jeder Ehegatte Anspruch auf die Hälfte der
nach dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993150 für die
Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistung des anderen Ehegatten.
2 Stehen den Ehegatten gegenseitig Ansprüche zu, so ist nur der Diffe-
renzbetrag zu teilen.

Art. 123
1 Ein Ehegatte kann in der Vereinbarung auf seinen Anspruch ganz
oder teilweise verzichten, wenn eine entsprechende Alters- und Invali-
denvorsorge auf andere Weise gewährleistet ist.
2 Das Gericht kann die Teilung ganz oder teilweise verweigern, wenn
sie aufgrund der güterrechtlichen Auseinandersetzung oder der wirt-
schaftlichen Verhältnisse nach der Scheidung offensichtlich unbillig
wäre.

D. Berufliche
Vorsorge
I. Vor Eintritt
eines Vorsorge-
falls
1. Teilung
der Austritts-
leistungen

2. Verzicht
und Ausschluss

150 SR 831.42
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Art. 124
1 Ist bei einem oder bei beiden Ehegatten ein Vorsorgefall bereits ein-
getreten oder können aus andern Gründen Ansprüche aus der beruf-
lichen Vorsorge, die während der Dauer der Ehe erworben worden
sind, nicht geteilt werden, so ist eine angemessene Entschädigung
geschuldet.
2 Das Gericht kann den Schuldner verpflichten, die Entschädigung
sicherzustellen, wenn es die Umstände rechtfertigen.

II. Nach Eintritt
eines Vorsorge-
falls oder bei
Unmöglichkeit
der Teilung
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Art. 33 Berufliche Vorsorge
Die während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft erworbenen Austrittsleis-
tungen in der beruflichen Vorsorge werden nach den Bestimmungen des Schei-
dungsrechts über die berufliche Vorsorge geteilt.

Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft
gleichgeschlechtlicher Paare
(Partnerschaftsgesetz, PartG)

vom 18. Juni 2004 (Stand am 1. Juli 2013) 211.231
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211.231 Ergänzungs- und Ausführungserlasse zum Zivilgesetzbuch
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Schweizerische Zivilprozessordnung
(Zivilprozessordnung, ZPO)

vom 19. Dezember 2008 (Stand am 1. Januar 2013) 272

Art. 279 Genehmigung der Vereinbarung
1 Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich
davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher
Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich
unangemessen ist; vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die berufliche Vor-
sorge.
2 Die Vereinbarung ist erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat. Sie ist
in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen.

Art. 280 Vereinbarung über die berufliche Vorsorge
1 Das Gericht genehmigt eine Vereinbarung über die Teilung der Austrittsleistungen
der beruflichen Vorsorge, wenn die Ehegatten:

a. sich über die Teilung sowie deren Durchführung geeinigt haben;
b. eine Bestätigung der beteiligten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge

über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung und die Höhe der Gut-
haben vorlegen; und

c. das Gericht sich davon überzeugt hat, dass die Vereinbarung dem Gesetz
entspricht.

2 Das Gericht teilt den beteiligten Einrichtungen den rechtskräftigen Entscheid
bezüglich der sie betreffenden Punkte unter Einschluss der nötigen Angaben für die
Überweisung des vereinbarten Betrages mit. Der Entscheid ist für die Einrichtungen
verbindlich.
3 Verzichtet ein Ehegatte in der Vereinbarung ganz oder teilweise auf seinen An-
spruch, so prüft das Gericht von Amtes wegen, ob eine entsprechende Alters- und
Invalidenvorsorge auf andere Weise gewährleistet ist.

Art. 281 Fehlende Einigung über die Teilung der Austrittsleistungen
1 Kommt keine Vereinbarung zustande, stehen jedoch die massgeblichen Austritts-
leistungen fest, so entscheidet das Gericht nach den Vorschriften des ZGB73 über
das Teilungsverhältnis (Art. 122 und 123 ZGB in Verbindung mit den Art. 22 und
22a des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 199374), legt den zu überweisenden
Betrag fest und holt bei den beteiligten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge
unter Ansetzung einer Frist die Bestätigung über die Durchführbarkeit der in Aus-
sicht genommenen Regelung ein.
2 Artikel 280 Absatz 2 gilt sinngemäss.

74 SR 831.42
73 SR 210
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3 In den übrigen Fällen überweist das Gericht bei Rechtskraft des Entscheides über
das Teilungsverhältnis die Streitsache von Amtes wegen dem nach dem Freizügig-
keitsgesetz vom 17. Dezember 1993 zuständigen Gericht und teilt diesem insbeson-
dere mit:

a. den Entscheid über das Teilungsverhältnis;
b. das Datum der Eheschliessung und das Datum der Ehescheidung;
c. die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, bei denen den Ehegatten vo-

raussichtlich Guthaben zustehen;
d. die Höhe der Guthaben der Ehegatten, die diese Einrichtungen gemeldet ha-

ben.
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Bundesgesetz betreffend die Ergänzung
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(Fünfter Teil: Obligationenrecht)

vom 30. März 1911 (Stand am 1. Juli 2014) 220

114 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft
seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

115 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft
seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

116 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637).

117 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft
seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

118 Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999
(AS 1999 1384; BBl 1998 5569).

Art. 331
1 Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalvorsorge115

oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der Arbeitgeber
diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, eine Genossen-
schaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes zu übertragen.
2 Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers und allfällige Beiträge
des Arbeitnehmers zu dessen Gunsten für eine Kranken-, Unfall-,
Lebens-, Invaliden- oder Todesfallversicherung bei einer der Versiche-
rungsaufsicht unterstellten Unternehmung oder bei einer anerkannten
Krankenkasse verwendet, so hat der Arbeitgeber die Übertragung
gemäss vorstehendem Absatz nicht vorzunehmen, wenn dem Arbeit-
nehmer mit dem Eintritt des Versicherungsfalles ein selbständiges
Forderungsrecht gegen den Versicherungsträger zusteht.
3 Hat der Arbeitnehmer Beiträge an eine Vorsorgeeinrichtung zu
leisten, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur gleichen Zeit mindes-
tens gleich hohe Beiträge wie die gesamten Beiträge aller Arbeitneh-
mer zu entrichten; er erbringt seine Beiträge aus eigenen Mitteln oder
aus Beitragsreserven der Vorsorgeeinrichtung, die von ihm vorgängig
hierfür geäufnet worden und gesondert ausgewiesen sind. Der Arbeit-
geber muss den vom Lohn des Arbeitnehmers abgezogenen Beitrags-
anteil zusammen mit seinem Beitragsanteil spätestens am Ende des
ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die
Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung überweisen.116

4 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer über die ihm gegen eine Vor-
sorgeeinrichtung117 oder einen Versicherungsträger zustehenden For-
derungsrechte den erforderlichen Aufschluss zu erteilen.
5 Auf Verlangen der Zentralstelle 2. Säule ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, ihr die Angaben zu liefern, die ihm vorliegen und die geeig-
net sind, die Berechtigten vergessener Guthaben oder die Einrichtun-
gen, welche solche Guthaben führen, zu finden.118

D. Personal-
vorsorge
I. Pflichten des
Arbeitgebers114
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119 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft
seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

120 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft
seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

121 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft
seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

122 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung
mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372;
BBl 1992 VI 237).

Art. 331d122

1 Der Arbeitnehmer kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs
auf Altersleistungen seinen Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder
einen Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung für Wohn-
eigentum zum eigenen Bedarf verpfänden.
2 Die Verpfändung ist auch zulässig für den Erwerb von Anteilschei-
nen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen, wenn
der Arbeitnehmer eine dadurch mitfinanzierte Wohnung selbst benutzt.
3 Die Verpfändung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Anzeige
an die Vorsorgeeinrichtung.
4 Arbeitnehmer, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen
höchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr
Anspruch gehabt hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im
Zeitpunkt der Verpfändung als Pfand einsetzen.

V. Wohneigen-
tumsförderung
1. Verpfändung

Art. 331c121

Vorsorgeeinrichtungen dürfen für die Risiken Tod und Invalidität
einen Vorbehalt aus gesundheitlichen Gründen machen. Dieser darf
höchstens fünf Jahre betragen.

IV. Gesundheit-
liche Vorbehalte

Art. 331b120

Die Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen kann vor der Fälligkeit
gültig weder abgetreten noch verpfändet werden.

III. Abtretung
und Ver-
pfändung

Art. 331a119

1 Der Vorsorgeschutz beginnt mit dem Tag, an dem das Arbeitsver-
hältnis anfängt, und endet an dem Tag, an welchem der Arbeitnehmer
die Vorsorgeeinrichtung verlässt.
2 Der Arbeitnehmer geniesst jedoch einen Vorsorgeschutz gegen Tod
und Invalidität, bis er in ein neues Vorsorgeverhältnis eingetreten ist,
längstens aber während eines Monats.
3 Für den nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses gewährten Vor-
sorgeschutz kann die Vorsorgeeinrichtung vom Arbeitnehmer Risiko-
beiträge verlangen.

II. Beginn und
Ende des Vor-
sorgeschutzes
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123 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

124 SR 831.40
125 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung

mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372;
BBl 1992 VI 237).

5 Ist der Arbeitnehmer verheiratet, so ist die Verpfändung nur zulässig,
wenn sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann er die Zustimmung
nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht
anrufen. Die gleiche Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaf-
ten.123

6 Wird das Pfand vor dem Vorsorgefall oder vor der Barauszahlung
verwertet, so finden die Artikel 30d–30f und 83a des Bundesgesetzes
vom 25. Juni 1982124 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge Anwendung.
7 Der Bundesrat bestimmt:

a. die zulässigen Verpfändungszwecke und den Begriff «Wohn-
eigentum zum eigenen Bedarf»;

b. welche Voraussetzungen bei der Verpfändung von Anteil-
scheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Betei-
ligungen zu erfüllen sind.

Art. 331e125

1 Der Arbeitnehmer kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs
auf Altersleistungen von seiner Vorsorgeeinrichtung einen Betrag für
Wohneigentum zum eigenen Bedarf geltend machen.
2 Arbeitnehmer dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur
Höhe der Freizügigkeitsleistung beziehen. Versicherte, die das
50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens die Freizügig-
keitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch gehabt hätten,
oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des Bezuges in
Anspruch nehmen.
3 Der Arbeitnehmer kann diesen Betrag auch für den Erwerb von
Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteili-
gungen verwenden, wenn er eine dadurch mitfinanzierte Wohnung
selbst benutzt.
4 Mit dem Bezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorgeleistun-
gen entsprechend den jeweiligen Vorsorgereglementen und den tech-
nischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung gekürzt. Um eine Ein-
busse des Vorsorgeschutzes durch eine Leistungskürzung bei Tod oder
Invalidität zu vermeiden, bietet die Vorsorgeeinrichtung eine Zusatz-
versicherung an oder vermittelt eine solche.

2. Vorbezug
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5 Ist der Arbeitnehmer verheiratet, so ist der Bezug nur zulässig, wenn
sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann er die Zustimmung nicht
einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht anrufen.
Die gleiche Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaften.126

6 Werden Ehegatten vor Eintritt eines Vorsorgefalles geschieden, so
gilt der Vorbezug als Freizügigkeitsleistung und wird nach den Arti-
keln 122 und 123 des Zivilgesetzbuches127, nach Artikel 280 ZPO128

und Artikel 22 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993129

geteilt. Die gleiche Regelung gilt bei gerichtlicher Auflösung einer
eingetragenen Partnerschaft.130

7 Wird durch den Vorbezug oder die Verpfändung die Liquidität der
Vorsorgeeinrichtung in Frage gestellt, so kann diese die Erledigung der
entsprechenden Gesuche aufschieben. Sie legt in ihrem Reglement eine
Prioritätenordnung für das Aufschieben dieser Vorbezüge beziehungs-
weise Verpfändungen fest. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
8 Im Übrigen gelten die Artikel 30d–30f und 83a des Bundesgesetzes
vom 25. Juni 1982131 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge.

Art. 331f 132

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass
während der Dauer einer Unterdeckung die Verpfändung, der Vorbe-
zug und die Rückzahlung zeitlich und betragsmässig eingeschränkt
oder ganz verweigert werden können.
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen die Ein-
schränkungen nach Absatz 1 zulässig sind, und bestimmt deren Um-
fang.

3. Ein-
schränkungen
während einer
Unterdeckung
der Vorsorge-
einrichtung

126 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

127 SR 210
128 SR 272
129 SR 831.42
130 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft

seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
131 SR 831.40. Heute: Art. 30d, 30e, 30g und 83a.
132 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005

(AS 2004 4635; BBl 2003 6399).
133 Fassung Anhang Ziff. II 1 d D i 5 Ok 2001 i K f i
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Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG)1

vom 11. April 1889 (Stand am 1. Januar 2014) 281.1

177 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997
(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

178 Eingefügt durch Ziff. IV des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere),
in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).

179 Fassung gemäss Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950
(AS 1950 I 57; BBl 1948 I 1218).

180 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997
(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

181 Fassung gemäss Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950
(AS 1950 I 57; BBl 1948 I 1218).

182 Fassung gemäss Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950
(AS 1950 I 57; BBl 1948 I 1218).

183 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995,
in Kraft seit 1. Okt. 1996 (AS 1996 1445; BBl 1994 III 1609).

Art. 92
1 Unpfändbar sind:

1.177 die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen Ge-
brauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausge-
räte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unent-
behrlich sind;

1a.178 Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens-
oder Erwerbszwecken gehalten werden;

2.179 die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände;
3.180 die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, so-

weit sie für den Schuldner und seine Familie zur Ausübung
des Berufs notwendig sind;

4.181 nach der Wahl des Schuldners entweder zwei Milchkühe oder
Rinder, oder vier Ziegen oder Schafe, sowie Kleintiere nebst
dem zum Unterhalt und zur Streu auf vier Monate erfor-
derlichen Futter und Stroh, soweit die Tiere für die Ernährung
des Schuldners und seiner Familie oder zur Aufrechterhaltung
seines Betriebes unentbehrlich sind;

5.182 die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die
Pfändung folgenden Monate notwendigen Nahrungs- und Feu-
erungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Bar-
mittel oder Forderungen;

6.183 die Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Bewaffnungsgegenstände,
das Dienstpferd und der Sold eines Angehörigen der Armee,
das Taschengeld einer zivildienstleistenden Person sowie die

4. Unpfändbare
Vermögenswerte

Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände und die Entschä-
digung eines Schutzdienstpflichtigen;
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184 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997
(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

185 SR 220
186 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997

(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
187 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997

(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
188 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997

(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
189 SR 831.10
190 SR 831.20
191 [AS 1965 537, 1971 32, 1972 2483 Ziff. III, 1974 1589 Ziff. II, 1978 391 Ziff. II 2,

1985 2017, 1986 699, 1996 2466 Anhang Ziff. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701
Ziff. I 6 3371 Anhang Ziff. 9 3453, 2003 3837 Anhang Ziff. 4, 2006 979 Art. 2 Ziff. 8.
AS 2007 6055 Art. 35]. Heute: gemäss Art. 20 des BG vom 6. Okt. 2006 (SR 831.30).

192 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997
(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

193 Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 28. Sept. 1949 (AS 1950 I 57; BBl 1948 I 1218).
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997
(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

7.184 das Stammrecht der nach den Artikeln 516–520 OR185 bestell-
ten Leibrenten;

8.186 Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von Seiten der
Hilfs-, Kranken- und Fürsorgekassen, Sterbefallvereine und
ähnlicher Anstalten;

9.187 Renten, Kapitalabfindung und andere Leistungen, die dem Op-
fer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesund-
heitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet wer-
den, soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für
Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln
darstellen;

9a.188 die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1946189 über die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom
19. Juni 1959190 über die Invalidenversicherung, die Leis-
tungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März
1965191 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der
Familienausgleichskassen;

10.192 Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen
eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fäl-
ligkeit;

11.193 Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer aus-
ländischen Zentralbank, die hoheitlichen Zwecken dienen.
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194 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997
(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

195 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997
(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

196 SR 221.229.1
197 SR 231.1
198 SR 311.0. Siehe heute Art. 83 Abs. 2.
199 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997

(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
200

2 Gegenstände, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der
Überschuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre,
dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigt, dürfen nicht gepfändet
werden. Sie sind aber mit der Schätzungssumme in der Pfändungs-
urkunde vorzumerken.194

3 Gegenstände nach Absatz 1 Ziffern 1–3 von hohem Wert sind
pfändbar; sie dürfen dem Schuldner jedoch nur weggenommen wer-
den, sofern der Gläubiger vor der Wegnahme Ersatzgegenstände von
gleichem Gebrauchswert oder den für ihre Anschaffung erforderlichen
Betrag zur Verfügung stellt.195

4 Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Un-
pfändbarkeit des Bundesgesetzes vom 2. April 1908196 über den
Versicherungsvertrag (Art. 79 Abs. 2 und 80 VVG), des Urheber-
rechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992197 (Art. 18 URG) und des Straf-
gesetzbuches198 (Art. 378 Abs. 2 StGB).199

(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
380 Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233

Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1, 1907 VI 367).

Art. 219
1 Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der
Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt.
2 Hafteten mehrere Pfänder für die nämliche Forderung, so werden die
daraus erlösten Beträge im Verhältnisse ihrer Höhe zur Deckung der
Forderung verwendet.
3 Der Rang der Grundpfandgläubiger und der Umfang der pfandrecht-
lichen Sicherung für Zinse und andere Nebenforderungen bestimmt
sich nach den Vorschriften über das Grundpfand.380

4 Die nicht pfandgesicherten Forderungen sowie der ungedeckte
Betrag der pfandgesicherten Forderungen werden in folgender Rang-
ordnung aus dem Erlös der ganzen übrigen Konkursmasse gedeckt:

H. Rangordnung
der Gläubiger
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381 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010
(AS 2010 4921; BBl 2009 7979 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des
Textes.

382 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010
(AS 2010 4921; BBl 2009 7979 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des
Textes.

383 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010
(AS 2010 4921; BBl 2009 7979 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des
Textes.

384 SR 832.20
385 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft

seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
386 SR 211.231
387 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001

(AS 2000 2531; BBl 1999 9126 9547).
388 SR 831.10

Erste Klasse
a.381 Die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhält-

nis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröff-
nung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch
bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung
maximal versicherten Jahresverdienstes.

abis.382 Die Rückforderungen von Arbeitnehmern betreffend Kau-
tionen.

ater.383 Die Forderungen von Arbeitnehmern aus Sozialplänen, die
nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung ent-
standen oder fällig geworden sind.

b. Die Ansprüche der Versicherten nach dem Bundesgesetz vom
20. März 1981384 über die Unfallversicherung sowie aus der
nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge und die Forderun-
gen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den ange-
schlossenen Arbeitgebern.

c.385 Die familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprü-
che sowie die Unterhaltsbeiträge nach dem Partnerschaftsge-
setz vom 18. Juni 2004386, die in den letzten sechs Monaten
vor der Konkurseröffnung entstanden und durch Geldzahlun-
gen zu erfüllen sind.

Zweite Klasse387

a. Die Forderungen von Personen, deren Vermögen kraft elter-
licher Gewalt dem Schuldner anvertraut war, für alles, was
derselbe ihnen in dieser Eigenschaft schuldig geworden ist.
Dieses Vorzugsrecht gilt nur dann, wenn der Konkurs wäh-
rend der elterlichen Verwaltung oder innert einem Jahr nach
ihrem Ende veröffentlicht worden ist.



233

Schuldbetreibung und Konkurs. BG 281.1

BV
G

BV
V
1

BV
V
2

BV
V
3

VO
BV

G/A
VI
G

SF
V

AS
V

FZ
G

FZ
V

W
EF

V
BV

ZG
B

Pa
rtG

ZP
O

OR
Sc
hK

G
Ta
be
lle
n

b. Die Beitragsforderungen nach dem Bundesgesetz vom
20. Dezember 1946388 über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung, dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1959389 über
die Invalidenversicherung, dem Bundesgesetz vom 20. März
1981 über die Unfallversicherung, dem Erwerbsersatzgesetz
vom 25. September 1952390 und dem Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz vom 25. Juni 1982391.

c. Die Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der sozialen
Krankenversicherung.

d. Die Beiträge an die Familienausgleichskasse.
e.392 …
f.393 Die Einlagen nach Artikel 37a des Bankengesetzes vom

8. November 1934394.

Dritte Klasse
Alle übrigen Forderungen.395

5 Bei den in der ersten und zweiten Klasse gesetzten Fristen werden
nicht mitberechnet:

1. die Dauer eines vorausgegangenen Nachlassverfahrens;
2. die Dauer eines Prozesses über die Forderung;
3. bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die Zeit

zwischen dem Todestag und der Anordnung der Liquidati-
on.396

Art. 275465

Die Artikel 91–109 über die Pfändung gelten sinngemäss für den
Arrestvollzug.

E. Arrestvollzug

des Lugano-Übereink.), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5601; BBl 2009 1777).
465 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997

(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
466 Fassung gemäss Ziff. I des BG 16. Dez. 1994 i K f it 1. Jan. 1997

389 SR 831.20
390 SR 834.1
391 SR 837.0
392 Eingefügt durch Art. 111 Ziff. 2 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009

(AS 2009 5203; BBl 2008 6885). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013,
mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).

393 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in
Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993).

394 SR 952.0
395 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997

(AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
396 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014
(AS 2013 4111; BBl 2010 6455).

(AS 2000 2531; BBl 1999 9126 9547).
388 SR 831.10
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Entwicklung der BVG-Grenzbeträge ab 01.01.1985 Tabellen
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Anrechenbarer Lohn
Koordinations-

abzug

BVG-vers. Jahreslohn
Jahr maximal minimal (koordinierter Lohn)

(Oberer BVG-
Grenzbetrag)

(Eintrittsschwelle
BVG) maximal minimal

1985 49’680 16’560 16’560 2’070 33’120
1986 51’840 17’280 17’280 2’160 34’560
1988 54’000 18’000 18’000 2’250 36’000
1990 57’600 19’200 19’200 2’400 38’400
1992 67’800 21’600 21’600 2’700 43’200
1993 67’680 22’560 22’560 2’820 45’120
1995 69’840 23’280 23’280 2’910 46’560
1997 71’640 23’880 23’880 2’985 47’760
1999 72’360 24’120 24’120 3’015 48’240
2001 74’160 24’720 24’720 3’090 49’440
2003 75’960 25’320 25’320 3’165 50’640
2005 77’400 19’350 22’575 3’225 54’825
2007 79’560 19’890 23’205 3’315 56’355
2009 82’080 20’520 23’940 3’420 58’140
2010 82’080 20’520 23’940 3’420 58’140
2011 83’520 20’880 24’360 3’480 59’160
2012 83’520 20’880 24’360 3’480 59’160
2013 84’240 21’060 24’570 3’510 59’670
2014 84’240 21’060 24’570 3’510 59’670
2015 84’600 21’150 24’675 3’525 59’925
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BSV-Tabelle zur Berechnung des grösstmöglichen Säule 3a-Guthabens (nach Art. 60a
Abs. 2 BVV 2 und Art. 7 Abs. 1 Bst. a BVV 3) nach Jahrgang (Beginn am 1. Januar
des Jahres, in dem das 25. Altersjahr vollendet wird)

Geburtsjahr BVG-Alter erreicht
im Jahr

31.12.
1987

31.12.
1988

31.12.
1989

31.12.
1990

31.12.
1991

31.12.
1992

31.12.
1993

31.12.
1994

1962 und vorher 1987 4’147 8’633 13’298 18’438 23’784 29’919 36’530 43’405
1963 1988 - 4’320 8’813 13’773 18’932 24’874 31’282 37’948
1964 1989 - 4’320 9’101 14’073 19’820 26’027 32’482
1965 1990 - 4’608 9’400 14’960 20’973 27’226
1966 1991 - 4’608 9’976 15’789 21’835
1967 1992 - 5’184 10’805 16’652
1968 1993 - 5’414 11’045
1969 1994 - 5’414
1970 1995 -
1971 1996
1972 1997
1973 1998
1974 1999
1975 2000
1976 2001
1977 2002
1978 2003
1979 2004
1980 2005
1981 2006
1982 2007
1983 2008
1984 2009
1985 2010
1986 2011
1987 2012
1988 2013
1989 2014
1990 2015

Für einen anderen Stand als den 31. Dezember ist vom Wert des
nächstgelegenen 31. Dezembers aus zu interpolieren.

Jahr 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Gutschrift 4’147 4’320 4’320 4’608 4’608 5’184 5’414 5’414
Zinssatz 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Berechnung des maximal möglichen Einkaufs
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31.12.
1995

31.12.
1996

31.12.
1997

31.12.
1998

31.12.
1999

31.12.
2000

31.12.
2001

31.12.
2002

31.12.
2003

31.12.
2004

31.12.
2005

31.12.
2006

50’728 58’344 66’409 74’796 83’577 92’709 102’351 112’378 122’107 130’931 140’397 150’099
45’053 52’442 60’270 68’412 76’938 85’804 95’169 104’909 114’396 123’047 132’315 141’815
39’368 46’530 54’122 62’018 70’287 78’888 87’976 97’428 106’672 115’149 124’220 133’517
33’902 40’845 48’210 55’869 63’893 72’237 81’060 90’235 99’245 107’555 116’436 125’539
28’295 35’014 42’146 49’563 57’334 65’416 73’966 82’858 91’628 99’766 108’452 117’356
22’905 29’408 36’315 43’499 51’028 58’858 67’145 75’764 84’303 92’277 100’776 109’487
17’073 23’343 30’008 36’939 44’206 51’763 59’767 68’090 76’380 84’176 92’472 100’976
11’218 17’253 23’674 30’352 37’355 44’639 52’357 60’385 68’424 76’041 84’134 92’429
5’587 11’397 17’584 24’019 30’769 37’788 45’233 52’975 60’774 68’218 76’116 84’211
- 5’587 11’541 17’734 24’233 30’991 38’163 45’623 53’183 60’456 68’160 76’056

- 5’731 11’691 17’948 24’455 31’366 38’554 45’884 52’993 60’510 68’215
- 5’731 11’749 18’008 24’662 31’581 38’684 45’632 52’965 60’481

- 5’789 11’810 18’215 24’877 31’762 38’554 45’710 53’044
- 5’789 11’954 18’365 25’039 31’679 38’663 45’821

- 5’933 12’103 18’574 25’069 31’887 38’876
- 5’933 12’203 18’554 25’210 32’033

- 6’077 12’291 18’790 25’452
- 6’077 12’421 18’923

- 6’192 12’539
- 6’192

-

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
5’587 5’587 5’731 5’731 5’789 5’789 5’933 5’933 6’077 6’077 6’192 6’192
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,25% 2,25% 2,50% 2,50%

Tabellen
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Berechnung des maximal möglichen Einkaufs

Geburtsjahr BVG-Alter erreicht
im Jahr

31.12.
2007

31.12.
2008

31.12.
2009

31.12.
2010

31.12.
2011

31.12.
2012

31.12.
2013

31.12.
2014

1962 und vorher 1987 160’216 170’987 180’973 191’158 201’663 211’370 221’280 231’891
1963 1988 151’725 162’263 172’074 182’081 192’405 201’973 211’742 222’186
1964 1989 143’220 153’524 163’160 172’989 183’131 192’560 202’187 212’465
1965 1990 135’042 145’121 154’589 164’247 174’214 183’509 193’001 203’117
1966 1991 126’655 136’503 145’799 155’281 165’068 174’226 183’579 193’530
1967 1992 118’590 128’216 137’346 146’659 156’274 165’300 174’519 184’312
1968 1993 109’865 119’252 128’203 137’333 146’761 155’645 164’719 174’340
1969 1994 101’105 110’250 119’021 127’967 137’209 145’949 154’877 164’326
1970 1995 92’681 101’595 110’192 118’962 128’024 136’626 145’414 154’698
1971 1996 84’322 93’006 101’432 110’027 118’909 127’375 136’025 145’144
1972 1997 76’285 84’748 93’009 101’435 110’146 118’480 126’996 135.957
1973 1998 68’358 76’603 84’701 92’961 101’502 109’706 118’091 126’897
1974 1999 60’735 68’771 76’712 84’812 93’190 101’270 109’528 118’184
1975 2000 53’332 61’164 68’953 76’898 85’118 93’077 101’212 109’722
1976 2001 46’213 53’849 61’492 69’288 77’356 85’198 93’215 101’585
1977 2002 39’198 46’641 54’140 61’789 69’707 77’434 85’335 93’567
1978 2003 32’453 39’711 47’071 54’578 62’352 69’969 77’758 85’857
1979 2004 25’762 32’835 40’058 47’425 55’055 62’563 70’241 78’209
1980 2005 19’217 26’111 33’199 40’429 47’920 55’320 62’889 70’729
1981 2006 12’712 19’426 26’381 33’475 40’826 48’120 55’581 63’293
1982 2007 6’365 12’905 19’729 26’690 33’906 41’096 48’452 56’038
1983 2008 - 6’365 13’058 19’885 26’965 34’052 41’301 48’763
1984 2009 - 6’566 13’263 20’211 27’196 34’343 41’683
1985 2010 - 6’566 13’379 20’262 27’305 34’522
1986 2011 6’682 13’464 20’405 27’501
1987 2012 6’682 13’521 20’497
1988 2013 6’739 13’596
1989 2014 6’739
1990 2015

Für einen anderen Stand als den 31. Dezember ist vom Wert des
nächstgelegenen 31. Dezembers aus zu interpolieren.

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gutschrift 6’365 6’365 6’566 6’566 6’682 6’682 6’739 6’739
Zinssatz 2,50% 2,75% 2,00% 2,00% 2,00% 1,50% 1,50% 1,75%
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Entwicklung der BVG-Grenzbeträge ab 01.01.1985 Tabellen
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31.12.
2015

242’717
232’842
222’951
213’440
203’685
194’305
184’159
173’970
164’173
154’452
145’105
135’885
127’020
118’410
110’131
101’973
94’128
86’345
78’734
71’169
63’787
56’385
49’180
41’894
34’751
27’624
20’602
13’625
6’768

2015
6’768

1,75%
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Ausgabe 2015

35
0.

10
19

 d
  0

5.
15

  8
0

0

Rechtliche Grundlagen der  beruflichen Vorsorge
Die wichtigsten Bestimmungen

Basler Leben AG
Aeschengraben 21, Postfach
CH-4002 Basel

Kundenservice 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
kundenservice@baloise.ch

Wir machen Sie sicherer.
www.baloise.ch
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